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1. zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/7142 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung 
bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 

2. zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/7143 - 

Entwurf eines Begleitgesetzes zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur 
Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 

3. zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Margareta Wolf (Frankfurt), 
Andrea Fischer (Berlin) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/351 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines Rechtes auf ein Girokonto 

4. zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Hans Martin Bu ry, Joachim Poß, 
Anke Fuchs (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/856 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Teilnahme am bargeldlosen 
Zahlungsverkehr 
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5. zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara Höll und der weiteren 
Abgeordneten der PDS 
- Drucksache 13/137 - 

Recht auf ein Girokonto 

6. zu dem Antrag der Abgeordneten Lilo Blunck, Hans Martin Bu ry, 
Brigitte Adler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/1306 - 

Privatgirokonto 

A. Problem 

Die Entwürfe eines Gesetzes zur Umsetzung von EG-Richtlinien 
zur Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher 
Vorschriften und eines dazugehörigen Begleitgesetzes dienen der 
Transformation der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie, der Kapi-
taladäquanzrichtlinie und der BCCI-Folgerichtlinie in nationales 
Recht. Die Gesetzentwürfe und Anträge zum Recht auf ein Giro-
konto nehmen Klagen darüber auf, daß Banken in einer Anzahl 
von Fällen die Eröffnung eines Girokontos abgelehnt bzw. be-
stehende Girokonten gekündigt haben. 

B. Lösung 

1. Grundsätzliche Annahme der Entwürfe eines Gesetzes zur Um-
setzung der genannten Richtlinien und des dazugehörigen Be-
gleitgesetzes, die u. a. vorsehen, 

- Anbieter von Finanzdienstleistungen in Deutschland einer 
speziellen staatlichen Aufsicht zu unterwerfen, 

- Regelungen zur Beaufsichtigung von Risiken zu schaffen, die 
bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten bei 
Geschäften mit Finanzinstrumenten entstehen, 

- Zulassungskriterien für Anbieter von Finanzdienstleistungen 
einzuführen sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden 
zum Austausch von Informationen zu erweitern, 

- deregulierende Maßnahmen zur Förderung des Finanzplat-
zes Deutschland zu ergreifen, 

- begleitende Regelungen in verschiedenen Gesetzen zu 
schaffen. 

Abweichend bzw. ergänzend schlägt der Ausschuß insbeson-
dere folgendes vor: 

- Gewichtung der Ausleihungen an die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau mit dem Faktor Null  (§ 2 Abs. 2 KWG), 
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- Streichung des die Begrenzung der Anlagen regelnden § 12 
KWG, 

- Verdoppelung der Offenlegungsgrenze des § 18 KWG auf 
500 000 DM, 

- Streichung der Anzeigepflicht bei Änderungen des Gesell-
schaftsvertrags, der Satzung und bestimmter Veränderungen 
von Eigenkapitalbestandteilen, Beschränkung der Anzeige 
von Veränderungen bei inländischen Zweigstellen auf eine 
Meldung pro Jahr (§ 24 Abs. 1 KWG), 

- Einräumung längerer Übergangsfristen zur Vorbereitung auf 
die geänderten Vorschriften bei sofortigem Inkrafttreten ent-
lastender Regelungen. 

Der Gesetzentwurf - Drucksache 13/7142 - wurde mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion der SPD 
gegen die Gruppe der PDS bei Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Der Entwurf eines Begleitgesetzes - Drucksache 13/7143 - 
wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der 
Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der Gruppe der PDS 
und Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an-
genommen. 

2. Ablehnung der Gesetzentwürfe und Anträge zum Recht auf 
ein Girokonto. 

Der Gesetzentwurf - Drucksache 13/351- wurde mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen gegen die Gruppe der PDS bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der SPD und Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf - Drucksache 13/856 - wurde mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
der SPD und der Gruppe der PDS bei Abwesenheit der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Der Antrag - Drucksache 13/137 - wurde mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen und der Fraktion der SPD gegen die 
Gruppe der PDS bei Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Der Antrag - Drucksache 13/1306 - wurde mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion der 
SPD und der Gruppe der PDS bei Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

3. Verabschiedung einer Entschließung, die u. a. darauf abzielt, 

- im Zusammenhang mit der Änderung des § 2 Abs. 2 KWG die 
Refinanzierungsmöglichkeiten der Deutschen Ausgleichs-
bank in gleichem Maße zu verbessern wie die der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, 

- der Bundesregierung Prüfaufträge zu Möglichkeiten einer 
besseren Verfolgung von Kursmanipulationen und zu weiter-
gehenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Mißständen auf 
dem „Grauen Kapitalmarkt" zu erteilen, 
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- die Bundesregierung aufzufordern, bis Ende 1999 einen Er-
fahrungsbericht über die weitere Umsetzung der Empfeh-
lung des Zentralen Kreditausschusses zu einem „Girokonto 
für jedermann" vorzulegen. 

Der Entschließungsantrag wurde mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen und der Fraktion der SPD bei Stimmenthal-
tung der Gruppe der PDS und Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

C. Alternativen 

Annahme der Gesetzentwürfe und Anträge zum Girokonto. 

D. Kosten 

Für die durch den Vollzug des geänderten Kreditwesengesetzes 
(KWG) beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) 
wahrzunehmenden neuen Daueraufgaben sind insgesamt bis zu 
97 Planstellen/Stellen erforderlich. Hierdurch entstehen laufende 
Kosten einschließlich Sachkosten in Höhe von etwa 14 Mio. DM 
jährlich. Daneben fa llen einmalige Aufgaben an, die in einem 
Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen werden sollen. Hierfür 
werden bis zu 98 auf drei Jahre bef ristete Planstellen benötigt, für 
die einschließlich Sachkosten von insgesamt etwa 46 Mio. DM an 
Kosten entstehen (drei Jahre jeweils 15,4 Mio. DM). Gemäß § 51 
Abs. 1 KWG werden 90 v. H. der entstehenden Kosten des BAKred 
durch die beaufsichtigten Ins titute erstattet. 

Für das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BAWe) er-
gibt sich durch den Vollzug des geänderten Wertpapierhandels-
gesetzes (WpHG) ein Mehrbedarf von bis zu 115 Planstellen/Stel-
len. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von etwa 16 Mio. DM jähr-
lich einschließlich Sachkosten. Gemäß § 11 Abs. 1 WpHG sind 
90 v. H. der Kosten des BAWe dem Bund im Wege der Umlage 
durch Kreditinstitute, Kursmakler, andere an einer inländischen 
Börse zur Teilnahme am H andel zugelassene Unternehmen, Fi-
nanzdienstleistungsinstitute sowie durch inländische Emittenten, 
deren Wertpapiere an  einer inländischen Börse zum Handel zuge-
lassen oder mit ihrer Zustimmung in den Freiverkehr einbezogen 
sind, zu erstatten. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EG-Richtlinien 
zur Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher 
Vorschriften - Drucksache 13/7142 - in der aus der anliegen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung (S. 10ff.) anzu-
nehmen; 

2. den Entwurf eines Begleitgesetzes zur Umsetzung von EG

-

Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichts-
rechtlicher Vorschriften - Drucksache 13/7143 - in der aus der 
ebenfalls anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fas-
sung (S. 194 ff.) anzunehmen; 

3. den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines Rechtes auf ein 
Girokonto - Drucksache 13/351- abzulehnen; 

4. den Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Teilnahme am 
bargeldlosen Zahlungsverkehr - Drucksache 13/856 - abzuleh-
nen; 

5. den Antrag „Recht auf ein Girokonto" - Drucksache 13/137 - 
abzulehnen; 

6. den Antrag „Privatgirokonto" - Drucksache 13/1306 - abzuleh-
nen; 

7. folgende Entschließung zu fassen: 

„a) Deutsche Ausgleichsbank 

Der Deutsche Bundestag forde rt  im Zusammenhang mit 
der Änderung des § 2 Abs. 2 KWG zur Verbesserung der 
Refinanzierungsmöglichkeiten der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau die Bundesregierung auf, a lles zu unternehmen, 
um bis zum Abschluß der Diskussion über eine Neustruktu-
rierung der öffentlichen Kreditinstitute des Bundes auch 
für die Deutsche Ausgleichsbank eine materiell entspre-
chende Lösung zur Verbesserung der Refinanzierungs-
möglichkeiten wie bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
zu finden. Insbesondere soll geprüft werden, ob die für die 
Ausnahme von der Großkreditregelung sowie für die Null-
anrechnung bei der Eigenkapitalunterlegung erforderliche 
ausdrückliche Garantie der Bundesregierung durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag erreicht werden kann. Die Bundes-
regierung wird aufgefordert, dem Finanzausschuß einen 
Bericht über das Ergebnis ihrer Prüfung und ihren Lö-
sungsvorschlag bis zur Sommerpause 1997 vorzulegen. 

b) Anhebung der Beträge in Artikel 4 der Kapitaladäquanz-
richtlinie, welche für die Anwendbarkeit der Bestimmun-
gen über das Handelsbuch vorgegeben sind 

In Umsetzung des Artikels 4 Abs. 6 der Kapitaladäquanz

-

richtlinie sieht § 2 Abs. 11 KWG in der Fassung des Geset

-

zesbeschlusses in absoluten Beträgen festgeschriebene 
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Grenzen vor, oberhalb derer die Bestimmungen für das 
Handelsbuch einzuhalten sind. Die Bundesregierung wie 
auch der Bundesrat halten diese Grenzen für zu niedrig 
und befürworten eine Anhebung durch eine entsprechen-
de Änderung der o. g. Richtlinie. 

Der Deutsche Bundestag teilt diese Auffassung. Er bittet 
die Bundesregierung, in geeigneter Weise bei den hierfür 
zuständigen EU-Institutionen darauf hinzuwirken, daß 
eine angemessene Anhebung der Grenzbeträge erfolgt, 
welche es auch kleineren Instituten ermöglicht, entspre-
chende Geschäfte tätigen zu können, ohne den kosten-
intensiven Aufwand tragen zu müssen, welcher aus einer 
Beachtung der Vorgaben für Handelsbuchinstitute folgt. 

c) Drittrangmittel: Berücksichtigung von Nettogewinnen 

§ 10 Abs. 2 c KWG in der Fassung des Gesetzesbeschlusses 
sieht hinsichtlich der Kappung für Drittrangmittel eine 
Ausnahme für Nettogewinne nicht vor. Der Gesetzesbe-
schluß geht damit über die zwingenden Vorgaben der Ka-
pitaladäquanzrichtlinie hinaus. Dies wird damit begründet, 
daß es sich bei den Nettogewinnen um Buchgewinne han-
delt, die sich angesichts der Volatilitäten auf den Märkten 
jederzeit als nicht realisierbar herausstellen können. Wür-
de eine volle Berücksichtigung der Nettogewinne zugelas-
sen, so bedeutete dies im Ergebnis die Möglichkeit, auf Ri-
siken weitere Risiken aufzubauen. Im ungünstigsten Falle 
könnte über den Verlust der Nettogewinne hinaus zugleich 
auch die Eigenmittelbasis des betroffenen Instituts nach-
haltig beeinträchtigt werden. 

Die Bedenken hinsichtlich einer etwaigen Herausnahme 
der Nettogewinne aus der Kappungsgrenze konnten noch 
nicht ausgeräumt werden. Angesichts der in der Vergan-
genheit zu beobachtenden Volatilitäten auf den Märkten 
muß zumindest für die nahe Zukunft davon ausgegangen 
werden, daß die sich daraus bei einer Nichteinbeziehung in 
die Kappung für ein Institut unter Umständen ergebenden 
Risiken noch nicht hinreichend quantifizierbar und be-
herrschbar sind. Angesichts der technischen Entwicklung 
in diesem Bereich könnte aber in absehbarer Zeit eine hin-
reichend genaue Quantifizierbarkeit der Risiken vorstell-
bar sein und diese dann steuerbar werden. In einem sol-
chen Fall wäre es vertretbar, die Kappung auch für Netto-
gewinne aufzuheben. 

Der Deutsche Bundestag bittet daher die Bundesregierung, 
die Entwicklung in diesem Bereich zu beobachten und dem 
Finanzausschuß im Herbst 2000 hierzu einen Bericht vorzu-
legen. 

d) Aktivischer Unterschiedsbetrag 

§ 10 Abs. 6 KWG enthält eine komplizierte Regelung zur 
Behandlung des sog. aktivischen Unterschiedsbetrages. In 
der Auslegung dieser Bestimmung, die mit der 5. KWG-No-
velle eingeführt wurde, gibt es in der Praxis offensichtlich 
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Differenzen zwischen dem BAKred einerseits und den be-
troffenen Wirtschaftskreisen andererseits. 

Der Deutsche Bundestag bittet die Bundesregierung, die 
unterschiedlichen Auffassungen mit dem Zentralen Kredit-
ausschuß wie auch dem BAKred abzuklären. Sollte sich bei 
diesen Erörterungen tatsächlich ein gesetzlicher Rege-
lungsbedarf herausste llen, kann diesem im Rahmen des 
Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes Rechnung getra-
gen werden. 

e) Kursmanipulation 

Der Deutsche Bundestag teilt die Ansicht des Bundesrates 
und der Bundesregierung, daß im Interesse einer wirk-
samen Marktaufsicht angemessene Möglichkeiten zur 
Verfolgung von Marktmanipulationen bestehen müssen. 
Durch die Änderung in § 1 a Abs. 1 BörsG werden die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Verfolgung von Ver-
stößen gegen das Verbot der Kursmanipulation durch die 
Börsenaufsicht verbessert. 

Eine wirksame Aufsicht über die organisierten Kapital-
märkte ist von entscheidender Bedeutung für das Vertrau-
en der Anleger in die Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte 
und somit für die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
eines Finanzplatzes. 

Eine besondere Bedeutung für das Vertrauen der Anleger 
hat neben der konsequenten Überwachung des Insider-
handelsverbots auch ein effizientes Vorgehen gegen Ver-
suche der Kursmanipulation. Die strafrechtliche Sanktio-
nierung gemäß § 88 BörsG ist zwar ein wichtiges Mittel, 
diesem Verbot den notwendigen Nachdruck zu verleihen. 
In der Praxis bedarf es jedoch spezieller Ermittlungsbefug-
nisse der zuständigen Aufsichtsorgane, um Hinweisen auf 
Manipulationen nachgehen und sie ggf. erhärten zu kön-
nen, damit die Staatsanwaltschaft geeignete Unterlagen 
für eine Strafverfolgung erhält. 

Der Deutsche Bundestag bittet daher die Bundesregierung, 
zusammen mit den Börsenaufsichtsbehörden der Länder zu 
prüfen, inwieweit weiterer gesetzgeberischer Handlungs-
bedarf besteht. Dabei sollten börsenübergreifende, außer-
börsliche und gesetzüberschreitende Fallgestaltungen ein-
bezogen werden. 

Eventuelle Gesetzgebungsvorschläge sollten den gesetz-
gebenden Körperschaften möglichst bereits mit dem Drit-
ten Finanzmarktförderungsgesetz vorgelegt werden. 

f) „Grauer Kapitalmarkt" 

Der Deutsche Bundestag hält es für erforderlich, Auswüch-
sen auf dem Grauen Kapitalmarkt wirksam entgegenzutre-
ten. Angesichts der aufgetretenen Mißstände auf diesem 
Gebiet des Kapitalmarkts müssen aufsichtsrechtliche Re-
gelungen klare Anforderungen an die Marktbeteiligten 
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richten, die auch den berechtigten Interessen der Anleger 
angemessen Rechnung tragen. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß leistet einen erhebli-
chen Beitrag zur Förderung des Vertrauens der Anleger in 
die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts. Der Gesetzesbe-
schluß bezieht über die Vorgaben der Wertpapierdienstlei-
stungsrichtlinie hinaus Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Warentermin- und Devisentermingeschäften so-
wie die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unterneh-
men ein, die ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wi rt

-schaftsraums haben. 

Andere Bereiche des Grauen Kapitalmarkts werden durch 
den Gesetzesbeschluß allerdings nicht geregelt und blei-
ben den Vorschriften der Gewerbeordnung unterworfen. 

Es bedarf gründlicher Prüfung, ob weitergehende gesetz-
liche Regelungen - insbesondere zur Vermittlung von Un-
ternehmensanteilen und Anteilen an Treuhandvermögen - 
notwendig sind oder ob es ausreicht, den Vollzug der Ge-
werbeordnung neu zu strukturieren und effizienter zu ge-
stalten. 

Um einen Überblick zu erhalten, welche Probleme im Rah-
men der bestehenden Aufsicht und der Anwendung des 
vorhandenen Aufsichtsinstrumentariums im Grauen Kapi-
talmarkt bestehen, bittet der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung, zusammen mit den Ländern einen Überblick 
über den Grauen Kapitalmarkt und die dort angebotenen 
Finanzprodukte sowie Vorschläge für eine Verbesserung 
der Aufsicht über den Bereich des Grauen Kapitalmarkts 
zu erarbeiten und spätestens im Jahr 1998 vorzulegen. 

g) Girokonto für jedermann 

Der Deutsche Bundestag begrüßt die aufgrund der Emp-
fehlung vom Juni 1995 „Girokonto für jedermann" der im 
Zentralen Kreditausschuß zusammengeschlossenen Ver-
bände der Kreditwirtschaft erzielten Erfolge. Die von Ver-
braucherverbänden geäußerte Kritik sowie hierzu übermit-
telte Daten haben allerdings auch gezeigt, daß es in einer 
Anzahl von Fällen zu Schwierigkeiten in der Umsetzung 
der Empfehlung gekommen ist, die dazu geführt haben, 
daß ein Girokonto nicht eingerichtet werden konnte bzw. 
bestehende Kontoverbindungen gekündigt wurden. 

Wegen der Bedeutung des Fragenkomplexes wird der 
Deutsche Bundestag die Entwicklung in diesem Bereich 
und insbesondere die weitere Umsetzung der Empfehlung 
auch in Zukunft aufmerksam verfolgen. Er forde rt  daher 
die Bundesregierung auf, ihm über die weitere Umsetzung 
der Empfehlung bis zum 31. Dezember 1999 erneut zu be-
richten. 

Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß die deutsche 
Kreditwirtschaft hierfür aussagekräftiges Datenmaterial 
zur Umsetzung der Empfehlung vorlegt. Dieses gilt insbe-
sondere im Hinblick auf die Anzahl der eröffneten und ge- 
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führten Konten auf Guthabenbasis und die Erfassung der 
Gründe, die im Einzelfall zu einer Ablehnung der Konto-
eröffnung bzw. deren Kündigung geführt haben. " 

Bonn, den 23. April 1997 

Der Finanzausschuß 

Carl-Ludwig Thiele 

Vorsitzender 

Gisela Frick 

Berichterstatterin 

Dr. Uwe-Jens Rössel 

Berichterstatter 

Jörg-Otto Spiller 

Berichterstatter 

Wolfgang Steiger 

Berichterstatter 



Drucksache 13/7627 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung 
bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 
- Drucksache 13/7142 - 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und 

wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über das Kreditwesen 

Das Gesetz über das Kreditwesen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 (BGBl. I 
S. 64) wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefaßt: 

„Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

1. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, 
Finanzholding-Gesellschaften und Finanzun

-

ternehmen 

§ 1 	Begriffsbestimmungen 
§ 2 Ausnahmen 
§ 2 a Rechtsform 
§ 2 b Inhaber bedeutender Beteiligungen 
§ 3 	Verbotene Geschäfte 
§ 4 	Entscheidung des Bundesaufsichtsamtes 

für das Kreditwesen 

2. Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 

§ 5 	Organisation 
§ 6 Aufgaben 
§ 7 	Zusammenarbeit mit der Deutschen Bun

-

desbank 
§ 8 	Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
§ 8 a Zuständigkeit für die Beaufsichtigung auf 

zusammengefaßter Basis 
§ 9 	Verschwiegenheitspflicht 

Zweiter Abschnitt 

Vorschriften für die Institute 

1. Eigenmittel und Liquidität 

§ 10 Eigenmittelausstattung 
§ 10 a Eigenmittelausstattung von Institutsgrup-

pen und Finanzholding-Gruppen 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und 

wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über das Kreditwesen 

Das Gesetz über das Kreditwesen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 (BGBl. I 
S. 64) wird wie folgt geändert: 

 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefaßt: 

„Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 

unverändert 

Zweiter Abschnitt 

Vorschriften für die Institute 

1. Eigenmittel und Liquidität 

§ 10 unverändert 
§ 10a unverändert 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7627 

Entwurf 

§ 11 Liquidität 
§ 12 Begrenzung von Anlagen 

§ 12 a Begründung von Unternehmensbeziehun-
gen 

§ 12 b Begrenzung von bedeutenden Beteiligungen 

2. Kreditgeschäft 

§ 13 Großkredite von Nichthandelsbuchinstitu-
ten 

§ 13 a Großkredite von Handelsbuchinstituten 
§ 13 b Großkredite von Institutsgruppen und Fi-

nanzholding-Gruppen 
§ 14 Millionenkredite 
§ 15 Organkredite 
§ 16 Anzeigepflicht für Organkredite 
§ 17 Haftungsbestimmung 
§ 18 Kreditunterlagen 
§ 19 Begriff des Kredits für die §1 13 bis 14 und 

des Kreditnehmers 
§ 20 Ausnahmen von den Verpflichtungen nach 

den §1 13 bis 14 
§ 21 Begriff des Kredits für die §§ 15 bis 18 
§ 22 Rechtsverordnungsermächtigung über Kre-

dite 

3. (weggefallen) 

4. Werbung und Hinweispflichten der Institute 

§ 23 Werbung 
§ 23 a Einlagensicherungseinrichtung, Anleger-

entschädigungseinrichtung 

5. Besondere Pflichten der Institute, ihrer Ge-
schäftsleiter, der Finanzholding-Gesellschaften 
und der gemischten Unternehmen 

§ 24 Anzeigen 
§ 24 a  Errichtung einer Zweigniederlassung und 

Erbringung grenzüberschreitender Dienst-
leistungen in anderen Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums 

§ 25 Monatsausweise und weitere Angaben 
§ 25 a Besondere organisatorische Pflichten von 

Instituten 

5 a. Vorlage von Rechnungslegungsunterlagen 

§ 26 Vorlage von Jahresabschluß, Lagebericht 
und Prüfungsberichten 

6. Prüfung und Prüferbestellung 

§ 27 Prüfung der Anlage 
§ 28 Bestellung des Prüfers in besonderen Fällen 
§ 29 Besondere Pflichten des Prüfers 
§ 30 (aufgehoben) 

7. Befreiungen 

§ 31 Befreiungen 

Dritter Abschnitt 

Vorschriften über die Beaufsichtigung der 
Institute 

1. Zulassung zum Geschäftsbetrieb 

§ 32 Erlaubnis 
§ 33 Versagung der Erlaubnis 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

§ 11 unverändert 
§ 12 Begrenzung von bedeutenden Beteiligun-

gen 
§ 12a unverändert 

§ 12 b entfällt 

2. Kreditgeschäft 

§ 13 unverändert 

§ 13a unverändert 
§ 13b unverändert 

§ 14 unverändert 
§ 15 unverändert 
§ 16 aufgehoben 
§ 17 unverändert 
§ 18 unverändert 
§ 19 unverändert 

§ 20 unverändert 

§ 21 unverändert 
§ 22 unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

5a. unverändert 

6. unverändert 

 

7. unverändert 

Dritter Abschnitt 

unverändert 



Drucksache 13/7627 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Entwurf 

§ 33 a Aussetzung oder Beschränkung der Er-
laubnis bei Unternehmen mit Sitz außer-
halb der Europäischen Gemeinschaften 

§ 33 b Anhörung der zuständigen Stellen eines 
anderen Staates des Europäischen Wi rt

-schaftsraums 
§ 34 Stellvertretung und Fortführung bei To-

desfall 
§ 35 Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis 
§ 36 Abberufung von Geschäftsleitern 
§ 37 Einschreiten gegen ungesetzliche Ge-

schäfte 
§ 38 Folgen der Aufhebung und des Erlöschens 

der Erlaubnis, Maßnahmen bei der Ab-
wicklung 

2. Bezeichnungsschutz 

§ 39 Bezeichnungen „Bank" und „Bankier" 
§ 40 Bezeichnung „Sparkasse" 

§ 41 Ausnahmen 
§ 42 Entscheidung des Bundesaufsichtsamtes 
§ 43 Registervorschriften 

3. Auskünfte und Prüfungen 

§ 44 Auskünfte und Prüfungen von Instituten, 
Unternehmen mit bankbezogenen Hills-
diensten, Finanzholding-Gesellschaften 
und in die Aufsicht auf zusammengefaßter 
Basis einbezogenen Unternehmen 

§ 44 a Grenzüberschreitende Auskünfte und Prü-
fungen 

§ 44 b Prüfung der Inhaber bedeutender Beteili-
gungen 

§ 44 c Verfolgung unerlaubter Bankgeschäfte 
und Finanzdienstleistungen 

4. Maßnahmen in besonderen Fällen 

§ 45 Maßnahmen bei unzureichenden Eigen-
mitteln oder unzureichender Liquidität 

§ 45 a Maßnahmen gegenüber Finanzholding

-

Gesellschaften 
§ 46 Maßnahmen bei Gefahr 
§ 46 a  Maßnahmen bei Konkursgefahr, Bestel-

lung vertretungsbefugter Personen 
§ 46 b Konkursantrag 
§ 46 c Berechnung von Fristen 
§ 47 Moratorium, Einstellung des Bank- und 

Börsenverkehrs 
§ 48 Wiederaufnahme des Bank- und Börsen-

verkehrs 

5. Vollziehbarkeit, Zwangsmittel, Umlage und 
Kosten 

§ 49 Sofortige Vollziehbarkeit 
§ 50 Zwangsmittel 
§ 51 Umlage und Kosten 

Vierter Abschnitt 

Sondervorschriften 

§ 52 Sonderaufsicht 
§ 53 Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im 

Ausland 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 

Vierter Abschnitt 

unverändert 
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§ 53 a Repräsentanzen von Instituten mit Sitz im 
Ausland 

§ 53 b Unternehmen mit Sitz in einem anderen 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 

§ 53 c Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 
§ 53 d Meldungen an die Kommission der Euro-

päischen Gemeinschaften 

Fünfter Abschnitt 

Strafvorschriften, Bußgeldvorschriften 

§ 54 Verbotene Geschäfte, Handeln ohne Er-
laubnis 

§ 55 Verletzung der Pflicht zur Anzeige der 
Zahlungsunfähigkeit oder der Überschul-
dung 

§ 55 a Unbefugte Verwertung von Angaben über 
Millionkredite 

§ 55 b Unbefugte Offenbarung von Angaben 
über Millionkredite 

§ 56 Bußgeldvorschriften 
§ 57 (weggefallen) 
§ 58 (weggefallen) 
§ 59 Geldbußen gegen Unternehmen 
§ 60 Zuständige Verwaltungsbehörde 

Sechster Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 61 Erlaubnis für bestehende Kreditinstitute 
§ 62 Überleitungsbestimmungen 
§ 63 (Aufhebung und Änderung von Rechtsvor-

schriften) 
§ 63 a Sondervorschriften für das in Artikel 3 des 

Einigungsvertrages genannte Gebiet 
§ 64 Nachfolgeunternehmen der Deutschen 

Bundespost 
§ 64 a Grenzen für Anlagen von bestehenden 

Kreditinstituten 
§ 64 b Kapital von bestehenden Kreditinstituten 
§ 64 c Übergangsregelung für aktivische Unter-

schiedsbeträge 
§ 64 d Übergangsregelung für Großkredite 
§ 64 e Übergangsvorschriften zum Sechsten Ge

-

setz zur Änderung des Gesetzes über das 
Kreditwesen" 

2. Im Ersten Abschnitt wird die Überschrift vor § 1 
wie folgt gefaßt: 

„1. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitu-
te, Finanzholding-Gesellschaften und Finanz-
unternehmen". 

3. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Kreditinstitute sind Unternehmen, die 
Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem 
Umfang betreiben, der einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert. Bankgeschäfte sind 

1. die Annahme fremder Gelder als Einlagen 
oder anderer rückzahlbarer Gelder des 
Publikums, sofern der Rückzahlungsan

-

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Fünfter Abschnitt 

unverändert 

Sechster Abschnitt 

unverändert 

2. unverändert 

3. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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spruch nicht in Inhaber- oder Order-
schuldverschreibungen verbrieft wird, 
ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet 
werden (Einlagengeschäft), 

2. die Gewährung von Gelddarlehen und 
Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), 

3. der Ankauf von Wechseln und Schecks 
(Diskontgeschäft), 

4. die Anschaffung und die Veräußerung 
von Finanzinstrumenten im eigenen Na-
men für fremde Rechnung (Finanzkom-
missionsgeschäft), 

5. die Verwahrung und die Verwaltung von 
Wertpapieren für andere (Depotgeschäft), 

6. die in § 1 des Gesetzes über Kapitalanla-
gegesellschaften bezeichneten Geschäfte 
(Investmentgeschäft), 

7. die Eingehung der Verpflichtung, Darle-
hensforderungen vor Fälligkeit zu erwer-
ben, 

8. die Übernahme von Bürgschaften, Garan-
tien und sonstigen Gewährleistungen für 
andere (Garantiegeschäft), 

9. die Durchführung des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs und des Abrechnungsver-
kehrs (Girogeschäft), 

10. die Übernahme von Finanzinstrumenten 
für eigenes Risiko zur Plazierung oder die 
Übernahme gleichwertiger Garantien 
(Emissionsgeschäft), 

11. die Ausgabe vorausbezahlter Karten zu 
Zahlungszwecken, es sei denn, der Karten-
emittent ist auch der Leistungserbringer, 
der die Zahlung aus der Karte erhält (Geld-
kartengeschäft), und 

12. die Schaffung und die Verwaltung von 
Zahlungseinheiten in Rechnernetzen 
(Netzgeldgeschäft)." 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1 a 
und 1 b eingefügt: 

„ (1 a) Finanzdienstleistungsinstitute 	sind 
Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für 
andere gewerbsmäßig oder in einem Umfang 
erbringen, der einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, und 
die keine Kreditinstitute sind. 

Finanzdienstleistungen sind 

1. die Vermittlung von Geschäften über die 
Anschaffung und die Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten oder deren Nachweis 
(Anlagevermittlung), 

2. die Anschaffung und die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten im fremden Namen für 
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung), 

3. die Verwaltung einzelner in Finanzinstru-
menten angelegter Vermögen für andere 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) unverändert 
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mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfo-
lioverwaltung), 

4. die Anschaffung und die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten im Wege des Eigen-
handels für andere (Eigenhandel), 

5. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit 
Unternehmen mit Sitz außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (Drittstaatenein-
lagenvermittlung), 

6. die Besorgung von Zahlungsaufträgen (Fi-
nanztransfergeschäft) und 

7. der Handel mit Sorten (Sortengeschäft). 

(1 b) Institute im Sinne dieses Gesetzes sind 
Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinsti-
tute." 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 und Satz 4 wird jeweils das Wo rt 
 „Kreditinstituts" durch das Wort  „Insti-

tuts" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wo rt  „Bundesauf-
sichtsamt für das Kreditwesen" das Wo rt 

 „(Bundesaufsichtsamt)" eingefügt; die An-
gabe „(§ 5)" wird gestrichen. 

cc) In Satz 3 wird das Wo rt  „Kreditinstitut" 
durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

d) Die Absätze 3 bis 3 c werden wie folgt gefaßt: 

„ (3) Finanzunternehmen sind Unternehmen, 
die keine Institute sind und deren Haupttätig-
keit darin besteht, 

1. Beteiligungen zu erwerben, 

2. Geldforderungen entgeltlich zu erwerben, 

3. Leasingverträge abzuschließen, 

4. Kreditkarten oder Reiseschecks auszugeben 
oder zu verwalten, 

5. mit Finanzinstrumenten für eigene Rech-
nung zu handeln, 

6. andere bei der Anlage in Finanzinstrumen-
ten zu beraten (Anlageberatung), 

7. Unternehmen über die Kapitalstruktur, die 
industrielle Strategie und die damit verbun-
denen Fragen zu beraten sowie bei Zusam-
menschlüssen und Übernahmen von Unter-
nehmen diese zu beraten und ihnen Dienst-
leistungen anzubieten oder 

8. Darlehen zwischen Kreditinstituten zu ver-
mitteln (Geldmaklergeschäfte). 

Das Bundesministerium der Finanzen kann 
nach Anhörung der Deutschen Bundesbank 
durch Rechtsverordnung weitere Unterneh-
men als Finanzunternehmen bezeichnen, um 
welche die Liste im Anhang der Richtlinie 89/ 
646/EWG vom 15. Dezember 1989 zur Koordi-
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten über die Aufnahme und Ausübung der Tä-
tigkeit der Kreditinstitute und zur Änderung 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

c) unverändert 

d) unverändert 
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e) unverändert 

f) unverändert 
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der Richtlinie 77/780/EWG - ABl. EG Nr. L 386 
S. 1 - (Zweite Bankrechtskoordinierungsricht-
linie) erweitert wird. 

(3 a) Finanzholding-Gesellschaften sind Fi-
nanzunternehmen, deren Tochterunternehmen 
ausschließlich oder hauptsächlich Institute 
oder Finanzuntemehmen sind und die minde-
stens ein Einlagenkreditinstitut oder ein We rt

-papierhandelsunternehmen zum Tochterun-
ternehmen haben. 

(3 b) Gemischte Unternehmen sind Unter-
nehmen, die keine Finanzholding-Gesellschaf-
ten oder Institute sind und die mindestens ein 
Einlagenkreditinstitut oder ein Wertpapierhan-
delsunternehmen zum Tochterunternehmen 
haben. 

(3 c) Unternehmen mit bankbezogenen 
Hilfsdiensten sind Unternehmen, die keine In-
stitute oder Finanzunternehmen sind und de-
ren Haupttätigkeit darin besteht, Immobilien 
zu verwalten, Rechenzentren zu betreiben oder 
andere Tätigkeiten auszuführen, die Hilfstätig-
keiten im Verhältnis zur Haupttätigkeit eines 
oder mehrerer Institute sind. " 

e) Nach Absatz 3 c werden folgende Absätze 3 d 
und 3 e eingefügt: 

„ (3 d) Einlagenkreditinstitute sind Kreditin-
stitute, die Einlagen oder andere rückzahlbare 
Gelder des Publikums entgegennehmen und 
das Kreditgeschäft betreiben. Wertpapierhan-
delsunternehmen sind Institute, die keine Ein-
lagenkreditinstitute sind und die Bankgeschäf-
te im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4 oder 10 
betreiben oder Finanzdienstleistungen im Sin-
ne des Absatzes 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringen, 
es sei denn, die Bankgeschäfte oder Finanz-
dienstleistungen beschränken sich auf Devi-
sen, Rechnungseinheiten oder Derivate im 
Sinne des Absatzes 11 Satz 4 Nr. 5. Wertpapier-
handelsbanken sind Kreditinstitute, die keine 
Einlagenkreditinstitute sind und die Bankge-
schäfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4 
oder 10 betreiben oder Finanzdienstleistungen 
im Sinne des Absatzes 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 er-
bringen. 

(3 e) Wertpapier- oder Terminbörsen im Sin-
ne dieses Gesetzes sind Wertpapier- oder Ter-
minmärkte, die von staatlich anerkannten Stel-
len geregelt und überwacht werden, regel-
mäßig stattfinden und für das Publikum un-
mittelbar oder mittelbar zugänglich sind, 
einschließlich ihrer Systeme zur Sicherung der 
Erfüllung der Geschäfte an  diesen Märkten 
(Clearingstellen), die von staatlich anerkann-
ten Stellen geregelt und überwacht werden. " 

f) Die Absätze 4 bis 5 a werden wie folgt gefaßt: 

„ (4) Herkunftsstaat ist der Staat, in dem die 
Hauptniederlassung eines Instituts zugelassen 
ist. 
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(5) Aufnahmestaat ist der Staat, in dem ein 
Institut außerhalb seines Herkunftsstaats eine 
Zweigniederlassung unterhält oder im Wege 
des grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
verkehrs tätig wird. 

(5 a) Der Europäische Wirtschaftsraum im 
Sinne dieses Gesetzes umfaßt die Staaten der 
Europäischen Gemeinschaften sowie die Staa-
ten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum. Drittstaaten im Sinne dieses 
Gesetzes sind alle anderen Staaten." 

g) Nach Absatz 5 a wird folgender Absatz 5 b ein-
gefügt: 

„(5 b) Zone A umfaßt die Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, die Vollmitglied-
staaten der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung sind, sofern sie 
nicht innerhalb der letzten fünf Jahre ihre Aus-
landsschulden umgeschuldet oder vor ver-
gleichbaren Zahlungsschwierigkeiten gestan-
den haben, sowie die Staaten, die mit dem In-
ternationalen Währungsfonds besondere Kre-
ditabkommen im Zusammenhang mit dessen 
Allgemeinen Kreditvereinbarungen getroffen 
haben. Zone B umfaßt alle anderen Staaten." 

h) In Absatz 6 werden nach dem Wo rt  „gelten" 
die Worte „oder die einen beherrschenden Ein-
fluß ausüben können" eingefügt. 

i) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Tochterunternehmen sind Unterneh-
men, die als Tochterunternehmen im Sinne des 
§ 290 des Handelsgesetzbuchs gelten oder auf 
die ein beherrschender Einfluß ausgeübt wer-
den kann, ohne daß es auf die Rechtsform und 
den Sitz ankommt. Schwesterunternehmen 
sind Unternehmen, die ein gemeinsames Mut-
terunternehmen haben. " 

j) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort  „zehn" durch die 
Zahl „ 10" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für die Berechnung des Anteils der 
Stimmrechte gilt § 22 Abs. 1 und 3 des Wert-
papierhandelsgesetzes. " 

k) Nach Absatz 9 werden folgende Absätze 10 
bis 12 angefügt: 

„(10) Eine enge Verbindung besteht, wenn 
ein Institut und eine andere natürliche Person 
oder ein anderes Unternehmen verbunden sind 

1. durch das unmittelbare oder mittelbare Hal-
ten von mindestens 20 vom Hundert des Ka-
pitals oder der Stimmrechte oder 

2. als Mutter- und Tochterunternehmen, mit-
tels eines gleichartigen Verhältnisses oder 
als Schwesterunternehmen. 

(11) Finanzinstrumente im Sinne dieses Ge-
setzes sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumen

-

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

g) Nach Absatz 5 a wird folgender Absatz 5 b ein-
gefügt: 

„ (5 b) Zone A umfaßt die Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, die Vollmitglied-
staaten der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, sofern sie nicht 
innerhalb der letzten fünf Jahre ihre Auslands-
schulden umgeschuldet oder vor vergleichbaren 
Zahlungsschwierigkeiten gestanden haben, so-
wie die Staaten, die mit dem Internationalen 
Währungsfonds besondere Kreditabkommen im 
Zusammenhang mit dessen Allgemeinen Kre-
ditvereinbarungen getroffen haben. Zone B um-
faßt alle anderen Staaten. " 

h) unverändert 

i) unverändert 

j) unverändert 

k) unverändert 
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te, Devisen oder Rechnungseinheiten sowie 
Derivate. Wertpapiere sind, auch wenn keine 
Urkunden über sie ausgestellt sind, 

1. Aktien, Zertifikate, die Aktien vertreten, 
Schuldverschreibungen, Genuascheine, 
Optionsscheine und 

2. andere Wertpapiere, die mit Aktien oder 
Schuldverschreibungen vergleichbar sind, 

wenn sie an  einem Markt gehandelt werden 
können; Wertpapiere sind auch Anteilscheine, 
die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder 
einer ausländischen Investmentgesellschaft 
ausgegeben werden. Geldmarktinstrumente 
sind Forderungen, die nicht unter Satz 2 fa llen 
und üblicherweise auf dem Geldmarkt gehan-
delt werden. Derivate sind als Festgeschäfte 
oder Optionsgeschäfte ausgestaltete Termin-
geschäfte, deren Preis unmittelbar oder mittel-
bar abhängt von 

1. dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpa-
pieren, 

2. dem Börsen- oder Marktpreis von Geld-
marktinstrumenten, 

3. dem Kurs von Devisen oder Rechnungsein-
heiten, 

4. Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 

5. dem Börsen- oder Marktpreis von Waren 
oder Edelmetallen. 

(12) Dem Handelsbuch im Sinne dieses Ge-
setzes sind zum Zweck der Ermittlung und der 
Anrechnung von Handelsbuch-Risikopositio

-

nen zuzurechnen 

1. Finanzinstrumente, handelbare Forderun-
gen und Anteile, die das Institut zum Zweck 
des Wiederverkaufs im Eigenbestand hält 
oder von dem Institut übernommen werden, 
um bestehende oder erwartete Unterschiede 
zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen 
oder Preis- und Zinsschwankungen kurzfri-
stig zu nutzen, damit ein Eigenhandelser-
folg erzielt wird, 

2. Bestände und Geschäfte zur Absicherung 
von Marktrisiken des Handelsbuchs und da-
mit im Zusammenhang stehende Refinan-
zierungsgeschäfte, 

3. Aufgabegeschäfte sowie 

4. Forderungen in Form von Gebühren, Provi-
sionen, Zinsen, Dividenden und Einschüs-
sen, die mit den Positionen des Handels-
buchs unmittelbar verknüpft sind. 

Dem Handelsbuch sind auch Pensions-, Darle-
hens- sowie vergleichbare Geschäfte auf Posi-
tionen des Handelsbuchs zuzurechnen. Ihm 
sind nicht Devisen, Rechnungseinheiten und 
Derivate im Sinne des Absatzes 11 Satz 4 Nr. 5 
zuzurechnen. Das Anlagebuch bilden alle Ge-
schäfte eines Ins tituts, die nicht dem Handels- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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buch zuzurechnen sind. Die Einbeziehung in 
das Handelsbuch hat nach institutsintern fest-
gelegten nachprüfbaren Kriterien zu erfolgen, 
die dem Bundesaufsichtsamt und der Deut-
schen Bundesbank mitzuteilen sind; Änderun-
gen der Kriterien sind dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank unverzüglich 
unter Darlegung der Gründe anzuzeigen. Die 
Umwidmung von Positionen in das Handels-
buch oder Anlagebuch ist in den Unterlagen 
des Instituts nachvollziehbar zu dokumentie-
ren und zu begründen. Die Einhaltung der in-
stitutsintern festgelegten Kriterien hat der Ab-
schlußprüfer im Rahmen der Jahresabschluß-
prüfung zu überprüfen und zu bestätigen. " 

4. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 2 

Ausnahmen 

(1) Als Kreditinstitut gelten vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 nicht 

1. die Deutsche Bundesbank; 

2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau; 

3. die Sozialversicherungsträger und die Bundes-
anstalt für Arbeit; 

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen; 

5. Unternehmen des Pfandleihgewerbes, soweit 
sie dieses durch Gewährung von Darlehen ge-
gen Faustpfand be treiben; 

6. Unternehmen, die auf Grund des Gesetzes 
über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 
als Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 
anerkannt sind; 

7. Unternehmen, die Bankgeschäfte ausschließ-
lich mit ihrem Mutterunternehmen oder ihren 
Tochter- oder Schwesterunternehmen betrei-
ben; 

8. Unternehmen, die das Finanzkommissionsge-
schäft ausschließlich an einer Börse, an  der aus-
schließlich Derivate gehandelt werden, für 
andere Mitglieder dieser Börse be treiben und 
deren Verbindlichkeiten durch ein System zur 
Sicherung der Erfüllung der Geschäfte an  die-
ser Börse abgedeckt sind. 

(2) Für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gel-
ten § 14 und die auf Grund von § 47 Abs. 1 Nr. 2 
und C.  48 getroffenen Regelungen; für die Sozial-
versicherungsträger, für die Bundesanstalt für Ar-
beit, für Versicherungsunternehmen sowie für Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaften gilt § 14. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 
Ausnahmen 

(1) unverändert 

(2) Für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gel-
ten § 14 und die auf Grund von § 47 Abs. 1 Nr. 2 
und § 48 getroffenen Regelungen; für die Sozial-
versicherungsträger, für die Bundesanstalt für Ar-
beit, für Versicherungsunternehmen sowie für Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaften gilt § 14. 

Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufge-
nommene Darlehen, begebene Schuldverschrei-
bungen, als Festgeschäfte ausgestaltete Termin-
geschäfte, Rechte aus Op tionen und andere Kre-
dite an die Kreditanstalt für Wiederaufbau, sowie 
von ihr gewährleistete Kredite an  Dritte stehen 
entsprechenden Krediten an den Bund gleich. 
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(3) Für Unternehmen der in Absatz 1 Nr. 4 bis 6 
bezeichneten Art gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes insoweit, als sie Bankgeschäfte betrei-
ben, die nicht zu den ihnen eigentümlichen Ge-
schäften gehören. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann im Einzelfall 
bestimmen, daß auf ein Kreditinstitut, das kein 
Einlagenkreditinstitut und keine Wertpapierhan-
delsbank ist, die §§ 10 bis 18, 24 bis 38, 45, 46 bis 
46c und 51 Abs. 1 dieses Gesetzes sowie § 112 
Abs. 2 der Vergleichsordnung insgesamt nicht an

-zuwenden sind, solange das Unternehmen wegen 
der Art  der von ihm betriebenen Geschäfte inso-
weit nicht der Aufsicht bedarf. Die Entscheidung 
ist im Bundesanzeiger bekanntzumachen. 

(5) Das Bundesaufsichtsamt kann im Einzelfall 
bestimmen, daß auf ein Unternehmen, das nur das 
Geldkartengeschäft betreibt, die §§ 10 bis 18, 24, 
32 bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Abs. 1 dieses Ge-
setzes sowie § 112 Abs. 2 der Vergleichsordnung 
insgesamt nicht anzuwenden sind, sofern im Hin-
blick auf die begrenzte Nutzung und Verbreitung 
der vorausbezahlten Karten eine Gefährdung des 
Zahlungsverkehrs nicht zu erwarten ist. Die Ent-
scheidung ist im Bundesanzeiger bekanntzuma-
chen. Das Bundesministerium der Finanzen kann 
durch eine im Benehmen mit der Deutschen Bun-
desbank  zu  erlassende Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen für die Freistellung nach Satz 1 er-
lassen. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf das Bundesaufsichtsamt mit der Maßga-
be übertragen, daß die Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Bundesbank er-
geht. 

(6) Als Finanzdienstleistungsinstitute gelten 
nicht 

1. die Deutsche Bundesbank; 

2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau; 

3. die öffentliche Schuldenverwaltung des Bun-
des, eines seiner Sondervermögen, eines L an

-des oder eines anderen Staates des Europäi-
schen Wirtschaftsraums und deren Zentral-
banken; 

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen; 

5. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen 
ausschließlich für ihr Mutterunternehmen 
oder ihre Tochter- oder Schwesterunterneh-
men erbringen; 

6. Unternehmen, deren Finanzdienstleistung 
ausschließlich in der Verwaltung eines Sy-
stems von Arbeitnehmerbeteiligungen an  den 
eigenen oder an mit ihnen verbundenen Un-
ternehmen besteht; 

7. Unternehmen, die ausschließlich Finanz-
dienstleistungen im Sinne sowohl der Num-
mer 5 als auch der Nummer 6 erbringen; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann im Einzelfall 
bestimmen, daß auf ein Institut die §§ 10 bis 18, 24 
bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Abs. 1 dieses Geset-
zes sowie § 112 Abs. 2 der Vergleichsordnung ins-. 
gesamt nicht anzuwenden sind, solange das Un-
ternehmen wegen der Art  der von ihm betriebe-
nen Geschäfte insoweit nicht der Aufsicht bedarf. 
Die Entscheidung ist im Bundesanzeiger bekannt-
zumachen. 

(5) Das Bundesaufsichtsamt kann im Einzelfall 
im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank be-
stimmen, daß auf ein Unternehmen, das nur das 
Geldkartengeschäft betreibt, die §§ 10 bis 18, 24, 
32 bis 38, 45, 46 bis 46c und 51 Abs. 1 dieses Ge-
setzes sowie § 112 Abs. 2 der Vergleichsordnung 
insgesamt nicht anzuwenden sind, sofern im Hin-
blick auf die begrenzte Nutzung und Verbreitung 
der vorausbezahlten Karten eine Gefährdung des 
Zahlungsverkehrs nicht zu erwarten ist. Die Ent-
scheidung ist im Bundesanzeiger bekanntzuma-
chen. Das Bundesministerium der Finanzen kann 
durch eine im Benehmen mit der Deutschen Bun-
desbank zu erlassende Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen für die Freistellung nach Satz 1 
erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf das Bundesaufsichtsamt mit der Maß-
gabe übertragen, daß die Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank er-
geht. 

(6) unverändert 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7627 

Entwurf 

8. Unternehmen, die als Finanzdienstleistungen 
im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 aus-
schließlich die Anlage- und Abschlußvermitt-
lung zwischen Kunden und 

a) einem Institut, 

b) einem nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 
tätigen Unternehmen, 

c) einem Unternehmen, das auf Grund einer 
Rechtsverordnung nach § 53 c gleichgeste llt 
oder freigestellt ist, oder 

d) einer ausländische Investmentgesellschaft 

betreiben, sofern sich diese Finanzdienstlei-
stungen auf Anteilscheine von Kapitalanlage-
gesellschaften oder von ausländischen Invest-
mentanteilen, die nach dem Auslandinvest-
ment-Gesetz vertrieben werden dürfen, be-
schränken und die Unternehmen nicht befugt 
sind, sich bei der Erbringung dieser Finanz-
dienstleistungen Eigentum oder Besitz an Gel

-

dern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kun-
den zu verschaffen; 

9. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen aus-
schließlich an einer Börse, an der ausschließlich 
Derivate gehandelt werden, für andere Mitglie-
der dieser Börse erbringen und deren Verbind-
lichkeiten durch ein System zur Sicherung der 
Erfüllung der Geschäfte an dieser Börse abge-
deckt sind; 

10. Angehörige freier Berufe, die Finanzdienstlei-
stungen nur gelegentlich im Rahmen ihrer Be-
rufstätigkeit erbringen und einer Berufskam-
mer in der Form der Körperschaft des öffentli-
chen Rechts angehören, deren Berufsrecht die 
Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht 
ausschließt; 

11. Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin be-
steht, Geschäfte über Rohwaren mit gleicharti-
gen Unternehmen, mit den Erzeugern oder 
den gewerblichen Verwendern der Rohwaren 
zu tätigen, und die Finanzdienstleistungen nur 
für diese Personen und nur insoweit erbringen, 
als es für ihre Haupttätigkeit erforderlich ist; 

12. Unternehmen, deren einzige Finanzdienstlei-
stung der Handel mit Sorten ist, sofern ihre 
Haupttätigkeit nicht im Sortengeschäft be-
steht. 

Für Einrichtungen und Unternehmen im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 3 und 4 gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes insoweit, als sie Finanzdienstlei-
stungen erbringen, die nicht zu den ihnen eigen-
tümlichen Geschäften gehören. 

(7) Die Vorschriften des § 2 a Abs. 2, der §§ 10 
bis 18, 24 Abs. 1 Nr. 10, der §0 24 a, 33 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, des § 35 Abs. 2 Nr. 5 und der §§ 45, 
46 bis 46 c sind nicht anzuwenden auf Finanzdienst-
leistungsinstitute, die außer der Drittstaateneinla-
genvermittlung, dem Finanztransfergeschäft und 
dem Sortengeschäft keine weitere Finanzdienst-
leistung erbringen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(7) unverändert 
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(8) Die Vorschriften des § 2 a Abs. 2, der §§ 10, 
11, 12, 12b Abs 1, der §§ 13, 13a, 14 bis 18 und 24 
Abs. 1 Nr. 10 und der §§ 45, 46 bis 46 c sind nicht 
anzuwenden auf Anlagevermittler und Abschluß-
vermittler, die nicht befugt sind, sich bei der Er-
bringung von Finanzdienstleistungen Eigentum 
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von 
Kunden zu verschaffen, und die nicht auf eigene 
Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln. 

(9) Auf Anlagevermittler und Abschlußvermitt-
ler, die anstelle des Anfangskapitals den Abschluß 
einer geeigneten Versicherung gemäß § 33 Abs. 1 
Satz 2 nachweisen, finden die Vorschriften des 
§ 24 a über die Errichtung einer Zweigniederlas-
sung und den grenzüberschreitenden Dienstlei-
stungsverkehr keine Anwendung. 

(10) Ein Unternehmen gilt nicht als Finanz-
dienstleistungsinstitut, wenn es die Anlage- oder 
Abschlußvermittlung ausschließlich für Rechnung 
und unter der Haftung eines Einlagenkreditinsti-
tuts oder Wertpapierhandelsunternehmens mit 
Sitz im Inland oder eines nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 tätigen Unternehmens oder unter der 
gesamtschuldnerischen Haftung solcher Ins titute 
oder Unternehmen ausübt, ohne andere Finanz-
dienstleistungen zu erbringen, und wenn dies 
dem Bundesaufsichtsamt von einem dieser haf-
tenden Institute oder Unternehmen angezeigt 
wird. Seine Tätigkeit wird den Instituten oder Un-
ternehmen zugerechnet, für deren Rechnung und 
unter deren Haftung es tätig wird. Ändern sich die 
von den haftenden Instituten oder Unternehmen 
angezeigten Verhältnisse, sind die neuen Verhält-
nisse unverzüglich dem Bundesaufsichtsamt an

-zuzeigen. Das Bundesaufsichtsamt übermittelt die 
Anzeigen nach den Sätzen 1 und 3 der Deutschen 
Bundesbank und dem Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel. 

(11) Ein Institut braucht die Vorschriften dieses 
Gesetzes über das Handelsbuch nicht anzuwen-
den, sofern 

1. der Anteil des Handelsbuchs des Ins tituts in der 
Regel 5 vom Hundert der Gesamtsumme der 
bilanz- und außerbilanzmäßigen Geschäfte 
nicht überschreitet, 

2. die Gesamtsumme der einzelnen Posi tionen 
des Handelsbuchs in der Regel den Gegenwert 
von 15 Millionen ECU nicht überschreitet und 

3. der Anteil des Handelsbuchs zu keiner Zeit 
6 vom Hundert der Gesamtsumme der bilanz-  
und außerbilanzmäßigen Geschäfte und die 
Gesamtsumme der Positionen des Handels-
buchs zu keiner Zeit den Gegenwert von 
20 Millionen ECU überschreiten. 

Zur Bestimmung des Anteils des Handelsbuchs 
werden Derivate entsprechend dem Nominalwert 
oder dem Marktpreis der ihnen zugrundeliegen-
den Instrumente, die anderen Finanzinstrumente 
mit ihrem Nennwert oder Marktpreis angesetzt; 
Kauf- und Verkaufspositionen werden ungeachtet 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(8) Die Vorschriften des § 2 a Abs. 2, der §§ 10, 
11, 12 Abs 1, der §§ 13, 13a, 14 bis 18 und 24 
Abs. 1 Nr. 10 und der §§ 45, 46 bis 46 c sind nicht 
anzuwenden auf Anlagevermittler und Abschluß-
vermittler, die nicht befugt sind, sich bei der Er-
bringung von Finanzdienstleistungen Eigentum 
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von 
Kunden zu verschaffen, und die nicht auf eigene 
Rechnung mit Finanzinstrumenten h andeln. 

(9) unverändert 

(10) unverändert 

(11) unverändert 
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ihres Vorzeichens addiert. Näheres wird durch 
Rechtsverordnung nach § 22 geregelt. Das Ins titut 
hat dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich anzuzeigen, wenn es 
von der Möglichkeit nach Satz 1 Gebrauch macht, 
eine Grenze nach Satz 1 Nr. 3 überschritten hat 
oder die Vorschriften über das Handelsbuch an-
wendet, obwohl die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen. " 

5. § 2 a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text erhält die Absatzbezeich-
nung „(1)" 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Bei Wertpapierhandelsunternehmen in 
der Rechtsform des Einzelkaufmanns oder der 
Personenhandelsgesellschaft sind die Risiko-
aktiva des Inhabers oder der persönlich haften-
den Gesellschafter in die Beurteilung der Sol-
venz des Instituts gemäß § 10 Abs. 1 einzube-
ziehen; das freie Vermögen des Inhabers oder 
der Gesellschafter bleibt jedoch bei der Be-
rechnung der Eigenmittel des Instituts unbe-
rücksichtigt. Wird ein solches Ins titut in der 
Rechtsform eines Einzelkaufmanns bet rieben, 
hat der Inhaber angemessene Vorkehrungen 
für den Schutz seiner Kunden für den Fall zu 
treffen, daß auf Grund seines Todes, seiner Ge-
schäftsunfähigkeit oder aus anderen Gründen 
das Institut seine Geschäftstätigkeit einstellt." 

6. § 2 b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2b 

Inhaber bedeutender Beteiligungen 

(1) Wer beabsichtigt, eine bedeutende Beteili-
gung an einem Institut zu erwerben, hat dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
die Höhe der beabsichtigten Beteiligung nach 
Maßgabe der Sätze 2 und 4 unverzüglich anzuzei-
gen. In der Anzeige nach Satz 1 hat er die für die 
Beurteilung seiner Zuverlässigkeit wesentlichen 
Tatsachen, die durch Rechtsverordnung nach § 24 
Abs. 4 Satz 1 näher zu bestimmen sind, anzuge-
ben. Auf Verlangen des Bundesaufsichtsamtes hat 
er die in § 32 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 Buchstabe d und e 
genannten Unterlagen einzureichen. Ist der Er-
werber eine juristische Person oder Personenhan-
delsgesellschaft, hat er in der Anzeige nach Satz 1 
die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der ge-
setzlichen Vertreter oder persönlich haftenden 
Gesellschafter wesentlichen Tatsachen anzuge-
ben. Solange die bedeutende Beteiligung besteht, 
hat er jeden neu bestellten gesetzlichen Vertreter 
oder neuen persönlich haftenden Gesellschafter 
mit den für die Beurteilung von dessen Zuverläs-
sigkeit wesentlichen Tatsachen dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank unver-
züglich anzuzeigen. Der Inhaber einer bedeuten-
den Beteiligung hat dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank ferner unverzüglich 
anzuzeigen, wenn er beabsichtigt, den Be trag der 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

5. unverändert 

6. § 2 b wird wie folgt gefaßt: 

„§2b 

Inhaber bedeutender Beteiligungen 

(1) unverändert 
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bedeutenden Beteiligung so zu erhöhen, daß die 
Schwellen von 20 vom Hunde rt, 33 vom Hundert 
oder 50 vom Hundert der Stimmrechte oder des 
Kapitals erreicht oder überschritten werden oder 
daß das Institut zu einem Tochterunternehmen 
wird. Das Bundesaufsichtsamt übermittelt jeweils 
eine Ausfertigung der Anzeigen nach den Sätzen 1 
und 6 an das Bundesaufsichtsamt für den Wertpa-
pierhandel. Das Bundesaufsichtsamt kann inner-
halb von drei Monaten nach Eingang der Anzeige 
den beabsichtigten Erwerb der bedeutenden Be-
teiligung oder ihre Erhöhung untersagen, wenn 
Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß 
der Anzeigende oder, wenn er juristische Person 
oder Personenhandelsgesellschaft ist, ein gesetzli-
cher Vertreter oder persönlich haftender Gesell-
schafter nicht zuverlässig ist; dies gilt auch, wenn 
andere Tatsachen vorliegen, die das Bundesauf-
sichtsamt zu einer Versagung der Erlaubnis nach 
§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 oder Abs. 3 Nr. 1 bis 3 be-
rechtigen. Wird der Erwerb nicht untersagt, kann 
das Bundesaufsichtsamt eine Frist festsetzen, 
nach deren Ablauf die Person oder Personenhan-
delsgesellschaft, welche die Anzeige nach Satz 1 
oder 6 erstattet hat, den Vollzug oder den Nicht-
vollzug des beabsichtigten Erwerbs an das Bun-
desaufsichtsamt anzuzeigen hat. Nach Ablauf der 
Frist hat die Person oder Personenhandelsgesell-
schaft, welche die Anzeige nach Satz 1 oder 6 er-
stattet hat, die Anzeige unverzüglich beim Bun-
desaufsichtsamt einzureichen. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann dem Inhaber 
einer bedeutenden Beteiligung die Ausübung sei-
ner Stimmrechte untersagen, wenn 

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß 
der vom Inhaber oder von gesetzlichen Vertre-
tern  oder persönlich haftenden Gesellschaftern 
des beteiligten Unternehmens ausgeübte Ein-
fluß sich schädlich auf das Ins titut auswirken 
kann; 

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß 
bei einer bedeutenden Beteiligung an dem In-
stitut der Inhaber oder ein gesetzlicher Vertre-
ter oder persönlich haftender Gesellschafter 
des beteiligten Unternehmens nicht den im In-
teresse einer soliden und umsichtigen Führung 
des Instituts zu stellenden Ansprüchen genügt; 
das ist insbesondere der Fa ll, wenn sie nicht 
zuverlässig sind; 

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß 
das Institut mit dem Inhaber der bedeutenden 
Beteiligung verbunden ist (§ 15 des Aktienge-
setzes) und diese Unternehmensverbindung 
oder die Struktur der Unternehmensverbin-
dung des Inhabers der bedeutenden Beteili-
gung mit anderen Unternehmen geeignet ist, 
eine wirksame Aufsicht über das Institut zu ver-
eiteln; 

4. der Inhaber der bedeutenden Beteiligung sei-
ner Pflicht nach Absatz 1 zur vorherigen Unter-
richtung des Bundesaufsichtsamtes und der 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann dem Inhaber 
einer bedeutenden Beteiligung die Ausübung sei-
ner Stimmrechte untersagen, wenn 

1. unverändert 

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß 
bei einer bedeutenden Beteiligung an dem In-
stitut der Inhaber oder ein gesetzlicher Vertre-
ter oder persönlich haftender Gesellschafter 
des beteiligten Unternehmens nicht den im In-
teresse einer soliden und umsichtigen Führung 
des Instituts zu stellenden Ansprüchen genügt; 
das ist insbesondere der Fa ll, wenn er nicht zu-
verlässig ist; 

3. unverändert 

4. unverändert 
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Deutschen Bundesbank nicht nachgekommen 
ist und diese Unterrichtung innerhalb einer 
vom Bundesaufsichtsamt gesetzten Frist nicht 
nachgeholt hat; 

5. die Beteiligung entgegen einer vollziehbaren 
Untersagung nach Absatz 1 Satz 8 erworben 
oder erhöht worden ist. 

In den Fällen des Satzes 1 kann die Ausübung der 
Stimmrechte auf einen Treuhänder übertragen 
werden. Der Treuhänder hat bei der Ausübung 
der Stimmrechte den Interessen einer soliden und 
umsichtigen Führung des Instituts Rechnung zu 
tragen. Der Treuhänder wird auf Antrag des Insti-
tuts, eines an ihm Beteiligten oder des Bundesauf-
sichtsamtes vom Gericht des Sitzes des Instituts 
bestellt. Sind die Voraussetzungen des Satzes 1 
entfallen, hat das Bundesaufsichtsamt den Wider-
ruf der Bestellung des Treuhänders zu beantra-
gen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz an

-gemessener Auslagen und auf Vergütung für sei-
ne Tätigkeit. Das Gericht setzt auf Antrag des 
Treuhänders die Auslagen und die Vergütung 
fest; die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen. 
Der Bund schießt die Auslagen und die Vergütung 
vor; für seine Aufwendungen haften dem Bund 
der betroffene Inhaber der bedeutenden Beteili-
gung und das Institut gesamtschuldnerisch. 

(3) Vor Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 8 und 
Absatz 2 Satz 1 hat das Bundesaufsichtsamt die 
zuständigen Stellen des anderen Staates des Euro-
päischen Wirtschaftsraums anzuhören, wenn es 
sich bei dem Erwerber der bedeutenden Beteili-
gung um ein in dem anderen Staat zugelassenes 
Einlagenkreditinstitut oder Wertpapierhandels-
unternehmen, um ein Mutterunternehmen eines 
in dem anderen Staat zugelassenen Einlagenkre-
ditinstituts oder Wertpapierhandelsunternehmens 
oder um eine Person h andelt, die ein in dem ande-
ren Staat zugelassenes Einlagenkreditinstitut oder 
Wertpapierhandelsunternehmen kontrolliert, und 
wenn das Institut, an  dem der Erwerber eine Be-
teiligung zu halten beabsichtigt, durch den Er-
werb zu einem Tochterunternehmen des Erwer-
bers würde oder unter dessen Kontrolle käme. 

(4) Wer beabsichtigt, eine bedeutende Beteili-
gung an einem Institut aufzugeben oder den Be-
trag seiner bedeutenden Beteiligung unter die 
Schwellen von 20 vom Hunde rt, 33 vom Hundert 
oder 50 vom Hundert der Stimmrechte oder des 
Kapitals abzusenken oder die Beteiligung so zu 
verändern, daß das Institut nicht mehr Tochterun-
ternehmen ist, hat dies dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank unverzüglich an-
zuzeigen. Dabei hat es die beabsichtigte verblei-
bende Höhe der Beteiligung anzugeben. Das Bun-
desaufsichtsamt kann eine Frist festsetzen, nach 
deren Ablauf die Person oder Personenhandelsge-
sellschaft, welche die Anzeige nach Satz 1 erstat-
tet hat, den Vollzug oder den Nichtvollzug der be-
absichtigten Absenkung oder Veränderung an  das 
Bundesaufsichtsamt anzuzeigen hat. Nach Ablauf 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

5. unverändert 

unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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der Frist hat die Person oder Personenhandelsge-
sellschaft, welche die Anzeige nach Satz 1 erstat-
tet hat, die Anzeige unverzüglich beim Bundes-
aufsichtsamt einzureichen. 

(5) Das Bundesaufsichtsamt hat den Erwerb 
einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung 
an  einem Institut, durch den das Institut zu einem 
Tochterunternehmen eines Unternehmens mit 
Sitz außerhalb der Europäischen Gemeinschaften 
würde, vorläufig zu untersagen oder zu beschrän-
ken, wenn ein entsprechender Beschluß der Kom-
mission oder des Rates der Europäischen Gemein-
schaften vorliegt, der nach Artikel 22 Abs. 2 der 
Zweiten Bankrechtskoordinierungsrichtlinie oder 
Artikel 7 Abs. 5 der Richtlinie 93/22/EWG des Ra-
tes vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstlei-
stungen - ABl. EG Nr. L 141 S. 27 - (Wertpapier-
dienstleistungsrichtlinie) zustande gekommen ist. 
Die vorläufige Untersagung oder Beschränkung 
darf drei Monate vom Zeitpunkt des Beschlusses 
an  nicht überschreiten. Beschließt der Rat die Ver-
längerung der Frist nach Satz 2, hat das Bundes-
aufsichtsamt die Fristverlängerung zu beachten 
und die vorläufige Untersagung oder Beschrän-
kung entsprechend zu verlängern. " 

7. In § 4 Satz 1 werden die Worte „für das Kreditwe-
sen" gestrichen. 

8. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „für das Kre-
ditwesen (Bundesaufsichtsamt) " gestrichen. 

9. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „Kreditinstitute" 
durch das Wort  „Institute" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Bundesaufsichtsamt hat Mißstän-
den im Kredit- und Finanzdienstleistungswe-
sen entgegenzuwirken, welche die Sicherheit 
der den Instituten anvertrauten Vermögens-
werte gefährden, die ordnungsmäßige Durch-
führung der Bankgeschäfte oder Finanzdienst-
leistungen beeinträchtigen oder erhebliche 
Nachteile für die Gesamtwirtschaft herbeifüh-
ren können, soweit nicht das Bundesaufsichts-
amt für den Wertpapierhandel nach dem We rt

-papierhandelsgesetz zuständig ist." 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt: 

„(3) Das Bundesaufsichtsamt kann gegen-
über dem Institut und seinen Geschäftsleitern 
Anordnungen treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, Mißstände in dem Institut zu ver-
hindern oder zu beseitigen, welche die Sicher-
heit der dem Institut anvertrauten Vermögens-
werte gefährden können oder die ordnungs-
mäßige Durchführung der Bankgeschäfte oder 
Finanzdienstleistungen beeinträchtigen." 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(5) unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt: 

„(3) Das Bundesaufsichtsamt kann im Rah-
men der ihm zugewiesenen Aufgaben gegen-
über dem Institut und seinen Geschäftsleitern 
Anordnungen treffen, die geeignet und erfor-
derlich sind, Mißstände in dem Institut zu ver-
hindern oder zu beseitigen, welche die Sicher-
heit der dem Institut anvertrauten Vermögens-
werte gefährden können oder die ordnungs-
mäßige Durchführung der Bankgeschäfte oder 
Finanzdienstleistungen beeinträchtigen. " 

d) unverändert 
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10. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „der bei-
derseitigen Aufgaben von Bedeutung sein 
können „  durch die Worte „ihrer Aufgaben er-
forderlich sind" ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) Die Zusammenarbeit und die Mitteilun-
gen nach Absatz 1 schließen die Übermittlung 
personenbezogener Daten ein. Das Bundes-
aufsichtsamt darf bei der Deutschen Bundes-
bank die zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 
diesem Gesetz gespeicherten Daten im auto-
matisierten Verfahren abrufen. Werden bei der 
Deutschen Bundesbank vom Bundesaufsicht-
samt Daten abgerufen, hat sie bei jedem zehn-
ten Abruf für Zwecke der Datenschutzkontrol-
le den Zeitpunkt, die Angaben, welche die 
Feststellung der aufgerufenen Datensätze er-
möglichen, sowie die für den Abruf verant-
wortliche Person zu protokollieren. Die proto-
kollierten Daten dürfen nur für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ordnungsmäßi-
gen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage 
verwendet werden. Die Protokolldaten sind 
am Ende des auf die Speicherung folgenden 
Kalenderjahres zu löschen." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

11. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden das Wort  „Kreditinstitu-
ten" durch das Wort  „Instituten" und die 
Worte „von Kreditinstituten" durch die Worte 
„ eines Instituts " ersetzt. 

b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„ (3) Bei der Aufsicht über Ins titute, die in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirt

-schaftsraums Bankgeschäfte betreiben oder 
Finanzdienstleistungen erbringen, sowie bei 
der Aufsicht nach Maßgabe der Richtlinie 92/ 
30/EWG des Rates vom 6. April 1992 über die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten auf kon-
solidierter Basis - ABl. EG Nr. L 110 S. 52 - 
(Konsolidierungsrichtlinie) arbeiten das Bun-
desaufsichtsamt und, soweit sie im Rahmen 
dieses Gesetzes tätig wird, die Deutsche Bun-
desbank mit den zuständigen Stellen des be-
treffenden Staates zusammen. Mitteilungen 
der zuständigen Stellen des anderen Staates 
dürfen nur für folgende Zwecke verwendet 
werden: 

1. zur Prüfung der Zulassung zum Geschäfts-
betrieb eines Ins tituts, 

2. zur Überwachung der Tätigkeit der Ins titute 
auf Einzelbasis oder auf zusammengefaßter 
Basis, 

3. für Anordnungen des Bundesaufsichtsam-
tes sowie zur Verfolgung und Ahndung von 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

10. unverändert 

11. unverändert 
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Ordnungswidrigkeiten durch das Bundes-
aufsichtsamt, 

4. im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens 
über Rechtsbehelfe gegen eine Entschei-
dung des Bundesaufsichtsamtes oder 

5. im Rahmen von Verfahren vor Verwaltungs-
gerichten, Insolvenzgerichten, Staatsan-
waltschaften oder für Straf- und Bußgeld-
sachen zuständigen Gerichten. 

Wird die Erlaubnis eines Instituts zum Betrei-
ben von Bankgeschäften oder Erbringen von 
Finanzdienstleistungen aufgehoben, unter-
richtet das Bundesaufsichtsamt die zuständi-
gen Stellen der anderen Staaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, in denen das Institut 
Zweigniederlassungen errichtet hat oder im 
Wege des grenzüberschreitenden Dienstlei-
stungsverkehrs tätig gewesen ist. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt teilt den zu-
ständigen Stellen des Aufnahmestaats Maß-
nahmen mit, die es ergreifen wird, um Verstöße 
eines Instituts gegen Rechtsvorschriften des 
Aufnahmestaats zu beenden, über die das 
Bundesaufsichtsamt durch die zuständigen 
Stellen des Aufnahmestaats unterrichtet wor-
den ist. " 

12. § 8 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 8a 
Zuständigkeit für die Beaufsichtigung 

auf zusammengefaßter Basis 

(1) Das Bundesaufsichtsamt kann von der Be-
aufsichtigung einer Institutsgruppe oder Finanz-
holding-Gruppe im Sinne des § 10 a Abs. 2 bis 5 
absehen und das übergeordnete Unternehmen 
von den Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Beaufsichtigung auf zusammengefaßter Basis wi-
derruflich freistellen, wenn 

1. bei Institutsgruppen das übergeordnete Unter-
nehmen Tochterunternehmen eines Einlagen-
kreditinstituts oder eines Wertpapierhandels-
unternehmens mit Sitz in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums ist und 
dort  in die Beaufsichtigung auf zusammenge-
faßter Basis gemäß der Konsolidierungsricht-
linie einbezogen ist, oder 

2. bei Finanzholding-Gruppen diese von den zu-
ständigen Stellen eines anderen Staates des 
Europäischen Wirtschaftsraums auf zusam-
mengefaßter Basis gemäß der Konsolidie-
rungsrichtlinie beaufsichtigt werden. 

Die Freistellung setzt eine Übereinkunft des Bun-
desaufsichtsamtes mit den zuständigen Stellen 
des anderen Staates voraus. Die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften ist über das Be-
stehen und den Inhalt derartiger Übereinkünfte 
zu unterrichten. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann über die 
Fälle des § 10 a Abs. 3 hinaus nach Maßgabe des 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Artikels 4 Abs. 2 bis 4 der Konsolidierungsrichtli-
nie eine Gruppe von Unternehmen als Finanzhol-
ding-Gruppe und ein Institut der Gruppe als über-
geordnetes Unternehmen bestimmen; die Vor-
schriften dieses Gesetzes über die Beaufsichti-
gung auf zusammengefaßter Basis sind in diesem 
Fall  entsprechend anzuwenden. " 

13. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 
Verschwiegenheitspflicht". 

b) Abatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die beim Bundesaufsichtsamt beschäf-
tigten und die nach § 8 Abs. 1 beauftragten 
Personen, die nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 be-
stellten Aufsichtspersonen, die nach § 37 
Satz 2 und § 38 Abs. 2 Satz 2 und 4 bestellten 
Abwickler sowie die im Dienst der Deutschen 
Bundesbank stehenden Personen, soweit sie 
zur Durchführung dieses Gesetzes tätig wer-
den, dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit be-
kanntgewordenen Tatsachen, deren Geheim-
haltung im Interesse des Instituts oder eines 
Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse, nicht unbefugt offenbaren 
oder verwerten, auch wenn sie nicht mehr im 
Dienst sind oder ihre Tätigkeit beendet ist. 
Dies gilt auch für andere Personen, die durch 
dienstliche Berichterstattung Kenntnis von 
den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. 
Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im 
Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere nicht vor, 
wenn Tatsachen weitergegeben werden an 

1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- 
und Bußgeldsachen zuständige Gerichte, 

2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag 
mit der Überwachung von Instituten, Invest-
mentgesellschaften, Finanzunternehmen, 
Versicherungsunternehmen, der Finanz-
märkte oder des Zahlungsverkehrs betraute 
Stellen sowie von diesen beauftragte Perso-
nen, 

3. mit der Liquidation, dem Vergleich oder 
dem Konkurs eines Instituts befaßte Stellen, 

4. mit der gesetzlichen Prüfung der Rech-
nungslegung von Instituten oder Finanz-
unternehmen betraute Personen sowie 
Stellen, welche die vorgenannten Perso-
nen beaufsichtigen, 

5. eine Einlagensicherungseinrichtung oder 
Anlegerentschädigungseinrichtung oder 

6. Wertpapier- oder Terminbörsen, 

soweit diese Stellen die Informationen zur Er-
füllung ihrer Aufgaben benötigen. Für die bei 
diesen Stellen beschäftigten Personen gilt die 
Verschwiegenheitspflicht nach Satz 1 entspre-
chend. Befindet sich die Stelle in einem ande-
ren Staat, so dürfen die Tatsachen nur weiter- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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gegeben werden, wenn diese Stelle und die 
von ihr beauftragten Personen einer dem 
Satz 1 entsprechenden Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen. Die ausländische Stelle ist 
darauf hinzuweisen, daß sie Informationen nur 
zu dem Zweck verwenden darf, zu deren Erfül-
lung sie ihr übermittelt werden. Die in Satz 3 
Nr. 3 bis 6 genannten Stellen, die direkt oder 
indirekt Informationen von zuständigen Stel-
len anderer Staaten erhalten, dürfen diese nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung der übermit-
telnden Stellen weiterübermitteln. " 

c) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 2 ist nicht anzuwenden, soweit Tatsa-
chen betroffen sind, die den in Absatz 1 Satz 1 
oder 2 bezeichneten Personen durch die zu-
ständige Aufsichtsstelle eines anderen Staa-
tes oder durch von dieser Stelle beauftragte 
Personen mitgeteilt worden sind. " 

14. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts wird 
das Wort  „Kreditinstitute" durch das Wo rt  „Insti

-tute" ersetzt. 

15. Vor § 10 wird die Überschrift wie folgt gefaßt: 

„ 1. Eigenmittel und Liquidität". 

16. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 
Eigenmittelausstattung " . 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Institute müssen im Interesse der Er-
füllung ihrer Verpflichtungen gegenüber 
ihren Gläubigern, insbesondere zur Si-
cherheit der ihnen anvertrauten Vermö-
genswerte, angemessene Eigenmittel ha-
ben. " 

bb) In Satz 2 wird das Wort  „Kreditinstitute" 
durch das Wort  „Institute" ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden das Wort  „Kreditinsti-
tute" durch das Wort  „Institute" und das 
Wort  „Eigenkapitalausstattung" durch 
das Wort  „Eigenmittelausstattung" ersetzt. 

dd) Nach Satz 5 werden folgende Sätze 6 bis 8 
angefügt: 

„Ist nach den Vorschriften dieses Geset-
zes eine Position mit haftendem Eigenka-
pital oder Drittrangmitteln zu unterlegen, 
stehen die Eigenmittel in diesem Umfang 
für die Unterlegung anderer Positionen 
nicht zur Verfügung; insbesondere dürfen 
die Eigenmittel insoweit nicht bei den 
Grundsätzen nach § 10 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 10 a Abs. 1 Satz 2 über die Angemessen-
heit der Eigenmittel berücksichtigt wer-
den. Die von Dritten zur Verfügung ge-
stellten Eigenmittel können nur berück- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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sichtigt werden, wenn sie dem Ins titut tat-
sächlich zugeflossen sind. Der Erwerb von 
Eigenmitteln des Ins tituts durch einen für 
Rechnung des Instituts handelnden Drit-
ten, durch ein Tochterunternehmen des 
Instituts oder durch einen Dritten, der für 
Rechnung eines Tochterunternehmens 
des Instituts handelt, steht für ihre Berück-
sichtigung einem Erwerb durch das Insti-
tut gleich, es sei denn, das Institut weist 
nach, daß ihm die Eigenmittel tatsächlich 
zugeflossen sind; diese Regelung gilt für 
die Inpfandnahme entsprechend. " 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Eigenmittel bestehen aus dem haf-
tenden Eigenkapital und den Drittrangmitteln. 
Das haftende Eigenkapital ist die Summe aus 
Kernkapital und Ergänzungskapital abzüglich 
der Positionen des Absatzes 6 Satz 1." 

d) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 2 a 
bis 2 c eingefügt: 

„(2 a) Als Kernkapital gelten abzüglich der 
Positionen des Satzes 2 

1. bei Einzelkaufleuten, offenen Handelsge-
sellschaften und Kommanditgesellschaften 
das eingezahlte Geschäftskapital und die 
Rücklagen nach Abzug der Entnahmen des 
Inhabers oder der persönlich haftenden 
Gesellschafter und der diesen gewährten 
Kredite sowie eines Schuldenüberhanges 
beim freien Vermögen des Inhabers; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a ein-
gefügt: 

„(1 a) Bei der Beurteilung der Angemessen-
heit der Eigenmittel nach § 10 Abs. 1 und § 10 a 
Abs. 1 kann Krediten, deren Erfüllung von 

1. einer Zentralregierung, Zentralnotenbank, 
Regionalregierung oder örtlichen Gebiets-
körperschaft in einem anderen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder 

2. einer Zentralregierung oder Zentralnoten-
bank in einem Drittstaat, soweit Unterneh-
men mit Sitz in diesem Drittstaat auf Grund 
einer Rechtsverordnung nach § 53 c voll-
ständig oder teilweise von den Vorschrif-
ten des § 53 freigestellt sind, 

geschuldet oder ausdrücklich gewährleistet 
wird, ein adressenbezogenes Bonitätsgewicht 
von Null vom Hundert beigemessen werden, 
sofern das Bundesaufsichtsamt keinen ande-
ren Gewichtungssatz bekanntgegeben hat 
und die Kredite von der zuständigen Behörde 
des anderen Staates oder Drittstaates mit Null 
vom Hundert gewichtet werden. Vor der Be-
kanntgabe eines anderen Gewichtungssatzes 
gewährte Kredite können bis zum Ende der 
Kreditlaufzeit weiterhin mit Null vom Hun-
dert gewichtet werden." 

d) unverändert 

e) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 2 a 
bis 2 c eingefügt: 

„(2a) unverändert 
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2. bei Aktiengesellschaften, Kommanditge-
sellschaften auf Aktien und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung das eingezahlte 
Grund- oder Stammkapital ohne die Aktien, 
die mit einem nachzuzahlenden Vorzug bei 
der Verteilung des Gewinns ausgestattet 
sind (Vorzugsaktien), und die Rücklagen; 
bei Kommanditgesellschaften auf Aktien 
ferner Vermögenseinlagen der persönlich 
haftenden Gesellschafter, die nicht auf das 
Grundkapital geleistet worden sind, unter 
Abzug der Entnahmen der persönlich haf-
tenden Gesellschafter und der diesen ge-
währten Kredite; 

3. bei eingetragenen Genossenschaften die 
Geschäftsguthaben und die Rücklagen; 
Geschäftsguthaben von Genossen, die zum 
Schluß des Geschäftsjahres ausscheiden, 
und ihre Ansprüche auf Auszahlung eines 
Anteils an der in der Bilanz nach § 73 Abs. 3 
des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften von eingetra-
genen Genossenschaften gesondert ausge-
wiesenen Ergebnisrücklage der Genossen-
schaft sind abzusetzen; 

4. bei öffentlich-rechtlichen Sparkassen so-
wie bei Sparkassen des p rivaten Rechts, 
die als öffentliche Sparkassen anerkannt 
sind, die Rücklagen; 

5. bei Kreditinstituten des öffentlichen 
Rechts, die nicht unter Nummer 4 fa llen, das 
eingezahlte Dotationskapital und die Rück-
lagen; 

6. bei Kreditinstituten in einer anderen Rechts-
form das eingezahlte Kapital und die Rück-
lagen; 

7. die Sonderposten für allgemeine Bankrisi-
ken nach § 340 g des Handelsgesetzbuchs; 

8. die Vermögenseinlagen sti ller Gesellschaf-
ter im Sinne des Absatzes 4. 

Abzugspositionen im Sinne des Satzes 1 sind 

1. der Bilanzverlust, 

2. die immateriellen Vermögensgegenstände, 

3. der Korrekturposten gemäß Absatz 3 b, 

4. Kredite an  den Kommanditisten, den Gesell-
schafter einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, den Aktionär, den Kommanditak-
tionär oder den Anteilseigner an  einem In-
stitut des öffentlichen Rechts, dem mehr als 
25 vom Hundert des Kapitals (Nennkapital, 
Summe der Kapitalanteile) des Instituts ge-
hören oder dem mehr als 25 vom Hundert 
der Stimmrechte zustehen, wenn sie zu 
nicht marktmäßigen Bedingungen gewährt 
werden oder soweit sie nicht banküblich ge-
sichert sind, und 

5. Kredite an  stille Gesellschafter im Sinne des 
Absatzes 4, deren Vermögenseinlage mehr 
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als 25 vom Hundert des Kernkapitals ohne 
Berücksichtigung der Vermögenseinlagen 
stiller Gesellschafter beträgt, wenn sie zu 
nicht marktmäßigen Bedingungen gewährt 
werden oder soweit sie nicht banküblich ge-
sichert sind. 

Für die Berechnung der Vomhundertsätze 
nach Satz 2 Nr. 4 und 5 gilt § 16 Abs. 2 bis 4 
des Aktiengesetzes entsprechend. 

(2 b) Das Ergänzungskapital besteht aus 

1. Vorsorgereserven nach § 340 f des Han-
delsgesetzbuchs, 

2. Vorzugsaktien, 

3. Rücklagen nach § 6 b des Einkommensteu-
ergesetzes in Höhe von 45 vom Hunde rt, so-
weit diese Rücklagen durch die Einstellung 
von Gewinnen aus der Veräußerung von 
Grundstücken, grundstücksgleichen Rech-
ten und Gebäuden entstanden sind, 

4. Genußrechtsverbindlichkeiten im Sinne des 
Absatzes 5, 

5. längerfristigen nachrangigen Verbindlich-
keiten im Sinne des Absatzes 5 a, 

6. den im Anhang des letzten festgestellten 
Jahresabschlusses ausgewiesenen nicht 
realisierten Reserven nach Maßgabe der 
Absätze 4 a und 4 b bei Grundstücken, 
grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-
den in Höhe von 45 vom Hundert des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Buchwert 
und dem Beleihungswert, 

7. den im Anhang des letzten festgestellten 
Jahresabschlusses ausgewiesenen nicht 
realisierten Reserven nach Maßgabe der 
Absätze 4 a und 4 c bei Anlagebuchpositio-
nen in Höhe von 35 vom Hundert des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Buchwert zu-
züglich Vorsorgereserven und 

a) dem Kurswert bei Wertpapieren, die an 
 einer Wertpapierbörse zum Handel zu-

gelassen sind, 

b) dem nach § 11 Abs. 2 Satz 2 bis 5 des 
Bewertungsgesetzes 	festzustellenden 
Wert bei nicht notierten Wertpapieren, 
die Anteile an zum Verbund der Kredit-
genossenschaften oder der Sparkassen 
gehörenden Kapitalgesellschaften mit 
einer Bilanzsumme von mindestens 
20 Millionen Deutsche Mark verbriefen 
oder 

c) dem veröffentlichten Rücknahmepreis 
von Anteilen an einem Sondervermö-
gen im Sinne des Gesetzes über Kapi-
talanlagegesellschaften oder von Antei-
len an einem Wertpapier-Sondervermö-
gen, die von einer Investmentgesell- 
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(2 b) Das Ergänzungskapital besteht abzüg-
lich der Korrekturposten gemäß Absatz 3b 
aus 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. den im Anhang des letzten festgestellten 
Jahresabschlusses ausgewiesenen nicht 
realisierten Reserven nach Maßgabe der 
Absätze 4 a und 4 c bei Anlagebuchpositio-
nen in Höhe von 35 vom Hundert des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Buchwert zu-
züglich Vorsorgereserven und 

a) unverändert 

b) dem nach § 11 Abs. 2a Satz 2 bis 5 des 
Bewertungsgesetzes 	festzustellenden 
Wert bei nicht notierten Wertpapieren, 
die Anteile an zum Verbund der Kredit-
genossenschaften oder der Sparkassen 
gehörenden Kapitalgesellschaften mit 
einer Bilanzsumme von mindestens 
20 Millionen Deutsche Mark verbriefen 
oder 

c) unverändert 



Drucksache  13/7627 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Entwurf 

Schaft mit Sitz in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums nach 
den Bestimmungen der Richtlinie 85/ 
611/EWG vom 20. Dezember 1985 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren - ABl. EG Nr. L 375 S. 3 - 
(Investmentrichtlinie) ausgegeben wer-
den, und 

8. dem bei eingetragenen Genossenschaften 
vom Bundesministerium der Finanzen 
nach Anhörung der Deutschen Bundesbank 
durch Rechtsverordnung festzusetzenden 
Zuschlag, welcher der Haftsummenver-
pflichtung der Genossen Rechnung trägt 
(Haftsummenzuschlag) . 

Bei der Berechnung des haftenden Eigen-
kapitals kann Ergänzungskapital nur bis zur 
Höhe des Kernkapitals berücksichtigt werden. 
Dabei darf das berücksichtigte Ergänzungs-
kapital nur bis zu 50 vom Hundert des Ke rn

-kapitals aus längerfristigen nachrangigen 
Verbindlichkeiten und dem Haftsummenzu-
schlag bestehen. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann die Ermächtigung nach Satz 1 
Nr. 8 durch Rechtsverordnung auf das Bundes-
aufsichtsamt übertragen. 

(2 c) Drittrangmittel sind 

1. der anteilige Gewinn, der bei einer Gla tt
-stellung aller Handelsbuchpositionen ent-

stünde, abzüglich aller vorhersehbaren Auf-
wendungen und Ausschüttungen sowie 
der bei einer Liquidation des Unternehmens 
voraussichtlich entstehenden Verluste aus 
dem Anlagebuch, soweit diese nicht bereits 
in den Korrekturposten gemäß Absatz 3 b 
berücksichtigt sind (Nettogewinn), und 

2. die kurzfristigen nachrangigen Verbindlich-
keiten im Sinne des Absatzes 7. 

Der Nettogewinn und die kurzfristigen nach-
rangigen Verbindlichkeiten können nur bis zu 
einem Betrag als Drittrangmittel berücksich-
tigt werden, der zusammen mit dem Ergän-
zungskapital, das nicht zur Unterlegung der 
Risiken aus dem Anlagebuch nach den Vorga-
ben dieses Gesetzes benötigt wird (freies Er-
gänzungskapital), 250 vom Hundert des Kern

-kapitals, das nicht zur Unterlegung der Risiken 
aus dem Anlagebuch nach den Vorgaben die-
ses Gesetzes benötigt wird (freies Kernkapital), 
nicht übersteigt. Soweit das Ins titut die Grenze 
von 250 vom Hundert nicht durch kurzfristige 
nachrangige Verbindlichkeiten ausschöpft, 
kann es diese durch Positionen, die allein we-
gen einer Kappung nach Absatz 2 b Satz 2 und 
3 nicht als Ergänzungskapital berücksichtigt 
werden können, ersetzen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

8. unverändert 

(2c) unverändert 
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Bei Wertpapierhandelsunternehmen beträgt 
die in Satz 2 bezeichnete Grenze 200 vom 
Hundert des freien Kernkapitals, es sei denn, 
von den Drittrangmitteln werden die schwer 
realisierbaren Aktiva im Sinne des Satzes 5, so-
weit diese nicht nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 vom 
haftenden Eigenkapital abgezogen werden, 
sowie die Verluste ihrer Tochterunternehmen 
abgezogen. 

Schwer realisierbare Aktiva sind 

1. Sachanlagen, 

2. Anteile sowie Forderungen aus Vermögens-
einlagen als stiller Gesellschafter, Genuß

-

rechten oder nachrangigen Verbindlichkei-
ten, soweit sie nicht in Wertpapieren, die 
zum Handel an  einer Wertpapierbörse zuge-
lassen sind, verbrieft und nicht Teil des Han-
delsbuchs sind, 

3. Darlehen und nicht marktgängige Schuld-
titel mit einer Restlaufzeit von mehr als 
90 Tagen und 

4. Bestände in Rohwaren, soweit diese nicht 
gemäß den Grundsätzen nach Absatz 1 
Satz 2 und § 10 a Abs. 1 Satz 2 mit Eigenmit-
teln zu unterlegen sind; 

Einschüsse auf Termingeschäfte, die an einer 
Wertpapier- oder Terminbörse abgeschlossen 
werden, gelten nicht als schwer rea lisierbare 
Aktiva. " 

e) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Erstellt ein Institut Zwischenabschlüs-
se, die den für den Jahresabschluß geltenden 
Anforderungen entsprechen, können Zwi-
schengewinne dem Kernkapital zugerechnet 
werden, soweit sie nicht für voraussichtliche 
Gewinnausschüttungen oder Steueraufwen-
dungen gebunden sind. Verluste, die sich aus 
Zwischenabschlüssen ergeben, sind vom 
Kernkapital abzuziehen. Ein Institut, das Zwi-
schengewinne dem Kernkapital zurechnet, 
muß Zwischenabschlüsse mindestens fünf 
Jahre hintereinander erstellen. Gibt ein Ins titut 
das Verfahren auf, Zwischenabschlüsse zu er-
stellen, dürfen Zwischengewinne dem Ke rn

-kapital frühestens wieder nach fünf Jahren zu-
gerechnet werden. Das Ins titut hat den Zwi-
schenabschluß dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesb ank jeweils unverzüg-
lich einzureichen. Der Abschlußprüfer hat den 
Bericht über die Prüfung des Zwischenab-
schlusses (Zwischenprüfungsbericht) unver-
züglich nach Beendigung der Prüfung dem 
Bundesaufsichtsamt und der Deutschen Bun-
desbank einzureichen. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

f) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Erstellt ein Ins titut Zwischenabschlüs-
se, die den für den Jahresabschluß geltenden 
Anforderungen entsprechen, gilt für die Be-
messung der Eigenmittel der Zwischenab-
schluß als Jahresabschluß, wobei Zwischen-
gewinne dem Kernkapital zugerechnet wer-
den, soweit sie nicht für voraussichtliche Ge

-

winnausschüttungen oder Steueraufwendun-
gen gebunden sind. Verluste, die sich aus Zwi-
schenabschlüssen ergeben, sind vom Kernka-
pital abzuziehen. Ein Institut, das Zwischenge-
winne dem Kernkapital zurechnet, muß Zwi-
schenabschlüsse mindestens fünf Jahre hinter-
einander erstellen. Gibt ein Ins titut das Verfah-
ren auf, Zwischenabschlüsse zu erstellen, dür-
fen Zwischengewinne dem Kernkapital frühe-
stens wieder nach fünf Jahren zugerechnet 
werden. Das Institut hat den Zwischenab-
schluß dem Bundesaufsichtsamt und der Deut-
schen Bundesbank jeweils unverzüglich ein-
zureichen. Der Abschlußprüfer hat den Bericht 
über die Prüfung des Zwischenabschlusses 
(Zwischenprüfungsbericht) unverzüglich nach 
Beendigung der Prüfung dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank ein-
zureichen. Ein im Zuge einer Verschmelzung 
erstellter unterjähriger Jahresabschluß gilt 
nicht als Zwischenabschluß im Sinne dieses 
Absatzes." 
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f) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3 a 
und 3 b eingefügt: 

„(3 a) Als Rücklagen im Sinne des Absat-
zes 2 a Satz 1 gelten nur die in der letzten für 
den Schluß eines Geschäftsjahres festgestell-
ten Bilanz als Rücklagen ausgewiesenen Be-
träge mit Ausnahme solcher Passivposten, die 
erst bei ihrer Auflösung zu versteuern sind. Als 
Rücklagen ausgewiesene Be träge, die aus Er-
trägen gebildet worden sind, auf die erst bei 
Eintritt eines zukünftigen Ereignisses Steuern 
zu entrichten sind, können nur in Höhe von 
45 vom Hundert berücksichtigt werden. 

(3 b) Das Bundesaufsichtsamt kann auf das 
haftende Eigenkapital einen Korrekturposten 
festsetzen, insbesondere um noch nicht bilanz-
wirksam gewordene Verluste zu berücksichti-
gen. Die Festsetzung wird mit der Feststellung 
der nächsten für den Schluß eines Geschäfts-
jahres aufgestellten Bilanz gegenstandslos. 
Das Bundesaufsichtsamt hat die Festsetzung 
auf Antrag des Instituts aufzuheben, soweit die 
Voraussetzung für die Festsetzung wegfällt." 

g) Die Absätze 4 und 4 a werden wie folgt gefaßt: 

„ (4) Vermögenseinlagen sti ller Gesellschaf-
ter sind dem haftenden Eigenkapital zuzurech-
nen, wenn 

1. sie bis zur vollen Höhe am laufenden Verlust 
teilnehmen und das Institut berechtigt ist, 
im Falle eines Verlustes Zinszahlungen auf-
zuschieben, 

2. vereinbart ist, daß sie im Falle des Kon-
kurses oder der Liquidation des Instituts erst 
nach Befriedigung aller Gläubiger zurück-
zuzahlen sind, 

3. sie dem Institut für mindestens fünf Jahre 
zur Verfügung gestellt worden sind, 

4. der Rückzahlungsanspruch nicht in weniger 
als zwei Jahren fällig wird oder auf Grund 
des Gesellschaftsvertrags fällig werden 
kann, 

5. der Gesellschaftsvertrag keine Besse-
rungsabreden enthält, nach denen der 
durch Verluste während der Laufzeit der 
Einlage ermäßigte Rückzahlungsanspruch 
durch Gewinne nach der Fälligkeit des 
Rückzahlungsanspruchs wieder aufgefüllt 
wird, und 

6. das Institut bei der Begründung der stillen 
Gesellschaft auf die in den Sätzen 2 und 3 
genannten Rechtsfolgen ausdrücklich und 
schriftlich hingewiesen hat. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

g) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3 a 
und 3 b eingefügt: 

„ (3 a) Als Rücklagen im Sinne des Absat-
zes 2a Satz 1 gelten nur die in der letzten für 
den Schluß eines Geschäftsjahres festgestell-
ten Bilanz als Rücklagen ausgewiesenen Be-
träge mit Ausnahme solcher Passivposten, die 
erst bei ihrer Auflösung zu versteuern sind. Als 
Rücklagen ausgewiesene Beträge, die aus Er-
trägen gebildet worden sind, auf die erst bei 
Eintritt eines zukünftigen Ereignisses Steuern 
zu entrichten sind, können nur in Höhe von 
45 vom Hundert berücksichtigt werden. Rück-
lagen, die auf Grund eines bei der Emission 
von Anteilen erzielten Aufgeldes oder ander-
weitig durch den Zufluß externe Mittel gebil-
det werden, können vom Zeitpunkt des Zu-
flusses an  berücksichtigt werden. 

(3b) unverändert 

h) Die Absätze 4 und 4 a werden wie folgt gefaßt: 

„(4) Vermögenseinlagen stiller Gesellschaf-
ter sind dem haftenden Eigenkapital zuzurech-
nen, wenn 

1. sie bis zur vollen Höhe am Verlust teilneh-
men und das Institut berechtigt ist, im Falle 
eines Verlustes Zinszahlungen aufzuschie-
ben, 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. der Gesellschaftsvertrag keine Besse-
rungsabreden enthält, nach denen der 
durch Verluste während der Laufzeit der 
Einlage ermäßigte Rückzahlungsanspruch 
durch Gewinne, die nach mehr als vier Jah-
ren nach der Fälligkeit des Rückzahlungs-
anspruchs entstehen, wieder aufgefüllt 
wird, und 

6. unverändert 
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Nachträglich können die Teilnahme am Ver-
lust nicht zum Nachteil des Instituts geändert, 
der Nachrang nicht beschränkt sowie die Lauf-
zeit und die Kündigungsfrist nicht verkürzt 
werden. Eine vorzeitige Rückzahlung ist dem 
Institut ohne Rücksicht auf entgegenstehende 
Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern 
nicht das Kapital durch die Einzahlung ande-
ren, zumindest gleichwertigen haftenden 
Eigenkapitals ersetzt worden ist oder das 
Bundesaufsichtsamt der vorzeitigen Rückzah-
lung zustimmt. 

(4 a) Nicht rea lisierte Reserven können 
dem haftenden Eigenkapital nur zugerechnet 
werden, wenn das Kernkapital mindestens 
4,4 vom Hundert der entsprechend den 
Grundsätzen nach Absatz 1 Satz 2 des Bundes-
aufsichtsamtes nach ihrem Risiko gewichteten 
Aktiva des Instituts beträgt; die nicht realisier-
ten Reserven können dem haftenden Eigen-
kapital nur bis zu 1,4 vom Hundert dieser nach 
ihrem Risiko gewichteten Aktiva zugerechnet 
werden. Für diese Berechnungen gelten die 
Positionen des Handelsbuchs als Positionen 
des Anlagebuchs. Nicht realisie rte Reserven 
können nur berücksichtigt werden, wenn in 
die Berechnung des Unterschiedsbetrags je-
weils sämtliche Aktiva nach Absatz 2 b Satz 1 
Nr. 6 oder 7 einbezogen werden. Die Berech-
nung der nicht realisie rten Reserven ist dem 
Bundesaufsichtsamt und der Deutschen Bun-
desbank unverzüglich nach ihrem Abschluß 
unter Angabe der maßgeblichen Wertansätze 
offenzulegen. " 

h) In Absatz 4 b Satz 3 wird das Wort  „Kreditinsti-
tut" durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

i) Absatz 4 c wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Kurswert der Wertpapiere nach Ab-
satz 2 b Satz 1 Nr. 7 Buchstabe a bestimmt 
sich nach dem Kurs am Bilanzstichtag." 

bb) Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Auf die Ermittlung des Wertes der We rt
-papiere nach Absatz 2 b Satz 1 Nr. 6 Buch-

stabe b nach § 11 Abs. 2 des Bewertungs-
gesetzes und des Rücknahmepreises von 
Anteilen an einem Sondervermögen ist 
das Verfahren der Sätze 1, 2 und 4 entspre-
chend anzuwenden. " 

j) Die Absätze 5 bis 6 werden wie folgt gefaßt: 

„(5) Kapital, das gegen Gewährung von 
Genußrechten eingezahlt ist (Genußrechts-
verbindlichkeiten), ist dem haftenden Eigen-
kapital zuzurechnen, wenn 

1. es bis zur vollen Höhe am laufenden Ver-
lust teilnimmt und das Institut berechtigt ist, 
im Falle eines Verlustes Zinszahlungen auf-
zuschieben, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Nachträglich können die Teilnahme am Ver-
lust nicht zum Nachteil des Instituts geändert, 
der Nachrang nicht beschränkt sowie die Lauf-
zeit und die Kündigungsfrist nicht verkürzt 
werden. Eine vorzeitige Rückzahlung ist dem 
Institut ohne Rücksicht auf entgegenstehende 
Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern 
nicht das Kapital durch die Einzahlung ande-
ren, zumindest gleichwertigen haftenden 
Eigenkapitals ersetzt worden ist oder das 
Bundesaufsichtsamt der vorzeitigen Rückzah-
lung zustimmt. 

(4 a) Nicht realisie rte Reserven können 
dem haftenden Eigenkapital nur zugerechnet 
werden, wenn das Kernkapital mindestens 
4,4 vom Hundert der entsprechend den 
Grundsätzen nach Absatz 1 Satz 2 des Bundes-
aufsichtsamtes nach ihrem Risiko gewichteten 
Aktiva des Instituts beträgt; die nicht realisier-
ten Reserven können dem haftenden Eigen-
kapital nur bis zu 1,4 vom Hundert dieser nach 
ihrem Risiko gewichteten Aktiva zugerechnet 
werden. Für diese Berechnungen dürfen Posi-
tionen des Handelsbuchs als Positionen des 
Anlagebuchs berücksichtigt werden. Nicht 
realisierte Reserven können nur berücksichtigt 
werden, wenn in die Berechnung des Unter-
schiedsbetrags jeweils sämtliche Aktiva nach 
Absatz 2 b Satz 1 Nr. 6 oder 7 einbezogen wer-
den. Die Berechnung der nicht realisie rten 
Reserven ist dem Bundesaufsichtsamt und der 
Deutschen Bundesbank unverzüglich nach 
ihrem Abschluß unter Angabe der maßgeb-
lichen Wertansätze offenzulegen." 

i) unverändert 

j) unverändert 

k) Die Absätze 5 bis 6 werden wie folgt gefaßt: 

„(5) Kapital, das gegen Gewährung von 
Genußrechten eingezahlt ist (Genußrechts-
verbindlichkeiten), ist dem haftenden Eigen-
kapital zuzurechnen, wenn 

1. es bis zur vollen Höhe am Verlust teil-
nimmt und das Institut berechtigt ist, im 
Falle eines Verlustes Zinszahlungen aufzu-
schieben, 
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2. vereinbart ist, daß es im Falle des Konkurses 
oder der Liquidation des Instituts erst nach 
Befriedigung aller nicht nachrangigen 
Gläubiger zurückgezahlt wird, 

3. es dem Institut für mindestens fünf Jahre zur 
Verfügung gestellt worden ist, 

4. der Rückzahlungsanspruch nicht in weniger 
als zwei Jahren fällig wird oder auf Grund 
des Vertrags fällig werden kann, 

5. der Vertrag über die Einlage keine Besse-
rungsabreden enthält, nach denen der 
durch Verluste während der Laufzeit der 
Einlage ermäßigte Rückzahlungsanspruch 
durch Gewinne nach der Fälligkeit des 
Rückzahlungsanspruchs wieder aufgefüllt 
wird, und 

6. das Institut bei Abschluß des Vertrags auf 
die in den Sätzen 3 und 4 genannten Rechts-
folgen ausdrücklich und schriftlich hinge-
wiesen hat. 

Das Institut darf sich die fristlose Kündigung 
der Verbindlichkeit für den Fall  vorbehalten, 
daß eine Änderung der Besteuerung zu Zu-
satzzahlungen an den Erwerber der Genuß

-

rechte führt. Nachträglich können die Teil-
nahme am Verlust nicht zum Nachteil des Insti-
tuts geändert, der Nachrang nicht beschränkt 
sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist 
nicht verkürzt werden. Ein vorzeitiger Rück-
erwerb oder eine anderweitige Rückzahlung 
ist außer in den Fällen des Satzes 6 dem Ins titut 
ohne Rücksicht auf entgegenstehende Verein-
barungen zurückzugewähren, sofern nicht das 
Kapital durch die Einzahlung anderen, zumin-
dest gleichwertigen haftenden Eigenkapitals 
ersetzt worden ist oder das Bundesaufsichts-
amt der vorzeitigen Rückzahlung zustimmt. 
Werden Wertpapiere über die Genußrechte 
begeben, ist nur in den Zeichnungs- und Aus-
gabebedingungen auf die in den Sätzen 3 
und 4 genannten Rechtsfolgen hinzuweisen. 
Ein Institut darf in Wertpapieren verbriefte 
eigene Genußrechte im Rahmen der Markt-
pflege bis zu 3 vom Hundert ihres Gesamt-
nennbetrags oder im Rahmen einer Einkaufs-
kommission erwerben. Ein Institut hat die Ab-
sicht, von der Möglichkeit der Marktpflege 
nach Satz 6 Gebrauch zu machen, dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundes-
bank unverzüglich anzuzeigen. 

(5 a) Kapital, das auf Grund der Eingehung 
nachrangiger Verbindlichkeiten eingezahlt ist, 
ist dem haftenden Eigenkapital als längerfristi-
ge nachrangige Verbindlichkeiten zuzurech-
nen, wenn 

1. vereinbart ist, daß es im Falle des Konkurses 
oder der Liquidation des Instituts erst nach 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. der Vertrag über die Einlage keine Besse-
rungsabreden enthält, nach denen der 
durch Verluste während der Laufzeit der 
Einlage ermäßigte Rückzahlungsanspruch 
durch Gewinne, die nach mehr als vier Jah-
ren nach der Fälligkeit des Rückzahlungs-
anspruchs entstehen, wieder aufgefüllt 
wird, und 

6. unverändert 

Das Ins titut darf sich die fristlose Kündigung 
der Verbindlichkeit für den Fall  vorbehalten, 
daß eine Änderung der Besteuerung zu Zu-
satzzahlungen an den Erwerber der Genuß

-

rechte führt. Nachträglich können die Teil-
nahme am Verlust nicht zum Nachteil des Insti-
tuts geändert, der Nachrang nicht beschränkt 
sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist 
nicht verkürzt werden. Ein vorzeitiger Rück-
erwerb oder eine anderweitige Rückzahlung 
ist außer in den Fällen des Satzes 6 dem Ins titut 
ohne Rücksicht auf entgegenstehende Verein-
barungen zurückzugewähren, sofern nicht das 
Kapital durch die Einzahlung anderen, zumin-
dest gleichwertigen haftenden Eigenkapitals 
ersetzt worden ist oder das Bundesaufsichts-
amt der vorzeitigen Rückzahlung zustimmt; 
das Institut kann sich ein entsprechendes 
Recht vertraglich vorbehalten. Werden Wert

-papiere über die Genußrechte begeben, ist nur 
in den Zeichnungs- und Ausgabebedingun-
gen auf die in den Sätzen 3 und 4 genannten 
Rechtsfolgen hinzuweisen. Ein Ins titut darf in 
Wertpapieren verbriefte eigene Genußrechte 
im Rahmen der Marktpflege bis zu 3 vom Hun-
dert ihres Gesamtnennbetrags oder im Rah-
men einer Einkaufskommission erwerben. Ein 
Institut hat die Absicht, von der Möglichkeit 
der Marktpflege nach Satz 6 Gebrauch zu ma-
chen, dem Bundesaufsichtsamt und der Deut-
schen Bundesbank unverzüglich anzuzeigen. 

(5a) unverändert 
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Befriedigung aller nicht nachrangigen 
Gläubiger zurückgezahlt wird, 

2. es dem Institut für mindestens fünf Jahre zur 
Verfügung gestellt worden ist und 

3. die Aufrechnung des Rückzahlungsan-
spruchs gegen Forderungen des Ins tituts 
ausgeschlossen ist und für die Verbindlich-
keiten in den Vertragsbedingungen keine 
Sicherheiten durch das Ins titut oder durch 
Dritte gestellt werden. 

Wenn der Rückzahlungsanspruch in weniger 
als zwei Jahren fällig wird oder auf Grund des 
Vertrags fällig werden kann, werden die Ver-
bindlichkeiten nur noch zu zwei Fünfteln dem 
haftenden Eigenkapital angerechnet. Das In-
stitut darf sich die fristlose Kündigung der Ver-
bindlichkeit für den Fall  vorbehalten, daß eine 
Änderung der Besteuerung zu Zusatzzahlun-
gen an den Erwerber der nachrangigen Forde-
rungen führt. Nachträglich können der Nach-
rang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und 
die Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 
Ein vorzeitiger Rückerwerb oder eine ander-
weitige Rückzahlung ist außer in den Fällen 
des Satzes 6 dem Institut ohne Rücksicht auf 
entgegenstehende Vereinbarungen zurückzu-
gewähren, sofern nicht das Kapital durch die 
Einzahlung anderen, zumindest gleichwerti-
gen haftenden Eigenkapitals ersetzt worden 
ist oder das Bundesaufsichtsamt der vorzeiti-
gen Rückzahlung zustimmt; das Ins titut kann 
sich ein entsprechendes Recht vertraglich vor-
behalten. Ein Institut darf in Wertpapieren ver-
briefte eigene nachrangige Verbindlichkeiten 
im Rahmen der Marktpflege bis zu 3 vom Hun-
dert ihres Gesamtnennbetrags oder im Rah-
men einer Einkaufskommission erwerben. Ein 
Institut hat die Absicht, von der Möglichkeit 
der Marktpflege nach Satz 6 Gebrauch zu ma-
chen, dem Bundesaufsichtsamt und der Deut-
schen Bundesbank unverzüglich anzuzeigen. 
Das Institut hat bei Abschluß des Vertrags auf 
die in den Sätzen 4 und 5 genannten Rechtsfol-
gen ausdrücklich und schriftlich hinzuweisen; 
werden Wertpapiere über die nachrangigen 
Verbindlichkeiten begeben, ist nur in den 
Zeichnungs- und Ausgabebedingungen auf 
die genannten Rechtsfolgen hinzuweisen. § 11 
Nr. 3 des Gesetzes zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen über 
das Aufrechnungsverbot findet keine Anwen-
dung auf Forderungen aus nachrangigen Ver-
bindlichkeiten des Instituts. Für nachrangige 
Verbindlichkeiten darf keine Bezeichnung ver-
wendet und mit keiner Bezeichnung geworben 
werden, die den Wortanteil „Spar" enthält 
oder sonst geeignet ist, über den Nachrang im 
Fall  des Konkurses oder der Liquidation zu täu-
schen; dies gilt jedoch nicht, soweit ein Kredit-
institut seinen in § 40 geschützten Firmenna-
men benutzt. Abweichend von Satz 1 Nr. 3 
darf ein Institut nachrangige Sicherheiten für 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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nachrangige Verbindlichkeiten stellen, die ein 
ausschließlich für den Zweck der Kapitalauf-
nahme gegründetes Tochterunternehmen des 
Instituts eingegangen ist. 

(6) Von der Summe des Kern- und Ergän-
zungskapitals sind abzuziehen: 

1. Anteile an Instituten, ausgenommen Kapi-
talanlagegesellschaften, und Finanzunter-
nehmen in Höhe von mehr als 10 vom Hun-
dert des Kapitals dieser Unternehmen; das 
Bundesaufsichtsamt kann auf Antrag des 
Instituts Ausnahmen zulassen, wenn das 
Institut Anteile eines anderen Ins tituts oder 
eines Finanzunternehmens vorüberge-
hend besitzt, um dieses Unternehmen finan-
ziell zu stützen; 

2. Forderungen aus nachrangigen Verbind-
lichkeiten im Sinne des Absatzes 5 a an In-
stitute, ausgenommen Kapitalanlagege-
sellschaften, und Finanzunternehmen, an 
denen das Institut zu mehr als 10 vom Hun-
dert beteiligt ist; 

3. Forderungen aus Genußrechten an  Unter-
nehmen nach Nummer 2; 

4. Vermögenseinlagen als stiller Gesellschaf-
ter bei Unternehmen nach Nummer 2; 

5. der Gesamtbetrag der folgenden Anteile 
und Forderungen, soweit er 10 vom Hundert 
des haftenden Eigenkapitals des Ins tituts 
vor Abzug der Beträge nach Nummer 1 bis 4 
und nach dieser Nummer übersteigt: 

a) Anteile an Instituten, ausgenommen Ka-
pitalanlagegesellschaften, und Finanz-
unternehmen bis zu höchstens 10 vom 
Hundert des Kapitals dieser Unterneh-
men; 

b) Forderungen aus nachrangigen Verbind-
lichkeiten an Instituten, ausgenommen 
Kapitalanlagegesellschaften, und Fi-
nanzunternehmen, an denen das Ins titut 
nicht oder bis zu höchstens 10 vom Hun-
dert des Kapitals dieser Unternehmen 
beteiligt ist; 

c) Forderungen aus Genußrechten an  Un-
ternehmen nach Buchstabe b; 

d) Vermögenseinlagen als stiller Gese ll
-schafter bei Unternehmen nach Buch-

stabe b. 

Ein Institut braucht Anteile, die es oder das 
ihm übergeordnete Unternehmen pflicht-
weise in die Zusammenfassung nach 
§ 10 a, nach § 13 b Abs. 3 Satz 1 und, für den 
Beteiligungsaltbestand am 1. Januar 1993 
vorbehaltlich des § 64 a Abs. 3, nach § 12 b 
Abs. 2 Satz 1 und 2 einbezieht, nicht von sei-
nem haftenden Eigenkapital abzuziehen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(6) Von der Summe des Ke rn- und Ergän-
zungskapitals sind abzuziehen: 

1. Beteiligungen an Instituten, ausgenommen 
Kapitalanlagegesellschaften, und Finanz-
unternehmen in Höhe von mehr als 10 vom 
Hundert des Kapitals dieser Unternehmen; 
das Bundesaufsichtsamt kann auf Antrag 
des Instituts Ausnahmen zulassen, wenn 
das Institut Beteiligungen eines anderen 
Instituts oder eines Finanzunternehmens 
vorübergehend besitzt, um dieses Unter-
nehmen finanziell zu stützen; 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. der Gesamtbetrag der folgenden Beteili-
gungen und Forderungen, soweit er 10 vom 
Hundert des haftenden Eigenkapitals des 
Instituts vor Abzug der Beträge nach Num-
mer 1 bis 4 und nach dieser Nummer über-
steigt: 

a) Beteiligungen an Instituten, ausgenom-
men Kapitalanlagegesellschaften, und 
Finanzunternehmen bis zu höchstens 
10 vom  Hundert des Kapitals dieser Un-
ternehmen; 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

Ein Institut braucht Beteiligungen, die es 
oder das ihm übergeordnete Unternehmen 
pflichtweise in die Zusammenfassung nach 
§ 10a, nach § 13 b Abs. 3 Satz 1 und, für den 
Beteiligungsaltbestand am 1. Januar 1993 
vorbehaltlich des § 64 a Abs. 3, nach § 12 
Abs. 2 Satz 1 und 2 einbezieht, nicht von sei-
nem haftenden Eigenkapital abzuziehen. 
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Die Regelung gilt entsprechend für Anteile, 
die das Institut als übergeordnetes Unter-
nehmen freiwillig in die Zusammenfassung 
nach § 10 a, nach § 13 b Abs. 3 Satz 1 und, 
für den Beteiligungsaltbestand am 1. Januar 
1993 vorbehaltlich des § 64 a Abs. 3, nach 
§ 12 b Abs. 2 Satz 1 und 2 einbezieht oder 
die es freiwillig nach diesen Bestimmungen 
konsolidiert." 

k) Die Absätze 6 a und 6 b werden aufgehoben. 

1) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Kapital, das auf Grund der Eingehung 
nachrangiger Verbindlichkeiten eingezahlt ist, 
ist den Drittrangmitteln als kurzfristige nach-
rangige Verbindlichkeiten zuzurechnen, wenn 

1. vereinbart ist, daß es im Falle des Konkurses 
oder der Liquidation des Instituts erst nach 
Befriedigung aller nicht nachrangigen 
Gläubiger zurückerstattet wird, 

2. es dem Institut für mindestens zwei Jahre 
zur Verfügung gestellt worden ist, 

3. die Aufrechnung des Rückzahlungsan-
spruchs gegen Forderungen des Instituts 
ausdrücklich ausgeschlossen ist und für die 
Verbindlichkeiten in den Vertragsbedin-
gungen ausdrücklich keine Sicherheiten 
durch das Institut oder durch Dritte gestellt 
werden und 

4. in den Vertragsbedingungen ausdrücklich 
festgelegt ist, daß 

a) auf das Darlehen weder Tilgungs- noch 
Zinszahlungen geleistet werden müs-
sen, wenn dies zur Folge hätte, daß die 
Eigenmittel des Instituts die gesetzli-
chen Anforderungen nicht mehr erfüllen, 
und 

b) vorzeitige Tilgungs- oder Zinszahlun-
gen dem Institut unbeschadet entge-
genstehender Vereinbarungen zurück-
zuerstatten sind. 

Nachträglich können der Nachrang nicht be-
schränkt sowie die Laufzeit und die Kündi-
gungsfrist nicht verkürzt werden. Ein vorzei-
tiger Rückerwerb oder eine anderweitige 
Rückzahlung ist außer in den Fällen des Sat-
zes 5 dem Institut ohne Rücksicht auf entge-
genstehende Vereinbarungen zurückzuge-
währen, sofern nicht das Kapital durch die Ein-
zahlung anderer, zumindest gleichwertiger 
Eigenmittel ersetzt worden ist oder das Bun-
desaufsichtsamt der vorzeitigen Rückzahlung 
zugestimmt hat; das Institut kann sich ein ent-
sprechendes Recht vertraglich vorbehalten. 
Das Institut hat bei Abschluß des Vertrags auf 
die in den Sätzen 2 und 3 genannten Rechtsfol- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Die Regelung gilt entsprechend für Beteili-
gungen, die es oder das ihm übergeordnete 
Unternehmen freiwillig in die Zusammen-
fassung nach § 10 a, nach § 13 b Abs. 3 
Satz 1 und, für den Beteiligungsaltbestand 
am 1. Januar 1993 vorbehaltlich des § 64 a 
Abs. 3, nach § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 einbe-
zieht oder die es freiwillig nach diesen Be-
stimmungen konsolidiert." 

1) unverändert 

m) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Kapital, das auf Grund der Eingehung 
nachrangiger Verbindlichkeiten eingezahlt ist, 
ist den Drittrangmitteln als kurzfristige nach-
rangige Verbindlichkeiten zuzurechnen, wenn 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. in den Vertragsbedingungen ausdrücklich 
festgelegt ist, daß 

a) auf die Verbindlichkeit weder Tilgungs-
noch Zinszahlungen geleistet werden 
müssen, wenn dies zur Folge hätte, daß 
die Eigenmittel des Instituts die gesetz-
lichen Anforderungen nicht mehr erfül-
len, und 

b) unverändert 

Nachträglich können der Nachrang nicht be-
schränkt sowie die Laufzeit und die Kündi-
gungsfrist nicht verkürzt werden. Ein vorzei-
tiger Rückerwerb oder eine anderweitige 
Rückzahlung ist außer in den Fä llen des Sat-
zes 5 dem Institut ohne Rücksicht auf entge-
genstehende Vereinbarungen zurückzuge-
währen, sofern nicht das Kapital durch die Ein-
zahlung anderer, zumindest gleichwertiger 
Eigenmittel ersetzt worden ist oder das Bun-
desaufsichtsamt der vorzeitigen Rückzahlung 
zugestimmt hat; das Institut kann sich ein ent-
sprechendes Recht vertraglich vorbehalten. 
Das Institut hat bei Abschluß des Vertrags auf 
die in den Sätzen 2 und 3 genannten Rechtsfol- 
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gen ausdrücklich und schriftlich hinzuweisen; 
werden Wertpapiere über die nachrangigen 
Verbindlichkeiten begeben, ist nur in den 
Zeichnungs- und Ausgabebedingungen auf 
die genannten Rechtsfolgen hinzuweisen. Ein 
Institut darf in Wertpapieren verbriefte eigene 
nachrangige Verbindlichkeiten im Rahmen 
der Marktpflege bis zu 3 vom Hundert ihres 
Gesamtnennbetrags oder im Rahmen einer 
Einkaufskommission erwerben. Ein Institut 
hat die Absicht, von der Möglichkeit der 
Marktpflege nach Satz 5 Gebrauch zu machen, 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich anzuzeigen. Ein In-
stitut hat das Bundesaufsichtsamt und die 
Deutsche Bundesbank unverzüglich zu unter-
richten, wenn seine Eigenmittel durch Til-
gungs- oder Zinszahlungen auf die kurzfristi-
gen nachrangigen Verbindlichkeiten unter 
120 vom Hundert des Gesamtbetrags der nach 
Absatz 1 Satz 1 angemessenen Eigenmittel ab-
sinken." 

m) Absatz 8 wird wie folgt gefaßt: 

„(8) Ein Institut hat dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank unver-
züglich nach Maßgabe des Satzes 2 einen 
Kredit anzuzeigen, der nach Absatz 2 a Satz 2 
Nr. 4 oder 5 abzuziehen ist. Dabei hat es die ge-
stellten Sicherheiten und die Kreditbedingun-
gen anzugeben. Es hat einen Kredit, den es 
nach Satz 1 angezeigt hat, unverzüglich erneut 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank anzuzeigen, wenn die gestellten 
Sicherheiten oder die Kreditbedingungen 
rechtsgeschäftlich geändert werden, und die 
entsprechenden Änderungen anzugeben. Das 
Bundesaufsichtsamt kann von den Instituten 
fordern, ihm und der Deutschen Bundesbank 
alle fünf Jahre einmal eine Sammelanzeige der 
nach Satz 1 anzuzeigenden Kredite einzurei-
chen." 

n) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 ange-
fügt: 

„ (9) Ein Wertpapierhandelsunternehmen 
muß Eigenmittel aufweisen, die mindestens 
einem Viertel seiner Kosten entsprechen, die 
in der Gewinn- und Verlustrechnung des letz-
ten Jahresabschlusses unter den allgemeinen 
Verwaltungsaufwendungen, den Abschrei-
bungen und Wertberichtigungen auf immate-
rielle Anlagewerte und Sachanlagen ausge-
wiesen sind. Bei Fehlen eines Jahresabschlus-
ses für das erste volle Geschäftsjahr sind die im 
Geschäftsplan für das laufende Jahr für die 
entsprechenden Posten vorgesehenen Auf-
wendungen auszuweisen. Das Bundesauf-
sichtsamt kann die Anforderungen nach den 
Sätzen 1 und 2 heraufsetzen, wenn dies durch 
eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit des 
Instituts angezeigt ist. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

gen ausdrücklich undschriftlich hinzuweisen; 
werden Wertpapiere über die nachrangigen 
Verbindlichkeiten begeben, ist nur in den 
Zeichnungs- und Ausgabebedingungen auf 
die genannten Rechtsfolgen hinzuweisen. Ein 
Institut darf in Wertpapieren verbriefte eigene 
nachrangige Verbindlichkeiten im Rahmen 
der Marktpflege bis zu 3 vom Hundert ihres 
Gesamtnennbetrags oder im Rahmen einer 
Einkaufskommission erwerben. Ein Institut 
hat die Absicht, von der Möglichkeit der 
Marktpflege nach Satz 5 Gebrauch zu machen, 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich anzuzeigen. Ein In-
stitut hat das Bundesaufsichtsamt und die 
Deutsche Bundesbank unverzüglich zu unter-
richten, wenn seine Eigenmittel durch Til-
gungs- oder Zinszahlungen auf die kurzfristi-
gen nachrangigen Verbindlichkeiten unter 
120 vom Hundert des Gesamtbetrags der nach 
Absatz 1 Satz 1 angemessenen Eigenmittel ab-
sinken." 

n) unverändert 

o) unverändert 
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17. § 10a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10a 
Eigenmittelausstattung von Institutsgruppen 

und Finanzholding-Gruppen 

(1) Eine Institutsgruppe oder eine Finanzhol-
ding-Gruppe (Gruppe) insgesamt muß angemes-
sene Eigenmittel haben. § 10 über die Eigenmit-
telausstattung einzelner Institute gilt entspre-
chend. 

(2) Eine Institutsgruppe im Sinne dieser Vor-
schrift besteht aus dem übergeordneten Unter-
nehmen mit Sitz im Inland und den nachgeord-
neten Unternehmen (gruppenangehörige Unter-
nehmen). Nachgeordnete Unternehmen im 
Sinne dieser Vorschrift sind die Tochterunterneh-
men eines Instituts, die selbst Institute, 
Finanzunternehmen oder Unternehmen mit 
bankbezogenen Hilfsdiensten sind. Das überge-
ordnete Unternehmen der Gruppe ist das Institut, 
das keinem anderen Institut mit Sitz im Inland 
nachgeordnet ist. Erfüllt bei wechselseitigen Be-
teiligungen kein Institut der Gruppe diese Vor-
aussetzung, bestimmt das Bundesaufsichtsamt 
das übergeordnete Unternehmen der Gruppe. 
Sind einem Institut ausschließlich Unternehmen 
mit bankbezogenen Hilfsdiensten nachgeordnet, 
besteht keine Institutsgruppe. 

(3) Eine Finanzholding-Gruppe im Sinne 
dieser Vorschrift besteht, wenn einer Finanz-
holding-Gesellschaft mit Sitz im Inland Un-
ternehmen lin Sinne des Absatzes 2 Satz 2 
nachgeordnet sind, von denen mindestens ein 
Einlagenkreditinstitut oder ein Wertpapierhan-
delsunternehmen mit Sitz im Inland der Finanz-
holding-Gesellschaft als Tochterunternehmen 
nachgeordnet ist, es sei denn, die Finanzholding

-

Gesellschaft ist ihrerseits 

1. einem Einlagenkreditinstitut, einem Wertpa-
pierhandelsunternehmen oder einer Finanz-
holding-Gesellschaft mit Sitz im Inland als 
Tochterunternehmen oder 

2. einem Einlagenkreditinstitut oder einem We rt
-papierhandelsunternehmen mit Sitz in einem 

anderen Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums als Tochterunternehmen 

nachgeordnet. 

Hat die Finanzholding-Gesellschaft ihren Sitz in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirt

-schaftsraums, besteht vorbehaltlich des Satzes 1 
Nr. 1 und 2 eine Finanzholding-Gruppe, wenn 

1. der Finanzholding-Gesellschaft mindestens 
ein Einlagenkreditinstitut oder ein Wertpapier-
handelsunternehmen mit Sitz im Inland und 
weder ein Einlagenkreditinstitut noch ein 
Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in 
ihrem Sitzstaat als Tochterunternehmen nach-
geordnet ist und 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

17. § 10a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10a 
Eigenmittelausstattung von Institutsgruppen 

und Finanzholding-Gruppen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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2. das Einlagenkreditinstitut oder das Wertpa-
pierhandelsunternehmen mit Sitz im Inland 
eine höhere Bilanzsumme hat als jedes andere 
der Finanzholding-Gesellschaft als Tochterun-
ternehmen nachgeordnete Einlagenkreditin-
stitut und jedes andere als Tochterunterneh-
men nachgeordnete Wertpapierhandelsunter

-

nehmen mit Sitz in einem anderen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums; bei gleich ho-
her Bilanzsumme ist der frühere Zulassungs-
zeitpunkt maßgeblich. 

Bei einer Finanzholding-Gruppe gilt als überge-
ordnetes Unternehmen dasjenige gruppenange-
hörige Einlagenkreditinstitut oder Wertpapier-
handelsunternehmen mit Sitz im Inland, das 
selbst keinem anderen gruppenangehörigen In-
stitut mit Sitz im Inland nachgeordnet ist. Erfüllen 
mehrere Einlagenkreditinstitute oder Wertpapier-
handelsunternehmen mit Sitz im Inland oder bei 
wechselseitigen Beteiligungen kein Institut mit 
Sitz im Inland diese Voraussetzungen, bestimmt 
das Bundesaufsichtsamt das übergeordnete Un-
ternehmen. 

(4) Als nachgeordnete Unternehmen gelten 
auch Institute, Finanzunternehmen oder Unter-
nehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten mit 
Sitz im Inland oder Ausland, wenn ein gruppen-
angehöriges Unternehmen mindestens 20 vom 
Hundert der Kapitalanteile unmittelbar oder mit-
telbar hält, die Institute oder Unternehmen ge-
meinsam mit anderen Unternehmen leitet und für 
die Verbindlichkeiten dieser Institute oder Unter-
nehmen auf ihre Kapitalanteile beschränkt haftet. 
Unmittelbar oder mittelbar gehaltene Kapitalan-
teile sowie Kapitalanteile, die von einem anderen 
für Rechnung eines gruppenangehörigen Unter-
nehmens gehalten werden, sind zusammenzu-
rechnen. Mittelbar gehaltene Kapitalanteile sind 
nicht zu berücksichtigen, wenn sie durch ein Un-
ternehmen vermittelt werden, das nicht Tochter-
unternehmen des übergeordneten Instituts oder 
der Finanzholding-Gesellschaft ist. Dies gilt ent-
sprechend für mittelbar gehaltene Kapitalanteile, 
die durch mehr als ein Unternehmen vermittelt 
werden. Kapitalanteilen stehen Stimmrechte 
gleich. § 16 Abs. 2 und 3 des Aktiengesetzes gilt 
entsprechend. 

(5) Kapitalanlagegesellschaften gelten nicht 
als nachgeordnete Unternehmen. 

(6) Ob gruppenangehörige Unternehmen ins-
gesamt angemessene Eigenmittel haben, ist an-
hand einer Zusammenfassung ihrer Eigenmittel 
einschließlich der Anteile anderer Gesellschafter 
und der weiteren im Rahmen der Grundsätze 
nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 1 Satz 2 maßgeblichen Positionen zu beurtei-
len; bei gruppenangehörigen Unternehmen gel-
ten als Eigenmittel die Bestandteile, die den nach 
§ 10 anerkannten Bestandteilen entsprechen. Für 
die Zusammenfassung hat das übergeordnete 
Unternehmen seine maßgeblichen Positionen mit 
denen der anderen gruppenangehörigen Unter- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Ob gruppenangehörige Unternehmen ins-
gesamt angemessene Eigenmittel haben, ist an-
hand einer Zusammenfassung ihrer Eigenmittel 
einschließlich der Anteile anderer Gesellschafter 
und der weiteren im Rahmen der Grundsätze 
nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 1 Satz 2 maßgeblichen Positionen zu beurtei-
len; bei gruppenangehörigen Unternehmen gel-
ten als Eigenmittel die Bestandteile, die den nach 
§ 10 anerkannten Bestandteilen entsprechen. Für 
die Zusammenfassung hat das übergeordnete 
Unternehmen seine maßgeblichen Positionen mit 
denen der anderen gruppenangehörigen Unter- 
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nehmen zusammenzufassen. Von den gemäß 
Satz 2 zusammenzufassenden Eigenmitteln sind 
abzuziehen 

1. die bei dem übergeordneten Unternehmen 
und den anderen Unternehmen der Gruppe 
ausgewiesenen, auf die gruppenangehörigen 
Unternehmen entfallenden Buchwerte 

a) der Kapitalanteile, 

b) der Vermögenseinlagen als sti ller Gesell-
schafter nach § 10 Abs. 4 Satz 1, 

c) der Genußrechte nach § 10 Abs. 5 Satz 1, 

d) der längerfristigen nachrangigen Verbind-
lichkeiten nach § 10 Abs. 5 a Satz 1 und 

e) der kurzfristigen nachrangigen Verbind-
lichkeiten nach § 10 Abs. 7 Satz 1 sowie 

2. die bei dem übergeordneten Unternehmen 
oder einem anderen Unternehmen der Gruppe 
berücksichtigten nicht realisie rten Reserven 
nach § 10 Abs. 2 b Satz 1 Nr. 6 und 7, soweit sie 
auf gruppenangehörige Unternehmen entfal-
len. 

Abzuziehen sind die Kapitalanteile und Vermö-
genseinlagen stiller Gesellschafter vom Kernka-
pital, die längerfristigen nachrangigen Verbind-
lichkeiten von den Bestandteilen des Ergän-
zungskapitals gemäß § 10 Abs. 2 b Satz 3, die 
Genußrechtsverbindlichkeiten und die nicht 
realisierten Reserven vom Ergänzungskapital 
insgesamt, jeweils vor der in § 10 Abs. 2 b Satz 2 
und 3 vorgesehenen Kappung, und die kurzfristi-
gen nachrangigen Verbindlichkeiten von den 
Drittrangmitteln gemäß § 10 Abs. 2 c Satz 1 vor 
der in § 10 Abs. 2 c Satz 2 und 4 vorgesehenen 
Kappung. Bei Beteiligungen, die über nicht grup-
penangehörige Unternehmen vermittelt werden, 
sind solche Buchwerte und nicht realisie rte Re-
serven jeweils quotai in Höhe desjenigen Anteils 
abzuziehen, welcher der durchgerechneten Ka-
pitalbeteiligung entspricht. Ist der Buchwert 
einer Beteiligung höher als der nach Satz 2 zu-
sammenzufassende Teil des Kapitals und der 
Rücklagen des nachgeordneten Unternehmens, 
hat das übergeordnete Unternehmen den Unter-
schiedsbetrag, wie er sich bei erstmaliger Einbe-
ziehung der Beteiligung in die Zusammenfassung 
ergibt (aktivischer Unterschiedsbetrag), mit haf-
tendem Eigenkapital zu unterlegen. Zu diesem 
Zweck hat das übergeordnete Unternehmen den 
aktivischen Unterschiedsbetrag zu zerlegen in 

1. den Betrag, der durch nicht realisie rte Reser-
ven des nachgeordneten Unternehmens ge-
deckt ist, die nach § 10 Abs. 2 b Satz 1 Nr. 6 
und 7 als haftendes Eigenkapital berücksich-
tigt werden können, 

2. den Betrag, der durch sonstige nicht realisie rte 
Reserven des nachgeordneten Unternehmens 
gedeckt ist und 

3. den Restbetrag (Geschäfts- oder Firmenwert).  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

nehmen zusammenzufassen. Von den gemäß 
Satz 2 zusammenzufassenden Eigenmitteln sind 
abzuziehen 

1. unverändert 

2. unverändert 

Abzuziehen sind die Kapitalanteile und Vermö-
genseinlagen stiller Gesellschafter vom Kernka-
pital, die längerfristigen nachrangigen Verbind-
lichkeiten von den Bestandteilen des Ergän-
zungskapitals gemäß § 10 Abs. 2 b Satz 3, die 
Genußrechtsverbindlichkeiten und die nicht 
realisierten Reserven vom Ergänzungskapital 
insgesamt, jeweils vor der in § 10 Abs. 2 b Satz 2 
und 3 vorgesehenen Kappung, und die kurzfristi-
gen nachrangigen Verbindlichkeiten von den 
Drittrangmitteln gemäß § 10 Abs. 2 c Satz 1 vor 
der in § 10 Abs. 2 c Satz 2 und 4 vorgesehenen 
Kappung. Bei Beteiligungen, die über nicht grup-
penangehörige Unternehmen vermittelt werden, 
sind solche Buchwerte und nicht realisie rte Re-
serven jeweils quotai in Höhe desjenigen Anteils 
abzuziehen, welcher der durchgerechneten Ka-
pitalbeteiligung entspricht. Ist der Buchwert 
einer Beteiligung höher als der nach Satz 2 zu-
sammenzufassende Teil des Kapitals und der 
Rücklagen des nachgeordneten Unternehmens, 
hat das übergeordnete Unternehmen den Unter-
schiedsbetrag, wie er sich bei erstmaliger Einbe-
ziehung der Beteiligung in die Zusammenfassung 
ergibt (aktivischer Unterschiedsbetrag), mit haf-
tendem Eigenkapital zu unterlegen. Zu diesem 
Zweck hat das übergeordnete Unternehmen den 
aktivischen Unterschiedsbetrag zu zerlegen in 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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Der Geschäfts- oder Firmenwert ist vom Kernka-
pital der Gruppe abzuziehen. Die Beträge nach 
Nummer 1 und 2 sind nach Maßgabe des Satzes 8 
und vorbehaltlich des Satzes 9 mit haftendem Ei-
genkapital zu unterlegen. Dieses muß beim Be-
trag nach Nummer 2 mindestens zur Hälfte aus 
Kernkapital bestehen; beim Betrag nach Num-
mer 1 kann die Unterlegung auch in voller Höhe 
mit dem Teilbetrag des Ergänzungskapitals er-
folgen, der gemäß § 10 Abs. 2 b Satz 2 oder 3 nicht 
als haftendes Eigenkapital zu berücksichtigen ist. 
Dabei können die Beträge nach Nummer 1 und 2 
mit einem jährlich um mindestens ein Zehntel ab-
nehmenden Betrag wie eine Beteiligung an einem 
gruppenfremden Unternehmen behandelt wer-
den; die nach § 10 Abs. 2 b Satz 1 Nr. 6 und 7 be-
rücksichtigungsfähigen nicht realisie rten Reser-
ven des nachgeordneten Unternehmens sind bei 
der Berechnung der konsolidierten Eigenmittel 
nur insoweit anzurechnen, als sie den Teil des Be-
trags nach Nummer 1, der nach Maßgabe des 
Halbsatzes 1 wie eine Beteiligung an einem grup-
penfremden Unternehmen behandelt werden 
kann, übersteigen. Die Positionen, die sich aus 
Rechtsverhältnissen zwischen gruppenangehöri-
gen Unternehmen ergeben, sind nicht zu berück-
sichtigen. Marktrisikobehaftete Positionen ver-
schiedener gruppenangehöriger Unternehmen 
können nicht miteinander verrechnet werden, es 
sei denn, die Unternehmen sind in die zentrale 
Risikosteuerung des übergeordneten Unterneh-
mens einbezogen, die Eigenmittel sind in der 
Gruppe angemessen verteilt und es ist bei nach-
geordneten Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten 
gewährleistet, daß die örtlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften den freien Kapitaltransfer 
zu anderen gruppenangehörigen Unternehmen 
nicht behindern. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen kann im Benehmen mit der Deutschen 
Bundesbank durch Rechtsverordnung ergänzen-
de Vorschriften erlassen, insbesondere auch um 
die Anwendung von Vorschriften über das Han-
delsbuch in der Gruppe, die Anforderungen an 
die zentrale Risikosteuerung des übergeordneten 
Unternehmens und die Angemessenheit der Ver-
teilung der Eigenmittel in der Gruppe zu konkre-
tisieren sowie die Verrechnung marktrisikobehaf-
teter Positionen näher zu regeln. Das Bundesmini-
sterium der Finanzen kann die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf das Bundesauf-
sichtsamt mit der Maßgabe übertragen, daß die 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht. 

(7) Bei nachgeordneten Unternehmen, die kei-
ne Tochterunternehmen sind, hat das übergeord-
nete Unternehmen seine Eigenmittel und die 
weiteren im Rahmen der Grundsätze nach Ab-
satz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Satz 2 
maßgeblichen Positionen mit den Eigenmitteln 
und den weiteren maßgeblichen Positionen der 
nachgeordneten Unternehmen jeweils quotai in 
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Der Geschäfts- oder Firmenwert ist vom Kernka-
pital der Gruppe abzuziehen. Die Beträge nach 
Nummer 1 und 2 sind nach Maßgabe des 
Satzes 10 und vorbehaltlich des Satzes 11 mit haf-
tendem Eigenkapital zu unterlegen. Dieses muß 
beim Betrag nach Nummer 2 mindestens zur 
Hälfte aus Kernkapital bestehen; beim Betrag 
nach Nummer 1 kann die Unterlegung auch in 
voller Höhe mit dem Teilbetrag des Ergänzungs-
kapitals erfolgen, der gemäß § 10 Abs. 2 b Satz 2 
oder 3 nicht als haftendes Eigenkapital zu berück-
sichtigen ist. Dabei können die Beträge nach 
Nummer 1 und 2 mit einem jährlich um mindestens 
ein Zehntel abnehmenden Betrag wie eine Betei-
ligung an einem gruppenfremden Unternehmen 
behandelt werden; die nach § 10 Abs. 2 b Satz 1 
Nr. 6 und 7 berücksichtigungsfähigen nicht reali-
sierten Reserven des nachgeordneten Unterneh-
mens sind bei der Berechnung der konsolidierten 
Eigenmittel nur insoweit anzurechnen, als sie den 
Teil des Betrags nach Nummer 1, der nach Maß-
gabe des Halbsatzes 1 wie eine Beteiligung an  ei-
nem gruppenfremden Unternehmen behandelt 
werden kann, übersteigen. Die Positionen, die 
sich aus Rechtsverhältnissen zwischen gruppen-
angehörigen Unternehmen ergeben, sind nicht 
zu berücksichtigen. Marktrisikobehaftete Positio-
nen verschiedener gruppenangehöriger Unter-
nehmen können nicht miteinander verrechnet 
werden, es sei denn, die Unternehmen sind in die 
zentrale Risikosteuerung des übergeordneten 
Unternehmens einbezogen, die Eigenmittel sind 
in der Gruppe angemessen verteilt und es ist bei 
nachgeordneten Unternehmen mit Sitz in Dritt-
staaten gewährleistet, daß die örtlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften den freien Kapital-
transfer zu anderen gruppenangehörigen Unter-
nehmen nicht behindern. Das Bundesministerium 
der Finanzen kann im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank durch Rechtsverordnung er-
gänzende Vorschriften erlassen, insbesondere 
auch um die Anwendung von Vorschriften über 
das Handelsbuch in der Gruppe, die Anforderun-
gen an die zentrale Risikosteuerung des überge-
ordneten Unternehmens und die Angemessen-
heit der Verteilung der Eigenmittel in der Gruppe 
zu konkretisieren sowie die Verrechnung marktri-
sikobehafteter Positionen näher zu regeln. Das 
Bundesministerium der Finanzen kann die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf das 
Bundesaufsichtsamt mit der Maßgabe übertra-
gen, daß die Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit der Deutschen Bundesbank ergeht. Vor Erlaß 
der Rechtsverordnung sind die Spitzenverbände 
der Institute anzuhören. 

(7) unverändert 
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Höhe desjenigen Anteils zusammenzufassen, der 
seiner Kapitalbeteiligung an dem nachgeordne-
ten Unternehmen entspricht. Im übrigen gilt Ab-
satz 6. 

(8) Das übergeordnete Unternehmen ist für 
eine angemessene Eigenmittelausstattung der 
Gruppe verantwortlich. Es darf jedoch zur Erfül-
lung seiner Verpflichtungen nach Satz 1 auf die 
gruppenangehörigen Unternehmen nur einwir-
ken, soweit dem das allgemein geltende Gesell-
schaftsrecht nicht entgegensteht. § 10 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(9) Die gruppenangehörigen Unternehmen ha-
ben zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Aufbereitung und Weiterleitung der für die Zu-
sammenfassung gemäß Absätzen 6 und 7 erfor-
derlichen Angaben eine ordnungsgemäße Orga-
nisation und angemessene inte rne Kontrollver-
fahren einzurichten. Sie sind verpflichtet, dem 
übergeordneten Unternehmen die für die Zu-
sammenfassung erforderlichen Angaben zu über-
mitteln. Kann ein übergeordnetes Unternehmen 
für einzelne gruppenangehörige Unternehmen 
die erforderlichen Angaben nicht beschaffen, 
sind die auf das gruppenangehörige Unterneh-
men entfallenden, in Absatz 6 Satz 3 genannten 
Buchwerte von den Eigenmitteln des übergeord-
neten Unternehmens abzuziehen. 

(10) Die Absätze 1 und 6 bis 8 gelten nicht für 
ein übergeordnetes Unternehmen, das selbst 
einem Institut mit Sitz im Inland nachgeordnet ist, 
für das die Absätze 1 und 6 bis 8 gelten. " 

18. In § 11 werden in den Sätzen 1, 2, 4 und 5 jeweils 
das Wort  „Kreditinstitute" durch das Wort „Insti-
tute" und in Satz 2 das Wo rt  „Kreditinstituts" 
durch das Wort  „Instituts" ersetzt. 

19. § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 12 
Begrenzung von Anlagen 

(1) Ein Kreditinstitut darf in Grundstücken, Ge-
bäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
Schiffen, Anteilen an Kreditinstituten und sonsti-
gen Unternehmen sowie in Forderungen aus Ver-
mögenseinlagen als stiller Gesellschafter im Sin-
ne des § 10 Abs. 4, aus Genußrechten im Sinne 
des § 10 Abs. 5 und aus längerfristigen nachrangi-
gen Verbindlichkeiten im Sinne des § 10 Abs. 5 a 
an Kreditinstituten, nach den Buchwerten berech-
net, insgesamt nicht mehr als den Betrag seines 
haftenden Eigenkapitals anlegen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(8) unverändert 

(9) unverändert 

(10) unverändert 

18. unverändert 

19. § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 12 
Begrenzung von bedeutenden Beteiligungen 

(1) Ein Einlagenkreditinstitut darf an einem 
Unternehmen, das weder Institut, Finanzunter-
nehmen oder Versicherungsunternehmen noch 
Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten 
ist, keine bedeutende Beteiligung halten, deren 
Nennbetrag 15 vom Hundert des haftenden Ei-
genkapitals des Einlagenkreditinstituts über-
steigt. Ein Einlagenkreditinstitut darf an Unter-
nehmen im Sinne des Satzes 1 bedeutende Betei-
ligungen nicht halten, deren Nennbetrag zusam-
men 60 vom Hundert des haftenden Eigenkapi-
tals des Einlagenkreditinstituts übersteigt. An-
teile, die nicht dazu bestimmt sind, durch die 
Herstellung einer dauernden Verbindung dem 
eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen, sind in die 
Berechnung der Höhe der bedeutenden Beteili-
gung nicht einzubeziehen. Das Einlagenkredit-
institut darf die in Satz 1 oder 2 festgelegten 
Grenzen mit Zustimmung des Bundesaufsichts- 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für 

1. Anteilsbesitz an sonstigen Unternehmen, 
wenn er 10 vom Hundert des Kapitals (Nennka-
pital, Summe der Kapitalanteile) des Unterneh-
mens nicht übersteigt; 

2. Positionen des Handelsbuchs; 

3. Anteile an Unternehmen, die das Kreditinstitut 
im eigenen Namen für Rechnung eines Dritten 
erworben hat, solange es sie nicht länger als 
zwei Jahre behält; 

4. Grundstücke, Gebäude und Schiffe sowie An-
teile an Unternehmen, die das Kreditinstitut 
zur Verhütung von Verlusten im Kreditgeschäft 
erworben hat, solange es sie nicht länger als 
fünf Jahre behält; 

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung der Kredit-
genossenschaften, soweit sie zur Durchfüh-
rung von Warengeschäften erforderlich ist; 

6. Anlagen, die nach § 10 Abs. 6 Satz 1 vom haf-
tenden Eigenkapital abgezogen werden. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann auf Antrag 
zulassen, daß ein Kreditinstitut vorübergehend 
von Absatz 1 abweicht. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für eingetragene Genos-
senschaften, deren Geschäftstätigkeit überwie-
gend auf die Vermietung von Wohnungen an ihre 
Mitglieder gerichtet ist, wenn 

1. sie als Bankgeschäft ausschließlich das Einla-
gengeschäft und dieses nur mit ihren Mitglie-
dern und deren Angehörigen im Sinne des 
§ 15 der Abgabenordnung betreiben, 

2. die Einlagen 70 vom Hundert des an Mitglieder 
vermieteten Anlagevermögens nicht über-
schreiten und 

3. sie einer geeigneten Einrichtung zur Siche-
rung von Spareinlagen angehören, die bei ei-
nem Verband der Wohnungswirtschaft einge-
richtet worden ist. " 

20. § 12a wird wird folgt gefaßt: 

„§ 12a 

Begründung von Unternehmensbeziehungen 

(1) Ein Institut oder eine Finanzholding-Ge-
sellschaft hat bei dem Erwerb einer Beteiligung 
an  einem Unternehmen mit Sitz im Ausland oder 
der Begründung einer Unternehmensbeziehung 
mit einem solchen Unternehmen, wodurch das 
Unternehmen zu einem nachgeordneten Unter-
nehmen im Sinne des § 10a Abs. 2 bis 5 oder 
§ 13b Abs. 2 wird, sicherzustellen, daß es, im 
Falle einer Finanzholding-Gesellschaft das für 
die Zusammenfassung verantwortliche überge- 
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amtes überschreiten. Das Bundesaufsichtsamt 
darf die Zustimmung nur erteilen, wenn das Ein-
lagenkreditinstitut die über die Grenze hinaus-
gehenden Beteiligungen, bei Überschreitung 
beider Grenzen den höheren Betrag, mit haften-
dem Eigenkapital unterlegt. 

(2) Ein Institut hat als übergeordnetes Unter-
nehmen einer Gruppe (§ 10 a Abs. 2 oder 3), zu 
der mindestens ein Einlagenkreditinstitut ge-
hört, sicherzustellen, daß die Gruppe an  einem 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 be-
deutende Beteiligungen nicht hält, deren Nenn-
betrag 15 vom Hundert des haftenden Eigenka-
pitals der Gruppe übersteigt. Es hat außerdem si-
cherzustellen, daß die Gruppe insgesamt an Un-
ternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 bedeu-
tende Beteiligungen nicht hält, deren Nennbe-
trag zusammen 60 vom Hundert des haftenden 
Eigenkapitals der Gruppe übersteigt. Absatz 1 
Satz 3 ist anzuwenden. Mit Zustimmung des Bun-
desaufsichtsamtes darf das Institut zulassen, daß 
die Gruppe die in Satz 1 oder 2 festgelegten 
Grenzen überschreitet. Das Bundesaufsichtsamt 
darf die Zustimmung nur erteilen, wenn das In-
stitut die über die Grenze hinausgehenden Betei-
ligungen, bei Überschreitung beider Grenzen 
den höheren Betrag, mit haftendem Eigenkapital 
der Gruppe unterlegt." 

20. unverändert 
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ordnete Unternehmen, die für die Erfüllung der 
jeweiligen Pflichten nach den §§ 10 a, 13 b und 
25 Abs. 2 erforderlichen Angaben erhält. Satz 1 
ist hinsichtlich der für die Erfüllung der Pflichten 
nach den §§ 10 a und 13 b erforderlichen Anga-
ben nicht anzuwenden, wenn durch den gemäß 
§ 10 a Abs. 9 Satz 3 vorzunehmenden Abzug der 
Buchwerte in einer der Zusammenfassung nach 
§ 10 a Abs. 6 oder 7 und § 13 b Abs. 3 vergleichba-
ren Weise dem Risiko aus der Begründung der 
Beteiligung oder der Unternehmensbeziehung 
Rechnung getragen und es dem Bundesaufsichts-
amt ermöglicht wird, die Einhaltung dieser Vor-
aussetzung zu überprüfen. Das Institut oder die 
Finanzholding-Gesellschaft hat die Begründung, 
die Veränderung oder die Aufgabe einer in Satz 1 
genannten Beteiligung oder Unternehmensbe-
ziehung unverzüglich dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank anzuzeigen. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann die Fortfüh-
rung der Beteiligung oder der Unternehmensbe-
ziehung untersagen, wenn das übergeordnete 
Unternehmen die für die Erfüllung der Pflichten 
nach den §§ 10 a, 13 b oder 25 Abs. 2 erforderli-
chen Angaben nicht erhält. Die Ausnahme nach 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend für die Untersa-
gungsermächtigung nach Satz 1." 

21. Nach § 12 a wird folgender § 12 b eingefügt: 

„ § 12 b 

Begrenzung von bedeutenden Beteiligungen 

(1) Ein Einlagenkreditinstitut darf an einem 
Unternehmen, das weder Institut, Finanzunter-
nehmen oder Versicherungsunternehmen noch 
Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten 
ist, keine bedeutende Beteiligung halten, deren 
Nennbetrag 15 vom Hundert des haftenden Ei-
genkapitals des Einlagenkreditinstituts über-
steigt. Ein Einlagenkreditinstitut darf an Unter-
nehmen im Sinne des Satzes 1 bedeutende Betei-
ligungen nicht halten, deren Nennbetrag zusam-
men 60 vom Hundert des haftenden Eigenkapi-
tals des Einlagenkreditinstituts übersteigt. Antei-
le, die nicht dazu bestimmt sind, durch die Her-
stellung einer dauernden Verbindung dem eige-
nen Geschäftsbetrieb zu dienen, sind in die Be-
rechnung der Höhe der bedeutenden Beteiligung 
nicht einzubeziehen. Das Einlagenkreditinstitut 
darf die in Satz 1 oder 2 festgelegten Grenzen mit 
Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes über-
schreiten. Das Bundesaufsichtsamt darf die Zu-
stimmung nur erteilen, wenn das Einlagenkredit-
institut die über die Grenze hinausgehenden Be-
teiligungen, bei Überschreitung beider Grenzen 
den höheren Betrag, mit haftendem Eigenkapital 
unterlegt. 

(2) Ein Institut hat als übergeordnetes Unter-
nehmen einer Gruppe (§ 10a Abs. 2 oder 3), zu 
der mindestens ein Einlagenkreditinstitut gehört, 
sicherzustellen, daß die Gruppe an einem Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 bedeu- 
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21. entfällt 
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tende Beteiligungen nicht hält, deren Nennbe-
trag 15 vom Hundert des haftenden Eigenkapi-
tals der Gruppe übersteigt. Es hat außerdem si-
cherzustellen, daß die Gruppe insgesamt an Un-
ternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 be-
deutende Beteiligungen nicht hält, deren Nenn-
betrag zusammen 60 vom Hundert des haftenden 
Eigenkapitals der Gruppe übersteigt. Absatz 1 
Satz 3 ist anzuwenden. Mit Zustimmung des Bun-
desaufsichtsamtes darf das Institut zulassen, daß 
die Gruppe die in Satz 1 oder 2 festgelegten 
Grenzen überschreitet. Das Bundesaufsichtsamt 
darf die Zustimmung nur erteilen, wenn das Insti-
tut die über die Grenze hinausgehenden Beteili-
gungen, bei Überschreitung beider Grenzen den 
höheren Betrag, mit haftendem Eigenkapital der 
Gruppe unterlegt. " 

22. Die §§ 13 und 13 a werden wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Großkredite von Nichthandelsbuchinstituten 

(1) Ein Institut, das nach § 2 Abs. 11 von den 
Vorschriften über das Handelsbuch freigeste llt ist 
(Nichthandelsbuchinstitut), hat der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich anzuzeigen, wenn sei-
ne Kredite an einen Kreditnehmer insgesamt 
10 vom Hundert seines haftenden Eigenkapitals 
erreichen oder übersteigen (Großkredit). Die 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 Satz 1 kann 
statt der unverzüglichen Anzeige nach Satz 1 re-
gelmäßige Sammelanzeigen vorsehen. Die Deut-
sche Bundesbank leitet die Anzeigen mit ihrer 
Stellungnahme an das Bundesaufsichtsamt wei-
ter; dieses kann auf die Weiterleitung bestimmter 
Anzeigen verzichten. 

(2) Ein Nichthandelsbuchinstitut in der 
Rechtsform einer juristischen Person oder einer 
Personenhandelsgesellschaft darf unbeschadet 
der Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte einen 
Großkredit nur auf Grund eines einstimmigen 
Beschlusses sämtlicher Geschäftsleiter gewäh-
ren. Der Beschluß soll vor der Kreditgewährung 
gefaßt werden. Ist dies im Einzelfall wegen der 
Eilbedürftigkeit des Geschäftes nicht möglich, ist 
der Beschluß unverzüglich nachzuholen. Der Be-
schluß ist aktenkundig zu machen. Ist der Groß-
kredit ohne vorherigen einstimmigen Beschluß 
sämtlicher Geschäftsleiter gewährt worden und 
wird die Beschlußfassung nicht innerhalb eines 
Monats nach Gewährung des Kredits nachgeholt, 
hat das Nichthandelsbuchinstitut dies dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
unverzüglich anzuzeigen. Wird ein bereits ge-
währter Kredit durch Verringerung des haften-
den Eigenkapitals zu einem Großkredit, darf das 
Nichthandelsbuchinstitut diesen Großkredit un-
beschadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes 
nur auf Grund eines unverzüglich nachzuholen-
den einstimmigen Beschlusses sämtlicher Ge-
schäftsleiter weitergewähren. Der Beschluß ist 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

22. Die §§ 13 und 13 a werden wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Großkredite von Nichthandelsbuchinstituten 

(1) unverändert 

(2) Ein Nichthandelsbuchinstitut in der 
Rechtsform einer juristischen Person oder einer 
Personenhandelsgesellschaft darf unbeschadet 
der Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte einen 
Großkredit nur auf Grund eines einstimmigen 
Beschlusses sämtlicher Geschäftsleiter gewäh-
ren. Der Beschluß soll vor der Kreditgewährung 
gefaßt werden. Ist dies im Einzelfall wegen der 
Eilbedürftigkeit des Geschäftes nicht möglich, ist 
der Beschluß unverzüglich nachzuholen. Der Be-
schluß ist aktenkundig zu machen. Ist der Groß-
kredit ohne vorherigen einstimmigen Beschluß 
sämtlicher Geschäftsleiter gewährt worden und 
wird die Beschlußfassung nicht innerhalb eines 
Monats nach Gewährung des Kredits nachgeholt, 
hat das Nichthandelsbuchinstitut dies dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
anzuzeigen. Wird ein bereits gewährter Kre-
dit durch Verringerung des haftenden Eigen-
kapitals zu einem Großkredit, darf das Nicht-
handelsbuchinstitut diesen Großkredit unbe-
schadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes 
nur auf Grund eines unverzüglich nachzuholen-
den einstimmigen Beschlusses sämtlicher Ge-
schäftsleiter weitergewähren. Der Beschluß ist 
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aktenkundig zu machen. Wird der Beschluß nicht 
innerhalb eines Monats, gerechnet von dem Zeit-
punkt an, zu dem der Kredit zu einem Großkredit 
geworden ist, nachgeholt, hat das Nichthandels-
buchinstitut dies dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank unverzüglich anzu-
zeigen. 

(3) Unbeschadet der Wirksamkeit der Rechts-
geschäfte darf ein Nichthandelsbuchinstitut ohne 
Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes an einen 
Kreditnehmer nicht Kredite gewähren, die insge-
samt 25 vom Hundert des haftenden Eigenkapi-
tals des Nichthandelsbuchinstituts (Großkre-
diteinzelobergrenze) überschreiten. Unabhängig 
davon, ob das Bundesaufsichtsamt die Zustim-
mung erteilt, hat das Nichthandelsbuchinstitut 
das Überschreiten der Großkrediteinzelober-
grenze unverzüglich dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank anzuzeigen und 
den Betrag, um den der Großkredit die Großkre-
diteinzelobergrenze überschreitet, mit haften-
dem Eigenkapital zu unterlegen. 

Die Kredite an ein verbundenes Unternehmen, 
das weder einer Gruppe im Sinne des § 13 b 
Abs. 2 angehört noch durch die zuständigen Stel-
len eines anderen Staates des Europäischen Wi rt

-schaftsraums zu einer Gruppe nach Maßgabe der 
Richtlinie 92/121/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1992 über die Überwachung und Kon-
trolle der Großkredite von Kreditinstituten - ABl. 
EG 1993 Nr. L 29 S. 1 - (Großkreditrichtlinie) zu-
sammengefaßt wird, dürfen ohne Zustimmung 
des Bundesaufsichtsamtes 20 vom Hundert des 
haftenden Eigenkapitals des Nichthandelsbuch-
instituts nicht überschreiten. Satz 2 gilt entspre-
chend. 

Das Nichthandelsbuchinstitut hat sicherzustel-
len, daß alle Großkredite zusammen ohne Zu-
stimmung des Bundesaufsichtsamtes nicht das 
Achtfache seines haftenden Eigenkapitals (Groß-
kreditgesamtobergrenze) überschreiten. Unab-
hängig davon, ob das Bundesaufsichtsamt die 
Zustimmung erteilt, hat das Nichthandelsbuchin-
stitut das Überschreiten der Großkreditgesamt-
obergrenze unverzüglich dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank anzuzeigen 
und den Betrag, um den die Großkredite zusam-
men die Großkreditgesamtobergrenze über-
schreiten, mit haftendem Eigenkapital zu unter-
legen. Ein Nichthandelsbuchinstitut, das sowohl 
die Großkrediteinzelobergrenze gegenüber ei-
nem oder mehreren Kreditnehmern als auch die 
Großkreditgesamtobergrenze überschreitet, hat 
nur den jeweils höheren Überschreitungsbetrag 
mit haftendem Eigenkapital zu unterlegen. 

Die Zustimmung nach den Sätzen 1, 3 und 5 steht 
im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesauf-
sichtsamtes. Das Bundesaufsichtsamt kann ein 
Nichthandelsbuchinstitut in besonders gelager-
ten Fällen vorübergehend von der Unterlegungs-
pflicht nach Satz 2, auch in Verbindung mit 
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aktenkundig zu machen. Wird der Beschluß nicht 
innerhalb eines Monats, gerechnet von dem Zeit-
punkt an, zu dem der Kredit zu einem Großkredit 
geworden ist, nachgeholt, hat das Nichthandels-
buchinstitut dies dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank anzuzeigen. 

(3) unverändert 
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Satz 4, befreien, wenn die Überschreitung der 
Grenze durch die Verschmelzung von Kreditneh-
mern oder vergleichbare Ereignisse eingetreten 
ist und für das Nichthandelsbuchinstitut nicht 
vorhersehbar war. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Zusa-
gen von Kreditrahmenkontingenten mit der Maß-
gabe, daß die Anzeigen nach Absatz 1 an Stich-
tagen zu erstatten sind, die durch Rechtsverord-
nung nach § 24 Abs. 4 Satz 1 bestimmt werden. 

§ 13a 

Großkredite von Handelsbuchinstituten 

(1) Ein Institut, das nicht nach § 2 Abs. 11 von 
den Vorschriften über das Handelsbuch freige-
stellt ist (Handelsbuchinstitut), hat Großkredite 
unverzüglich der Deutschen Bundesbank anzu-
zeigen. § 13 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) § 13 Abs. 2 über die Beschlußfassung über 
Großkredite von Nichthandelsbuchinstituten gilt 
für Handelsbuchinstitute entsprechend. 

(3) Unbeschadet der Wirksamkeit der Rechts-
geschäfte hat ein Handelsbuchinstitut sicherzu-
stellen, daß die Kredite an einen Kreditnehmer 
ohne Berücksichtigung der Positionen, die dem 
Handelsbuch zugerechnet  werden (kredit-
nehmerbezogene Anlagebuch-Gesamtposition), 
ohne Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes 
nicht 25 vom Hundert des haftenden Eigenkapi-
tals des Handelsbuchinstituts (Großkrediteinzel-
obergrenze) überschreiten. Unabhängig davon, 
ob das Bundesaufsichtsamt die Zustimmung er-
teilt, hat das Handelsbuchinstitut das Überschrei-
ten der Großkrediteinzelobergrenze unverzüg-
lich dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank anzuzeigen und den Betrag, um 
den der Großkredit die Großkrediteinzelober-
grenze überschreitet, mit haftendem Eigenkapi-
tal zu unterlegen. 

Gegenüber einem verbundenen Unternehmen 
im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 3 darf die kredit-
nehmerbezogene Anlagebuch-Gesamtposition 
ohne Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes 
20 vom Hundert des haftenden Eigenkapitals 
nicht überschreiten. Satz 2 gilt entsprechend. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(4) unverändert 

§ 13a 

Großkredite von Handelsbuchinstituten 

(1) Ein Institut, das nicht nach § 2 Abs. 11 von 
den Vorschriften über das Handelsbuch freige-
stellt ist (Handelsbuchinstitut), hat Großkredite 
gemäß Satz 3 der Deutschen Bundesbank anzu-
zeigen. § 13 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Für 
ein Handelsbuchinstitut besteht ein Gesamtbuch

-

Großkredit, wenn die Gesamtheit der Kredite an 
 einen Kreditnehmer (kreditnehmerbezogene Ge-

samtposition) 10 vom Hundert der Eigenmittel er-
reicht oder überschreitet; für das Handelsbuchin-
stitut besteht ein Anlagebuch-Großkredit, wenn 
die Gesamtheit der Kredite an einen Kreditneh-
mer ohne Berücksichtigung der kreditnehmer-
bezogenen Handelsbuchgesamtposition (kre-
ditnehmerbezogene Anlagebuch-Gesamtposition) 
10 vom Hundert der Eigenmittel des Instituts er-
reicht oder überschreitet. Die kreditnehmerbezo-
gene Handelsbuchgesamtposition bilden die Ge-
samtheit der Kredite an  einen Kreditnehmer, die 
dem Handelsbuch zugeordnet werden. 

(2) unverändert 

(3) Unbeschadet der Wirksamkeit der Rechts-
geschäfte hat ein Handelsbuchinstitut sicherzu-
stellen, daß die kreditnehmerbezogene Anlage-
buch-Gesamtposition nicht ohne Zustimmung 
des Bundesaufsichtsamtes 25 vom Hundert sei-
nes haftenden Eigenkapitals (Anlagebuch-
Großkrediteinzelobergrenze) überschreitet. Un-
abhängig davon, ob das Bundesaufsichtsamt die 
Zustimmung erteilt, hat das Handelsbuchinstitut 
das Überschreiten der Anlagebuch-Großkredit-
einzelobergrenze dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank anzuzeigen und den 
Überschreitungsbetrag mit haftendem Eigenka-
pital zu unterlegen. 

Gegenüber einem verbundenen Unternehmen 
im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 3 darf die kredit-
nehmerbezogene Anlagebuch-Gesamtposition 
nicht ohne Zustimmung des Bundesaufsichts-
amtes 20 vom Hundert des haftenden Eigenkapi-
tals überschreiten. Satz 2 gilt entsprechend. 
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Das Handelsbuchinstitut hat sicherzustellen, daß 
alle Großkredite zusammen, jedoch ohne Be-
rücksichtigung der Kredite an einen Kreditneh-
mer, die dem Handelsbuch zugerechnet werden 
(kreditnehmerbezogene Handelsbuch-Gesamt-
position), ohne Zustimmung des Bundesauf-
sichtsamtes das Achtfache seines haftenden Ei-
genkapitals (Großkreditgesamtobergrenze) nicht 
überschreiten. Unabhängig davon, ob das Bun-
desaufsichtsamt die Zustimmung erteilt, hat das 
Handelsbuchinstitut das Überschreiten der Groß-
kreditgesamtobergrenze unverzüglich dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
anzuzeigen und den Betrag, um den die Großkre-
dite zusammen die Großkreditgesamtobergrenze 
überschreiten, mit haftendem Eigenkapital zu un-
terlegen. § 13 Abs. 3 Satz 7 gilt entsprechend. 

Die Zustimmung nach den Sätzen 1, 3 und 5 steht 
im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesauf-
sichtsamtes. § 13 Abs. 3 Satz 9 gilt entsprechend. 

(4) Das Handelsbuchinstitut hat sicherzustel-
len, daß die kreditnehmerbezogene Gesamtposi-
tion, die sich aus der Summe der kreditneh-
merbezogenen Anlagebuch-Gesamtposition und 
Handelsbuch-Gesamtposition zusammensetzt, 
ohne Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes 
nicht 25 vom Hundert seiner Eigenmittel über-
schreitet (erweiterte Großkrediteinzelobergren-
ze). Unabhängig davon, ob das Bundesaufsichts-
amt die Zustimmung erteilt, hat das Handels-
buchinstitut das Überschreiten der erweiterten 
Großkrediteinzelobergrenze unverzüglich dem 
Bundesaufsichtsamt und der Deutschen Bundes-
bank anzuzeigen und den Betrag, um den der 
Großkredit die erweiterte Großkrediteinzelober-
grenze überschreitet, nach Maßgabe der Rechts-
verordnung nach § 22 Satz 1 mit Eigenmitteln zu 
unterlegen. Gegenüber einem verbundenen 
Unternehmen im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 3 
darf die kreditnehmerbezogene Gesamtposition 
20 vom Hundert der Eigenmittel nicht über

-

schreiten. Satz 2 gilt entsprechend. 

Das Handelsbuchinstitut hat sicherzustellen, daß 
seine kreditnehmerbezogenen Gesamtpositio-
nen, die 10 vom Hundert seiner Eigenmittel er-
reichen oder übersteigen, zusammen ohne Zu-
stimmung des Bundesaufsichtsamtes nicht das 
Achtfache seiner Eigenmittel (erweiterte Groß-
kreditgesamtobergrenze) überschreiten. Unab-
hängig davon, ob das. Bundesaufsichtsamt die 
Zustimmung erteilt, hat das Handelsbuchinstitut 
das Überschreiten der erweiterten Großkreditge-
samtobergrenze unverzüglich dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank anzu-
zeigen und den Betrag, um den die Großkredite 
zusammen die erweiterte Großkreditgesamt-
obergrenze überschreiten, nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 22 Satz 1 mit Eigenmit-
teln zu unterlegen. § 13 Abs. 3 Satz 7 gilt entspre-
chend. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Das Handelsbuchinstitut hat sicherzustellen, daß 
alle Anlagebuch-Großkredite zusammen nicht 
ohne Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes 
das Achtfache seines haftenden Eigenkapi-
tals (Anlagebuch-Großkreditgesamtobergrenze) 
überschreiten. Unabhängig davon, ob das Bun-
desaufsichtsamt die Zustimmung erteilt, hat das 
Handelsbuchinstitut das Überschreiten der Anla-
gebuch-Großkreditgesamtobergrenze dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
anzuzeigen und den Überschreitungsbetrag mit 
haftendem Eigenkapital zu unterlegen. § 13 
Abs. 3 Satz 7 gilt entsprechend. 

Die Zustimmung nach den Sätzen 1, 3 und 5 steht 
im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesauf-
sichtsamtes. § 13 Abs. 3 Satz 9 gilt entsprechend. 

(4) Das Handelsbuchinstitut hat sicherzustel

-

len, daß die kreditnehmerbezogene Gesamtposi-
tion nicht ohne Zustimmung des Bundes-
aufsichtsamtes 25 vom Hundert seiner Eigen-
mittel überschreitet (Gesamtbuch-Großkredit-
einzelobergrenze). Unabhängig davon, ob das 
Bundesaufsichtsamt die Zustimmung erteilt, hat 
das Handelsbuchinstitut eine Überschreitung der 
Gesamtbuch-Großkrediteinzelobergrenze dem 
Bundesaufsichtsamt und der Deutschen Bundes-
bank anzuzeigen und den Überschreitungsbe-
trag nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
§ 22 Satz 1 mit Eigenmitteln zu unterlegen. Ge-
genüber einem verbundenen Unternehmen im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 3 darf die kreditneh

-

merbezogene Gesamtposition 20 vom Hundert 
der Eigenmittel nicht überschreiten. Satz 2 gilt 
entsprechend. 

Das Handelsbuchinstitut hat sicherzustellen, daß 
die Gesamtbuch-Großkredite zusammen nicht 
ohne Zustimmung des Bundesaufsichtsamtes das 
Achtfache seiner Eigenmittel (Gesamtbuch-
Großkreditgesamtobergrenze) überschreiten. 
Unabhängig davon, ob das Bundesaufsichtsamt 
die Zustimmung erteilt, hat das Handelsbuchin-
stitut das Überschreiten der Gesamtbuch-
Großkreditgesamtobergrenze dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank anzu-
zeigen und den Überschreitungsbetrag nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 22 Satz 1 
mit Eigenmitteln zu unterlegen. § 13 Abs. 3 
Satz 7 gilt entsprechend. 
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Die Zustimmung nach den Sätzen 1, 3 und 5 steht 
im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesauf-
sichtsamtes; die Zustimmung nach Satz 1 oder 3 
gilt als nicht erteilt, wenn die kreditnehmerbezo-
gene Anlagebuch-Gesamtposition die jeweils 
maßgebliche Großkrediteinzelobergrenze nach 
Absatz 3 Satz 1 oder 3 überschreitet. 

(5) Auch mit der Zustimmung des Bundesauf-
sichtsamtes darf die kreditnehmerbezogene Han-
delsbuch-Gesamtposition eines Handelsbuchin-
stituts höchstens das Fünffache der Eigenmittel 
des Handelsbuchinstituts, die nicht zur Unter-
legung von Risiken des Anlagebuchs benötigt 
werden, betragen. Eine Überschreitung dieser 
Grenze hat das Handelsbuchinstitut unverzüg-
lich dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank anzuzeigen und  den Betrag, um 
den die kreditnehmerbezogene Handelsbuch

-

Gesamtposition diese Grenze überschreitet, nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 22 Satz 1 
mit Eigenmitteln zu unterlegen. 

Alle kreditnehmerbezogenen Gesamtpositionen, 
welche die erweiterte Großkrediteinzelobergren-
ze von 25 vom Hundert, bei Gesamtpositionen 
gegenüber verbundenen Unternehmen im Sinne 
des § 13 Abs. 3 Satz 3 von 20 vom Hundert der Ei-
genmittel des Instituts länger als zehn Tage über-
schreiten, dürfen nach Abzug der Beträge, die 
diese Obergrenzen nicht überschreiten (Gesamt

-

Überschreitungsposition), zusammen das Sechs-
fache der Eigenmittel des Handelsbuchinstituts, 
die nicht zur Unterlegung von Risiken des Anla-
gebuchs benötigt werden, nicht übersteigen. 
Eine Überschreitung dieser Grenze hat das Han-
delsbuchinstitut unverzüglich dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank anzu-
zeigen und den Betrag, um den die Gesamt

-

Überschreitungsposition diese Grenze über-
schreitet, nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach § 22 Satz 1 mit Eigenmitteln zu unterlegen. 

(6) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Zusa-
gen von Kreditrahmenkontingenten mit der Maß-
gabe, daß die Anzeigen nach Absatz 1 an Stich-
tagen zu erstatten sind, die durch Rechtsverord-
nung nach § 24 Abs. 4 Satz 1 bestimmt werden." 

23. Nach § 13 a wird folgender § 13 b eingefügt: 

„§ 13b 

Großkredite von Institutsgruppen 
und Finanzholding-Gruppen 

(1) Für die von den Unternehmen einer Insti-
tutsgruppe oder Finanzholding-Gruppe insge-
samt gewährten Kredite gelten § 13 Abs. 1, 3 und 
4 sowie § 13 a Abs. 1 und 3 bis 6 über Großkredite 
einzelner Institute entsprechend. 

(2) Für die Bestimmung einer Gruppe im Sinne 
dieser Vorschrift gilt § 10 a Abs. 2 bis 5 entspre-
chend. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Die Zustimmung nach den Sätzen 1, 3 und 5 steht 
im pflichtgemäßen Ermessen des Bundesauf-
sichtsamtes; die Zustimmung nach Satz 1 oder 3 
gilt als nicht erteilt, wenn die kreditnehmerbezo-
gene Anlagebuch-Gesamtposition die jeweils 
maßgebliche Obergrenze nach Absatz 3 Satz 1 
oder 3 überschreitet. 

(5) Auch mit der Zustimmung des Bundesauf-
sichtsamtes darf im Fall einer Überschreitung 
der Obergrenze nach Absatz 4 Satz 1 oder 3 
die kreditnehmerbezogene Handelsbuch-Ge-
samtposition eines Handelsbuchinstituts höch-
stens das Fünffache der Eigenmittel des Handels-
buchinstituts, die nicht zur Unterlegung von Risi-
ken des Anlagebuchs benötigt werden, betragen. 
Eine Überschreitung dieser Grenze hat das Han-
delsbuchinstitut unverzüglich dem Bundesauf-
sichtsamt und der Deutschen Bundesbank anzu-
zeigen und den Überschreitungsbetrag nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 22 Satz 1 
mit Eigenmitteln zu unterlegen. 

Alle kreditnehmerbezogenen Gesamtpositionen, 
welche die Obergrenze nach Absatz 4 Satz 1 
oder 3 länger als zehn Tage überschreiten, dür-
fen nach Abzug der Beträge, die diese Obergren-
zen nicht überschreiten (Gesamt-Überschrei-
tungsposition), zusammen nicht das Sechsfache 
der Eigenmittel des Handelsbuchinstituts, die 
nicht zur Unterlegung von Risiken des An-
lagebuchs benötigt werden, übersteigen. Eine 
Überschreitung dieser Grenze hat das Handels-
buchinstitut unverzüglich dem Bundesaufsicht-
samt und der Deutschen Bundesbank anzuzei-
gen und den Überschreitungsbetrag, nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach § 22 Satz 1 mit 
Eigenmitteln zu unterlegen. 

(6) unverändert 

23. Nach § 13 a wird folgender § 13 b eingefügt: 

„§ 13b 

Großkredite von Institutsgruppen 
und Finanzholding-Gruppen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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(3) Ob Unternehmen, die einer Gruppe ange-
hören, insgesamt einen Großkredit gewährt ha-
ben und die Obergrenzen nach den §§ 13 und 
13 a einhalten, ist anhand einer Zusammenfas-
sung ihrer Eigenmittel einschließlich der Anteile 
anderer Gesellschafter und der Kredite an einen 
Kreditnehmer festzustellen, wenn für eines der 
gruppenangehörigen Unternehmen die kredit-
nehmerbezogene Gesamtposition 5 vom Hundert 
seines haftenden Eigenkapitals beträgt oder 
übersteigt. § 10 a Abs. 6 Satz 2 bis 15 und Abs. 7 
gilt entsprechend. 

(4) Das übergeordnete Unternehmen hat die 
Anzeigepflichten nach Absatz 1 in Verbindung 
mit den §§ 13 und 13 a zu erfüllen. Es ist dafür 
verantwortlich, daß die gruppenangehörigen Un-
ternehmen insgesamt die Obergrenzen nach den 
§§ 13 und 13a einhalten. Es darf jedoch zur Erfül-
lung seiner Verpflichtungen nach Satz 2 auf 
gruppenangehörige Unternehmen nur einwir-
ken, soweit dem das allgemein geltende Gesell-
schaftsrecht nicht entgegensteht. " 

24. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstlei-
stungsinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 
Nr. 4 und ein Finanzunternehmen im Sinne 
des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 haben der 
Deutschen Bundesbank bis zum 15. der Mo-
nate Januar, April, Juli und Oktober diejeni-
gen Kreditnehmer anzuzeigen, deren Ver-
schuldung bei ihnen zu einem Zeitpunkt wäh-
rend der dem Meldetermin vorhergehenden 
drei Kalendermonate 3 Millionen Deutsche 
Mark oder mehr betragen hat (Millionenkre-
dite). Übergeordnete Unternehmen im Sinne 
des § 13 b Abs. 2 haben zugleich für die grup-
penangehörigen Unternehmen im Sinne des 
§ 13 b Abs. 2 deren Kreditnehmer im Sinne des 
entsprechend anzuwendenden Satzes 1 anzu-
zeigen. Dies gilt nicht, soweit diese Unterneh-
men selbst nach Satz 1 anzeigepflichtig sind. 
Die nicht selbst nach Satz 1 anzeigepflichtigen 
gruppenangehörigen Unternehmen haben 
dem übergeordneten Unternehmen die hierfür 
erforderlichen Angaben zu übermitteln. Satz 1 
gilt bei Gemeinschaftskrediten von 3 Millio-
nen Deutsche Mark und mehr auch dann, 
wenn der Anteil des einzelnen Unternehmens 
3 Millionen Deutsche Mark nicht erreicht. Aus 
der Anzeige muß die Höhe der Kreditinan-
spruchnahme des Kreditnehmers am Melde-
stichtag ersichtlich sein. § 13 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(2) Ergibt sich, daß einem Kreditnehmer von 
mehreren Unternehmen Millionenkredite ge-
währt worden sind, hat die Deutsche Bundes-
bank die anzeigenden Unternehmen zu be-
nachrichtigen. Die Benachrichtigung darf nur 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) § 10 a Abs. 9 und 10 gilt entsprechend. 

24. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstlei-
stungsinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 
Nr. 4 und ein Finanzunternehmen im Sinne 
des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 haben der Deut-
schen Bundesbank bis zum 15. der Monate Ja-
nuar, April, Juli und Oktober diejenigen Kre-
ditnehmer anzuzeigen, deren Verschuldung 
bei ihnen zu einem Zeitpunkt während der 
dem Meldetermin vorhergehenden drei Kalen-
dermonate 3 Millionen Deutsche Mark oder 
mehr betragen hat (Millionenkredite). Überge-
ordnete Unternehmen im Sinne des § 13 b 
Abs. 2 haben zugleich für die gruppenangehö-
rigen Unternehmen im Sinne des § 13 b Abs. 2 
deren Kreditnehmer im Sinne des entspre-
chend anzuwendenden Satzes 1 anzuzeigen. 
Dies gilt nicht, soweit diese Unternehmen 
selbst nach Satz 1 anzeigepflichtig sind. Die 
nicht selbst nach Satz 1 anzeigepflichtigen 
gruppenangehörigen Unternehmen haben 
dem übergeordneten Unternehmen die hierfür 
erforderlichen Angaben zu übermitteln. Satz 1 
gilt bei Gemeinschaftskrediten von 3 Millio-
nen Deutsche Mark und mehr auch dann, 
wenn der Anteil des einzelnen Unternehmens 
3 Millionen Deutsche Mark nicht erreicht. Aus 
der Anzeige muß die Höhe der Kreditinan-
spruchnahme des Kreditnehmers am Melde-
stichtag ersichtlich sein. § 13 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(2) unverändert 
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Angaben über die Gesamtverschuldung des 
Kreditnehmers und über die Anzahl der betei-
ligten Unternehmen umfassen. Die Verschul-
dung bei den beteiligten Kreditgebern ist in 
der Benachrichtigung aufzugliedern in 

1. Kredite im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 2, 

2. Derivate, die Kredite im Sinne des § 19 
Abs. 1 Satz 1 sind, 

3. Kredite im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
bis 5, 7, 9 und 12, 

4. Kredite, soweit sie vom Bund, einem Son-
dervermögen des Bundes, einem Land, ei-
ner Gemeinde oder einem Gemeindever-
band verbürgt oder in anderer Weise gesi-
chert sind (öffentlich verbürgte Kredite), 

5. Kredite, soweit sie den Erfordernissen der 
§§ 11 und 12 Abs. 1 und 2 des Hypotheken-
bankgesetzes entsprechen (Realkredite), 

6. Kredite im Sinne des § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
und 

7. Kredite im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 
und Forderungen aus dem entgeltlichen Er-
werb von Geldforderungen. 

Die Deutsche Bundesbank teilt einem anzei-
gepflichtigen Unternehmen auf Antrag den 
Schuldenstand eines Kunden mit, sofern das 
Unternehmen beabsichtigt, dem Kunden ei-
nen Kredit in Höhe von 3 Millionen Deutsche 
Mark oder mehr zu gewähren oder einen be-
reits gewährten Kredit auf 3 Millionen Deut-
sche Mark oder mehr zu erhöhen und der 
Kunde in die Mitteilung eingewilligt hat. Die 
bei einem anzeigepflichtigen Unternehmen 
beschäftigten Personen dürfen Angaben, die 
dem Unternehmen nach diesem Absatz mitge-
teilt werden, Dritten nicht offenbaren und 
nicht verwerten. " 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „denjeni-
gen Kreditinstituten" durch die Worte „den 
Unternehmen" und die Zahl „2" durch die 
Angabe „3 und 4" ersetzt. 

c) In Absatz 4 werden das Wort  „Gemeinschaft" 
jeweils durch das Wort  „Gemeinschaften", die 
Worte „in einem anderen Staat" jeweils durch 
die Worte „im Ausland" und das Wo rt  „Kredit-
institute" durch das Wo rt  „Unternehmen" er-
setzt. 

25. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 1 bis 8 werden jeweils das 
Wort  „Kreditinstituts" durch das Wort  „In-
stituts" und das Wort  „Kreditinstitut" 
durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) unverändert 

c) unverändert 

25. unverändert 
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bb) Satz 1 Nr. 9 bis 11 wird wie folgt gefaßt: 

„9. Unternehmen, an denen das Institut 
oder ein Geschäftsleiter mit mehr als 
10 vom Hundert des Kapitals des Un-
ternehmens beteiligt ist oder bei de-
nen das Institut oder ein Geschäftslei-
ter persönlich haftender Gesellschaf-
ter ist, 

10. Unternehmen, die an dem Institut mit 
mehr als 10 vom Hundert des Kapitals 
des Instituts beteiligt sind, und 

11. Unternehmen in der Rechtsform einer 
juristischen Person oder einer Perso-
nenhandelsgesellschaft, wenn ein ge-
setzlicher Vertreter der juristischen 
Person oder ein Gesellschafter der 
Personenhandelsgesellschaft an dem 
Institut mit mehr als 10 vom Hundert 
des Kapitals beteiligt ist,". 

cc) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Als Beteiligung im Sinne des Satzes 1 
Nr. 9 bis 11 gilt jeder Besitz von Aktien 
oder Geschäftsanteilen des Unternehmens, 
wenn er mindestens ein Viertel des Kapi-
tals (Nennkapital, Summe der Kapitalan-
teile) erreicht, ohne daß es auf die Dauer 
des Besitzes ankommt." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort  „Kreditinsti-
tut" durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. für Kredite an in Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 
bis 11 genannte Personen oder Unter-
nehmen, wenn der Kredit weniger als 
1 vom Hundert des haftenden Eigen-
kapitals des Instituts oder weniger als 
100 000 Deutsche Mark beträgt, und" . 

bb) In Nummer 3 wird das Wort  „zehn" durch 
die Zahl „10" ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist die Gewährung eines Kredits nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 bis 11 eilbedürftig, 
genügt es, daß sämtliche Geschäftsleiter 
sowie das Aufsichtsorgan der Kreditge-
währung unverzüglich nachträglich zu-
stimmen." 

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz einge-
fügt: 

„Ist der Beschluß der Geschäftsleiter nicht 
innerhalb von zwei Monaten oder der Be-
schluß des Aufsichtsorgans nicht inner-
halb von vier Monaten, jeweils vom Tage 
der Kreditgewährung an gerechnet, nach-
geholt, hat das Institut dies dem Bundes-
aufsichtsamt unverzüglich anzuzeigen." 
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26. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16 
Anzeigepflicht für Organkredite 

Ein Institut hat einen Kredit nach § 15 Abs. 1 
oder 2 der Deutschen Bundesbank unverzüglich 
anzuzeigen, wenn der Kredit 

1. bei natürlichen Personen 500 000 Deutsche 
Mark übersteigt oder 

2. bei Unternehmen 5 vom Hundert des haften-
den Eigenkapitals des Instituts übersteigt und 
höher als 500 000 Deutsche Mark ist. 

Satz 1 gilt entsprechend für Entnahmen durch In-
haber oder persönlich haftende Gesellschafter. 
Bei persönlich haftenden Gesellschaftern sind 
Kredite und Entnahmen zusammenzurechnen. 
Die Deutsche Bundesbank leitet die Anzeigen 
mit ihrer Stellungnahme an das Bundesaufsichts-
amt weiter; dieses kann auf die Weiterleitung be-
stimmter Anzeigen verzichten. " 

27. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „Kreditinstitut" 
durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Ersatzanspruch des Instituts kann 
auch von dessen Gläubigern geltend gemacht 
werden, soweit sie von diesem keine Befriedi-
gung erlangen können. Den Gläubigern ge-
genüber wird die Ersatzpflicht weder durch ei-
nen Verzicht oder Vergleich des Instituts noch 
dadurch aufgehoben, daß bei Instituten in der 
Rechtsform der juristischen Person die Kredit-
gewährung auf einem Beschluß des obersten 
Organs des Instituts (Hauptversammlung, Ge-
neralversammlung, Gesellschafterversamm-
lung) beruht. " 

28. § 18 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 18 

Kreditunterlagen 

Ein Kreditinstitut darf einen Kredit von ins-
gesamt mehr als 250 000 Deutsche Mark nur 
gewähren, wenn es sich von dem Kreditnehmer 
die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere 
durch Vorlage der Jahresabschlüsse, offenlegen 
läßt. Das Kreditinstitut kann hiervon absehen, 
wenn das Verlangen nach Offenlegung im Hin-
blick auf die gestellten Sicherheiten oder auf die 
Mitverpflichteten offensichtlich unbegründet wä-
re. Das Kreditinstitut kann von der laufenden Of-
fenlegung absehen, wenn 

1. der Kredit durch erstrangige Grundpfandrech

-

te auf Wohneigentum, das vom Kreditnehmer 
selbst genutzt wird, gesichert ist, 

2. der Kredit vier Fünftel des Beleihungswertes 
des Pfandobjektes im Sinne des § 12 Abs. 1 
und 2 des Hypothekenbankgesetzes nicht 
übersteigt und 
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26. § 16 wird aufgehoben. 

27. unverändert 

28. § 18 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 18 

Kreditunterlagen 

Ein Kreditinstitut darf einen Kredit von ins-
gesamt mehr als 500 000 Deutsche Mark nur 
gewähren, wenn es sich von dem Kreditnehmer 
die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere 
durch Vorlage der Jahresabschlüsse, offenlegen 
läßt. Das Kreditinstitut kann hiervon absehen, 
wenn das Verlangen nach Offenlegung im Hin-
blick auf die gestellten Sicherheiten oder auf die 
Mitverpflichteten offensichtlich unbegründet wä-
re. Das Kreditinstitut kann von der laufenden Of-
fenlegung absehen, wenn 

1. der Kredit durch Grundpfandrechte auf Wohn-
eigentum, das vom Kreditnehmer selbst ge-
nutzt wird, gesichert ist, 

2. unverändert 
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3. der Kreditnehmer die von ihm geschuldeten 
Zins- und Tilgungsleistungen störungsfrei er-
bringt."  

29. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „in den" 
durch die Worte „für die" ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Kredite im Sinne der §§ 13 bis 14 sind Bi-
lanzaktiva, Derivate mit Ausnahme der 
Stillhalterpositionen von Optionsgeschäf-
ten sowie die dafür übernommenen Ge-
währleistungen, als Festgeschäfte oder 
Rechte ausgestaltete Termingeschäfte so-
wie die dafür übernommenen Gewährlei-
stungen und andere außerbilanzielle Ge-
schäfte. " 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Als Bilanzak-
tiva im Sinne von Satz 1 sind anzusehen" 
durch die Worte „Bilanzaktiva im Sinne 
des Satzes 1 sind", in Nummern 5 und 6 
jeweils die Worte „Finanztermingeschäfte 
oder Optionsrechte" durch das Wo rt  „De-
rivate" und in Nummer 9 das Komma 
durch das Wort  „und" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden jeweils das Wo rt  „Kre-
ditinstitut" durch das Wo rt  „Institut", in 
Nummer 4 die Worte „Finanzswaps, Fi-
nanztermingeschäfte oder Optionsrechte" 
durch das Wort  „Derivate" und in Num-
mer 13 das Komma durch das Wo rt  „und" 
ersetzt. 

dd) Satz 4 wird aufgehoben. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 Nr. 1 Buchstabe c und d wird wie 
folgt gefaßt: 

„c) ausländische Zentralregierungen, 

d) Regionalregierungen und örtliche Ge-
bietskörperschaften in anderen Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums, 
für die gemäß Artikel 7 der Richtlinie 
89/647/EWG des Rates vom 18. De-
zember 1989 über einen Solvabilitäts-
koeffizienten für Kreditinstitute - ABl. 
EG Nr. L 386 S. 14 - (Solvabilitätsricht-
linie) die Gewichtung Null bekanntge-
geben worden ist,". 

bb) Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Personenhandelsgesellschaften und 
jedem persönlich haftenden Gesell-
schafter sowie Partnerschaften und je-
dem Partner und" . 
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3. der Kreditnehmer die von ihm geschuldeten 
Zins- und Tilgungsleistungen störungsfrei er-
bringt. Eine Offenlegung ist nicht erforderlich 
bei Krediten an eine ausländische öffentliche 
Stelle im Sinne des § 20 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe b bis d." 

29. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Kredite im Sinne der §§ 13 bis 14 sind Bi-
lanzaktiva, Derivate mit Ausnahme der 
Stillhalterpositionen von Optionsgeschäf-
ten sowie die dafür übernommenen Ge-
währleistungen und andere außerbilan-
zielle Geschäfte. " 

bb) unverändert 

cc) unverändert 

dd) unverändert 

c) unverändert 
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cc) Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Personen und Unternehmen, für deren 
Rechnung Kredit aufgenommen wird, 
und denjenigen, die diesen Kredit im 
eigenen Namen aufnehmen. " 

dd) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„Bei Anwendung der §§ 13 und 13 a gilt 
Satz 1 nicht für Kredite innerhalb einer 
Gruppe nach § 13 b Abs. 2 an Unterneh-
men, die in die Zusammenfassung nach 
§ 13 b Abs. 3 einbezogen sind. Satz 3 gilt 
entsprechend für Kredite an Mutterunter-
nehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums sowie 
an deren andere Tochterunternehmen, so-
fern  das Institut, sein Mutterunternehmen 
und deren andere Tochterunternehmen 
von den zuständigen Stellen des anderen 
Staates in die Überwachung der Großkre-
dite auf zusammengefaßter Basis nach 
Maßgabe der Großkreditrichtlinie einbe-
zogen werden. " 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§§ 13 und 
13 a" durch die Angabe „§§ 13 bis 13 b" er-
setzt. 

e) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 
und 5 angefügt: 

„ (4) Für die Anwendung der §§ 13 bis 13 b 
gelten bei Krediten, die Zentralkreditinstitute 
über die ihnen angeschlossenen Zentralban-
ken oder Girozentralen oder über die diesen 
angeschlossenen eingetragenen Genossen-
schaften oder Sparkassen an Endkreditneh-
mer leiten, die einzelnen Endkreditnehmer als 
Kreditnehmer des Zentralkreditinstituts, wenn 
die Kreditforderungen an das Zentralkreditin-
stitut zur Sicherheit abgetreten werden. 

(5) Bei dem entgeltlichen Erwerb von Geld-
forderungen gilt der Veräußerer der Forderun-
gen als Kreditnehmer im Sinne der §§ 13 
bis 18, wenn er für die Erfüllung der übertra-
genen Forderung einzustehen oder sie auf 
Verlangen des Erwerbers zurückzuerwerben 
hat; andernfalls gilt der Schuldner der Ver-
bindlichkeit als Kreditnehmer." 
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d) unverändert 

e) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 
bis 6 angefügt: 

„(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Haftet ein inländisches Kreditinstitut 
oder ein Einlagenkreditinstitut mit Sitz in ei-
nem anderen Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums selbstschuldnerisch für einen 
Kredit mit einer Restlaufzeit von nicht über 
einem Jahr an  einen Dritten, der nicht selbst 
ein solches Institut ist, wird für die Zwecke 
der §§ 13 bis 14 statt des Dritten das inländi-
sche Kreditinstitut oder Einlagenkreditinsti-
tut mit Sitz in einem anderen Staat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums als Kreditnehmer 
angesehen." 
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30. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe „§§  13 und 13 a" wird durch 
die Angabe „§§  13 bis 13 b" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden die Angabe „§ 10 
Abs. 6 a Satz 1 Nr. 4" durch die Angabe 
„§ 10 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 4" und die 
Angabe „§ 13 a Abs. 5" durch die Angabe 
„§ 13b Abs. 5" ersetzt. 

b) Die Absätze 2 bis 6 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Bei den Anzeigen nach § 13 Abs. 1, 
§ 13 a Abs. 1 und § 13 b Abs. 1 sind nicht zu 
berücksichtigen 

1. Kredite an 

a) den Bund, die Deutsche Bundesbank, 
ein Sondervermögen des Bundes, ein 
Land, eine Gemeinde oder einen Ge-
meindeverband, 

b) die Zentralregierung oder Zentralno-
tenbank in einem anderen Staat der 
Zone A, 

c) die Europäischen Gemeinschaften, 

d) eine Regionalregierung oder örtliche Ge-
bietskörperschaft in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums, für 
die nach Artikel 7 der Solvabilitätsricht-
linie die Gewichtung Null bekanntgege-
ben worden ist, sowie 

e) andere Kreditnehmer, soweit die Kredite 
durch eine in Buchstabe a bis d ge-
nannte Stelle ausdrücklich gewährleistet 
werden und 

2. Kredite, soweit sie gedeckt sind durch Si-
cherheiten in Form von 

a) Wertpapieren, die von einem der in 
Nummer 1 genannten Emittenten aus-
gegeben worden sind, 

b) Bareinlagen bei dem kreditgewähren-
den Institut oder 

c) Einlagenzertifikaten oder ähnlichen 
Papieren, die von dem kreditgewähren-
den Institut ausgegeben wurden und bei 
diesem hinterlegt sind. 

(3) Bei der Berechnung der Auslastung der 
Obergrenzen nach § 13 Abs. 3 und § 13 a 
Abs. 3 bis 5 sind Kredite im Sinne des Absat-
zes 2 nicht zu berücksichtigen. Nicht zu be-
rücksichtigen sind außerdem 
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30. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Die Absätze 2 bis 6 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Bei den Anzeigen nach § 13 Abs. 1, 
§ 13 a Abs. 1 und § 13 b Abs. 1 sind nicht zu 
berücksichtigen 

1. Kredite an 

a) den Bund, die Deutsche Bundesbank, 
ein rechtlich unselbständiges Sonder-
vermögen des Bundes oder eines Lan-
des, ein Land, eine Gemeinde oder einen 
Gemeindeverband, 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

2. Kredite, soweit sie gedeckt sind durch Si-
cherheiten in Form von 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

Sofern ein Kredit ohne die Beträge, die nach 
Satz 1 nicht zu berücksichtigen sind, die 
Großkreditdefinitionsgrenze nach § 13 Abs. i 
Satz 1, auch in Verbindung mit § 13 b Abs. 1, 
nicht mehr erreichen würde, entfällt die An-
zeigepflicht. 

(3) unverändert 
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1. Kredite an eine Zentralregierung oder Zen-
tralnotenbank in einem Staat der Zone B, 
sofern die Kredite auf die Währung des je-
weiligen Schuldners oder Emittenten lauten 
und in dieser finanziert sind; 

2. Kredite mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr 
an Kreditinstitute mit Sitz im Inland oder 
Einlagenkreditinstitute mit Sitz in einem 
anderen Staat der Zone A; Forderungen 
eingetragener Genossenschaften an ihre 
Zentralbanken, von Sparkassen an ihre 
Girozentralen sowie von Zentralbanken 
und Girozentralen an ihre Zentralkreditin-
stitute, die dem Liquiditätsausgleich im Ver-
bund dienen, können eine längere Laufzeit 
haben; 

3. Schuldverschreibungen, welche die Vor-
aussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 Satz 1 
und 2 der Investmentrichtlinie erfüllen; 

4. Kredite, die gesichert sind durch Grund

-

pfandrechte auf Wohneigentum, das von 
dem Kreditnehmer gegenwärtig oder künf-
tig selbst genutzt oder vermietet wird oder 
über das er als Leasinggeber Leasingverträ-
ge mit einer Kaufoption des Leasingneh-
mers abgeschlossen hat und das so lange 
sein Eigentum bleibt, wie der Leasingneh-
mer oder Mieter seine Kaufoption nicht aus-
geübt hat, soweit die Kredite 50 vom Hun-
dert des Grundstückswertes nicht überstei-
gen und wenn der Wert des Grundstücks 
jährlich nach von dem Bundesaufsichtsamt 
festgelegten Bewertungsvorschriften ermit-
telt wird; 

5. vor dem 1. Januar 2002 gewährte Kredite, 
die den Erfordernissen des § 12 Abs. 1 und 
2 des Hypothekenbankgesetzes entspre-
chen, soweit sie 50 vom Hundert des Wertes 
des Grundstücks nicht übersteigen. 

(4) Bei der Berechnung der Auslastung 
der Großkreditgesamtobergrenze nach § 13 
Abs. 3 Satz 5 und § 13 a Abs. 3 Satz 5, der er-
weiterten Großkreditgesamtobergrenze nach 
§ 13 a Abs. 4 Satz 5, bei der Berechnung der 
kreditnehmerbezogenen Handelsbuch-Ge-
samtposition nach § 13 a Abs. 5 Satz 1 und bei 
der Berechnung der Gesamt-Überschreitungs-
position nach § 13 a Abs. 5 Satz 3 sind die Kre-
dite nach Absätzen 2 und 3 Satz 2 sowie die 
Kredite nach § 19 Abs. 1 Satz 3 Nr. 14 nicht zu 
berücksichtigen. 

(5) § 13 Abs. 2 und 4 sowie § 13 a Abs. 2 
und 6 über Großkreditbeschlüsse gelten nicht 
für Kredite nach Absätzen 2 und 3 Satz 2 Nr. 2 
und 3. 

(6) Als Kredite im Sinne des § 14 gelten 
nicht 

1. Kredite nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Als Kredite im Sinne des § 14 gelten 
nicht 

1. unverändert 
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2. Kredite an 

a) den Bund, die Deutsche Bundesbank, 
ein Sondervermögen des Bundes, ein 
Land, eine Gemeinde oder einen Ge-
meindeverband, 

b) die Europäischen Gemeinschaften, 

c) die Europäische Investitionsbank oder 

d) eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, die vom Bund, einem Land oder 
einer in Buchstabe a genannten juristi-
schen Person getragen wird und keine 
Erwerbszwecke verfolgt, oder einem Un-
ternehmen ohne Erwerbscharakter im 
Besitz des Bundes, eines Landes oder ei-
ner der in Buchstabe a genannten juristi-
schen Personen; 

3. Anteile an anderen Unternehmen unabhän-
gig von ihrem Bilanzausweis; 

4. die Wertpapiere des Handelsbestandes. 

31. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „in den" 
durch die Worte „für die" ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 4 wird jeweils das Wo rt  „Kre-
ditinstituts" durch das Wo rt  „Instituts" er-
setzt. 

bb) Satz 1 Nr. 6 und 7 wird wie folgt gefaßt: 

„6. der Besitz eines Instituts an Aktien oder 
Geschäftsanteilen eines anderen Unter-
nehmens, der mindestens ein Viertel 
des Kapitals (Nennkapital, Summe der 
Kapitalanteile) des Beteiligungsunter-
nehmens erreicht, ohne daß es auf die 
Dauer des Besitzes ankommt; 

7. Gegenstände, über die ein Institut als 
Leasinggeber Leasingverträge abge-
schlossen hat, abzüglich bis zum 
Buchwert des ihm zugehörigen Lea-
singgegenstandes solcher Posten, die 
wegen der Erfüllung oder der Veräu-
ßerung von Forderungen aus diesen 
Leasingverträgen gebildet werden." 

cc) In Satz 2 werden das Wo rt  „Kreditinsti-
tuts" durch das Wort  „Instituts" und das 
Wort  „Kreditinstitut" durch das Wo rt  „In-
stitut" ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. Kredite an den Bund, ein Sonderver-
mögen des Bundes, ein Land, eine 
Gemeinde oder einen Gemeindever-
band; ". 
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2. Kredite an 

a) den Bund, die Deutsche Bundesbank, 
ein rechtlich unselbständiges Sonder-
vermögen des Bundes oder eines Lan-
des, ein Land, eine Gemeinde oder einen 
Gemeindeverband, 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

31. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. Kredite an den Bund, ein rechtlich un-
selbständiges Sondervermögen des 
Bundes oder eines Landes, ein Land, 
eine Gemeinde oder einen Gemeinde-
verband;". 
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bb) In Nummer 2 werden das Wort  „Kreditin-
stitute" durch das Wo rt  „Institute" und 
das Wort  „Zentralkassen" durch das Wo rt 

 „Zentralbanken" ersetzt. 

cc) In Nummer 3 werden das Wo rt  „Kreditin-
stituten" durch „Instituten" und das Wo rt 

 „Kreditinstitut" durch das Wort  „Institut" 
ersetzt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1 . Realkredite;". 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ 3. Kredite an eine inländische juristische 
Person des öffentlichen Rechts, die 
nicht in Absatz 2 Nr. 1 genannt ist, die 
Europäischen Gemeinschaften oder 
die Europäische Investitionsbank;". 

e) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Kredite auf Grund des entgeltlichen Er-
werbs einer Forderung aus nicht bankmäßigen 
Handelsgeschäften gelten nicht als Kredite im 
Sinne des § 18, wenn 

1. Forderungen gegen den jeweiligen Schuld-
ner laufend erworben werden, 

2. der Veräußerer der Forderung nicht für ihre 
Erfüllung einzustehen hat und 

3. die Forderung innerhalb von drei Monaten, 
vom Tage des Ankaufs an gerechnet, fällig 
ist. " 

32. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 22 

Rechtsverordnungsermächtigung über Kredite 

Das Bundesministerium der Finanzen be-
stimmt durch eine im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank zu erlassende Rechtsverord-
nung für Großkredite und Millionenkredite in-
nerhalb der Vorgaben der Großkreditrichtlinie, 
der Solvabilitätsrichtlinie und der Richtlinie 93/6/ 
EWG vom 15. März 1993 über die angemessene 
Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen 
und Kreditinstituten - ABl. EG Nr. L 141 S. 1 -
(Kapitaladäquanzrichtlinie ) 

1. die Ermittlung der Kreditbeträge, 
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bb) unverändert 

cc) unverändert 

d) Absatz 3 Nr. 1 bis 3 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 bis 11 und § 18 gelten 
nicht für 

1. Realkredite; 

2. Kredite mit Laufzeiten von höchstens 
15 Jahren gegen Bestellung von Schiffs-
hypotheken, soweit sie den Erfordernissen 
des § 10 Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 2, 
des § 11 Abs. 1 und 4 sowie des § 12 Abs. 1 
und 2 des Schiffsbankgesetzes entspre-
chen; 

3. Kredite an eine inländische juristische Per-
son des öffentlichen Rechts, die nicht in 
Abs. 2 Nr. 1 genannt ist, die Europäischen 
Gemeinschaften oder die Europäische In-
vestitionsbank;". 

e) unverändert 

32. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 22 

Rechtsverordnungsermächtigung über Kredite 

Das Bundesministerium der Finanzen be-
stimmt durch eine im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank zu erlassende Rechtsverord-
nung für Großkredite und Millionenkredite in-
nerhalb der Vorgaben der Großkreditrichtlinie, 
der Solvabilitätsrichtlinie und der Richtlinie 93/6/ 
EWG vom 15. März 1993 über die angemessene 
Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen 
und Kreditinstituten - ABl. EG Nr. L 141 S. 1 - 
(Kapitaladäquanzrichtlinie ) 

1. unverändert 
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2. die Ermittlung der Kreditäquivalenzbeträge 
von Wertpapierpensions- und Wertpapierdar-
lehensgeschäften und von anderen mit diesen 
vergleichbaren Geschäften sowie der für diese 
Geschäfte übernommenen Gewährleistungen 
sowie 

3. die Ermittlung der Handelsbuch-Gesamtposi-
tion. 

Die Rechtsverordnung kann innerhalb der Vor-
gaben dieser Richtlinien und über § 19 Abs. 3 
bis 5 sowie § 20 Abs. 2 bis 5 hinaus Regelungen 
vorsehen über 

1. die Zurechnung von Krediten zu Kreditneh-
mern, 

2. die Anrechnung von Krediten auf die Großkre-
ditgrenzen und im Rahmen der Millionenkre-
ditanzeigen sowie 

3. die Beschlußfassungspflichten für Großkre-
dite. 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf das 
Bundesaufsichtsamt mit der Maßgabe übertra-
gen, daß die Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit der Deutschen Bundesbank ergeht. Vor 
Erlaß der Rechtsverordnung sind die Spitzenver-
bände der Institute anzuhören. " 

33. Die Überschrift vor § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Werbung und Hinweispflichten der Institute". 

34. § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 

Werbung 

(1) Um Mißständen bei der Werbung der Insti-
tute zu begegnen, kann das Bundesaufsichtsamt 
bestimmte Arten der Werbung untersagen, so-
weit nicht die Zuständigkeit des Bundesauf-
sichtsamtes für den Wertpapierhandel nach 
§ 36 b des Wertpapierhandelsgesetzes gegeben 
ist. 

(2)

Vor allgemeinen Maßnahmen nach Ab-
satz 1 sind die Spitzenverbände der Institute zu 
hören. " 

35. § 23 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23a 

Einlagensicherungseinrichtung, 
Anlegerentschädigungseinrichtung 

(1) Ein Institut, das Einlagen oder andere rück-
zahlbare Gelder des Publikums entgegennimmt, 
die nicht durch eine geeignete inländische Ein-
richtung zur Sicherung der Einlagen oder ande-
rer rückzahlbarer Gelder (Einlagensicherungs-
einrichtung) gedeckt sind, hat die Kunden, die 
nicht Kreditinstitute sind, auf diese Tatsache 
drucktechnisch deutlich gestaltet in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, im Preisaushang 
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(2) die Ermittlung der Kreditäquivalenzbeträge 
von Derivaten sowie von Wertpapierpensions-  
und Wertpapierdarlehensgeschäften und von 
anderen mit diesen vergleichbaren Geschäften 
sowie der für diese Geschäfte übernommenen 
Gewährleistungen sowie 

(3)

unverändert 

Die Rechtsverordnung kann innerhalb der Vor-
gaben dieser Richtlinien und über § 19 Abs. 3 
bis 5 sowie § 20 Abs. 2 bis 5 hinaus Regelungen 
vorsehen über 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf das 
Bundesaufsichtsamt mit der Maßgabe übertra-
gen, daß die Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit der Deutschen Bundesbank ergeht. Vor 
Erlaß der Rechtsverordnung sind die Spitzenver-
bände der Institute anzuhören. " 

33. unverändert 

34. § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 

Werbung 

(1) unverändert 

(2) Vor allgemeinen Maßnahmen nach Ab-
satz 1 sind die Spitzenverbände der Institute und 
des Verbraucherschutzes zu hören." 

35. § 23 a wird wie folgt gefaßt: 

„§23 a 

Einlagensicherungseinrichtung, 
Anlegerentschädigungseinrichtung 

(1) Ein Institut, das Einlagen oder andere rück-
zahlbare Gelder des Publikums entgegennimmt, 
die nicht durch eine geeignete inländische Ein-
richtung zur Sicherung der Einlagen oder ande-
rer rückzahlbarer Gelder (Einlagensicherungs-
einrichtung) gedeckt sind, hat die Kunden, die 
nicht Kreditinstitute sind, auf diese Tatsache 
drucktechnisch deutlich gestaltet in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, im Preisaushang 
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und an hervorgehobener Stelle in den Vertrags-
unterlagen nach Maßgabe des Satzes 2 vor Auf-
nahme der Geschäftsbeziehung hinzuweisen, es 
sei denn, die rückzahlbaren Gelder sind in 
Pfandbriefen oder Kommunalschuldverschrei-
bungen verbrieft. Der Hinweis in den Vertrags-
unterlagen darf keine anderen Erklärungen ent-
halten und ist von den Kunden gesondert zu un-
terschreiben. Scheidet das Institut aus der Siche-
rungseinrichtung aus, hat es die Kunden, die 
nicht Kreditinstitute sind, sowie das Bundesauf-
sichtsamt und die Deutsche Bundesbank hier-
über unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 
Das Bundesaufsichtsamt leitet eine Ausfertigung 
dieser Anzeige an das Bundesaufsichtsamt für 
den Wertpapierhandel weiter. 

(2) Ein Institut, welches das Finanzkommis-
sions- oder Emissionsgeschäft betreibt oder Fi-
nanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 a 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringt, hat die Kunden, bevor 
es mit ihnen in eine Geschäftsbeziehung tritt, 
schriftlich darauf hinzuweisen, welcher geeigne-
ten Einrichtung zur Entschädigung der Kunden 
(Anlegerentschädigungseinrichtung) das Ins titut 
angehört und welche Absicherung durch diese 
Einrichtung besteht oder welcher gleichwer tige 
Schutz für das geplante Geschäft oder die ge-
plante Dienstleistung zur Verfügung steht. Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend." 

36. In der Überschrift vor § 24 wird das Wo rt  „Kredit-
institute" durch das Wort  „Institute" ersetzt. 

37. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ein Institut hat dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank unver-
züglich anzuzeigen 

1. die Absicht der Bestellung eines Ge-
schäftsleiters und der Ermächtigung einer 
Person zur Einzelvertretung des Ins tituts 
in dessen gesamten Geschäftsbereich un-
ter Angabe der Tatsachen, die für die Be-
urteilung der Zuverlässigkeit und der 
fachlichen Eignung wesentlich sind, und 
den Vollzug einer solchen Absicht; 

2. das Ausscheiden eines Geschäftsleiters 
sowie die Entziehung der Befugnis zur 
Einzelvertretung des Ins tituts in dessen 
gesamten Geschäftsbereich; 

3. die Übernahme und die Aufgabe einer un-
mittelbaren Beteiligung an  einem anderen 
Unternehmen sowie Veränderungen in 
der Höhe der Beteiligung; als unmittelba-
re Beteiligung gilt das Halten von minde-
stens 10 vom Hundert der Anteile am Ka-
pital oder der Stimmrechte des anderen 
Unternehmens; 
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und an  hervorgehobener Stelle in den Vertrags-
unterlagen nach Maßgabe des Satzes 2 vor Auf-
nahme der Geschäftsbeziehung hinzuweisen, es 
sei denn, die rückzahlbaren Gelder sind in 
Pfandbriefen, Kommunalschuldverschreibungen 
oder andere Schuldverschreibungen, welche 
die Voraussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 
Satz 1 und 2 der Investmentrichtlinie erfüllen, 
verbrieft. Der Hinweis in den Vertragsunterlagen 
darf keine anderen Erklärungen enthalten und 
ist von den Kunden gesondert zu unterschreiben. 
Scheidet das Institut aus der Sicherungseinrich-
tung aus, hat es die Kunden, die nicht Kreditinsti-
tute sind, sowie das Bundesaufsichtsamt und die 
Deutsche Bundesbank hierüber unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten. Das Bundesaufsichts-
amt leitet eine Ausfertigung dieser Anzeige an 

 das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhan-
del weiter. 

(2) unverändert 

36. unverändert 

37. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Institut hat dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank unver-
züglich anzuzeigen 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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4. die Änderung der Rechtsform, soweit 
nicht bereits eine Erlaubnis nach § 32 
Abs. 1 erforderlich ist, und die Änderung 
der Firma, des Gesellschaftsvertrags oder 
der Satzung; 

5. einen Verlust in Höhe von 25 vom Hun-
dert des haftenden Eigenkapitals, Kapital-
veränderungen, die in öffentliche Register 
eingetragen werden müssen, die Kündi-
gung von Genußrechten und nachrangi-
gen Verbindlichkeiten sowie bei Instituten 
in der Rechtsform einer Personenhandels-
gesellschaft und bei stillen Gesellschaften 
die Kündigung der Gesellschaft und die 
Rückzahlung der Gesellschaftereinlagen; 

6. die Verlegung der Niederlassung oder des 
Sitzes; 

7. die Errichtung, die Verlegung und die 
Schließung einer Zweigstelle; 

8. die Einstellung des Geschäftsbetriebs; 

9. die Aufnahme und die Einstellung des Be-
treibens von Geschäften, die nicht Bank-
geschäfte oder Finanzdienstleistungen 
sind, oder von Geschäften, die nach § 32 
Abs. 1 Satz 2 nicht erlaubnispflichtig sind; 

10. das Absinken des Anfangskapitals unter 
die Mindestanforderungen nach § 33 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sowie den Wegfall 
einer geeigneten Versicherung nach § 33 
Abs. 1 Satz 2; 

11. den Erwerb oder die Aufgabe einer be-
deutenden Beteiligung an dem anzeigen-
den Institut, das Erreichen, das Über- oder 
das Unterschreiten der Beteiligungs-
schwellen von 20 vom Hundert, 33 vom 
Hundert und 50 vom Hundert der Stimm-
rechte oder des Kapitals sowie die Tat-
sache, daß das Ins titut Tochterunterneh-
men eines anderen Unternehmens wird 
oder nicht mehr ist, wenn das Ins titut von 
der Änderung dieser Beteiligungsverhält-
nisse Kenntnis erlangt; 

12. jeden Fall, in dem die Gegenpartei eines 
Pensions- oder Wertpapierdarlehensge-
schäftes ihren Erfüllungsverpflichtungen 
nicht nachgekommen ist; 

13. das Bestehen, die Änderung oder die 
Beendigung einer engen Verbindung zu 
einer anderen natürlichen Person oder 
einem anderen Unternehmen." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a ein-
gefügt: 

„(1 a) Ein Ins titut hat dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank jährlich 
anzuzeigen 

1. seine mittelbaren Beteiligungen an anderen 
Unternehmen und 
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4. die Änderung der Rechtsform, soweit 
nicht bereits eine Erlaubnis nach § 32 
Abs. 1 erforderlich ist, und die Änderung 
der Firma; 

5. einen Verlust in Höhe von 25 vom Hun-
dert des haftenden Eigenkapitals; 

6. unverändert 

7. die Errichtung, die Verlegung und die 
Schließung einer Zweigstelle in einem 
Drittstaat; 

8. unverändert 

9. die Aufnahme und die Einstellung des Be-
treibens von Geschäften, die nicht Bank-
geschäfte oder Finanzdienstleistungen 
sind, oder von Geschäften, für welche die 
Erlaubnis nach § 64 e Abs. 1 als erteilt gilt; 

10. unverändert 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a ein-
gefügt: 

„(1 a) Ein Institut hat dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank jährlich 
anzuzeigen 

1. seine mittelbaren Beteiligungen an anderen 
Unternehmen, 
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2. den Namen und die Anschrift des Inhabers 
einer bedeutenden Beteiligung an dem an-
zeigenden Institut und an den ihm nach 
§ 10 a nachgeordneten Unternehmen mit 
Sitz im Ausland und die Höhe dieser Beteili-
gungen. 

Das Bestehen einer mittelbaren Beteiligung 
im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist im Rahmen der 
Rechtsverordnung nach Absatz 4 zu bestim-
men. " 

c) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Hat ein Institut die Absicht, sich mit 
einem anderen Institut zu vereinigen, hat es 
dies dem Bundesaufsichtsamt und der Deut-
schen Bundesbank unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Ein Geschäftsleiter eines Ins tituts hat 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich anzuzeigen 

1. die Aufnahme und die Beendigung einer 
Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Auf-
sichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied 
eines anderen Unternehmens und 

2. die Übernahme und die Aufgabe einer un-
mittelbaren Beteiligung an einem Unter-
nehmen sowie Veränderungen in der Höhe 
der Beteiligung. 

Als unmittelbare Beteiligung im Sinne des 
Satzes 1 Nr. 2 gilt das Halten von mindestens 
25 vom Hundert der Anteile am Kapital des 
Unternehmens. 

(3 a) Eine Finanzholding-Gesellschaft hat 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank einmal jährlich eine Sammelan-
zeige der Institute, Finanzunternehmen und 
Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdien-
sten, die ihr nachgeordnete Unternehmen im 
Sinne des § 10 a Abs. 3 bis 5 sind, einzurei-
chen. Das Bundesaufsichtsamt übermittelt 
hierüber eine Aufstellung den zuständigen 
Stellen der anderen Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften. Die Begrün

-

dung, die Veränderung oder die Aufgabe sol-
cher Beteiligungen oder Unternehmensbezie-
hungen sind dem Bundesaufsichtsamt und der 
Deutschen Bundesbank unverzüglich anzu-
zeigen. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann im Benehmen mit der Deutschen Bun-
desbank durch Rechtsverordnung nähere Be-
stimmungen über Art, Umfang und Zeitpunkt 
der nach diesem Gesetz vorgesehenen Anzei-
gen und Vorlagen von Unterlagen erlassen 
und die bestehenden Anzeigepflichten durch 
die Verpflichtung zur Erstattung von Sammel-
anzeigen und die Einreichung von Sammelauf-
stellungen ergänzen, soweit dies zur Erfüllung 
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2. den Namen und die Anschrift des Inhabers 
einer bedeutenden Beteiligung an dem an-
zeigenden Institut und an den ihm nach 
§ 10 a nachgeordneten Unternehmen mit 
Sitz im Ausland und die Höhe dieser Beteili-
gungen und 

3. die Errichtung, Verlegung oder Schließung 
einer inländischen Zweigstelle. 

Das Bestehen einer mittelbaren Beteiligung im 
Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist im Rahmen der 
Rechtsverordnung nach Absatz 4 zu bestim-
men. " 

c) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefaßt: 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(3a) unverändert 

 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann im Benehmen mit der Deutschen Bun-
desbank durch Rechtsverordnung nähere Be-
stimmungen über Art, Umfang und Zeitpunkt 
der nach diesem Gesetz vorgesehenen Anzei-
gen und Vorlagen von Unterlagen erlassen 
und die bestehenden Anzeigepflichten durch 
die Verpflichtung zur Erstattung von Sammel-
anzeigen und die Einreichung von Sammelauf-
stellungen ergänzen, soweit dies zur Erfüllung 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7627  

Entwurf 

der Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes erfor-
derlich ist, insbesondere um einheitliche Un-
terlagen zur Beurteilung der von den Instituten 
durchgeführten Bankgeschäfte und Finanz-
dienstleistungen zu erhalten. Es kann diese Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf das 
Bundesaufsichtsamt mit der Maßgabe übertra-
gen, daß Rechtsverordnungen des Bundesauf-
sichtsamtes im Einvernehmen mit der Deut-
schen Bundesbank ergehen. " 

38. § 24 a wird wie folgt gefaßt: 

„ § 24 a 

Errichtung einer Zweigniederlassung 
und Erbringung grenzüberschreitender 

Dienstleistungen in anderen Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums 

(1) Ein Einlagenkreditinstitut und ein Wertpa-
pierhandelsunternehmen haben die Absicht, in 
einem anderen Staat des Europäischen Wi rt

-schaftsraums eine Zweigniederlassung zu errich-
ten, dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank unverzüglich nach Maßgabe des 
Satzes 2 anzuzeigen. Die Anzeige muß enthalten 

1. die Angabe des Mitgliedstaats, in dem die 
Zweigniederlassung errichtet werden soll, 

2. einen Geschäftsplan, aus dem die Art der ge-
planten Geschäfte und der organisatorische 
Aufbau der Zweigniederlassung hervorgehen, 

3. die Anschrift, unter der Unterlagen des Insti-
tuts im Aufnahmemitgliedstaat angefordert 
und Schriftstücke zugestellt werden können, 
und 

4. den Namen des Leiters der Zweigniederlas-
sung. 

(2) Besteht kein Grund, die Angemessenheit 
der Organisationsstruktur und der Finanzlage 
des Instituts anzuzweifeln, übermittelt das Bun-
desaufsichtsamt die Angaben nach Absatz 1 
Satz 2 innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang der vollständigen Unterlagen den zuständi-
gen Stellen des Aufnahmestaats und teilt dies 
dem anzeigenden Ins titut mit. Das Bundesauf-
sichtsamt unterrichtet die zuständigen Stellen 
des Aufnahmestaats außerdem über die Höhe 
der Eigenmittel und die Angemessenheit der Ei-
genmittelausstattung sowie gegebenenfalls über 
die Einlagensicherungseinrichtung oder Anlege-
rentschädigungseinrichtung, der das Ins titut an

-

gehört, oder den gleichwertigen Schutz im Sinne 
des § 23 a Abs. 2 Satz 1. Leitet das Bundesauf-
sichtsamt die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 
nicht an die zuständigen Stellen des Aufnahme-
staats weiter, teilt das Bundesaufsichtsamt dem 
Institut innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang sämtlicher Angaben nach Absatz 1 Satz 2 
die Gründe dafür mit und unterrichtet das Bun-
desaufsichtsamt für den Wertpapierhandel. 
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der Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes erfor-
derlich ist, insbesondere um einheitliche Un-
terlagen zur Beurteilung der von den Instituten 
durchgeführten Bankgeschäfte und Finanz-
dienstleistungen zu erhalten. Es kann diese Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf das 
Bundesaufsichtsamt mit der Maßgabe übertra-
gen, daß Rechtsverordnungen des Bundesauf-
sichtsamtes im Einvernehmen mit der Deut-
schen Bundesbank ergehen. Vor Erlaß der 
Rechtsverordnung sind die Spitzenverbände 
der Institute anzuhören." 

38. unverändert 
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(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für die 
Absicht, im Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums Bankge-
schäfte mit Ausnahme des Investmentgeschäfts 
zu betreiben, Finanzdienstleistungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 oder Tätigkeiten 
nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 8 zu erbringen 
oder Handelsauskünfte oder Schließfachvermie-
tungen anzubieten. Die Anzeige hat die Angabe 
des Staates, in dem die grenzüberschreitende 
Dienstleistung erbracht werden soll, und einen 
Geschäftsplan mit Angabe der beabsichtigten 
Tätigkeiten zu enthalten. Das Bundesaufsichts-
amt unterrichtet die zuständigen Stellen des Auf-
nahmestaats innerhalb eines Monats nach Ein

-

gang der Anzeige. 

(4) Ändern sich die Verhältnisse, die nach Ab-
satz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 angezeigt wur-
den, hat das Institut dem Bundesaufsichtsamt, 
der Deutschen Bundesbank und den zuständigen 
Stellen des Aufnahmestaats diese Änderungen 
mindestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Änderungen schriftlich anzuzeigen. 
Änderungen der Verhältnisse der Einlagen-
sicherungseinrichtung oder der Anlegerentschä-
digungseinrichtung oder des gleichwertigen 
Schutzes im Sinne des § 23 a Abs. 2 Satz 1 hat 
das Institut, das eine Zweigniederlassung gemäß 
Absatz 1 errichtet hat, dem Bundesaufsichtsamt, 
der Deutschen Bundesbank und den zuständigen 
Stellen des Aufnahmestaats mindestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Änderungen 
anzuzeigen. Das Bundesaufsichtsamt teilt den 
zuständigen Stellen des Aufnahmestaats die Än-
derungen nach Satz 2 mit. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, daß die Absätze 2 und 4 für die Errichtung 
einer Zweigniederlassung in einem Drittstaat 
entsprechend gelten, soweit dies im Bereich des 
Niederlassungsrechts auf Grund von Abkommen 
der Europäischen Gemeinschaften mit Drittstaa-
ten erforderlich ist. 

(6) Das Bundesaufsichtsamt leitet Kopien der 
Anzeigen nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 1 an das Bundesaufsichtsamt 
für den Wertpapierhandel weiter. " 

39. § 25 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 25 

Monatsausweise und weitere Angaben 

(1) Ein Institut hat unverzüglich nach Ablauf 
eines jeden Monats der Deutschen Bundesbank 
einen Monatsausweis einzureichen. Die Deut-
sche Bundesbank leitet die Monatsausweise mit 
ihrer Stellungnahme an das Bundesaufsichtsamt 
weiter; dieses kann auf die Weiterleitung be-
stimmter Monatsausweise verzichten. Werden 
nach § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bun-
desbank monatliche Bilanzstatistiken durchge- 
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39. unverändert 
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führt, gelten die hierzu einzureichenden Meldun-
gen auch als Monatsausweis nach Satz 1. 

(2) Ein übergeordnetes Unternehmen im Sinne 
des § 13 b Abs. 2 hat außerdem unverzüglich 
nach Ablauf eines jeden Monats der Deutschen 
Bundesbank einen zusammengefaßten Monats-
ausweis einzureichen. Absatz 1 Satz 2 und § 10 a 
Abs. 6 und 7 über das Verfahren der Zusammen-
fassung, Abs. 9 über die Informationspflicht und 
Abs. 10 über die Ausnahmen von der Zusam-
menfassung gelten entsprechend. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann 
im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank 
durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
über Art  und Umfang der Monatsausweise, so-
weit monatliche Bilanzstatistiken nach § 18 des 
Gesetzes über die Deutsche Bundesbank nicht 
durchgeführt werden, insbesondere um Einblick 
in die Entwicklung der Vermögens- und Ertrags-
lage der Institute zu erhalten, sowie über weitere 
Angaben erlassen, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes erforderlich 
ist. Die Angaben können sich auch auf nachge-
ordnete Unternehmen im Sinne des § 13 b Abs. 2 
sowie auf Tochterunternehmen mit Sitz im Inland 
oder Ausland, die nicht in die Beaufsichtigung 
auf zusammengefaßter Basis einbezogen sind, 
sowie auf gemischte Unternehmen mit nachge-
ordneten Instituten beziehen; die gemischten 
Unternehmen haben den Instituten die erforder-
lichen Angaben zu übermitteln. Das Bundesmini-
sterium der Finanzen kann die Ermächtigung 
zum Erlaß einer Rechtsverordnung durch Rechts-
verordnung auf das Bundesaufsichtsamt mit der 
Maßgabe übertragen, daß die Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit der Deutschen Bundes-
bank ergeht. " 

40. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt: 

„§ 25a 

Besondere organisatorische Pflichten 
von Instituten 

(1) Ein Institut muß 

1. über geeignete Regelungen zur Steuerung, 
Überwachung und Kontrolle der Risiken sowie 
über angemessene Regelungen verfügen, an

-hand deren sich die finanzielle Lage des Insti-
tuts jederzeit mit hinreichender Genauigkeit 
bestimmen läßt; 

2. über eine ordnungsgemäße Geschäftsorgani-
sation, über ein angemessenes internes Kon-
trollverfahren sowie über angemessene Si-
cherheitsvorkehrungen für den Einsatz der 
elektronischen Datenverarbeitung verfügen; 

3. dafür Sorge tragen, daß die Aufzeichnungen 
über die ausgeführten Geschäfte eine lücken-
lose Überwachung durch das Bundesauf-
sichtsamt für seinen Zuständigkeitsbereich ge-
währleisten; die erforderlichen Aufzeichnun- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

40. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt: 

„§ 25a 

Besondere organisatorische Pflichten 
von Instituten 

(1) Ein Institut muß 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. dafür Sorge tragen, daß die Aufzeichnungen 
über die ausgeführten Geschäfte eine lücken-
lose Überwachung durch das Bundesauf-
sichtsamt für seinen Zuständigkeitsbereich ge-
währleisten; die erforderlichen Aufzeichnun- 
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gen sind sechs Jahre aufzubewahren; § 257 
Abs. 3 und 5 des Handelsgesetzbuchs gilt ent-
sprechend; 

4. Belege, Handelsbücher sowie die zu ihrem 
Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisun-
gen und sonstigen Organisationsunterlagen 
im Inland vorhalten. 

(2) Die Auslagerung von Bereichen auf ein an-
deres Unternehmen, die für die Durchführung 
der Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen 
wesentlich sind, darf weder die Ordnungsmäßig-
keit dieser Geschäfte oder Dienstleistungen noch 
die Steuerungs- oder Kontrollmöglichkeiten der 
Geschäftsleitung, noch die Prüfungsrechte und 
Kontrollmöglichkeiten des Bundesaufsichtsam-
tes beeinträchtigen. Das Institut hat sich insbe-
sondere die erforderlichen Weisungsbefugnisse 
vertraglich zu sichern und die ausgelagerten Be-
reiche in seine internen Kontrollverfahren einzu-
beziehen. Das Institut hat die Absicht der Ausla-
gerung sowie ihren Vollzug dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank unverzüg-
lich anzuzeigen. Das Bundesaufsichtsamt leitet 
eine Kopie der Anzeige an das Bundesaufsichts-
amt für den Wertpapierhandel weiter. " 

41. § 26 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 26 

Vorlage von Jahresabschluß, 
Lagebericht und Prüfungsberichten 

(1) Die Institute haben den Jahresabschluß in 
den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für 
das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 
den aufgestellten sowie später den festgestellten 
Jahresabschluß und den Lagebericht, soweit ein 
solcher erstattet wird, dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe 
des Satzes 2 jeweils unverzüglich einzureichen. 
Der Jahresabschluß muß in einer Anlage erläu-
tert und mit dem Bestätigungsvermerk oder ei-
nem Vermerk über die Versagung der Bestäti-
gung versehen sein. Der Abschlußprüfer hat den 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
(Prüfungsbericht) unverzüglich nach Beendi-
gung der Prüfung dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank einzureichen. Bei 
Kreditinstituten, die einem genossenschaftlichen 
Prüfungsverband angehören oder durch die Prü-
fungsstelle eines Sparkassen- und Giroverban-
des geprüft werden, hat der Abschlußprüfer den 
Prüfungsbericht nur auf Anforderung des Bun-
desaufsichtsamtes einzureichen. 

(2) Hat im Zusammenhang mit einer Einlagen-
sicherungseinrichtung oder Anlegerentschädi-
gungseinrichtung eines Verbandes der. Institute 
eine zusätzliche Prüfung stattgefunden, hat der 
Prüfer den Bericht über diese Prüfung dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
unverzüglich einzureichen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

gen sind sechs Jahre aufzubewahren; § 257 
Abs. 3 und 5 des Handelsgesetzbuchs gilt ent-
sprechend. 

4. entfällt 

(2) unverändert 

41. § 26 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 26 

Vorlage von Jahresabschluß, 
Lagebericht und Prüfungsberichten 

(1) Die Institute haben den Jahresabschluß in 
den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für 
das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 
den aufgestellten sowie später den festgestellten 
Jahresabschluß und den Lagebericht dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
nach Maßgabe des Satzes 2 jeweils unverzüglich 
einzureichen. Der Jahresabschluß muß in einer 
Anlage erläutert und mit dem Bestätigungsver-
merk oder einem Vermerk über die Versagung 
der Bestätigung versehen sein. Der Abschlußprü-
fer hat den Bericht über die Prüfung des Jahres-
abschlusses (Prüfungsbericht) unverzüglich nach 
Beendigung der Prüfung dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank einzurei-
chen. Bei Kreditinstituten, die einem genossen-
schaftlichen Prüfungsverband angehören oder 
durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und 
Giroverbandes geprüft werden, hat der Ab-
schlußprüfer den Prüfungsbericht nur auf Anfor-
derung des Bundesaufsichtsamtes einzureichen. 

(2) Hat im Zusammenhang mit einer Einlagen-
sicherungseinrichtung oder Anlegerentschädi-
gungseinrichtung eine zusätzliche Prüfung statt-
gefunden, hat der Prüfer oder der Prüfungsver-
band den Bericht über diese Prüfung dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
unverzüglich einzureichen. 
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(3) Ein Institut, das einen Konzernabschluß 
oder einen Konzernlagebericht aufstellt, hat 
diese Unterlagen dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank unverzüglich einzu-
reichen. Wird ein Prüfungsbericht von einem 
Konzernabschlußprüfer erstellt, hat dieser den 
Prüfungsbericht unverzüglich nach Beendigung 
der Prüfung dem Bundesaufsichtsamt und der 
Deutschen Bundesbank einzureichen. Bei Kredit-
instituten, die einem genossenschaftlichen Prü-
fungsverband angehören oder durch die Prü-
fungsstelle eines Sparkassen- und Giroverban-
des geprüft werden, hat der Prüfer den Prüfungs-
bericht nur auf Anforderung des Bundesauf-
sichtsamtes einzureichen." 

42. In § 27 wird die Angabe „ § 26 Abs. 1 Satz 1" 
durch die Angabe „§ 26 Abs. 1 Satz 2" ersetzt. 

43. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Kreditinsti-
tute" durch das Wort  „Institute" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden das Wort  „Kreditinstituts" 
durch das Wort  „Instituts" und das Wort  „Kre-
ditinstitut" jeweils durch das Wort  „Institut" 
ersetzt. 

44. § 29 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29 

Besondere Pflichten des Prüfers 

(1) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses so-
wie eines Zwischenabschlusses hat der Prüfer 
auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Insti-
tuts zu prüfen. Bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses hat er insbesondere festzustellen, ob 
das Institut die Anzeigepflichten nach §§ 10, 12 a, 
13 bis 13b und 14 Abs. 1, nach §§ 15, 16, 24 und 
24 a, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 Satz 1, nach 
§ 24 a auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach Abs. 5, sowie die Anforderungen 
nach §§ 10, 10a, 12, 12b, 13 bis 13b, 18 und 25 a, 
die §§ 13 bis 13 b und 14 Abs. 1 jeweils auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 22, erfüllt hat. Sofern dem haftenden Eigenka-
pital des Instituts nicht realisie rte Reserven zuge-
rechnet werden, hat der Prüfer bei der Prüfung 
des Jahresabschlusses auch zu prüfen, ob bei der 
Ermittlung dieser Reserven § 10 Abs. 4 a bis 4 c 
beachtet worden ist. Das Ergebnis ist in den Prü-
fungsbericht aufzunehmen. 

(2) Der Prüfer hat auch zu prüfen, ob das Insti-
tut seinen Verpflichtungen nach dem Geldwä-
schegesetz nachgekommen ist. Bei Instituten, die 
das Depotgeschäft betreiben, hat er dieses Ge-
schäft besonders zu prüfen; diese Prüfung hat 
sich auch auf die Einhaltung des § 128 des Ak-
tiengesetzes über Mitteilungspflichten und des 
§ 135 des Aktiengesetzes über die Ausübung des 
Stimmrechts zu erstrecken. Über die Prüfungen 
nach den Sätzen 1 und 2 ist jeweils gesondert zu 
berichten; § 26 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

42. unverändert 

43. unverändert 

44. § 29 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29 
Besondere Pflichten des Prüfers 

(1) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses so-
wie eines Zwischenabschlusses hat der Prüfer 
auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Insti-
tuts zu prüfen. Bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses hat er insbesondere festzustellen, ob 
das Institut die Anzeigepflichten nach §§ 10, 12 a, 
13 bis 13b und 14 Abs. 1, nach §§ 15, 24 und 24 a, 
jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 24 Abs. 4 Satz 1, nach § 24 a auch 
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
Abs. 5, sowie die Anforderungen nach §§ 10, 
10a, 12, 13 bis 13b, 18 und 25 a, die §§ 13 bis 13 b 
und 14 Abs. 1 jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 22, erfüllt hat. 
Sofern dem haftenden Eigenkapital des Instituts 
nicht realisierte Reserven zugerechnet werden, 
hat der Prüfer bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses auch zu prüfen, ob bei der Ermittlung 
dieser Reserven § 10 Abs. 4 a bis 4 c beachtet 
worden ist. Das Ergebnis ist in den Prüfungsbe-
richt aufzunehmen. 

(2) unverändert 
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(3) Der Prüfer hat unverzüglich dem Bundes-
aufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank an-
zuzeigen, wenn ihm bei der Prüfung Tatsachen 
bekanntwerden, welche die Einschränkung oder 
Versagung des Bestätigungsvermerkes rechtfer-
tigen, den Bestand des Instituts gefährden oder 
seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen 
können oder die schwerwiegende Verstöße der 
Geschäftsleiter gegen Gesetz, Satzung oder Ge-
sellschaftsvertrag erkennen lassen. Auf Verlan-
gen des Bundesaufsichtsamtes oder der Deut-
schen Bundesbank hat der Prüfer ihnen den Prü-
fungsbericht zu erläutern und sonstige bei der 
Prüfung bekanntgewordene Tatsachen mitzutei-
len, die gegen eine ordnungsmäßigen Durchfüh-
rung der Geschäfte des Instituts sprechen. Der 
Prüfer haftet nicht für die Richtigkeit von Tatsa-
chen, die er nach diesem Absatz in gutem Glau-
ben anzeigt. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann 
nach Anhörung der Deutschen Bundesbank 
durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
über den Gegenstand der Prüfung, den Zeit-
punkt ihrer Durchführung und den Inhalt der 
Prüfungsberichte erlassen, soweit dies zur Erfül-
lung der Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes er-
forderlich ist, insbesondere um Mißstände, wel-
che die Sicherheit der dem Institut anvertrauten 
Vermögenswerte gefährden oder die ordnungs-
mäßige Durchführung der Bankgeschäfte oder 
Finanzdienstleistungen beeinträchtigen können, 
zu erkennen sowie einheitliche Unterlagen zur 
Beurteilung der von den Instituten durchgeführ-
ten Geschäfte zu erhalten. Es kann diese Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf das 
Bundesaufsichtsamt übertragen. " 

45. § 30 wird aufgehoben. 

46. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. alle Institute oder Arten oder Gruppen 
von Instituten von der Pflicht zur An-
zeige bestimmter Kredite und Tatbe-
stände nach § 10 Abs. 8 Satz 3, § 13 
Abs. 1, § 13a Abs. 1, § 14 Abs. 1, den 
§§ 16 und 24 Abs. 1 Nr. 1 bis 5, 7 und 9 
sowie Abs. 1 a, Arten oder Gruppen 
von Instituten von der Pflicht zur Ein-
reichung von Monatsausweisen nach 
§ 25 oder von der Pflicht nach § 26 
Abs. 1 Satz 2, den Jahresabschluß in 
einer Anlage zu erläutern, sowie Ge-
schäftsleiter eines Instituts von der 
Pflicht zur Anzeige von Beteiligungen 
nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 freistellen, 
wenn die Angaben für die Aufsicht 
ohne Bedeutung sind; " . 

bb) In Satz 1 Nr. 2 werden das Wo rt  „Kreditin-
stituten" durch das Wort  „Instituten" und 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

45. unverändert 

46. j 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. alle Institute oder Arten oder Gruppen 
von Instituten von der Pflicht zur An-
zeige bestimmter Kredite und Tatbe-
stände nach § 10 Abs. 8 Satz 3, § 13 
Abs. 1, § 13a Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 24 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5, 7 und 9 sowie 
Abs. 1 a, Arten oder Gruppen von In-
stituten von der Pflicht zur Einrei-
chung von Monatsausweisen nach 
§ 25 oder von der Pflicht nach § 26 
Abs. 1 Satz 2, den Jahresabschluß in 
einer Anlage zu erläutern, sowie Ge-
schäftsleiter eines Instituts von der 
Pflicht zur Anzeige von Beteiligungen 
nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 freistellen, 
wenn die Angaben für die Aufsicht 
ohne Bedeutung sind; " . 

bb) In Satz 1 Nr. 2 werden das Wo rt  „Kreditin-
stituten" durch das Wo rt  „Instituten" und 
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die Angabe „ §§  12, 13 Abs. 4" durch die 
Angabe „ §§ 12, 13 Abs. 3" ersetzt. 

cc) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesministerium der Finanzen 
kann diese Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf das Bundesaufsichtsamt 
mit der Maßgabe übertragen, daß die 
Rechtsverordnung im Benehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesaufsichtsamt kann einzelne 
Institute von Verpflichtungen nach §§ 12, 
13 Abs. 1 und 2, § 13a Abs. 1 und 2, § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 bis 11 und Abs. 2, §§ 16, 
24 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 sowie §§ 25, 26 
und 29 Abs. 2 Satz 2 freistellen, wenn dies 
aus besonderen Gründen, insbesondere 
wegen der Art  oder des Umfanges der be-
triebenen Geschäfte, angezeigt ist. Das 
Bundesaufsichtsamt kann einzelne über-
geordnete Unternehmen im Sinne des 
§ 10a Abs. 2 bis 5 und des § 13b Abs. 2 
von Verpflichtungen nach § 10 a Abs. 6 
bis 8, § 12 a Abs. 1 Satz 1 und § 13 b Abs. 3 
und 4 hinsichtlich einzelner nachgeord-
neter Unternehmen im Sinne des § 10 a 
Abs. 2 bis 5 und des § 13 b Abs. 2 freistel-
len, wenn und solange die Bilanzsumme 
des einzelnen nachgeordneten Unterneh-
mens weniger als zehn Millionen ECU und 
weniger als 1 vom Hundert der Bilanzsum-
me des einer Institutsgruppe übergeord-
neten Unternehmens oder der die Betei-
ligung haltenden Finanzholding-Gesell-
schaft beträgt, die Einbeziehung dieser 
Unternehmen für die Aufsicht auf zusam-
mengefaßter Basis ohne Bedeutung ist und 
es dem Bundesaufsichtsamt ermöglicht 
wird, die Einhaltung dieser Voraussetzun-
gen zu überprüfen. " 

47. In der Überschrift des Dritten Abschnittes wird 
das Wort  „Kreditinstitute" durch das Wo rt  „Insti

-tute", ersetzt. 

48. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer im Inland gewerbsmäßig oder in 
einem Umfang, der einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfor-
dert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanz-
dienstleistungen erbringen wi ll, bedarf der 
schriftlichen Erlaubnis des Bundesaufsichts-
amtes. Ein Einlagenkreditinstitut bedarf für 
das Betreiben des Finanzkommissionsgeschäf-
tes, des Emissionsgeschäftes, des Geldkarten-
geschäftes und des Netzgeldgeschäftes sowie 
für das Erbringen von Finanzdienstleistungen 
keiner Erlaubnis. Der Erlaubnisantrag muß 
enthalten 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

die Angabe „ §§ 12, 13 Abs. 4" durch die 
Angabe „ § 13 Abs. 3" ersetzt. 

cc) unverändert 

b) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesaufsichtsamt kann einzelne Insti-
tute von Verpflichtungen nach § 13 Abs. 1 
und 2, § 13 a Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 bis 11 und Abs. 2, § 24 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 
und 5 sowie §§ 25, 26 und 29 Abs. 2 Satz 2 frei-
stellen, wenn dies aus besonderen Gründen, 
insbesondere wegen der Art oder des Umf an-
ges der betriebenen Geschäfte, angezeigt ist. 
Das Bundesaufsichtsamt kann einzelne über-
geordnete Unternehmen im Sinne des § 10 a 
Abs. 2 bis 5 und des § 13 b Abs. 2 von Ver-
pflichtungen nach § 10 a Abs. 6 bis 8, § 12 a 
Abs. 1 Satz 1 und § 13 b Abs. 3 und 4 hinsicht-
lich einzelner nachgeordneter Unternehmen 
im Sinne des § 10 a Abs. 2 bis 5 und des § 13 b 
Abs. 2 freistellen, wenn und solange die Bilanz-
summe des einzelnen nachgeordneten Unter-
nehmens weniger als zehn Millionen ECU und 
weniger als 1 vom Hundert der Bilanzsumme 
des einer Institutsgruppe übergeordneten Un-
ternehmens oder der die Beteiligung haltenden 
Finanzholding-Gesellschaft beträgt, die Einbe-
ziehung dieser Unternehmen für die Aufsicht 
auf zusammengefaßter Basis ohne Bedeutung 
ist und es dem Bundesaufsichtsamt ermöglicht 
wird, die Einhaltung dieser Voraussetzungen 
zu überprüfen." 

47. unverändert 

48. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer im Inland gewerbsmäßig oder in 
einem Umfang, der einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erf or-
dert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanz-
dienstleistungen erbringen will, bedarf der 
schriftlichen Erlaubnis des Bundesaufsichts-
amtes. Der Erlaubnisantrag muß enthalten 
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1. einen geeigneten Nachweis der zum Ge-
schäftsbetrieb erforderlichen Mittel; 

2. die Angabe der Geschäftsleiter; 

3. die Angaben, die für die Beurteilung der 
Zuverlässigkeit der Antragsteller und der in 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Personen er-
forderlich sind; 

4. die Angaben, die für die Beurteilung der zur 
Leitung des Instituts erforderlichen fachli-
chen Eignung der Inhaber und der in § 1 
Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Personen erfor-
derlich sind; 

5. einen Geschäftsplan, aus dem die Art  der 
geplanten Geschäfte, der organisatorische 
Aufbau und die geplanten internen Kon-
trollverfahren des Instituts hervorgehen; 

6. sofern an dem Institut bedeutende Beteili-
gungen gehalten werden: 

a) die Angabe der Inhaber bedeutender Be-
teiligungen; 

b) die Höhe dieser Beteiligungen; 

c) die für die Beurteilung der Zuverlässig-
keit dieser Inhaber oder gesetzlichen 
Vertreter oder persönlich haftenden Ge-
sellschafter erforderlichen Angaben; 

d) sofern diese Inhaber Jahresabschlüsse 
aufzustellen haben: die Jahresab-
schlüsse der letzten drei Geschäftsjahre 
nebst Prüfungsberichten von unabhängi-
gen Abschlußprüfern, sofern solche zu 
erstellen sind, und 

e) sofern diese Inhaber einem Konzern an-
gehören: die Angabe der Konzernstruk-
tur und, sofern solche Abschlüsse aufzu-
stellen sind, die konsolidierten Konzern-
abschlüsse der letzten drei Geschäfts-
jahre nebst Prüfungsberichten von unab-
hängigen Abschlußprüfern, sofern sol-
che zu erstellen sind; 

7. die Angabe der Tatsachen, die auf eine enge 
Verbindung zwischen dem Institut und an-
deren natürlichen Personen oder anderen 
Unternehmen hinweisen. 

Die nach Satz 3 einzureichenden Anzeigen 
und vorzulegenden Unterlagen sind durch 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 näher zu 
bestimmen. Die Pflichten nach Satz 3 Nr. 6 
Buchstabe d und e bestehen nicht für Finanz-
dienstleistungsinstitute. " 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Bankgeschäfte" die Worte „oder Finanz-
dienstleistungen" eingefügt. 

c) In Absatz 3 wird das Wort  „Verband" durch die 
Worte „Träger der Einlagensicherungseinrich-
tung" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

Die nach Satz 2 einzureichenden Anzeigen 
und vorzulegenden Unterlagen sind durch 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 näher zu 
bestimmen. Die Pflichten nach Satz 2 Nr. 6 
Buchstabe d und e bestehen nicht für Finanz-
dienstleistungsinstitute. " 

b) unverändert 

c) unverändert 
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d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„ (4) Das Bundesaufsichtsamt hat die Ertei-
lung der Erlaubnis im Bundesanzeiger be-
kanntzumachen und das Bundesaufsichtsamt 
für den Wertpapierhandel darüber zu unter-
richten. " 

49. § 33 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 33 

Versagung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

1. die zum Geschäftsbetrieb erforderlichen Mit-
tel, insbesondere ein ausreichendes Anfangs-
kapital im Sinne des § 10 Abs. 2 a Satz 1 Nr. 1 
bis 7 im Inland nicht zur Verfügung stehen; als 
Anfangskapital muß zur Verfügung stehen 

a) bei Anlagevermittlern, Abschlußvermitt-
lern und Finanzportfolioverwaltern, die 
nicht befugt sind, sich bei der Erbringung 
von Finanzdienstleistungen Eigentum oder 
Besitz an  Geldern oder Wertpapieren von 
Kunden zu verschaffen, und die nicht auf 
eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten 
handeln, ein Betrag im Gegenwert von 
mindestens 50 000 ECU, 

b) bei anderen Finanzdienstleistungsinstitu-
ten, die nicht auf eigene Rechnung mit Fi-
nanzinstrumenten handeln, ein Betrag im 
Gegenwert von mindestens 125 000 ECU, 

c) bei Finanzdienstleistungsinstituten, die auf 
eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten 
handeln, sowie bei Wertpapierhandelsban-
ken ein Betrag im Gegenwert von minde-
stens 730 000 ECU und 

d) bei Einlagenkreditinstituten ein Betrag im 
Gegenwert von mindestens fünf Millionen 
ECU; 

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
daß ein Antragsteller oder eine der in § 1 
Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Personen nicht zu-
verlässig ist; 

3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
daß bei einer bedeutenden Beteiligung an 

 dem Institut der Inhaber, ein Gesellschafter 
oder ein gesetzlicher Vertreter des beteiligten 
Unternehmens nicht den im Interesse einer so-
liden und umsichtigen Führung des Instituts 
zu stellenden Ansprüchen genügt; das ist ins-
besondere der Fall, wenn er nicht zuverlässig 
ist; 

4. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
daß der Inhaber oder eine der in § 1 Abs. 2 
Satz 1 bezeichneten Personen nicht die zur 
Leitung des Instituts erforderliche fachliche 
Eignung hat und auch nicht eine andere Per-
son nach § 1 Abs. 2 Satz 2 oder 3 als Geschäfts-
leiter bezeichnet wird; 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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5. ein Kreditinstitut oder ein Finanzdienstlei-
stungsinstitut, das befugt ist, sich bei der Er-
bringung von Finanzdienstleistungen Eigen

-

tum  oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren 
von Kunden zu verschaffen, nicht mindestens 
zwei Geschäftsleiter hat, die nicht nur ehren-
amtlich für das Institut tätig sind; 

6. das Institut seine Hauptverwaltung nicht im 
Inland hat; 

7. das Institut nicht bereit oder in der Lage ist, 
die erforderlichen organisatorischen Vorkeh-
rungen zum ordnungsmäßigen Betreiben der 
Geschäfte, für die es die Erlaubnis beantragt, 
zu schaffen. 

Einem Anlagevermittler oder Abschlußvermittler, 
der nicht befugt ist, sich bei der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an 
Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu ver-
schaffen, und der nicht auf eigene Rechnung mit 
Finanzinstrumenten handelt, ist die Erlaubnis 
nach Satz 1 Buchstabe a nicht zu versagen, wenn 
er anstelle des Anfangskapitals den Abschluß 
einer geeigneten Versicherung zum Schutz der 
Kunden nachweist. 

(2) Die fachliche Eignung der in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 4 genannten Personen für die Leitung 
eines Instituts setzt voraus, daß sie in ausreichen-
dem Maße theoretische und praktische Kennt-
nisse in den betreffenden Geschäften sowie Lei-
tungserfahrung haben. Die fachliche Eignung für 
die Leitung eines Instituts ist regelmäßig anzu-
nehmen, wenn eine dreijährige leitende Tätig-
keit bei einem Institut von vergleichbarer Größe 
und Geschäftsart nachgewiesen wird. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann die Erlaub-
nis versagen, wenn 

1. das Institut mit dem Inhaber der bedeutenden 
Beteiligung verbunden ist (§ 15 des Aktienge-
setzes) und diese Unternehmensverbindung 
oder die Struktur der Unternehmensverbin-
dung des Inhabers der bedeutenden Beteili-
gung mit anderen Unternehmen geeignet ist, 
eine wirksame Aufsicht über das Institut zu 
verhindern; 

2. eine enge Verbindung zu einer natürlichen 
oder juristischen Person besteht und diese Un-
ternehmensverbindung geeignet ist, eine 
wirksame Aufsicht über das Institut zu verhin-
dern; 

3. das Institut Tochterunternehmen eines ande-
ren Unternehmens mit Sitz im Ausland ist, das 
im Staat seines Sitzes oder seiner Hauptver-
waltung nicht wirksam beaufsichtigt wird oder 
dessen zuständige Aufsichtsstelle zu einer be-
friedigenden Zusammenarbeit mit dem Bun-
desaufsichtsamt nicht bereit ist; 

4. entgegen § 32 Abs. 1 Satz 3 der Antrag keine 
ausreichenden Angaben oder Unterlagen ent-
hält. 
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(4) Aus anderen als den in den Absätzen 1 
und 3 genannten Gründen darf die Erlaubnis 
nicht versagt werden. " 

50. § 33 a wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „Euro-
päischen Gemeinschaft" durch die Worte 
„Europäischen Gemeinschaften" ersetzt. 

b) In Satz 1 werden die Worte „Europäischen Ge-
meinschaft" durch die Worte „Europäischen 
Gemeinschaften" ersetzt. 

c) In Satz 4 werden nach dem Wo rt  „beachten" 
die Worte „und die Aussetzung oder Beschrän-
kung entsprechend zu verlängern" eingefügt. 

51. § 33b wird wie folgt gefaßt: 

„§33b 

Anhörung der zuständigen Stellen 
eines anderen Staates 

des Europäischen Wirtschaftsraums 

Soll eine Erlaubnis für das Betreiben von Bank-
geschäften nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 4 oder 
10 oder für das Erbringen von Finanzdienstlei-
stungen nach § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 einem 
Unternehmen erteilt werden, das 

1. Tochter- oder Schwesterunternehmen eines 
Einlagenkreditinstituts oder Wertpapierhan-
delsunternehmens ist und dessen Mutterunter-
nehmen in einem anderen Staat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums zugelassen ist oder 

2. durch dieselben natürlichen Personen oder 
Unternehmen kontrolliert wird, die ein Einla-
genkreditinstitut oder Wertpapierhandelsun-
ternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums kontrollieren, 
hat das Bundesaufsichtsamt vor Erteilung der 
Erlaubnis die zuständigen Stellen des Her-
kunftsstaats anzuhören. " 

52. § 34 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 34 

Stellvertretung und Fortführung bei Todesfall 

(1) § 45 der Gewerbeordnung findet auf Insti-
tute keine Anwendung. 

(2) Nach dem Tode des Inhabers der Erlaubnis 
darf ein Institut durch zwei Stellvertreter ohne Er-
laubnis für die Erben bis zur Dauer eines Jahres 
fortgeführt werden. Die Stellvertreter sind unver-
züglich nach dem Todesfall zu bestimmen; sie 
gelten als Geschäftsleiter. Ist ein Stellvertreter 
nicht zuverlässig oder hat er nicht die erforder-
liche fachliche Eignung, kann das Bundesauf-
sichtsamt die Fortführung der Geschäfte untersa-
gen. Das Bundesaufsichtsamt kann die Frist nach 
Satz 1 aus besonderen Gründen verlängern. Für 
Finanzdienstleistungsinstitute, die nicht befugt 
sind, sich bei der Erbringung von Finanzdienst-
leistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder 
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, ge-
nügt ein Stellvertreter. " 
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53. § 35 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 35 

Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis erlischt, wenn von ihr nicht 
innerhalb eines Jahres seit ihrer Erteilung Ge-
brauch gemacht wird. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann die Erlaub-
nis außer nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes aufheben, wenn 

1. der Geschäftsbetrieb, auf den sich die Erlaub-
nis bezieht, seit mehr als sechs Monaten nicht 
mehr ausgeübt worden ist; 

2. ein Kreditinstitut in der Rechtsform des Einzel-
kaufmanns betrieben wird; 

3. ihm Tatsachen bekanntwerden, welche die 
Versagung der Erlaubnis nach § 33 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 7 oder Abs. 3 Nr. 1 bis 3 recht-
fertigen würden; 

4. Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen 
des Instituts gegenüber seinen Gläubigern, 
insbesondere für die Sicherheit der dem Insti-
tut anvertrauten Vermögenswerte, besteht 
und die Gefahr nicht durch andere Maßnah-
men nach diesem Gesetz abgewendet werden 
kann; eine Gefahr für die Sicherheit der dem 
Institut anvertrauten Vermögenswerte besteht 
auch 

a) bei einem Verlust in Höhe der Hälfte des 
nach § 10 maßgebenden haftenden Eigen-
kapitals oder 

b) bei einem Verlust in Höhe von jeweils 
mehr als 10 vom Hundert des nach § 10 
maßgebenden haftenden Eigenkapitals in 
mindestens drei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren; 

5. die Eigenmittel eines Wertpapierhandelsunter-
nehmens nicht mindestens einem Viertel sei-
ner Kosten im Sinne des § 10 Abs. 9 entspre-
chen; 

6. das Institut nachhaltig gegen Bestimmungen 
dieses Gesetzes, des Wertpapierhandelsgeset-
zes oder die zur Durchführung dieser Gesetze 
erlassenen Verordnungen oder Anordnungen 
verstoßen hat. 

(3) § 48 Abs. 4 Satz 1 und § 49 Abs. 2 Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die 
Jahresfrist sind nicht anzuwenden. " 

54. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Abberufung von Geschäftsleitern 

(1) In den Fä llen des § 35 Abs. 2 Nr. 3, 4 und 6 
kann das Bundesaufsichtsamt, statt die Erlaubnis 
aufzuheben, die Abberufung der verantwortli-
chen Geschäftsleiter verlangen und diesen Ge-
schäftsleitern auch die Ausübung ihrer Tätigkeit 
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bei Instituten in der Rechtsform einer juristischen 
Person untersagen. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann die Abberu-
fung eines Geschäftsleiters auch verlangen und 
diesem Geschäftsleiter auch die Ausübung seiner 
Tätigkeit bei Instituten in der Rechtsform einer 
juristischen Person untersagen, wenn dieser vor-
sätzlich oder leichtfertig gegen die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes oder des Wertpapierhan-
delsgesetzes, gegen die zur Durchführung dieser 
Gesetze erlassenen Verordnungen oder gegen 
Anordnungen des Bundesaufsichtsamtes oder 
des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapier-
handel verstoßen hat und trotz Verwarnung 
durch das Bundesaufsichtsamt oder das Bundes-
aufsichtsamt für den Wertpapierhandel dieses 
Verhalten fortsetzt. Das Bundesaufsichtsamt un-
terrichtet das Bundesaufsichtsamt für den We rt

-papierhandel über die Abberufung." 

55. § 37 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 37 

Einschreiten gegen ungesetzliche Geschäfte 

Werden ohne die nach § 32 erforderliche Er-
laubnis Bankgeschäfte bet rieben oder Finanz-
dienstleistungen erbracht oder werden nach § 3 
verbotene Geschäfte bet rieben, kann das Bun-
desaufsichtsamt die sofortige Einstellung des Ge-
schäftsbetriebs und die unverzügliche Abwick-
lung dieser Geschäfte anordnen. Es kann für die 
Abwicklung Weisungen erlassen und eine geeig-
nete Person als Abwickler bestellen. Es kann 
seine Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 be-
kanntmachen. " 

56. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „Kreditinstitut" 
durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort  „Kreditinstituts" 
durch das Wort  „Instituts" ersetzt; nach Satz 3 
wird folgender Satz angefügt: 

„Besteht eine Zuständigkeit des Registerge-
richts nicht, bestellt  das Bundesaufsichtsamt 
den Abwickler." 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Das Bundesaufsichtsamt hat die Aufhe-
bung oder das Erlöschen der Erlaubnis im Bun-
desanzeiger bekanntzumachen und das Bun-
desaufsichtsamt für den Wertpapierhandel 
darüber zu unterrichten. Es hat die zuständi-
gen Stellen der anderen Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums zu unterrichten, in 
denen das Institut Zweigniederlassungen er-
richtet hat oder im Wege des grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehrs tätig gewesen 
ist. " 

57. Die Überschrift vor § 39 wird wie folgt gefaßt: 

 „ 2. Bezeichnungsschutz". 
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58. In § 39 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wo rt  „Zweigstelle" 
durch das Wort  „Zweigniederlassung" ersetzt. 

59. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wo rt  „Bankge-
schäften" die Worte „oder das Erbringen von 
Finanzdienstleistungen" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Das Bundesaufsichtsamt ist berechtigt, 
in Verfahren des Registergerichts, die sich auf 
die Eintragung oder Änderung der Rechtsver-
hältnisse oder der Firma von Kreditinstituten 
oder Unternehmen beziehen, die nach §§ 39 
bis 41 unzulässige Bezeichnungen verwenden, 
Anträge zu stellen und die nach dem Gesetz 
über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit zulässigen Rechtsmittel ein-
zulegen" 

60. § 44 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 44 

Auskünfte und Prüfungen von Instituten, 
Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten, 

Finanzholding-Gesellschaften und 
in die Beaufsichtigung auf zusammengefaßter 

Basis einbezogenen Unternehmen 

(1) Ein Institut und die Mitglieder seiner Or-
gane haben dem Bundesaufsichtsamt, den Perso-
nen und Einrichtungen, deren sich das Bundes-
aufsichtsamt bei der Durchführung seiner Aufga-
ben bedient, sowie der Deutschen Bundesbank 
auf Verlangen Auskünfte über alle Geschäftsan-
gelegenheiten zu erteilen und Unterlagen vorzu-
legen. Das Bundesaufsichtsamt kann, auch ohne 
besonderen Anlaß, bei den Instituten Prüfungen 
vornehmen. Die Bediensteten des Bundesauf-
sichtsamtes sowie die Personen, deren sich das 
Bundesaufsichtsamt bei der Durchführung der 
Prüfungen bedient, können hierzu die Geschäfts-
räume des Instituts innerhalb der üblichen Be-
triebs- und Geschäftszeiten betreten und besich-
tigen. Die Betroffenen haben Maßnahmen nach 
den Sätzen 2 und 3 zu dulden. 

(2) Ein nachgeordnetes Unternehmen im Sin-
ne des § 10 a Abs. 2 bis 5, eine Finanzholding

-

Gesellschaft an der Spitze einer Finanzholding

-

Gruppe im Sinne des § 10 a Abs. 3 sowie ein Mit-
glied eines Organs eines solchen Unternehmens 
haben dem Bundesaufsichtsamt, den Personen 
und Einrichtungen, deren sich das Bundesauf-
sichtsamt bei der Durchführung seiner Aufgaben 
bedient, sowie der Deutschen Bundesbank auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen, um die Richtigkeit der Auskünfte 
oder der übermittelten Daten zu überprüfen, die 
für die Aufsicht auf zusammengefaßter Basis er-
forderlich sind oder die in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 3 Satz 1 zu 
übermitteln sind. Das Bundesaufsichtsamt kann, 
auch ohne besonderen Anlaß, bei diesen Unter-
nehmen Prüfungen vornehmen. Die Bedienste- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

58. unverändert 

59. unverändert 

60. unverändert 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7627 

Entwurf 

ten des Bundesaufsichtsamtes sowie die Perso-
nen, deren sich das Bundesaufsichtsamt bei der 
Durchführung der Prüfungen bedient, können 
hierzu die Geschäftsräume des Ins tituts inner-
halb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten 
betreten und besichtigen. Die Betroffenen haben 
Maßnahmen nach den Sätzen 2 und 3 zu dulden. 
Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ein 
nicht in die Zusammenfassung einbezogenes 
Tochterunternehmen und ein gemischtes Unter-
nehmen und dessen Tochterunternehmen. 

(3) Die in die Zusammmenfassung einbezoge-
nen Unternehmen mit Sitz im Ausland haben 
dem Bundesaufsichtsamt auf Verlangen die nach 
diesem Gesetz zulässigen Prüfungen zu gestat-
ten, insbesondere die Überprüfung der Richtig-
keit der für die Zusammenfassung nach § 10 a 
Abs. 6 und 7, § 13b Abs. 3 und § 25 Abs. 2 und 3 
übermittelten Daten, soweit dies zur Erfüllung 
der Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes erfor-
derlich und nach dem Recht des anderen Staates 
zulässig ist. Dies gilt auch für nicht in die Zusam-
menfassung einbezogene Tochterunternehmen 
mit Sitz im Ausland. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann zu den 
Hauptversammmlungen, Generalversammlun-
gen oder Gesellschafterversammlungen sowie zu 
den Sitzungen der Aufsichtsorgane bei Instituten 
in der Rechtsform einer juristischen Person Ver-
treter entsenden. Diese können in der Versamm-
lung oder Sitzung das Wort  ergreifen. Die Betrof-
fenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 
zu dulden. 

(5) Die Institute in der Rechtsform einer juristi-
schen Person haben auf Verlangen des Bundes-
aufsichtsamtes die Einberufung der in Absatz 4 
Satz 1 bezeichneten Versammlungen, die Anbe-
raumung von Sitzungen der Verwaltungs- und 
Aufsichtsorgane sowie die Ankündigung von Ge-
genständen zur Beschlußfassung vorzunehmen. 
Das Bundesaufsichtsamt kann zu einer nach 
Satz 1 anberaumten Sitzung Vertreter entsenden. 
Diese können in der Sitzung das Wort  ergreifen. 
Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sät-
zen 2 und 3 zu dulden. Absatz 4 bleibt unberührt. 

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflich-
tete kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßord-
nung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten aussetzen würde." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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61. § 44 a wird wie folgt gefaßt: 

„§44a 

Grenzüberschreitende Auskünfte und Prüfungen 

(1) Rechtsvorschriften, die einer Übermittlung 
von Daten entgegenstehen, sind nicht anzuwen-
den auf die Übermittlung von Daten zwischen 
einem Institut, einem Finanzunternehmen, einer 
Finanzholding-Gesellschaft, einem Unternehmen 
mit bankbezogenen Hilfsdiensten oder einem 
nicht in die Zusammenfassung einbezogenen 
Unternehmen und einem Unternehmen mit Sitz 
im Ausland, das mindestens 20 vom Hundert der 
Kapitalanteile oder Stimmrechte an  dem Unter-
nehmen unmittelbar oder mittelbar hält, Mu tter-
unternehmen ist oder beherrschenden Einfluß 
ausüben kann, oder zwischen einem gemischten 
Unternehmen und seinen Tochterunternehmen 
mit Sitz im Ausland, wenn die Übermittlung der 
Daten erforderlich ist, um Bestimmungen der 
Aufsicht nach Maßgabe der Konsolidierungs-
richtlinie über das Unternehmen mit Sitz im Aus-
land zu erfüllen. Das Bundesaufsichtsamt kann 
einem Institut die Übermittlung von Daten in 
einen Drittstaat untersagen. 

(2) Auf Ersuchen einer für die Aufsicht über 
ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums zuständigen 
Stelle hat das Bundesaufsichtsamt die Richtigkeit 
der von einem Unternehmen im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 für die Aufsichtsstelle nach Maßgabe 
der Konsolidierungsrichtlinie übermittelten Da-
ten zu überprüfen oder zu gestatten, daß die er-
suchende Stelle, ein Wirtschaftsprüfer oder ein 
Sachverständiger diese Daten überprüft. § 5 
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über 
die Grenzen der Amtshilfe gilt entsprechend. Die 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ha-
ben die Prüfung zu dulden. Unberührt bleibt die 
Einräumung von Prüfungsrechten der Bankauf-
sichtsbehörden durch zwischenstaatliche Verein-
barungen. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann von Ein-
lagenkreditinstituten, Wertpapierhandelsunter-
nehmen oder Finanzholding-Gesellschaften mit 
Sitz in einem anderen Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums Auskünfte verlangen, welche 
die Aufsicht über Institute erleichtern, die Toch-
terunternehmen dieser Unternehmen sind und 
von den zuständigen Stellen des anderen Staates 
aus § 31 Abs. 2 Satz 2 oder 4 entsprechenden 
Gründen nicht in die Beaufsichtigung auf zusam-
mengefaßter Basis einbezogen werden. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann zu den 
Hauptversammmlungen, Generalversammlun-
gen oder Gesellschafterversammlungen sowie zu 
den Sitzungen der Aufsichtsorgane bei Instituten 
in der Rechtsform einer juristischen Person Ver-
treter entsenden. Diese können in der Versamm-
lung oder Sitzung das Wort ergreifen. Die Betrof- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

61. unverändert 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7627  

Entwurf 

fenen haben Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 
zu dulden. 

(5) Die Institute in der Rechtsform einer juristi-
schen Person haben auf Verlangen des Bundes-
aufsichtsamtes die Einberufung der in Absatz 4 
Satz 1 bezeichneten Versammlungen, die Anbe-
raumung von Sitzungen der Verwaltungs- und 
Aufsichtsorgane sowie die Ankündigung von Ge-
genständen zur Beschlußfassung vorzunehmen. 
Das Bundesaufsichtsamt kann zu einer nach 
Satz 1 anberaumten Sitzung Vertreter entsenden. 
Diese können in der Sitzung das Wo rt  ergreifen. 
Die Betroffenen haben Maßnahmen nach den Sät-
zen 2 und 3 zu dulden. Absatz 4 bleibt unberührt. 

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflich-
tete kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßord-
nung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten aussetzen würde. " 

62. § 44 b wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Sofern Tatsachen Anlaß zu Zweifeln geben, 
daß der Inhaber einer bedeutenden Beteili-
gung den im Interesse einer soliden und um-
sichtigen Führung des Instituts zu stellenden 
Ansprüchen genügt oder daß die Struktur der 
Unternehmensverbindung eine wirksame Auf-
sicht über das Institut erlaubt, hat der Inhaber 
der bedeutenden Beteiligung auf Verlangen 
des Bundesaufsichtsamtes ihm und der Deut-
schen Bundesbank die in § 32 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 6 Buchstabe d und e genannten Unterla-
gen einzureichen, auch wenn über den Antrag 
des Instituts noch nicht entschieden ist. " 

b) In Satz 2 wird die Angabe „ § 32 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 6 Buchstabe d und e" durch die Angabe 
„§ 32 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 Buchstabe d und e" 
ersetzt. 
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62. § 44 b wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Sofern Tatsachen Anlaß zu Zweifeln geben, 
daß der Inhaber einer bedeutenden Beteili-
gung den im Interesse einer soliden und um-
sichtigen Führung des Ins tituts zu stellenden 
Ansprüchen genügt oder daß die Struktur der 
Unternehmensverbindung eine wirksame Auf-
sicht über das Institut erlaubt, hat der Inhaber 
der bedeutenden Beteiligung auf Verlangen 
des Bundesaufsichtsamtes ihm und der Deut-
schen Bundesbank die in § 32 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 6 Buchstabe d und e genannten Unterla-
gen einzureichen, auch wenn über den Antrag 
des Instituts noch nicht entschieden ist. " 

b) unverändert 
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63. Nach § 44 b wird folgender § 44 c eingefügt: 

„ § 44 c 

Verfolgung unerlaubter Bankgeschäfte 
und Finanzdienstleistungen 

(1) Ein Unternehmen, bei dem Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß es ein Ins titut ist 
oder nach § 3 verbotene Geschäfte be treibt, ein 
Mitglied eines seiner Organe sowie ein Beschäf-
tigter dieses Unternehmens haben dem Bundes-
aufsichtsamt sowie der Deutschen Bundesb ank 
auf Verlangen Auskünfte über die Geschäftsan-
gelegenheiten zu erteilen und Unterlagen vorzu

-

legen. Ein Mitglied eines Organs sowie ein Be-
schäftigter haben auf Verlangen auch nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Organ oder dem Unter-
nehmen Auskunft zu erteilen. 

(2) Soweit dies zur Feststellung der Art  oder 
des Umfangs der Geschäfte oder Tätigkeiten er-
forderlich ist, kann das Bundesaufsichtsamt Prü-
fungen in Räumen des Unternehmens vorneh-
men. Die Bediensteten des Bundesaufsichtsamtes 
und der Deutschen Bundesbank dürfen hierzu 
diese Räume innerhalb der üblichen Betriebs- 
und Geschäftszeiten betreten und besichtigen. 
Zur Verhütung dringender Gefahren für die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit sind sie befugt, 
diese Räume auch außerhalb der üblichen Be-
triebs- und Geschäftszeiten sowie Räume, die 
auch als Wohnung dienen, zu be treten und zu 
besichtigen; das Grundrecht des Artikels 13 des 
Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Bediensteten des Bundesaufsichtsam-
tes und der Deutschen Bundesbank dürfen diese 
Räume des Unternehmens durchsuchen. Das 
Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes 
wird insoweit eingeschränkt. Durchsuchungen 
von Geschäftsräumen sind, außer bei Gefahr im 
Verzug, durch den Richter anzuordnen. Durchsu-
chungen von Räumen, die auch als Wohnung 
dienen, sind durch den Richter anzuordnen. Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich 
die Räume befinden. Gegen die richterliche Ent-
scheidung ist die Beschwerde zulässig; die §§ 306 
bis 310 und 311 a der Strafprozeßordnung gelten 
entsprechend. Über die Durchsuchung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Sie muß die verant-
wortliche Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der 
Durchsuchung und ihr Ergebnis und, falls keine 
richterliche Anordnung ergangen ist, auch die 
Tatsachen, welche die Annahme einer Gefahr im 
Verzuge begründet haben, enthalten. 

(4) Die Bediensteten des Bundesaufsichtsam-
tes und der Deutschen Bundesbank können Ge-
genstände sicherstellen, die als Beweismi ttel für 
die Ermittlung des Sachverhaltes von Bedeutung 
sein können. 

(5) Die Betroffenen haben Maßnahmen nach 
Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 zu dul-
den. § 44 Abs. 6 ist anzuwenden." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

63. unverändert 
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64. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ § 45 

Maßnahmen bei unzureichenden 
Eigenmitteln oder unzureichender Liquidität". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Entsprechen bei einem Ins titut 

1. die Eigenmittel nicht den Anforderungen 
des § 10 Abs. 1, 

2. die Anlage seiner Mittel nicht den Anforde-
rungen des § 11 Satz 1 oder 

3. die Anlage seiner Mittel nicht den Anforde-
rungen des § 12, 

kann das Bundesaufsichtsamt Entnahmen 
durch die Inhaber oder Gesellschafter, die 
Ausschüttung von Gewinnen und die Gewäh-
rung von Krediten (§ 19 Abs. 1) untersagen 
oder beschränken. Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 
kann das Bundesaufsichtsamt dem Institut fer-
ner untersagen, verfügbare Mittel in den nach 
§ 12 anzurechnenden Vermögenswerten anzu-
legen. Satz 1 ist auf übergeordnete Unterneh-
men im Sinne des § 10 a Abs. 2 bis 5 entspre-
chend anzuwenden, wenn die konsolidierten 
Eigenmittel der gruppenangehörigen Unter-
nehmen den Anforderungen des § 10 a Abs. 1 
nicht entsprechen. " 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort  „Kreditinsti-
tut" durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

65. § 45 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Übermittelt eine Finanzholding-Gesell-
schaft an der Spitze einer Finanzholding

-

Gruppe im Sinne des § 10 a Abs. 3 Satz 1 oder 2 
oder § 13 b Abs. 2 dem übergeordneten Unter-
nehmen nicht die für die Zusammenfassung 
nach § 10 a oder § 13 b erforderlichen Angaben 
gemäß § 10 a Abs. 9 Satz 2 oder § 13 b Abs. 5 in 
Verbindung mit § 10 a Abs. 9 Satz 2, kann das 
Bundesaufsichtsamt der Finanzholding-Ge-
sellschaft die Ausübung ihrer Stimmrechte an 

 dem Institut und den anderen nachgeordneten 
Unternehmen mit Sitz im Inland untersa-
gen, sofern nicht den Erfordernissen der b ank-
aufsichtlichen Zusammenfassung in anderer 
Weise Rechnung getragen werden kann." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort  „Kreditinsti-
tuts" durch das Wort  „Unternehmens" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird die Angabe „ § 13 a" durch die 
Angabe „ § 13 b" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

64. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

(1) Entsprechen bei einem Institut 

1. die Eigenmittel nicht den Anforderungen 
des § 10 Abs. 1 oder 

2. die Anlage seiner Mittel nicht den Anforde-
rungen des § 11 Satz 1, 

kann das Bundesaufsichtsamt Entnahmen 
durch die Inhaber oder Gesellschafter, die 
Ausschüttung von Gewinnen und die Gewäh-
rung von Krediten (§ 19 Abs. 1) untersagen 
oder beschränken. Satz 1 ist auf übergeord-
nete Unternehmen im Sinne des § 10 a Abs. 2 
bis 5 entsprechend anzuwenden, wenn die 
konsolidierten Eigenmittel der gruppenange-
hörigen Unternehmen den Anforderungen des 
§ 10 a Abs. 1 nicht entsprechen." 

c) unverändert 

65. unverändert 
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66. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„Besteht Gefahr für die Erfüllung der Ver-
pflichtungen eines Instituts gegenüber 
seinen Gläubigern, insbesondere für die 
Sicherheit der ihm anvertrauten Ver-
mögenswerte, oder besteht der begründe-
te Verdacht, daß eine wirksame Aufsicht 
über das Institut nicht möglich ist (§ 33 
Abs. 3 Nr. 1 bis 3), kann das Bundesauf-
sichtsamt zur Abwendung dieser Gefahr 
einstweilige Maßnahmen treffen. Es kann 
insbesondere 

1. Anweisungen für die Geschäftsführung 
des Instituts erlassen, 

2. die Annahme von Einlagen oder Gel-
dern oder Wertpapieren von Kunden 
und die Gewährung von Krediten (§ 19 
Abs. 1) verbieten, 

3. Inhabern und Geschäftsleitern die Aus-
übung ihrer Tätigkeit untersagen oder 
beschränken und 

4. Aufsichtspersonen bestellen. " 

bb) In Satz 4 werden das Wort  „Kreditinstitu-
ten" durch das Wort  „Instituten" und das 
Wort  „Kreditinstituts" durch das Wort  „In-
stituts" ersetzt. 

cc) In Satz 6 wird das Wort  „Kreditinstitut" 
durch das Wort  „Institut" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Ist Geschäftsleitern nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 3 die Ausübung ihrer Tätigkeit un-
tersagt worden, hat das Gericht des Sitzes des 
Instituts auf Antrag des Bundesaufsichtsamtes 
die erforderlichen geschäftsführungs- und 
vertretungsbefugten Personen zu bestellen, 
wenn zur Geschäftsführung und Vertretung 
des Instituts befugte Personen infolge der Un-
tersagung nicht mehr in der erforderlichen 
Anzahl vorhanden sind. § 46 a Abs. 2 Satz 2 
bis 4, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 bis 7 gilt entspre-
chend." 

67. § 46 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Liegen die Voraussetzungen des § 46 
Abs. 1 Satz 1 vor, kann das Bundesaufsichts-
amt zur Vermeidung des Konkurses vorüber-
gehend 

1. ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot an 
 das Institut erlassen, 

2. die Schließung des Instituts für den Verkehr 
mit der Kundschaft anordnen und 

3. die Entgegennahme von Zahlungen, die 
nicht zur Tilgung von Schulden gegenüber 
dem Institut bestimmt sind, verbieten, es sei 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

66. unverändert 

67. unverändert 
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denn, die zuständige Einlagensicherungs-
einrichtung oder Anlegerentschädigungs-
einrichtung stellt die Befriedigung der Be-
rechtigten in vollem Umfang sicher. 

Die Einlagensicherungseinrichtung oder An-
legerentschädigungseinrichtung kann ihre 
Verpflichtungserklärung davon abhängig ma-
chen, daß eingehende Zahlungen, soweit sie 
nicht zur Tilgung von Schulden gegenüber 
dem Institut bestimmt sind, von dem Zeitpunkt 
des Erlasses des Veräußerungs- und Zahlungs-
verbots nach Satz 1 Nr. 1 vorhandenen Vermö-
gen des Instituts zugunsten der Einrichtung 
getrennt gehalten und verwaltet werden. Das 
Institut darf nach Erlaß des Veräußerungs- und 
Zahlungsverbots nach Satz 1 Nr. 1 die im Zeit-
punkt des Erlasses laufenden Geschäfte ab-
wickeln und neue Geschäfte eingehen, soweit 
diese zur Abwicklung erforderlich sind, wenn 
und soweit die zuständige Einlagensiche-
rungseinrichtung oder Anlegerentschädi-
gungseinrichtung die zur Durchführung erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung stellt oder sich 
verpflichtet, aus diesen Geschäften insgesamt 
entstehende Vermögensminderungen des In-
stituts, soweit dies zur vollen Befriedigung 
sämtlicher Gläubiger erforderlich ist, diesem 
zu erstatten. Das Bundesaufsichtsamt kann 
darüber hinaus Ausnahmen vom Veräuße-
rungs- und Zahlungsverbot nach Satz 1 Nr. 1 
zulassen, soweit dies für die Durchführung 
der Verwaltung des Instituts notwendig ist. 
Solange Maßnahmen nach Satz 1 andauern, 
sind Zwangsvollstreckungen, Arreste und 
einstweilige Verfügungen in das Vermögen 
des Instituts nicht zulässig. " 

b) In Absatz 2 werden jeweils das Wort „Kredit-
instituten" durch das Wort  „Instituten" und 
das Wort  „Kreditinstituts" durch das Wo rt  „In-
stituts" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wo rt  „Kreditinsti-
tuts" durch das Wort  „Instituts" ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wo rt  „Kreditinsti-
tuts" durch das Wort  „Instituts" ersetzt. 

e) In Absatz 5 wird das Wort „Kreditinstituts" 
durch das Wort  „Instituts" ersetzt. 

68. In § 46b werden jeweils das Wort „Kreditinstitut" 
durch das Wort  „Institut" und das Wort  „Kredit-
instituts" durch das Wo rt  „Instituts" ersetzt. 

69. In § 47 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wo rt  „Wertpapier-
börsen" durch die Worte „Börsen im Sinne des 
Börsengesetzes" ersetzt. 

70. In § 48 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Wertpapier-
börsen" durch das Wo rt  „Börsen" ersetzt. 

71. Vor § 49 wird die Überschrift wie folgt gefaßt: 

„Vollziehbarkeit, Zwangsmittel, Umlage und 
Kosten" 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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69. unverändert 

70. unverändert 

71. unverändert 
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72. § 49 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 49 

Sofortige Vollziehbarkeit 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen des Bundesaufsichtsamtes auf der 
Grundlage des § 2 b Abs. 1 Satz 8 und Abs. 2 
Satz 1, § 12 a Abs. 2, § 13 Abs. 3, § 13 a Abs. 3 bis 5, 
jeweils auch in Verbindung mit § 13 b Abs. 4 
Satz 2, § 28 Abs. 1, § 35 Abs. 2 Nr. 2 bis 4, der 
§§ 36, 37 und § 44 Abs. 1 und 2, des § 44 a Abs. 2 
Satz 1, der §§ 44 c, 45, 45 a Abs. 1, der §§ 46, 46 a 
Abs. 1 und des § 46 b haben keine aufschiebende 
Wirkung. " 

73. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wo rt  „Kreditinsti-
tute" durch das Wort  „Institute" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt 
bei Maßnahmen nach den §§ 37 und 44 c bis zu 
500 000 Deutsche Mark, bei Maßnahmen nach 
den 11 46 und 46a bis zu 250 000 Deutsche 
Mark und bei anderen Maßnahmen bis zu 
100 000 Deutsche  Mark."  

74. § 51 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 51 

Umlage und Kosten 

(1) Die Kosten des Bundesaufsichtsamtes sind, 
soweit sie nicht durch Gebühren oder durch be-
sondere Erstattung nach Absatz 3 gedeckt sind, 
dem Bund von den Instituten zu 90 vom Hundert 
zu erstatten. Die Kosten werden anteilig auf die 
einzelnen Institute nach Maßgabe ihres Ge

-

schäftsumfanges umgelegt und vom Bundesauf-
sichtsamt nach den Vorschriften des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes beigetrieben. Das 
Nähere über die Erhebung der Umlage und über 
die Beitreibung bestimmt das Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung; es kann 
in der Rechtsverordnung Mindestbeträge festset-
zen. Es kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf das Bundesaufsichtsamt übertragen. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt kann für Entschei-
dungen auf Grund des § 2 Abs. 4 oder 5, des § 10 
Abs. 3 b Satz 1, des § 31 Abs. 2, der §§ 32, 34 
Abs. 2 und der §§ 35 bis 37 Gebühren in Höhe 
von 500 Deutsche Mark bis 100 000 Deutsche 
Mark festsetzen. Die Höhe der Gebühr soll sich 
im Einzelfall nach dem für die Entscheidung er-
forderlichen Arbeitsaufwand und nach dem Ge-
schäftsumfang des betroffenen Unternehmens 
richten. 

(3) Die Kosten, die dem Bund durch die Bestel-
lung eines Abwicklers nach § 37 Satz 2 und § 38 
Abs. 2 Satz 2 und 4, einer Aufsichtsperson nach 
§ 46 Abs. 1 Satz 2, durch eine Bekanntmachung 
nach § 32 Abs. 4, § 37 Satz 3 oder § 38 Abs. 3 oder 
eine auf Grund von § 44 Abs. 1 oder 2, § 44 b 
Satz 2 oder § 44 c Abs. 2 vorgenommene Prüfung 
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entstehen, sind von dem betroffenen Unterneh-
men gesondert zu erstatten und auf Verlangen 
des Bundesaufsichtsamtes vorzuschießen. Die 
Kosten, die dem Bund durch eine auf Grund von 
§ 44 Abs. 3 vorgenommene Prüfung der Richtig-
keit der für die Zusammenfassung nach § 10 a 
Abs. 6 und 7, § 13 b Abs. 3 und § 25 Abs. 2 über-
mittelten Daten entstehen, sind von dem zur Zu-
sammenfassung verpflichteten übergeordneten 
Institut gesondert zu erstatten und auf Verlangen 
des Bundesaufsichtsamtes vorzuschießen. " 

75. In § 52 wird das Wort  „Kreditinstitute" durch das 
Wort  „Institute" ersetzt. 

76. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§53 

Zweigstellen von Unternehmen 
mit Sitz im Ausland". 

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Unterhält ein Unternehmen mit Sitz im 
Ausland eine Zweigstelle im Inland, die Bank-
geschäfte betreibt oder Finanzdienstleistun-
gen erbringt, gilt die Zweigstelle als Kredit-
institut oder Finanzdienstleistungsinstitut. Un-
terhält das Unternehmen mehrere Zweigstel-
len im Sinne des Satzes 1, gelten sie als ein 
Institut. 

(2) Auf die in Absatz 1 bezeichneten Insti-
tute ist dieses Gesetz mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. Das Unternehmen hat mindestens zwei na-
türliche Personen mit Wohnsitz im Inl and zu 
bestellen, die für den Geschäftsbereich des 
Instituts zur Geschäftsführung und zur Ver-
tretung des Unternehmens befugt sind. 
Solche Personen gelten als Geschäftsleiter. 
Sie sind zur Eintragung in das Handelsre-
gister anzumelden. 

 

2. Das Institut ist verpflichtet, über die von ihm 
betriebenen Geschäfte und über das seinem 
Geschäftsbetrieb dienende Vermögen des 
Unternehmens gesondert Buch zu führen 
und gegenüber dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank Rechnung 
zu legen. Die Vorschriften des Handelsge-
setzbuchs über Handelsbücher gelten inso-
weit entsprechend. Auf der Passivseite der 
jährlichen Vermögensübersicht ist der Be-
trag des dem Institut von dem Unternehmen 
zur Verfügung gestellten Betriebskapitals 
und der Betrag der dem Ins titut zur Verstär-
kung der eigenen Mittel belassenen Be-
triebsüberschüsse gesondert auszuweisen. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

75. unverändert 

76. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

(1) unverändert 

(2) Auf die in Absatz 1 bezeichneten Insti-
tute ist dieses Gesetz mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. Das Unternehmen hat mindestens zwei na-
türliche Personen mit Wohnsitz im Inland zu 
bestellen, die für den Geschäftsbereich des 
Instituts zur Geschäftsführung und zur Ver-
tretung des Unternehmens befugt sind, so-
fern das Institut Bankgeschäfte betreibt 
oder Finanzdienstleistungen erbringt und 
befugt ist, sich bei der Erbringung von Fi-
nanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz 
an Geldern oder Wertpapieren von Kunden 
zu verschaffen. Solche Personen gelten als 
Geschäftsleiter. Sie sind zur Eintragung in 
das Handelsregister anzumelden. 

2. unverändert 
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Der Überschuß der Passivposten über die 
Aktivposten oder der Überschuß der Aktiv-
posten über die Passivposten ist am Schluß 
der Vermögensübersicht ungeteilt und ge-
sondert auszuweisen. 

3. Die nach Nummer 2 für den Schluß eines je-
den Geschäftsjahres aufzustellende Vermö-
gensübersicht mit einer Aufwands- und Er-
tragsrechnung und einem Anhang gilt als 
Jahresabschluß (§ 26). Für die Prüfung des 
Jahresabschlusses gilt § 340 k des Handels-
gesetzbuchs entsprechend mit der Maßga-
be, daß der Prüfer von den Geschäftsleitern 
gewählt und bestellt wird. Mit dem Jahres

-

abschluß des Instituts ist der Jahresabschluß 
des Unternehmens für das gleiche Ge-
schäftsjahr einzureichen. 

4. Als Eigenmittel des Instituts gilt die Summe 
der Beträge, die in dem Monatsausweis 
nach § 25 als dem Institut von dem Unter-
nehmen zur Verfügung gestelltes Betriebs-
kapital und ihm zur Verstärkung der eige-
nen Mittel belassene Betriebsüberschüsse 
ausgewiesen wird, abzüglich des Betrags ei-
nes etwaigen aktiven Verrechnungssaldos. 
Außerdem sind dem Ins titut Kapital, das ge-
gen Gewährung von Genußrechten oder auf 
Grund der Eingehung längerfristiger nach-
rangiger Verbindlichkeiten oder kurzfristi-
ger nachrangiger Verbindlichkeiten einge-
zahlt ist, und Nettogewinne (§ 10 Abs. 2 c 
Satz 1 Nr. 1) als haftendes Eigenkapital oder 
Drittrangmittel zuzurechnen, wenn die ge-
mäß § 10 Abs. 5, 5 a oder 7 geltenden Bedin-
gungen sich jeweils auf das gesamte Unter-
nehmen beziehen; § 10 Abs. 1, 2 b Satz 2 
und 3, Abs. 2 c Satz 2 bis 5, Abs. 3 b, 6 und 9 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß die 
Eigenmittel nach Satz 1 als Kernkapital gel-
ten. Maßgebend für die Bemessung der 
Eigenmittel ist der jeweils letzte Monats-
ausweis. 

5. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer 
jeden Zweigstelle des Unternehmens bedarf 
der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch 
dann versagt werden, wenn die Gegensei-
tigkeit nicht auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen gewährleistet ist. Die Er-
laubnis ist zu widerrufen, wenn und soweit 
dem Unternehmen die Erlaubnis zum Be-
treiben von Bankgeschäften oder Erbringen 
von Finanzdienstleistungen von der für die 
Aufsicht über das Unternehmen im Ausland 
zuständigen Stelle entzogen worden ist. 

6. Für die Anwendung des § 36 Abs. 1 gilt das 
Institut als juristische Person." 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) Für die Bestimmungen dieses Geset-
zes, die daran anknüpfen, daß ein Institut das 
Tochterunternehmen eines Unternehmens mit 
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Sitz im Ausland ist, gilt die Zweigstelle als 
hundertprozentiges Tochterunternehmen der 
Institutszentrale mit Sitz im Ausland. " 

d) In Absatz 4 wird das Wo rt  „und" durch das 
Wort  „bis" ersetzt. 

77. § 53 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 53a 

Repräsentanzen von Instituten 
mit Sitz im Ausland 

Ein Institut mit Sitz im Ausland darf eine Re-
präsentanz im Inland errichten oder fortführen, 
wenn es befugt ist, in seinem Herkunftsstaat 
Bankgeschäfte zu betreiben oder Finanzdienst-
leistungen zu erbringen und  do rt  seine Haupt-
verwaltung hat. Das Institut hat die Absicht, eine 
Repräsentanz zu errichten, und den Vollzug einer 
solchen Absicht dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank unverzüglich anzu-
zeigen. Das Bundesaufsichtsamt bestätigt dem 
Institut den Eingang der Anzeige. Die Repräsen-
tanz darf ihre Tätigkeit erst aufnehmen, wenn 
dem Institut die Bestätigung des Bundesauf-
sichtsamtes vorliegt. Das Institut hat dem Bun-
desaufsichtsamt und der Deutschen Bundesbank 
die Verlegung oder Schließung der Repräsentanz 
unverzüglich anzuzeigen. " 

78. § 53 b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 53b 

Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums". 

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Einlagenkreditinstitut oder ein 
Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirt

-schaftsraums darf ohne Erlaubnis durch das 
Bundesaufsichtsamt über eine Zweignieder-
lassung oder im Wege des grenzüberschreiten-
den Dienstleistungsverkehrs im Inland Bank-
geschäfte mit Ausnahme des Investmentge-
schäftes betreiben oder Finanzdienstleistun-
gen erbringen, wenn das Unternehmen von 
den zuständigen Stellen des Herkunftsstaats 
zugelassen worden ist, die Geschäfte durch die 
Zulassung abgedeckt sind und das Unterneh-
men von den zuständigen Stellen nach den 
Vorgaben der Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaften beaufsichtigt wird. § 53 ist in 
diesem Fall  nicht anzuwenden. § 14 der Ge-
werbeordnung bleibt unberührt. 

(2) Das Bundesaufsichtsamt hat ein Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, das 
beabsichtigt, eine Zweigniederlassung im In-
land zu errichten, innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang der von den zuständigen Stellen 
des Herkunftsstaats über die beabsichtigte Er-
richtung der Zweigniederlassung übermittel-
ten Unterlagen auf die für seine Tätigkeit vor- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

d) unverändert 

77. unverändert 

78. § 53 b wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 
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geschriebenen Meldungen an das Bundesauf-
sichtsamt und die Deutsche Bundesbank hin-
zuweisen und die Bedingungen anzugeben, 
die nach Absatz 3 Satz 1 für die Ausübung der 
von der Zweigniederlassung geplanten Tätig-
keiten aus Gründen des Allgemeininteresses 
gelten. Nach Eingang der Mitteilung des Bun-
desaufsichtsamtes und der Mitteilung des 
Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhan-
del nach § 36 a Abs. 1 des Wertpapierhandels-
gesetzes, spätestens nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist, kann die Zweigniederlassung 
errichtet werden und ihre Tätigkeit aufneh-
men. " 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„ (2 a) Das Bundesaufsichtsamt hat einem 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, 
das beabsichtigt, im Inland im Wege des 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsver-
kehrs tätig zu werden, innerhalb von zwei Mo-
naten nach Eingang der von den zuständigen 
Stellen des Herkunftsstaats über die beabsich-
tigte Aufnahme des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs übermittelten Unter-
lagen die Bedingungen anzugeben, die nach 
Absatz 3 Satz 2 für die Ausübung der ge-
planten Tätigkeiten aus Gründen des All

-gemeininteresses gelten. " 

d) Die Absätze 3 bis 7 werden wie folgt gefaßt: 

„(3) Auf Zweigniederlassungen im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 sind die §§ 3, 6 Abs. 2, 
die §§ 11, 14, 18, 22, 23, 23 a, 24 Abs. 1 Nr. 6 bis 9, 
die §§ 25, 25 a Abs. 1 Nr. 3, § 29 Abs. 2 Satz 2, 
die §§ 37, 39 bis 42, 43 Abs. 2 und 3, § 44 Abs. 1 
und 6, § 44 a Abs. 1 und 2 sowie die §§ 44 c und 
46 bis 50 mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, daß eine oder mehrere Zweignie-
derlassungen desselben Unternehmens als 
ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs-
institut gelten. Für die Tätigkeiten im Wege 
des grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
verkehrs nach Absatz 1 Satz 1 gelten die §§ 3, 
23a und 37, § 44 Abs. 1 sowie die §§ 44c, 49 
und 50 entsprechend. 

(4) Stellt das Bundesaufsichtsamt fest, daß 
ein Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
seinen Verpflichtungen nach Absatz 3 nicht 
nachkommt, insbesondere daß es eine unzu-
reichende Liquidität aufweist, forde rt  es das 
Unternehmen auf, den Mangel innerhalb einer 
bestimmten Frist zu beheben. Kommt das Un-
ternehmen der Aufforderung nicht nach, un-
terrichtet das Bundesaufsichtsamt die zustän-
digen Stellen des Herkunftsstaats. Ergreift der 
Herkunftsstaat keine Maßnahmen oder erwei-
sen sich die Maßnahmen als unzureichend 
oder wurde das Bundesaufsichtsamt gemäß 
§ 36 a Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes 
unterrichtet, kann das Bundesaufsichtsamt 
nach Unterrichtung der zuständigen Stellen 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

c) unverändert 

d) Die Absätze 3 bis 7 werden wie folgt gefaßt: 

„ (3) Auf Zweigniederlassungen im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 sind die §§ 3, 6 Abs. 2, 
die §§ 11, 14, 22, 23, 23 a, 24 Abs. 1 Nr. 6 bis 9, 
die §§ 25, 25a Abs. 1 Nr. 3, die §§ 37, 39 bis 42, 
43 Abs. 2 und 3, § 44 Abs. 1 und 6, § 44a Abs. 1 
und 2 sowie die §§ 44 c und 46 bis 50 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß eine 
oder mehrere Zweigniederlassungen dessel-
ben Unternehmens als ein Kreditinstitut oder 
Finanzdienstleistungsinstitut gelten. Für die 
Tätigkeiten im Wege des grenzüberschreiten-
den Dienstleistungsverkehrs nach Absatz 1 
Satz 1 gelten die §§ 3, 23 a und 37, § 44 Abs. 1 
sowie die §§ 44 c, 49 und 50 entsprechend. 

(4) unverändert 
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des Herkunftsstaats die erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen; erforderlichenfalls kann 
das Bundesaufsichtsamt die Durchführung 
neuer Geschäfte im Inland untersagen. 

(5) In dringenden Fällen kann das Bundes-
aufsichtsamt vor Einleitung des in Absatz 4 
vorgesehenen Verfahrens die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen. Es hat die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften und die 
zuständigen Stellen des Herkunftsstaats hier-
von unverzüglich zu unterrichten. Das Bundes-
aufsichtsamt hat die Maßnahmen zu ändern 
oder aufzuheben, wenn die Kommission dies 
nach Anhörung der zuständigen Stellen des 
Herkunftsstaats und des Bundesaufsichtsam-
tes beschließt. 

(6) Die zuständigen Stellen des Herkunfts-
staats können nach vorheriger Unterrichtung 
des Bundesaufsichtsamtes selbst oder durch 
ihre Beauftragten die für die bankaufsichtliche 
Überwachung der Zweigniederlassung erfor-
derlichen Informationen bei der Zweignieder-
lassung prüfen. 

(7) Ein Unternehmen mit Sitz in einem an-
deren Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums, das Bankgeschäfte im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3, 5, 7 bis 9 betreibt, 
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 
Abs. 1a  Satz 2 Nr. 7 erbringt oder sich als Fi-
nanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 be-
tätigt, kann diese Tätigkeiten über eine Zweig-
niederlassung oder im Wege des grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsverkehrs im In-
land abweichend von § 32 ohne Erlaubnis des 
Bundesaufsichtsamtes ausüben, wenn 

1. das Unternehmen ein Tochterunternehmen 
eines Einlagenkreditinstituts oder ein ge-
meinsames Tochterunternehmen mehrerer 
Einlagenkreditinstitute ist, 

2. seine Satzung diese Tätigkeiten gestattet, 

3. das oder die Mutterunternehmen in dem 
Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz 
hat, als Einlagenkreditinstitut zugelassen 
sind, 

4. die Tätigkeiten, die das Unternehmen aus-
übt, auch im Herkunftsstaat bet rieben wer-
den, 

5. das oder die Mutterunternehmen minde-
stens 90 vom Hundert der Stimmrechte des 
Tochterunternehmens halten, 

6. das oder die Mutterunternehmen gegen-
über den zuständigen Stellen des Her-
kunftsstaats des Unternehmens die um-
sichtige Geschäftsführung des Unterneh-
mens glaubhaft gemacht und sich mit Zu-
stimmung dieser zuständigen Stellen des 
Herkunftsstaats gegebenenfalls gesamt-
schuldnerisch für die vom Tochterunter-
nehmen eingegangenen Verpflichtungen 
verbürgt haben und 
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(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 
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7. das Unternehmen in die Beaufsichtigung 
des Mutterunternehmens auf konsolidierter 
Basis einbezogen ist. 

Satz 1 gilt entsprechend für Tochterunterneh-
men von in Satz 1 genannten Unternehmen, 
welche die vorgenannten Bedingungen erfül-
len. Die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend." 

79. § 53 c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ § 53 c 

Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat". 

b) In Nummer 1 werden die Worte „Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaft" durch 
die Worte „anderen Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums", die Worte „außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft" durch die Worte 
„in einem Drittstaat" und die Worte „aufgrund 
von Abkommen der Europäischen Gemein-
schaft mit Staaten, die dieser nicht angehö-
ren," durch die Worte „auf Grund von Abkom-
men der Europäischen Gemeinschaften mit 
Drittstaaten" ersetzt. 

c) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte „außerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft" werden durch die Worte 
„in einem Drittstaat" ersetzt. 

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefaßt: 

„b) den Zweigniederlassungen der ent-
sprechenden Unternehmen mit Sitz im 
Inland in diesem Staat gleichwertige 
Erleichterungen eingeräumt werden 
und" . 

80. § 53 d wird wie folgt gefaßt: 

„§ 53d 

Meldungen an  die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 

Das Bundesaufsichtsamt meldet der Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften 

1. die Erteilung einer Erlaubnis an  ein Einlagen-
kreditinstitut oder ein Wertpapierhandelsun-
ternehmen; 

2. die Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 
an das Tochterunternehmen eines Unterneh-
mens mit Sitz in einem Drittstaat; die Struktur 
des Konzerns ist in der Mitteilung anzugeben; 

3. den Erwerb einer Beteiligung an einem Einla-
genkreditinstitut oder Wertpapierhandelsun-
ternehmen, durch den das Einlagenkreditinsti-
tut oder Wertpapierhandelsunternehmen zu 
einem Tochterunternehmen eines Unterneh-
mens mit Sitz in einem Drittstaat wird; 

4. die Anzahl und die Art  der Fälle, in denen 
die Errichtung einer Zweigniederlassung in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirt

-schaftsraums nicht zustande gekommen ist, 
weil das Bundesaufsichtsamt die Angaben 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

79. unverändert 

80. unverändert 
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nach § 24 a Abs. 1 Satz 2 nicht an  die zuständi-
gen Stellen des Aufnahmestaats weitergeleitet 
hat; 

5. die Anzahl und Art  der Fälle, in denen Maß-
nahmen nach § 53 b Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 
Satz 1 ergriffen wurden; 

6. allgemeine Schwierigkeiten, die Einlagenkre-
ditinstitute oder Wertpapierhandelsunterneh-
men bei der Errichtung von Zweigniederlas-
sungen, der Gründung von Tochterunterneh-
men, beim Betreiben von Bankgeschäften, 
beim Erbringen von Finanzdienstleistungen 
oder bei Tätigkeiten nach § 1 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 bis 8 in einem Drittstaat haben; 

7. den Erlaubnisantrag des Tochterunterneh-
mens eines Unternehmens mit Sitz in einem 
Drittstaat; 

8. die nach § 2 b gemeldete Absicht des Erwerbs 
einer Beteiligung im Sinne der Nummer 3. 

Die Meldungen nach Satz 1 Nr. 7 und 8 sind nur 
auf Verlangen der Kommission abzugeben. " 

81. § 54 Abs 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. ohne Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 Bank-
geschäfte betreibt oder Finanzdienstleistun-
gen erbringt, " . 

82. § 55 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer es als Geschäftsleiter eines Instituts 
oder als Inhaber eines in der Rechtsform des Ein-
zelkaufmanns betriebenen Instituts entgegen 
§ 46 b Satz 1, auch in Verbindung mit § 53 b 
Abs. 3 Satz 1, unterläßt, dem Bundesaufsichtsamt 
die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
anzuzeigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." 

83. Nach § 55 werden folgende §§ 55 a und 55 b ein-
gefügt: 

„§55a 

Unbefugte Verwertung von Angaben 
über Millionkredite 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 14 
Abs. 2 Satz 5 eine Angabe verwertet. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

§ 55 b 

Unbefugte Offenbarung von Angaben 
über Millionenkredite 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 14 
Abs. 2 Satz 5 eine Angabe offenbart. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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84. § 56 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 56 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer einer voll-
ziehbaren Anordnung nach § 36 Abs. 1 oder 2 
Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 

1. entgegen § 2 b Abs. 1 Satz 1, 5 oder 6, jeweils 
auch in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 24 Abs. 4 Satz 1, eine Anzeige 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

2. entgegen § 2 b Abs. 1 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 24 
Abs. 4 Satz 1, eine Unterlage nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ein-
reicht, 

3. einer vollziehbaren Untersagung nach 

a) § 2 b Abs. 1 Satz 8 oder 

b) § 12a Abs. 2 Satz 1 

zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 2 b Abs. 1 Satz 10, Abs. 4 Satz 1 
oder 4, § 10 Abs. 8 Satz 1 oder 3, § 12a Abs. 1 
Satz 3, § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Abs. 4, Abs. 2 Satz 4 oder 7, jeweils auch 
in Verbindung mit § 13 a Abs. 2, § 13 Abs. 3 
Satz 2 oder 6, § 13a Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Abs. 6, Abs. 3 Satz 2 oder 6, § 14 
Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 53b Abs. 3 Satz 1, § 15 Abs. 4 
Satz 5, § 16 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 2, § 24 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 jeweils auch 
in Verbindung mit § 53b Abs. 3 Satz 1, § 24 
Abs. 1 a Satz 1, § 24 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 3a 
Satz 1, § 24a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin

-

dung mit Abs. 3 Satz 1, oder Abs. 4 Satz 1, 
jeweils auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 24a Abs. 5, § 25a Abs. 2 
Satz 3, § 28 Abs. 1 Satz 1 oder § 53a Satz 2 
oder 5, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 Satz 1, 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

5. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 5 oder 6, § 25 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1, jeweils in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 3 
Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 53 b 
Abs. 3 Satz 1, oder entgegen § 26 Abs. 1 Satz 1, 
3 oder 4 oder Abs. 3 einen Zwischenabschluß, 
einen Zwischenprüfungsbericht, einen Mo-
natsausweis, einen Jahresabschluß, einen La-
gebericht, einen Prüfungsbericht, einen Kon-
zernabschluß oder einen Konzernlagebericht 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig einreicht, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

84. § 56 wird wie folgt gefaßt: 

(1) unverändert 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. entgegen § 2 b Abs. 1 Satz 10, Abs. 4 Satz 1 
oder 4, § 10 Abs. 8 Satz 1 oder 3, § 12a Abs. 1 
Satz 3, § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Abs. 4, Abs. 2 Satz 4 oder 7, jeweils auch 
in Verbindung mit § 13a Abs. 2, § 13 Abs. 3 
Satz 2 oder 6, § 13a Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Abs. 6, Abs. 3 Satz 2 oder 6, § 14 
Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 53b Abs. 3 Satz 1, § 15 Abs. 4 
Satz 5, § 24 Abs. 1 Nr. 6 bis 9 jeweils auch 
in Verbindung mit § 53b Abs. 3 Satz 1, § 24 
Abs. 1 a Satz 1, § 24 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 3a 
Satz 1, § 24 a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung  mit Abs. 3 Satz 1, oder Abs. 4 Satz 1, 
jeweils auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 24 a Abs. 5, § 25a Abs. 2 
Satz 3, § 28 Abs. 1 Satz 1 oder § 53a Satz 2 
oder 5, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 Satz 1, 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

5. unverändert 
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6. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 1 oder § 13a Abs. 3 
Satz 1 einen Kredit gewährt oder nicht sicher-
stellt, daß Kredite die do rt  genannte Ober-
grenze nicht überschreiten, 

7. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 5 oder § 13a Abs. 3 
Satz 5 nicht sicherstellt, daß Großkredite die 
dort  genannte Obergrenze nicht überschreiten 
oder 

8. entgegen § 53a Satz 4 die Tätigkeit aufnimmt. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. entgegen § 10 Abs. 5 Satz 7 oder Abs. 5a 
Satz 7, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 Satz 1, 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

2. entgegen § 12 Abs. 1 mehr als den dort ge-
nannten Betrag anlegt, 

3. entgegen § 12 b Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine be-
deutende Beteiligung hält, 

4. entgegen § 12 b Abs. 2 Satz 1 oder 2 nicht 
sicherstellt, daß die Gruppe keine bedeutende 
Beteiligung hält, 

5. entgegen § 18 Satz 1 einen Kredit gewährt, 

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 23 
Abs. 1, auch in Verbindung mit § 53 b Abs. 3 
Satz 1, oder § 45 Abs. 1 Satz 1 oder 2 zuwider-
handelt, 

7. entgegen § 23a Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 
Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 53 b 
Abs. 3, einen Hinweis nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig gibt, 

8. entgegen § 23a Abs. 1 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit Abs. 2 Satz 2 oder § 53 b Abs. 3, 
einen Kunden, das Bundesaufsichtsamt oder 
die Deutsche Bundesbank nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig un-
terrichtet, 

9. einer vollziehbaren Auflage nach § 32 Abs. 2 
Satz 1 zuwiderhandelt, 

10. entgegen § 44 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 
oder § 44c Abs. 1, § 44 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 44c Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 53b Abs. 3 Satz 1, eine Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

11. entgegen § 44 Abs. 1 Satz 4, auch in Verbin-
dung mit § 53b Abs. 3, Abs. 2 Satz 4, Abs. 4 
Satz 3, Abs. 5 Satz 4 oder § 44 c Abs. 5 Satz 1, 
auch in Verbindung mit § 53b Abs. 3, eine 
Maßnahme nicht duldet, 
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6. unverändert 

7. unverändert 

 

8. unverändert 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. unverändert 

2. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine be-
deutende Beteiligung hält, 

3. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 oder 2 nicht 
sicherstellt, daß die Gruppe keine bedeutende 
Beteiligung hält, 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 
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12. entgegen § 44 Abs. 5 Satz 1 eine dort ge-
nannte Maßnahme nicht oder nicht rechtzei-
tig vornimmt, 

13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 
Abs. 1 Satz 1 oder § 46a Abs. 1 Satz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit § 53b Abs. 3 Satz 1, 
zuwiderhandelt oder 

14. einer Rechtsverordnung nach § 47 Abs. 1 
Nr. 2 oder 3 oder § 48 Abs. 1 Satz 1 zuwider-
handelt, soweit sie für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1, des Absatzes 2 Nr. 3 Buchsta

-

be a, Nr. 6 und 7 sowie des Absatzes 3 Nr. 13 mit 
einer Geldbuße bis zu einer Mil lion Deutsche 
Mark, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 2 und 3 
Buchstabe b sowie des Absatzes 3 Nr. 5 bis 11 mit 
einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Deut-
sche Mark, in den übrigen Fä llen mit einer Geld-
buße bis zu hunderttausend Deutsche Mark ge-
ahndet werden. 

85. § 59 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 59 
Geldbußen gegen Unternehmen 

§ 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
gilt für Institute in der Rechtsform einer juristi-
schen Person oder Personenhandelsgesellschaft 
oder für Unternehmen im Sinne des § 53 b Abs. 1 
Satz 1, Abs. 7 Satz 1, die über eine Zweignieder-
lassung oder im Wege des grenzüberschreiten-
den Dienstleistungsverkehrs im Inland tätig sind, 
auch dann, wenn ein Geschäftsleiter, der nicht 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
zur Vertretung des Unternehmens berufen ist, 
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit beg angen 
hat."  

86. In § 62 werden die Absätze 4 und 5 aufgehoben. 

87. § 63 a wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Ab-
sätze 1 bis 3. 

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

88. Is  64 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 64 

Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen Bundespost 

Ab 1. Januar 1995 gilt die Erlaubnis nach § 32 
für das Nachfolgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost POSTBANK als erteilt. Bei der Zu-
sammenfassung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 wer-
den bis zum 31. Dezember 2002 Anteile an  den 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundes-
post nicht berücksichtigt, die von der Bundesan-
stalt für Post und Telekommunikation Deutsche 
Bundespost gehalten werden." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1, des Absatzes 2 Nr. 3 Buchsta-
be a, Nr. 6 und 7 sowie des Absatzes 3 Nr. 12 mit 
einer Geldbuße bis zu einer Mil lion Deutsche 
Mark, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 2 und 3 
Buchstabe b sowie des Absatzes 3 Nr. 4 bis 10 mit 
einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Deut-
sche Mark, in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu hunderttausend Deutsche Mark ge-
ahndet werden. 

85. unverändert 
 

86. unverändert 

87. unverändert 

88. unverändert 
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89. In § 64a Abs. 3 wird die Angabe „ § 12 Abs. 5 
Satz 1 oder 2" durch die Angabe „§ 12b Abs. 1" 
ersetzt. 

90. § 64 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Einlagenkreditinstituten, die am 1. Ja-
nuar 1993 nach § 32 zugelassen sind, darf ab-
weichend von § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be d an Anfangskapital ein niedrigerer Betrag 
als der Gegenwert von 5 Millionen ECU zur 
Verfügung stehen. In diesem Fall darf das An-
fangskapital nicht unter den am 31. Dezember 
1990 vorhandenen Betrag absinken. Bei nach 
dem 31. Dezember 1990 zugelassenen Einla-
genkreditinstituten darf das Anfangskapital 
nicht unter den Betrag zum Zeitpunkt der Zu-
lassung absinken." 

b) In Absatz 2 werden die Angabe „ § 35 Abs. 2 
Nr. 3 Buchstabe b" durch die Angabe „ § 35 
Abs. 2 Nr. 3" und die Worte „zweiter Halb-
satz" durch die Angabe „Buchstabe d" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Worte „zweiter Halb-
satz" durch die Angabe „Buchstabe d" ersetzt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Bei einem Zusammenschluß von zwei 
oder mehreren Kreditinstituten, welche die 
Vergünstigung des Absatzes 1 für sich in An-
spruch genommen haben, darf das Anfangs-
kapital des aus dem Zusammenschluß hervor-
gehenden Kreditinstituts mit Einwilligung des 
Bundesaufsichtsamtes unter dem Gegenwert 
von fünf Millionen ECU liegen, wenn eine Ge-
fahr für die Erfüllung der Verpflichtungen des 
Kreditinstituts gegenüber seinen Gläubigern 
nicht besteht. Das Anfangskapital des zusam-
mengeschlossenen Kreditinstituts muß in die-
sem Fall  jedoch mindestens den zum Zeit-
punkt des Zusammenschlusses vorhandenen 
Gesamtbetrag des Anfangskapitals der sich 
zusammenschließenden Kreditinstitute errei-
chen." 

91. In § 64 c wird das Wo rt  „Kreditinstitut" durch das 
Wort „Institut" ersetzt. 

92. § 64 d wird wie folgt gefaßt: 

„ § 64 d 

Übergangsregelung für Großkredite 

Bis zum 31. Dezember 1998 gelten für die Groß

-

kreditdefinitionsgrenze nach § 13 Abs. 1 Satz 1 
und für die erweiterte Großkreditdefinitions-
grenze nach § 13 a Abs. 4 Satz 5 ein Vomhundert- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

89. § 64 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 64a 

Grenzen für Anlagen 
von bestehenden Kreditinstituten 

Hält ein Kreditinstitut oder eine Kreditinsti-
tutsgruppe am 1. Januar 1993 die nach § 12 Abs. 1 
vorgesehenen Grenzen nicht ein, so hat das Kre-
ditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe inner-
halb von zehn Jahren von diesem Zeitpunkt an 

 die Anforderungen dieser Vorschrift zu erfül-
len." 

90. unverändert 

91. unverändert 

92. § 64 d wird wie folgt gefaßt: 

„§ 64 d 

Übergangsregelung für Großkredite 

Bis zum 31. Dezember 1998 gelten für die Groß-
kreditdefinitionsgrenze nach § 13 Abs. 1 Satz 1 
und für die Gesamtbuch-Großkreditgesamtober-
grenze nach § 13 a Abs. 4 Satz 5 ein Vomhundert- 
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satz von 15 statt 10, für die Großkrediteinzelober-
grenze nach § 13 Abs. 3 Satz 1 oder 3 und die 
erweiterte Großkrediteinzelobergrenze nach 
§ 13 a Abs. 4 Satz 1 oder 3 ein Vomhundertsatz 
von 40 statt 25 oder ein Vomhundertsatz von 
30 statt 20. Die Kredite sind bis zum 31. Dezem-
ber 2001 auf die Großkrediteinzelobergrenzen 
nach § 13 Abs. 3 Satz 1 oder 3 und § 13a Abs. 4 
Satz 1 oder 3 zurückzuführen. Satz 2 gilt nicht für 
Kredite, die vor dem 1. Januar 1996 gewährt wur-
den und auf Grund vertraglicher Bedingungen 
erst nach dem 31. Dezember 2001 fällig werden. 
Für Institute, deren haftendes Eigenkapital am 
5. Februar 1993 sieben Millionen ECU nicht über-
stiegen hat, verlängern sich die in den Sätzen 1 
und 2 genannten Fristen jeweils um fünf Jahre; 
Satz 3 gilt entsprechend. Satz 4 gilt nicht, falls ein 
solches Institut nach dem 5. Februar 1993 mit 
einem anderen Institut verschmolzen worden ist 
oder wird und das haftende Eigenkapital der ver-
schmolzenen Kreditinstitute sieben Millionen 
ECU übersteigt." 

93. § 64 e wird wie folgt gefaßt: 

„ § 64 e 

Übergangsvorschriften zum Sechsten Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen 

(1) Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpa-
pierhandelsbanken, die am 1. August 1997 zuläs-
sigerweise tätig waren, ohne über eine Erlaubnis 
des Bundesaufsichtsamtes zu verfügen, haben 
bis zum 1. November 1997 ihre nach diesem Ge-
setz erlaubnispflichtigen Tätigkeiten und die Ab-
sicht, diese fortzuführen, dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank anzuzeigen. 
Ist die Anzeige fristgerecht erstattet worden, gilt 
die Erlaubnis nach § 32 in diesem Umfang als 
erteilt. Das Bundesaufsichtsamt bestätigt die be-
zeichneten Erlaubnisgegenstände innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang der Anzeige. Inner-
halb von drei Monaten nach Zugang der Bestäti-
gung des Bundesaufsichtsamtes hat das Institut 
dem Bundesaufsichtsamt und der Deutschen 
Bundesbank eine Ergänzungsanzeige einzurei-
chen, die den inhaltlichen Anforderungen des 
§ 32 entspricht. Wird die Ergänzungsanzeige 
nicht fristgerecht eingereicht, kann das Bundes-
aufsichtsamt die Erlaubnis nach Satz 2 aufheben; 
§ 35 bleibt unberührt. Das Bundesaufsichtsamt 
übermittelt dem Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel je eine Kopie der Anzeige 
gemäß Satz 1, der Bestätigung gemäß Satz 3, der 
Ergänzungsanzeige gemäß Satz 4 und des Auf-
hebungsbescheids gemäß Satz 5. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

satz von 15 statt 10, für die Großkrediteinzelober-
grenze nach § 13 Abs. 3 Satz 1 oder 3, die Anla-
gebuch-Großkrediteinzelobergrenze nach § 13 a 
Abs. 3 Satz 1 oder 3 und die Gesamtbuch-Groß-
krediteinzelobergrenze nach § 13 a Abs. 4 Satz 1 
oder 3 und 4 ein Vomhundertsatz von 40 statt 25 
oder ein Vomhundertsatz von 30 statt 20. Die Kre-
dite sind bis zum 31. Dezember 2001 auf die 
Großkrediteinzelobergrenzen nach § 13 Abs. 3 
Satz 1 oder 3 und § 13 a Abs. 4 Satz 1 oder 3 zu-
rückzuführen. Satz 2 gilt nicht für Kredite, die vor 
dem 1. Januar 1996 gewährt wurden und auf 
Grund vertraglicher Bedingungen erst nach dem 
31. Dezember 2001 fällig werden. Für Ins titute, 
deren haftendes Eigenkapital am 5. Februar 1993 
sieben Millionen ECU nicht überstiegen hat, ver-
längern sich die in den Sätzen 1 und 2 genannten 
Fristen jeweils um fünf Jahre; Satz 3 gilt entspre-
chend. Satz 4 gilt nicht, fa lls ein solches Ins titut 
nach dem 5. Februar 1993 mit einem anderen In-
stitut verschmolzen worden ist oder wird und das 
haftende Eigenkapital der verschmolzenen Kre-
ditinstitute sieben Millionen ECU übersteigt." 

93. § 64 e wird wie folgt gefaßt: 

„§ 64 e 

Übergangsvorschriften zum Sechsten Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen 

(1) Für ein Kreditinstitut, das am 1. Januar 1998 
über eine Erlaubnis als Einlagenkreditinstitut ver-
fügt, gilt die Erlaubnis für das Betreiben des Fi-
nanzkommissionsgeschäftes, des Emissionsge-
schäftes, des Geldkartengeschäftes, des Netzgeld-
geschäftes sowie für das Erbringen von Finanz-
dienstleistungen für diesen Zeitpunkt als erteilt. 

(2) Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpa-
pierhandelsbanken, die am 1. Januar 1998 zuläs-
sigerweise tätig waren, ohne über eine Erlaubnis 
des Bundesaufsichtsamtes zu verfügen, haben 
bis zum 1. April 1998 ihre nach diesem Gesetz er-
laubnispflichtigen Tätigkeiten und die Absicht, 
diese fortzuführen, dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank anzuzeigen. Ist die 
Anzeige fristgerecht erstattet worden, gilt die Er-
laubnis nach § 32 in diesem Umfang als erteilt. 
Das Bundesaufsichtsamt bestätigt die bezeichne-
ten Erlaubnisgegenstände innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang der Anzeige. Innerhalb 
von drei Monaten nach Zugang der Bestätigung 
des Bundesaufsichtsamtes hat das Institut dem 
Bundesaufsichtsamt und der Deutschen Bundes-
bank eine Ergänzungsanzeige einzureichen, die 
den inhaltlichen Anforderungen des § 32 ent-
spricht. Wird die Ergänzungsanzeige nicht frist-
gerecht eingereicht, kann das Bundesaufsicht-
samt die Erlaubnis nach Satz 2 aufheben; § 35 
bleibt unberührt. Das Bundesaufsichtsamt über-
mittelt dem Bundesaufsichtsamt für den Wertpa-
pierhandel je eine Kopie der Anzeige gemäß 
Satz 1, der Bestätigung gemäß Satz 3, der Ergän-
zungsanzeige gemäß Satz 4 und des Aufhe-
bungsbescheids gemäß Satz 5. 
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(2) Auf Institute, für die eine Erlaubnis nach 
Absatz 1 als erteilt gilt, sind § 35 Abs. 2 Nr. 3 in 
Verbindung mit § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be a bis c sowie § 24 Abs. 1 Nr. 10 über das An

-

fangskapital erst ab 1. August 2002 anzuwenden. 
Solange das Anfangskapital der in Satz 1 ge-
nannten Institute geringer ist als der bei Anwen-
dung des § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erforderliche Be-
trag, darf es den Durchschnittswert der jeweils 
sechs vorangehenden Monate nicht Unterschrei

-

ten; der Durchschnittswert ist alle sechs Monate 
zu berechnen und dem Bundesaufsichtsamt mit-
zuteilen. Bei einem Unterschreiten des in Satz 2 
genannten Durchschnittswertes kann das Bun-
desaufsichtsamt die Erlaubnis aufheben. Auf die 
in Satz 1 genannten Institute sind § 10 Abs. 1 bis 8, 
§§ 10a, 11 und 13 bis 13b erst ab 1. August 
1998 anzuwenden, es sei denn, sie errichten eine 
Zweigniederlassung oder erbringen grenzüber-
schreitende Dienstleistungen in anderen Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß 
§ 24 a. Wertpapierhandelsunternehmen, für die 
eine Erlaubnis nach Absatz 1 als erteilt gilt und 
die § 10 Abs. 1 bis 8, §§ 10a, 11 und 13 bis 13 b 
nicht anwenden, haben die Kunden darüber zu 
unterrichten, daß sie nicht gemäß § 24 a in ande-
ren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
eine Zweigniederlassung errichten oder grenz-
überschreitende Dienstleistungen erbringen 
können. Institute, für die eine Erlaubnis nach Ab-
satz 1 als erteilt gilt, haben dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank anzuzeigen, 
ob sie § 10 Abs. 1 bis 8, §§ 10a, 11 und 13 bis 13 b 
anwenden. 

(3) Kreditinstitute, die am 1. August 1997 über 
eine Erlaubnis nach § 32 verfügen, brauchen die 
§§ 10, 10 a und 13 bis 13 b erst ab 1. April 1998 
anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt haben 
Kreditinstitute, welche die §§ 10, 10 a und 13 bis 
13 b nicht anwenden, die Vorschriften der §§ 10, 
10 a, 13 und 13 a in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Januar 1996 (BGBl. I S. 64) anzu-
wenden. Die in Satz 1 genannten Kreditinstitute 
haben dem Bundesaufsichtsamt und der Deut-
schen Bundesbank anzuzeigen, ob sie die §§ 10, 
10 a und 13 bis 13 b oder die Vorschriften der 
§§ 10, 10a, 13 und 13a in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Januar 1996 anwenden. 

(4) Nachgewiesenes freies Vermögen des In-
habers oder der persönlich haftenden Gesell

-

schafter eines Kreditinstituts, das am 1. August 
1997 über eine Erlaubnis nach 32 verfügt, kann 
auf Antrag in einem vom Bundesaufsichtsamt zu 
bestimmenden Umfang als haftendes Eigenkapi-
tal berücksichtigt werden. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) Auf Institute, für die eine Erlaubnis nach 
Absatz 1 als erteilt gilt, sind § 35 Abs. 2 Nr. 3 in 
Verbindung mit § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be a bis c sowie § 24 Abs. 1 Nr. 10 über das An-
fangskapital erst ab 1. Januar 2003 anzuwenden. 
Solange das Anfangskapital der in Satz 1 ge-
nannten Institute geringer ist als der bei Anwen-
dung des § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erforderliche Be-
trag, darf es den Durchschnittswert der jeweils 
sechs vorangehenden Monate nicht unterschrei-
ten; der Durchschnittswert ist alle sechs Monate 
zu berechnen und dem Bundesaufsichtsamt mit-
zuteilen. Bei einem Unterschreiten des in Satz 2 
genannten Durchschnittswertes kann das Bun-
desaufsichtsamt die Erlaubnis aufheben. Auf die 
in Satz 1 genannten Institute sind § 10 Abs. 1 bis 8, 
§§ 10a, 11 und 13 bis 13b erst ab 1. Januar 
1999 anzuwenden, es sei denn, sie errichten eine 
Zweigniederlassung oder erbringen grenzüber

-

schreitende Dienstleistungen in anderen Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß 
§ 24 a. Wertpapierhandelsunternehmen, für die 
eine Erlaubnis nach Absatz 1 als erteilt gilt und 
die § 10 Abs. 1 bis 8, §§ 10a, 11 und 13 bis 13 b 
nicht anwenden, haben die Kunden darüber zu 
unterrichten, daß sie nicht gemäß § 24 a in ande-
ren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
eine Zweigniederlassung errichten oder grenz-
überschreitende Dienstleistungen erbringen 
können. Institute, für die eine Erlaubnis nach Ab-
satz 1 als erteilt gilt, haben dem Bundesaufsichts-
amt und der Deutschen Bundesbank anzuzeigen, 
ob sie § 10 Abs. 1 bis 8, §§ 10a, 11 und 13 bis 13 b 
anwenden. 

(4) Kreditinstitute, die am 1. Januar 1998 über 
eine Erlaubnis nach § 32 verfügen, brauchen die 
§§ 10, 10 a und 13 bis 13 b erst ab 1. Oktober 
1998 anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt ha-
ben Kreditinstitute, welche die §§ 10, 10 a und 13 
bis 13 b nicht anwenden, die Vorschriften der 
§§ 10, 10a, 13 und 13a in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Januar 1996 (BGBl. I 
S. 64) anzuwenden. Die in Satz 1 genannten Kre

-

ditinstitute haben dem Bundesaufsichtsamt und 
der Deutschen Bundesbank anzuzeigen, ob sie 
die §§ 10, 10a und 13 bis 13b oder die Vorschrif-
ten der §§ 10, 10 a, 13 und 13 a in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1996 an-
wenden. Soweit die in Satz 1 genannen Kredit-
institute die §§ 10, 10a und 13 bis 13b anwen-
den, haben sie dies dem Bundesaufsichtsamt 
und der Deutschen Bundesbank unverzüglich 
anzuzeigen. 

(5) Nachgewiesenes freies Vermögen des In-
habers oder der persönlich haftenden Gesell-
schafter eines Kreditinstituts, das am 1. Januar 
1998 über eine Erlaubnis nach § 32 verfügt, kann 
auf Antrag in einem vom Bundesaufsichtsamt zu 
bestimmenden Umfang als haftendes Eigenkapi-
tal berücksichtigt werden. " 
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Artikel 2 

Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 

Das Wertpapierhandelsgesetz vom 26. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1749), geändert durch Artikel 22 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„Abschnitt 1 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 2 a Ausnahmen 

Abschnitt 2 
Bundesaufsichtsamt 

für den Wertpapierhandel 

§ 3 Organisation 

§ 4 Aufgaben 

§ 5 Wertpapierrat 

§ 6 Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehör-
den im Inland 

§ 7 Zusammenarbeit mit zuständigen Stel-
len im Ausland 

§ 8 Verschwiegenheitspflicht 

§ 9 Meldepflichten 

§ 10 Zwangsmittel 

§ 11 Umlage und Kosten" . 

b) Abschnitt 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Abschnitt 5 
Verhaltensregeln für 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

§ 31 Allgemeine Verhaltensregeln 

§ 32 Besondere Verhaltensregeln 

§ 33 Organisationspflichten 

§ 34 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten 

§ 34 a Getrennte Vermögensverwaltung 

§ 35 Überwachung der Meldepflichten und 
Verhaltensregeln 

§ 36 Prüfung der Meldepflichten und Ver-
haltensregeln 

§ 36 a Unternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaften oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 

§ 36 b Werbung der Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen 

§ 36 c Zusammenarbeit mit zuständigen Stel-
len im Ausland 

§ 37 Ausnahmen" . 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 2 

Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 

Das Wertpapierhandelsgesetz vom 26. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1749), geändert durch Artikel 22 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1959), wird 
wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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c) Abschnitt 7 wird wie folgt gefaßt: 

„Abschnitt 7 
Übergangsbestimmungen 

§ 41 Erstmalige Mitteilungs- und Veröffent-
lichungspflichten 

§ 42 Übergangsregelung für die Kostener

-

stattungspflicht nach § 11". 

2. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 1 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Erbrin-
gung von Wertpapierdienstleistungen und We rt

-papiernebendienstleistungen, den börslichen und 
außerbörslichen Handel mit Wertpapieren, Geld-
marktinstrumenten und Derivaten sowie auf Ver-
änderungen der Stimmrechtsanteile von Aktionä-
ren an börsennotierten Gesellschaften." 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes 
sind, auch wenn für sie keine Urkunden ausge-
stellt sind, 

1. Aktien, Zertifikate, die Aktien vertreten, 
Schuldverschreibungen, Genußscheine, Op-
tionsscheine und 

2. andere Wertpapiere, die mit Aktien oder 
Schuldverschreibungen vergleichbar sind, 

wenn sie an einem Markt gehandelt werden 
können. 

Wertpapiere sind auch Anteilscheine, die von 
einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer aus-
ländischen Investmentgesellschaft ausgegeben 
werden." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

„ (1 a) Geldmarktinstrumente im Sinne die-
ses Gesetzes sind Forderungen, die nicht unter 
Absatz 1 fallen und üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden. " 

c) Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„ (2) Derivate im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. als Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte 
ausgestaltete Termingeschäfte, deren Preis 
unmittelbar oder mittelbar abhängt von 

a) dem Börsen- oder Marktpreis von We rt
-papieren, 

b) dem Börsen- oder Marktpreis von Geld-
marktinstrumenten, 

c) Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 

d) dem Börsen- oder Marktpreis von Waren 
oder Edelmetallen, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. unverändert 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Derivate im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. unverändert 
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2. Devisentermingeschäfte, die an einem orga-
nisierten Markt gehandelt werden (Devisen-
futuregeschäfte), Devisenoptionsgeschäfte, 
Devisenswapgeschäfte, Devisenswapopti-
onsgeschäfte und Devisenfutureoptions-
geschäfte. 

(3) Wertpapierdienstleistungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind 

1. die Anschaffung und die Veräußerung von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder 
Derivaten im eigenen Namen für fremde 
Rechnung, 

2. die Anschaffung und die Veräußerung von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder 
Derivaten im Wege des Eigenhandels für 
andere, 

3. die Anschaffung und die Veräußerung von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder 
Derivaten im fremden Namen für fremde 
Rechnung, 

4. die Vermittlung oder der Nachweis von Ge-
schäften über die Anschaffung und die Ver-
äußerung von Wertpapieren, Geldmarktin-
strumenten oder De rivaten, 

5. die Übernahme von Wertpapieren, Geld-
marktinstrumenten oder De rivaten für eige-
nes Risiko zur Plazierung oder die Übernah-
me gleichwertiger Garantien, 

6. die Verwaltung einzelner in Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten oder De rivaten an-
gelegter Vermögen für andere mit Entschei-
dungsspielraum. " 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a ein-
gefügt: 

„ (3 a) Wertpapiemebendienstleistungen im 
Sinne dieses Gesetzes sind 

1. die Verwahrung und die Verwaltung von 
Wertpapieren für andere, sofern nicht das 
Depotgesetz anzuwenden ist, 

2. die Gewährung von Krediten oder Darlehen 
an andere für die Durchführung von We rt

-papierdienstleistungen durch das Unterneh-
men, das den Kredit oder das Darlehen ge-
währt hat, 

3. die Beratung bei der Anlage in Wertpapie-
ren, Geldmarktinstrumenten oder Deriva-
ten, 

4. die in Absatz 3 Nr. 1 bis 4 genannten Tätig-
keiten, soweit sie Devisengeschäfte oder 
Devisentermingeschäfte, die nicht unter Ab-
satz 2 Nr. 2 fallen, zum Gegenstand haben 
und im Zusammenhang mit Wertpapier-
dienstleistungen stehen. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. Devisentermingeschäfte, die an einem orga-
nisierten Markt gehandelt werden (Devisen-
futuregeschäfte), Devisenoptionsgeschäfte, 
Währungsswapgeschäfte, Devisenswapop-
tionsgeschäfte und Devisenfutureoptionsge-
schäfte. 

(3) unverändert 

d) unverändert 
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e) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
im Sinne dieses Gesetzes sind Kreditinstitute, 
Finanzdienstleistungsinstitute und nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen tätige Unternehmen, die Wertpapierdienst-
leistungen allein oder zusammen mit Wertpa-
piernebendienstleistungen gewerbsmäßig oder 
in einem Umfang erbringen, der einen in kauf-
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbe-
trieb erfordert." 

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„ (5) Organisierter Markt im Sinne dieses 
Gesetzes ist ein Markt, der von staatlich aner-
kannten Stellen geregelt und überwacht wird, 
regelmäßig stattfindet und für das Publikum 
unmittelbar oder mittelbar zugänglich ist." 

4. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

„§ 2a 
Ausnahmen 

(1) Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
gelten nicht 

1. Unternehmen, die Wertpapierdienstleistungen 
ausschließlich für ihr Mutterunternehmen oder 
ihre Tochter- oder Schwesterunternehmen im 
Sinne des § 1 Abs. 6 und 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen erbringen, 

2. Unternehmen, deren Wertpapierdienstleistung 
ausschließlich in der Verwaltung eines Systems 
von Arbeitnehmerbeteiligungen an den eige-
nen oder an mit ihnen verbundenen Unterneh-
men besteht, 

3. Unternehmen, die ausschließlich Wertpapier-
dienstleistungen im Sinne sowohl der Num-
mer 1 als auch der Nummer 2 erbringen, 

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen, 

5. die öffentliche Schuldenverwaltung des Bun-
des, eines seiner Sondervermögen, eines Lan-
des, eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Gemeinschaften oder eines anderen 
Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, die Deutsche Bun-
desbank sowie die Zentralbanken der anderen 
Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten, 

6. Angehörige freier Berufe, die Wertpapier-
dienstleistungen nur gelegentlich im Rahmen 
ihrer Berufstätigkeit erbringen und einer Be-
rufskammer in der Form der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts angehören, deren Berufs-
recht die Erbringung von Wertpapierdienstlei-
stungen nicht ausschließt, 

7. Unternehmen, die als einzige Wertpapier-
dienstleistung Aufträge zum Erwerb oder zur 
Veräußerung von Anteilscheinen von Kapital- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

e) unverändert 

f) unverändert 

4. unverändert 
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anlagegesellschaften oder von ausländischen 
Investmentanteilen, die nach dem Ausland-
investment-Gesetz vertrieben werden dürfen, 
weiterleiten an 

a) ein Kreditinstitut oder Finanzdienstlei-
stungsinstitut, 

b) ein nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 
Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Un-
ternehmen, 

c) ein Unternehmen, das auf Grund einer 
Rechtsverordnung gemäß § 53 c des Geset-
zes über das Kreditwesen gleichgeste llt oder 
freigestellt ist, oder 

d) eine ausländische Investmentgesellschaft, 

sofern sie nicht befugt sind, sich bei der Er-
bringung dieser Wertpapierdienstleistungen 
Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilschei-
nen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen, 

8. Unternehmen, die Wertpapierdienstleistungen 
ausschließlich an einem organisierten Markt, 
an dem ausschließlich De rivate gehandelt wer-
den, für andere Mitglieder dieses Marktes er-
bringen und deren Verbindlichkeiten durch ein 
System zur Sicherung der Erfüllung der Ge-
schäfte an diesem Markt abgedeckt sind, 

9. Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin be-
steht, Geschäfte über Rohwaren mit gleicharti-
gen Unternehmen, mit den Erzeugern oder den 
gewerblichen Verwendern der Rohwaren zu tä-
tigen, und die Wertpapierdienstleistungen nur 
für diese Gegenparteien und nur insoweit er-
bringen, als es für ihre Haupttätigkeit erforder-
lich ist. 

(2) Übt ein Unternehmen Wertpapierdienstlei-
stungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 und 4 aus-
schließlich für Rechnung und unter der Haftung 
eines Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungs-
instituts oder eines nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 
Unternehmens oder unter der gesamtschuldneri-
schen Haftung solcher Institute oder Unterneh-
men aus, ohne andere Wertpapierdienstleistun-
gen zu erbringen, gilt es nicht als Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen. Seine Tätigkeit wird 
den Instituten oder Unternehmen zugerechnet, 
für deren Rechnung und unter deren Haftung es 
seine Tätigkeit erbringt. " 

5. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach dem Wo rt  „Wertpapier-
handels" die Worte „oder von Wertpapier-
dienstleistungen oder Wertpapiernebendienst-
leistungen" eingefügt. 

b) In Satz 3 werden die Worte „geeignet sind" 
durch die Worte „geeignet und erforderlich 
sind" ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

5. unverändert 
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6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Worte „Feststellungen 
mitzuteilen" durch die Worte „Feststellungen 
einschließlich personenbezogener Daten mit-
zuteilen" ersetzt. 

b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
angefügt: 

„(4) Die Deutsche Bundesbank hat dem 
Bundesaufsichtsamt auf Anfrage Auskünfte 
über die ihr auf Grund des § 14 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Kreditwesen mitgeteilten Da-
ten zu erteilen, soweit dies zur Verfolgung von 
verbotenen Insidergeschäften erforderlich ist. 

(5) Das Bundesaufsichtsamt darf zur Erfül-
lung seiner Aufgaben die nach §§ 2 b, 14 Abs. 3 
in Verbindung mit § 19 Abs. 2, § 24 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 und 11, Abs. 3 des Gesetzes über das 
Kreditwesen bei der Deutschen Bundesbank 
gespeicherten Daten im automatisierten Ver-
fahren abrufen. Werden bei der Deutschen 
Bundesbank vom Bundesaufsichtsamt Daten 
abgerufen, hat sie bei jedem zehnten Abruf für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle den Zeit-
punkt, die Angaben, welche die Feststellung 
der aufgerufenen Datensätze ermöglichen, so-
wie die für den Abruf verantwortliche Person 
zu protokollieren. Die protokollierten Daten 
dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrol-
le, der Datensicherung oder zur Sicherstellung 
eines ordnungsmäßigen Betriebs der Datenver-
arbeitungsanlage verwendet werden. Die Pro-
tokolldaten sind am Ende des auf die Speiche-
rung folgenden Kalenderjahres zu löschen." 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „We rt
-papiermärkten und den Wertpapierhandel" 

durch die Worte „Wertpapier- oder Derivate

-

märkten und den Handel in Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten, De rivaten oder Devi-
sen" ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesaufsichtsamt darf im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Stellen Tatsachen übermitteln, die für 
die Überwachung von Börsen oder anderen 
Wertpapier- oder Derivatemärkten, des We rt

-papier-, Geldmarktinstrumente-, Derivate- 
oder Devisenhandels, von Kreditinstituten, Fi-
nanzdienstleistungsinstituten, Investmentge-
sellschaften, Finanzunternehmen oder Versi-
cherungsunternehmen oder damit zusammen

-

hängender Verwaltungs- oder Gerichtsverfah-
ren erforderlich sind. " 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Das Bundesaufsichtsamt darf diese Tatsachen 
unter Beachtung der Zweckbestimmung den 
Börsenaufsichtsbehörden und den Handels-
überwachungsstellen der Börsen mitteilen." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

6. unverändert 

7. unverändert 
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8. § 8 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag 
mit der Überwachung von Börsen oder ande-
ren Wertpapier- oder Derivatemärkten, des 
Wertpapier-, Geldmarktinstrumente-, Deriva

-

te- oder Devisenhandels, von Kreditinstituten, 
Finanzdienstleistungsinstituten, Investment-
gesellschaften, Finanzunternehmen oder Ver-
sicherungsunternehmen betraute Stellen so-
wie von diesen beauftragte Personen,". 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute 
mit der Erlaubnis zum Betreiben des Eigenhan-
dels, nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätige Unternehmen mit Sitz in 
einem Staat, der nicht Mitglied der Euro-
päischen Gemeinschaften und auch nicht Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist, sowie Unternehmen, 
die ihren Sitz im Inland haben und an einer in-
ländischen Börse zur Teilnahme am Handel zu-
gelassen sind, sind verpflichtet, dem Bundesauf-
sichtsamt jedes Geschäft in Wertpapieren oder 
Derivaten, die zum Handel an einem organisier-
ten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zugelassen oder in 
den Freiverkehr einer inländischen Börse einbe-
zogen sind, spätestens an dem auf den Tag des 
Geschäftsabschlusses folgenden Werktag, der 
kein Samstag ist, mitzuteilen, wenn sie das Ge-
schäft im Zusammenhang mit einer Wertpapier-
dienstleistung oder als Eigengeschäft abschlie-

ßen. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt auch für 
den Erwerb und die Veräußerung von Rechten 
auf Zeichnung von Wertpapieren, sofern diese 
Wertpapiere an einem organisierten Markt ge-
handelt werden sollen, sowie für Geschäfte in 
Aktien und Optionsscheinen, bei denen ein An-
trag auf Zulassung zum Handel an  einem orga-
nisierten Markt oder auf Einbeziehung in den 
Freiverkehr gestellt oder öffentlich angekündigt 
ist." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

„ (1 a) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 
ausgenommen sind Bausparkassen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Bausparkas-
sen und Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1, 4 
und 5 des Gesetzes über das Kreditwesen, 
sofern sie nicht an  einer inländischen Börse zur 
Teilnahme am Handel zugelassen sind, sowie 
Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrich-
tung. Die Verpflichtung nach Absatz 1 findet 
auch keine Anwendung auf Geschäfte in Anteil-
scheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder 
einer ausländischen Investmentgesellschaft, bei 
denen eine Rücknahmeverpflichtung der Ge- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

8. unverändert 
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sellschaft besteht, sowie auf Geschäfte in Deri-
vaten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b 
und d. " 

c) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 werden die Worte „Kre-
ditinstitute, Zweigstellen und Unternehmen" 
durch die Worte „Institute und Unternehmen" 
ersetzt. 

d) In Absatz 3 Nr. 5 werden die Worte „Kreditin

-

stitute, Zweigstellen und Unternehmen" durch 
die Worte „Institute und Unternehmen" und 
die Worte „Markt im Sinne des § 2 Abs. 1" 
durch die Worte „organisierten Markt" ersetzt. 

10. In § 10 Satz 3 wird die Zahl „50 000" durch die 
Zahl „100 000" ersetzt. 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ Umlage und Kosten" . 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die Kosten des Bundesaufsichtsamtes 
sind dem Bund zu erstatten 

1. zu 68 Prozent durch Kreditinstitute und 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätige Unternehmen, so-
fern diese Kreditinstitute oder Unterneh-
men befugt sind, im Inland Wertpapier-
dienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 3 
Nr. 1, 2 oder 5 zu erbringen, 

2. zu 4 Prozent durch die Kursmakler und an-
dere Unternehmen, die an einer inländi-
schen Börse zur Teilnahme am Handel zu-
gelassen sind und nicht unter Nummer 1 
fallen, 

3. zu 9 Prozent durch Finanzdienstleistungs-
institute und nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen tätige Un-
ternehmen, sofern diese Finanzdienstlei-
stungsinstitute oder Unternehmen befugt 
sind, im Inland Wertpapierdienstleistungen 
im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3, 4 oder 6 zu er-
bringen und nicht unter Nummer 1 oder 2 
fallen, 

4. zu 9 Prozent durch Emittenten mit Sitz im 
Inland, deren Wertpapiere an einer inlän-
dischen Börse zum Handel zugelassen oder 
mit ihrer Zustimmung in den Freiverkehr 
einbezogen sind. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 werden 
die Kosten nach Maßgabe des Umfanges der 
nach § 9 Abs. 1 gemeldeten Geschäfte anteilig 
umgelegt; maßgeblich ist die Zahl der Ge-
schäfte, wobei bei Schuldverschreibungen 
nur ein Drittel der Geschäfte zu berücksichti-
gen ist. Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 werden die 
Kosten nach Maßgabe des Ergebnisses aus 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit oder bei 
Nachweis nach Maßgabe der aus Wertpapier- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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dienstleistungen oder Eigengeschäften erziel-
ten Bruttoerlöse anteilig umgelegt. Im Fa ll  des 
Satzes 1 Nr. 4 werden die Kosten auf die Emit-
tenten nach Maßgabe der Börsenumsätze ih-
rer zum Handel zugelassenen oder in den 
Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere antei-
lig umgelegt. " 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „Geschäftsumfang" ein Komma und die 

Worte „das Ergebnis aus der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit oder die Bruttoerlöse" ein-
gefügt. 

d) In Absatz 4 wird die Angabe „ § 36 Abs. 1" 
durch die Angabe „§ 35 Abs. 1 sowie § 36 
Abs. 4" ersetzt. 

12. In § 12 werden jeweils die Worte „Markt im Sinne 
des § 2 Abs. 1" durch die Worte „organisierten 
Markt" ersetzt. 

13. §15 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Zweigstel-
len von Unternehmen im Sinne des § 53 Abs. 1 
Satz 1 und des § 53 b Abs. 1 Satz 1 des Geset-
zes über das Kreditwesen" durch die Worte 
„nach § 53 Abs. i Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen täti-
gen Unternehmen" ersetzt. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

c) Im bisherigen Satz 4 wird der Halbsatz 
„;Satz 3 gilt hierfür entsprechend" gestrichen. 

14. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Hat das Bundesaufsichtsamt Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen ein Verbot 
nach § 14, kann es von den Wertpapierdienst

-

leistungsunternehmen sowie von Unterneh-
men mit Sitz im Inland, die an einer inländi-
schen Börse zur Teilnahme am Handel zuge-
lassen sind, Auskünfte über Geschäfte in Insi-
derpapieren verlangen, die sie für eigene oder 
fremde Rechnung abgeschlossen oder vermit-
telt haben. Satz 1 gilt entsprechend für Aus-
kunftsverlangen gegenüber Unternehmen 
mit Sitz im Ausland, die an  einer inländischen 
Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen 
sind, hinsichtlich ihrer an einer inländischen 
Börse oder im Freiverkehr abgeschlossenen 
Geschäfte. Das Bundesaufsichtsamt kann 
vom Auskunftspflichtigen die Angabe der 
Identität der Auftraggeber, der berechtigten 
oder verpflichteten Personen sowie der Be-
standsveränderungen in Insiderpapieren ver-
langen, soweit es sich um Insiderpapiere han

-

delt, für welche die Anhaltspunkte für einen 
Verstoß vorliegen oder deren Kursentwick-
lung von solchen Insiderpapieren abhängt. 
Die in Satz 1 genannten Unternehmen haben 
vor Durchführung von Aufträgen bei natür- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

12. unverändert 

13. §15 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Zweigstel-
len von Unternehmen im Sinne des § 53 Abs. 1 
Satz 1 und des § 53b Abs. 1 Satz i des Geset-
zes über das Kreditwesen" durch die Worte 
„nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen" er-
setzt. 

b) unverändert 

c) unverändert 

14. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Hat das Bundesaufsichtsamt Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen ein Verbot 
nach § 14, kann es von den Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen sowie von Unterneh-
men mit Sitz im Inland, die an einer inländi-
schen Börse zur Teilnahme am Handel zuge-
lassen sind, Auskünfte über Geschäfte in Insi-
derpapieren verlangen, die sie für eigene oder 
fremde Rechnung abgeschlossen oder vermit-
telt haben. Satz 1 gilt entsprechend für Aus-
kunftsverlangen gegenüber Unternehmen 
mit Sitz im Ausland, die an einer inländischen 
Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen 
sind, hinsichtlich ihrer an einer inländischen 
Börse oder im Freiverkehr abgeschlossenen 
Geschäfte. Das Bundesaufsichtsamt kann 
vom Auskunftspflichtigen die Angabe der 
Identität der Auftraggeber, der berechtigten 
oder verpflichteten Personen sowie der Be-
standsveränderungen in Insiderpapieren ver-
langen, soweit es sich um Insiderpapiere han-
delt, für welche die Anhaltspunkte für einen 
Verstoß vorliegen oder deren Kursentwick-
lung von solchen Insiderpapieren abhängt. 
Die in Satz 1 genannten Unternehmen haben 
vor Durchführung von Aufträgen, die Insider- 
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lichen Personen den Namen, das Geburtsda-
tum und die Anschrift, bei Unternehmen die 
Firma und die Anschrift der Auftraggeber und 
der berechtigten oder verpflichteten Personen 
oder Unternehmen festzustellen und diese 
Angaben aufzuzeichnen." 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „Kredit-
institute, Zweigstellen und Unternehmen" 
durch das Wort  „Unternehmen" ersetzt. 

c) Nach Absatz 7 werden folgende Absätze 8 
und 9 angefügt: 

„(8) Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Un-
ternehmen dürfen die Auftraggeber oder die 
berechtigten oder verpflichteten Personen 
oder Unternehmen nicht von einem Aus-
kunftsverlangen des Bundesaufsichtsamtes 
nach Absatz 2 Satz 1 oder einem daraufhin 
eingeleiteten Ermittlungsverfahren in Kennt-
nis setzen. 

(9) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 
Satz 4 sind mindestens sechs Jahre aufzu-
bewahren. Für die Aufbewahrung gilt § 257 
Abs. 3 und 5 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend." 

15. In § 25 Abs. 1 Satz 2 wird das Wo rt  „Wohnort" 
durch die Worte „Staat, in dem sich der Wohnort 
befindet", ersetzt. 

16. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort 
 „Wertpapierdienstleistungen" die Worte „und 

Wertpapiernebendienstleistungen" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wo rt 
 „Wertpapierdienstleistungen" die Worte 

„oder Wertpapiernebendienstleistungen" 
eingefügt. 

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Die Kunden sind nicht verpflichtet, dem 
Verlangen nach Angaben gemäß Satz 1 
Nr. 1 zu entsprechen." 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wo rt  „Wertpa-
pierdienstleistungen" die Worte „oder We rt

-papiernebendienstleistungen" sowie nach 
dem Wort  „Wertpapierdienstleistung" die 
Worte „oder Wertpapiernebendienstleistung" 
eingefügt. 

17. In § 32 Abs. 1 und 2 werden jeweils die Worte 
„Wertpapieren oder De rivaten" durch die Worte 
„Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder 
Derivaten" ersetzt. 

18. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text erhält die Absatzbezeich-
nung „(1)" 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

papiere im Sinne des § 12 zum Gegenstand 
haben, bei natürlichen Personen den Namen, 
das Geburtsdatum und die Anschrift, bei Un-
ternehmen die Firma und die Anschrift der 
Auftraggeber und der berechtigten oder ver-
pflichteten Personen oder Unternehmen fest-
zustellen und diese Angaben aufzuzeichnen." 

b) unverändert 

c) unverändert 
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b) In Absatz 1 Nr. 1 und 2 werden jeweils nach 
dem Wort „Wertpapierdienstleistung" die 
Worte „und Wertpapiernebendienstleistung" 
eingefügt. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

(2) Bereiche, die für die Durchführung der 
Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapier-
nebendienstleistungen wesentlich sind, dür-
fen auf ein anderes Unternehmen nur ausge-
lagert werden, wenn dadurch weder die Ord-
nungsmäßigkeit dieser Dienstleistungen noch 
die Wahrnehmung der Pflichten nach Ab-
satz 1, noch die entsprechenden Prüfungs-
rechte und Kontrollmöglichkeiten des Bun-
desaufsichtsamtes beeinträchtigt werden. Das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat 
sich insbesondere die erforderlichen Wei-
sungsbefugnisse vertraglich zu sichern und 
die ausgelagerten Bereiche in seine internen 
Kontrollverfahren einzubeziehen." 

19. § 34 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men hat bei der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstlei-
stungen aufzuzeichnen 

1. den Auftrag und hierzu erteilte Anweisungen 
des Kunden sowie die Ausführung des Auf-
traps, 

2. den Namen des Angestellten, der den Auftrag 
des Kunden angenommen hat, sowie die Uhr-
zeit der Erteilung und Ausführung des Auf

-

trags, 

3. die dem Kunden für den Auftrag in Rechnung 
gestellten Provisionen und Spesen, 

4. die Anweisungen des Kunden sowie die Er-
teilung des Auftrags an ein anderes Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen, soweit es 
sich um die Verwaltung von Vermögen im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 6 handelt, 

5. die Erteilung eines Auftrags für eigene Rech-
nung an ein anderes Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen, sofern das Geschäft nicht 
der Meldepflicht nach § 9 unterliegt; Aufträge 
für eigene Rechnung sind besonders zu kenn-
zeichnen." 

20. Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt: 

„§ 34 a  

Getrennte Vermögensverwaltung 

(1) Ein 	Wertpapierdienstleistungsunterneh

-

men ohne eine Erlaubnis zum Be treiben des Ein-
lagengeschäftes im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen hat 
Kundengelder, die es im Zusammenhang mit 
einer Wertpapierdienstleistung oder einer We rt

-papiernebendienstleistung entgegennimmt und 
im eigenen Namen und auf Rechnung der Kun- 
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19. § 34 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men hat bei der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen aufzuzeichnen 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

20. Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt: 

„§ 34 a 

Getrennte Vermögensverwaltung 

(1) Ein 	Wertpapierdienstleistungsunterneh

-

men ohne eine Erlaubnis zum Betreiben des Ein-
lagengeschäftes im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen hat 
Kundengelder, die es im Zusammenhang mit 
einer Wertpapierdienstleistung oder einer We rt

-papiernebendienstleistung entgegennimmt und 
im eigenen Namen und auf Rechnung der Kun- 
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den verwendet, unverzüglich ge trennt von den 
Geldern des Unternehmens und von anderen 
Kundengeldern auf Treuhandkonten bei einem 
Kreditinstitut, das im Inland zum Be treiben des 
Einlagengeschäftes befugt ist, oder einem geeig-
neten Kreditinstitut mit Sitz im Ausland, das zum 
Betreiben des Einlagengeschäftes befugt ist, zu 
verwahren. Das Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen hat dem Kreditinstitut vor der Verwah-
rung offenzulegen, daß die Gelder für fremde 
Rechnung eingelegt werden, und hierbei den 
Namen des Kunden anzugeben. Es hat den Kun-
den unverzüglich darüber zu unterrichten, auf 
welchem Konto die Kundengelder verwahrt wer-
den und ob das Kreditinstitut, bei dem die Kun-
dengelder verwahrt werden, Mitglied einer Ein-
lagensicherungseinrichtung ist und in welchem 
Umfang die Kundengelder durch diese Einrich-
tung gesichert sind. 

(2) Ein 	Wertpapierdienstleistungsunterneh

-

men ohne eine Erläubnis zum Be treiben des De-
potgeschäftes im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
des Gesetzes über das Kreditwesen hat Wertpa-
piere, die es im Zusammenhang mit einer Wert

-papierdienstleistung oder einer Wertpapierne-
bendienstleistung entgegennimmt, unverzüglich 
einem Kreditinstitut, das im Inland zum Betrei-
ben des Depotgeschäftes befugt ist, oder einem 
Kreditinstitut mit Sitz im Ausland, das zum Be-
treiben des Depotgeschäftes befugt ist und bei 
welchem dem Kunden eine Rechtsstellung ein-
geräumt wird, die derjenigen nach dem Depotge-
setz gleichwertig ist, zur Verwahrung weiterzu-
leiten. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, zum Schutz der 
einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
anvertrauten Gelder oder Wertpapiere der Kun-
den nähere Bestimmungen über den Umfang der 
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 er-
lassen. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf das Bundesaufsichtsamt übertragen." 

21. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Überwachung der Meldepflichten und Ver-
haltensregeln". 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Bundesaufsichtsamt kann zur 
Überwachung der Einhaltung der in diesem 
Abschnitt geregelten Pflichten von den We rt

-papierdienstleistungsunternehmen, den mit 
diesen verbundenen Unternehmen und den in 
§ 32 Abs. 2 vor Nummer 1 genannten Perso-
nen Auskünfte und die Vorlage von Unter-
lagen verlangen und auch ohne besonderen 
Anlaß Prüfungen vornehmen. § 16 Abs. 6 ist 
anzuwenden. Während der üblichen Arbeits- 
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den verwendet, unverzüglich getrennt von den 
Geldern des Unternehmens und von anderen 
Kundengeldern auf Treuhandkonten bei einem 
Kreditinstitut, das im Inland zum Betreiben des 
Einlagengeschäftes befugt ist, oder einem geeig-
neten Kreditinstitut mit Sitz im Ausland, das zum 
Betreiben des Einlagengeschäftes befugt ist, zu 
verwahren. Das Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen hat dem Kreditinstitut vor der Verwah-
rung offenzulegen, daß die Gelder für fremde 
Rechnung eingelegt werden. Es hat den Kunden 
unverzüglich darüber zu unterrichten, auf wel-
chem Konto die Kundengelder verwahrt werden 
und ob das Kreditinstitut, bei dem die Kunden-
gelder verwahrt werden, Mitglied einer Einla-
gensicherungseinrichtung ist und in welchem 
Umfang die Kundengelder durch diese Einrich-
tung gesichert sind. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

21. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 
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zeit ist den Bediensteten des Bundesaufsichts-
amtes und den von ihm beauftragten Perso-
nen, soweit dies zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben nach diesem Abschnitt erforderlich 
ist, das Betreten der Grundstücke und Ge-
schäftsräume der Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen und der mit diesen verbunde-
nen Unternehmen zu gestatten. " 

c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 
bis 5 eingefügt: 

„(2) Das Bundesaufsichtsamt kann zur 
Überwachung der Einhaltung der in diesem 
Abschnitt geregelten Pflichten Auskünfte und 
die Vorlage von Unterlagen auch von Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland verlangen, die 
Wertpapierdienstleistungen gegenüber Kun-
den erbringen, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt oder ihre Geschäftsleitung im Inland ha- 
ben, sofern nicht die Wertpapierdienstleistung 
einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden Wertpapiernebendienstleistungen 
ausschließlich im Ausland erbracht wird. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann zur Über-
wachung der Einhaltung der in diesem Ab-
schnitt geregelten Pflichten Auskünfte über 
die Geschäftsangelegenheiten, insbesondere 
über Art  und Umfang der betriebenen Ge-
schäfte, und die Vorlage von Unterlagen auch 
von solchen Kreditinstituten, Finanzdienstlei-
stungsinstituten und nach § 53 Abs. 1 Satz 1 
oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Ge-
setzes über das Kreditwesen tätigen Unter-
nehmen verlangen, bei denen Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß sie Wertpapier-
dienstleistungen erbringen. Absatz 1 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(4) Die Befugnisse nach Absatz 1 stehen 
dem Bundesaufsichtsamt auch zur Überwa-
chung der Meldepflichten nach § 9 gegenüber 
den in § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 genannten 
Unternehmen zu. § 16 Abs. 6 ist anzuwenden. 

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1, 3 
und 4 haben keine aufschiebende Wirkung. " 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6. 

22. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Prüfung der Meldepflichten und 
Verhaltensregeln 

(1) Unbeschadet des § 35 ist die Einhaltung der 
Meldepflichten nach § 9 und der in diesem Ab-
schnitt geregelten Pflichten einmal jährlich durch 
einen geeigneten Prüfer zu prüfen. Das Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen hat den Prüfer 
jeweils spätestens zum Ablauf des Geschäftsjah-
res zu bestellen, auf das sich die Prüfung er-
streckt. Geeignete Prüfer sind Wirtschaftsprüfer, 
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c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 
bis 5 eingefügt: 

(2) unverändert 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann zur Über-
wachung der Einhaltung der in diesem Ab-
schnitt geregelten Pflichten Auskünfte über 
die Geschäftsangelegenheiten, insbesondere 
über Art  und Umfang der betriebenen Ge-
schäfte, und die Vorlage von Unterlagen auch 
von solchen Kreditinstituten, Finanzdienstlei-
stungsinstituten und nach § 53 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 
Unternehmen verlangen, bei denen Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, daß sie We rt

-papierdienstleistungen erbringen. Absatz 1 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

d) unverändert 

22. § 36 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 36 

Prüfung der Meldepflichten und 
Verhaltensregeln 

(1) Unbeschadet des § 35 ist die Einhaltung der 
Meldepflichten nach § 9 und der in diesem Ab-
schnitt geregelten Pflichten einmal jährlich durch 
einen geeigneten Prüfer zu prüfen. Das Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen hat den Prüfer 
jeweils spätestens zum Ablauf des Geschäftsjah-
res zu bestellen, auf das sich die Prüfung er-
streckt. Bei Kreditinstituten, die einem genossen- 
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vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungs- und 
Buchprüfungsgesellschaften, genossenschaftli-
che Prüfungsverbände und Prüfungsstellen von 
Sparkassen- und Giroverbänden, die hinsichtlich 
des Prüfungsgegenstandes über ausreichende 
Kenntnisse verfügen. Der Prüfer hat unverzüg-
lich nach Beendigung der Prüfung einen Prü-
fungsbericht dem Bundesaufsichtsamt, dem Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesen und der 
Deutschen Bundesbank einzureichen. Soweit die 
Prüfungen von genossenschaftlichen Prüfungs-
verbänden oder Prüfungsstellen von Sparkassen- 
und Giroverbänden durchgeführt werden, haben 
die Prüfungsverbände oder Prüfungsstellen den 
Prüfungsbericht nur auf Anforderung des Bun-
desaufsichtsamtes, des Bundesaufsichtsamtes für 
das Kreditwesen oder der Deutschen Bundes-
bank einzureichen. 

(2) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
hat vor Erteilung des Prüfungsauftrags dem Bun-
desaufsichtsamt den Prüfer anzuzeigen. Das 
Bundesaufsichtsamt kann innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Anzeige die Beste llung eines 
anderen Prüfers verlangen, wenn dies zur Errei-
chung des Prüfungszweckes geboten ist; Wider-
spruch und Anfechtungsklage hiergegen haben 
keine aufschiebende Wirkung. Das Bundesauf-
sichtsamt unterrichtet das Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen über seine Entscheidung. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann gegenüber 
dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen Be-
stimmungen über den Inhalt der Prüfung treffen, 
die vom Prüfer zu berücksichtigen sind. Es kann 
insbesondere Schwerpunkte der Prüfungen fest-
setzen. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen 
die Meldepflichten nach § 9 oder die in diesem 
Abschnitt geregelten Pflichten hat der Prüfer das 
Bundesaufsichtsamt unverzüglich zu unterrich-
ten. Das Bundesaufsichtsamt kann an den Prü-
fungen teilnehmen sowie selbst Prüfungshand-
lungen vornehmen. Hierfür ist dem Bundesauf-
sichtsamt der Beginn der Prüfung rechtzeitig mit-
zuteilen. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann in Einzelfäl-
len die Prüfung nach Absatz 1 anstelle des Prü-
fers selbst oder durch Beauftragte durchführen. 
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist 
hierüber rechtzeitig zu informieren. 
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schaftlichen Prüfungsverband angehören oder 
durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und 
Giroverbandes geprüft werden, wird die Prü-
fung durch den zuständigen Prüfungsverband 
oder die zuständige Prüfungsstelle, soweit hin-
sichtlich letzterer das Landesrecht dies vorsieht, 
vorgenommen. Geeignete Prüfer sind darüber 
hinaus Wirtschaftsprüfer, vereidigte puchprüfer 
sowie Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungs-
gesellschaften, die hinsichtlich des Prüfungsge-
genstandes über ausreichende Kenntnisse verfü-
gen. Der Prüfer hat unverzüglich nach Beendi-
gung der Prüfung einen Prüfungsbericht dem 
Bundesaufsichtsamt, dem Bundesaufsichtsamt 
für das Kreditwesen und der Deutschen Bundes-
bank einzureichen. Soweit die Prüfungen von ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverbänden oder Prü-
fungsstellen von Sparkassen- und Giroverbän-
den durchgeführt werden, haben die Prüfungs-
verbände oder Prüfungsstellen den Prüfungsbe-
richt nur auf Anforderung des Bundesaufsichts-
amtes, des Bundesaufsichtsamtes für das Kredit-
wesen oder der Deutschen Bundesbank einzurei-
chen. 

(2) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
hat vor Erteilung des Prüfungsauftrags dem Bun-
desaufsichtsamt den Prüfer anzuzeigen. Das 
Bundesaufsichtsamt kann innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Anzeige die Bestellung eines 
anderen Prüfers verlangen, wenn dies zur Errei-
chung des Prüfungszweckes geboten ist; Wider-
spruch und Anfechtungsklage hiergegen haben 
keine aufschiebende Wirkung. Das Bundesauf-
sichtsamt unterrichtet das Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen über seine Entscheidung. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Kreditinstitute, die 
einem genossenschaftlichen Prüfungsverband 
angehören oder durch die Prüfungsstelle eines 
Sparkassen- und Giroverbandes geprüft wer-
den. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt kann gegenüber 
dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen Be-
stimmungen über den Inhalt der Prüfung treffen, 
die vom Prüfer zu berücksichtigen sind. Es kann 
insbesondere Schwerpunkte der  Prüfungen fest-
setzen. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen 
die Meldepflichten nach § 9 oder die in diesem 
Abschnitt geregelten Pflichten hat der Prüfer das 
Bundesaufsichtsamt unverzüglich zu unterrich-
ten. Das Bundesaufsichtsamt kann an den Prü-
fungen teilnehmen. Hierfür ist dem Bundesauf-
sichtsamt der Beginn der Prüfung rechtzeitig mit-
zuteilen. 

(4) unverändert 
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(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, nähere Bestim-
mungen über Art, Umfang und Zeitpunkt der 
Prüfung nach Absatz 1 erlassen, soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundesaufsichtsam-
tes erforderlich ist, insbesondere um Mißständen 
im Handel mit Wertpapieren, Geldmarktinstru-
menten und Derivaten entgegenzuwirken, um 
auf die Einhaltung der Meldepflichten nach § 9 
und der in diesem Abschnitt geregelten Pflichten 
hinzuwirken und um zu diesem Zweck einheitli-
che Unterlagen zu erhalten. Das Bundesministe-
rium der Finanzen kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf das Bundesaufsichtsamt 
übertragen." 

23. Nach § 36 werden folgende §§ 36 a bis 36 c ein-
gefügt: 

„§ 36a 

Unternehmen mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 

Gemeinschaften oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum 

(1) Ein Unternehmen mit Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, das Wertpapierdienstleistungen allein oder 
zusammen mit Wertpapieriebendienstleistun-
gen erbringt und das beabsichtigt, im Inland 
eine Zweigniederlassung zu errichten oder We rt

-papierdienstleistungen und Wertpapierneben-
dienstleistungen gegenüber Kunden zu erbrin-
gen, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder 
ihre Geschäftsleitung im Inland haben, ist vom 
Bundesaufsichtsamt innerhalb der in § 53 b 
Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
bestimmten Frist auf die Meldepflichten nach § 9 
und die in diesem Abschnitt geregelten Pflichten 
hinzuweisen. 

(2) Stellt das Bundesaufsichtsamt fest, daß ein 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1, das im 
Inland eine Zweigniederlassung hat oder We rt

-papierdienstleistungen oder Wertpapierneben-
dienstleistungen gegenüber den in Absatz 1 ge-
nannten Kunden erbringt, die Meldepflichten 
nach § 9 oder die in diesem Abschnitt geregelten 
Pflichten nicht beachtet, forde rt  es das Unterneh-
men auf, seine Verpflichtungen innerhalb einer 
vom Bundesaufsichtsamt zu bestimmenden Frist 
zu erfüllen. Kommt das Unternehmen der Auffor-
derung nicht nach, unterrichtet das Bundesauf-
sichtsamt die zuständigen Behörden des Her-
kunftsstaats. Das Bundesaufsichtsamt unterrich-
tet das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, 
sofern der Herkunftsstaat keine Maßnahmen er-
greift oder sich die Maßnahmen als unzureichend 
erweisen. 
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(5) unverändert 

23. unverändert 
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§ 36 b 

Werbung der 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

(1) Um Mißständen bei der Werbung für We rt
-papierdienstleistungen und Wertpapierneben-

dienstleistungen zu begegnen, kann das Bundes-
aufsichtsamt den Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen bestimmte Arten der Werbung unter-
sagen. 

(2) Vor allgemeinen Maßnahmen nach Ab-
satz 1 sind die Spitzenverbände der betroffenen 
Wirtschaftskreise anzuhören. 

§ 36 c 

Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen 
im Ausland 

(1) Das Bundesaufsichtsamt übermittelt den 
zuständigen Stellen der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften und der ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum die Informatio-
nen, die für diese Stellen zur Überwachung der 
Einhaltung der nach den Vorschriften des ande-
ren Mitgliedstaats oder Vertragsstaats geltenden 
Verhaltensregeln erforderlich sind. Es macht von 
seinen Befugnissen nach § 35 Abs. 1 Gebrauch, 
soweit dies zur Erfüllung des Auskunftersuchens 
der in Satz 1 genannten zuständigen Stellen er-
forderlich ist. 

(2) Bei der Übermittlung von Informationen 
sind die zuständigen Stellen im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 darauf hinzuweisen, daß sie unbe-
schadet ihrer Verpflichtungen in strafrechtlichen 
Angelegenheiten, die Verstöße gegen Verhal-
tensregeln zum Gegenstand haben, die ihnen 
übermittelten Informationen ausschließlich zur 
Überwachung der Einhaltung der Verhaltensre-
geln oder im Rahmen damit zusammenhängen-
der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren verwen-
den dürfen. 

(3) Das Bundesaufsichtsamt darf die ihm von 
den zuständigen Stellen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 übermittelten Informationen, unbeschadet 
seiner Verpflichtungen in strafrechtlichen Ange-
legenheiten, die Verstöße gegen Verhaltensre-
geln zum Gegenstand haben, ausschließlich für 
die Überwachung der Einhaltung der Verhal-
tensregeln oder im Rahmen damit zusammen-
hängender Verwaltungs- und Gerichtsverfahren 
verwenden. Eine Verwendung dieser Informatio-
nen für andere Zwecke der Überwachung nach 
§ 7 Abs. 2 Satz 1 oder in strafrechtlichen Angele-
genheiten in diesen Bereichen oder ihre Weiter-
gabe an zuständige Stellen anderer Staaten für 
Zwecke nach Satz 1 bedarf der Zustimmung der 
übermittelnden Stelle. 

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann für die Über-
wachung der Einhaltung der in den §§ 31 und 32 
geregelten Pflichten und entsprechender auslän-
discher Verhaltensregeln mit den zuständigen 
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Stellen anderer als der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Staaten zusammenarbeiten und diesen Stel-
len Informationen nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 
übermitteln. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend an-
zuwenden. " 

24. § 37 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 37 

Ausnahmen 

(1) Die §§ 31, 32 und 34 gelten nicht für Ge-
schäfte, die an  einer Börse zwischen zwei We rt

-papierdienstleistungsunternehmen abgeschlos-
sen werden und zu Börsenpreisen führen. Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen, die an einer 
Börse ein Geschäft als Kommissionär abschlie-

ßen, unterliegen insoweit den Pflichten nach § 34. 

(2) § 33 gilt nicht für ein Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen, das ausschließlich Geschäf-
te betreibt, die in Absatz 1 Satz 1 genannt sind. 

(3) § 33 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 und die §§ 34 
und 34 a gelten nicht für Zweigniederlassungen 
von Unternehmen im Sinne des § 53 b Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen." 

25. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 werden die Worte „§ 15 
Abs. 3 Satz 3, auch in Verbindung mit 
Satz 5, oder" gestrichen. 

bb) Nach Nummer 5 werden folgende neue 
Nummern 6 und 7 eingefügt: 

„6. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 4 oder § 34 
Abs. 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 34 Abs. 2 
Satz 1, eine Aufzeichnung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig fertigt, 

7. entgegen j 16 Abs. 8 die Auftraggeber 
oder die berechtigten oder verpflichte-
ten Personen oder Unternehmen in 
Kenntnis setzt, " . 

cc) Die bisherige Nummer 6 wird gestrichen. 

dd) Die bisherige Nummer 7 wird neue Num-
mer 8. In der neuen Nummer 8 wird am 
Ende der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

ee) Nach Nummer 8 werden folgende Num-
mern 9 und 10 angefügt: 

„9. einer Vorschrift des § 34 a Abs. 1 oder 
2, jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach Abs. 3 
Satz 1, über die getrennte Vermögens-
verwaltung zuwiderhandelt oder 

10. entgegen § 36 Abs. 1 Satz 2 einen 
Prüfer nicht oder nicht rechtzeitig be-
stellt. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

24. unverändert 

25. unverändert 
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b) In Absatz 2 werden in Nummer 1 nach dem 
Wort  „zuwiderhandelt" das Wort  „oder" 
durch ein Komma ersetzt, in Nummer 2 der 
Punkt durch das Wort  „oder" ersetzt und fol-
gende Nummer 3 angefügt: 

„3. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 36 b Abs. 1 zuwiderhandelt. " 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a und 
Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu drei Millionen 
Deutsche Mark, in den Fä llen des Absatzes 1 
Nr. 1 Buchstabe b und c mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhunderttausend Deutsche Mark, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 9 und des Ab-
satzes 2 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu zwei-
hunderttausend Deutsche Mark, in den übri-
gen Fällen mit einer Geldbuße bis zu hundert-
tausend Deutsche Mark geahndet werden. " 

26. § 41 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Ein Unternehmen im Sinne des § 9 Abs. 1 
Satz 1, das am 1. August 1997 besteht und nicht be-
reits vor diesem Zeitpunkt der Meldepflicht nach § 9 
Abs. 1 unterlag, muß Mitteilungen nach dieser Be-
stimmung erstmals am 1. Februar 1998 abgeben. " 

27. Nach § 41 wird folgender § 42 angefügt: 

„§ 42 

Übergangsregelung für die 
Kostenerstattungspflicht nach § 11 

Die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des 
Gesetzes vom 26. Juli 1994 (BGBl. I S. 1749) zur 
Erstattung der Kosten des Bundesaufsichtsamtes 
Verpflichteten können für den Zeitraum bis zum 
1. August 1997 den Nachweis über den Umfang 
der Geschäfte in Wertpapieren und De rivaten 
auch anhand der Zahl der im Jahre 1996 gemäß 
§ 9 mitgeteilten Geschäfte führen." 

Artikel 3 

Neufassung des Gesetzes über das Kreditwesen 
und des Wertpapierhandelsgesetzes 

Das Bundesministerium der Finanzen kann den 
Wortlaut des Gesetzes über das Kreditwesen und des 
Wertpapierhandelsgesetzes in der vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekanntmachen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1997 in Kraft.  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

26. unverändert 

27. Nach § 41 wird folgender § 42 angefügt: 

„§ 42 

Übergangsregelung für die 
Kostenerstattungspflicht nach § 11 

Die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des 
Gesetzes vom 26. Juli 1994 (BGBl. I S. 1749) zur 
Erstattung der Kosten des Bundesaufsichtsamtes 
Verpflichteten können für die Zeit bis Ende 1996 
den Nachweis über den Umfang der Geschäfte in 
Wertpapieren und De rivaten auch anhand der im 
Jahre 1996 und für 1997 anhand der Zahl der im 
Jahre 1997 gemäß § 9 mitgeteilten Geschäfte 
führen." 

Artikel 3 

unverändert 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

In Artikel 1 treten in Nummer 17 § 10a Abs. 6 
Satz 14 und 15, die Nummern 19, 26, 28, 32 und 37, 
in Nummer 39 § 25 Abs. 3 und in Nummer 44 § 29 
Abs. 4 sowie in Artikel 2 die Nummer 7 Buchstabe c, 
Nummer 13 Buchstabe b und c, Nummern 15, 16 
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Nummer 27 
am Tage nach der Verkündung in Kra ft. Im übrigen 
tritt dieses Gesetz am 1. Januar 1998 in Kra ft . 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Begleitgesetzes zum Gesetz zur Umsetzung von EG-Richtlinien 
zur Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 
- Drucksache 13/7143 - 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Begleitgesetzes zum Gesetz 
zur Umsetzung von EG-Richtlinien 

zur Harmonisierung bank- und 
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Börsengesetzes 

Das Börsengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 1030) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Wertpapierbörsen im Sinne dieses Ge-
setzes sind Börsen, an denen Wertpapiere oder 
Derivate im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 
Buchstabe a bis c und Nr. 2 des Wertpapierhan-
delsgesetzes, Devisen oder Rechnungseinhei-
ten gehandelt werden. An Wertpapierbörsen 
können auch Edelmetalle und Edelmetallderi-
vate im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d 
des Wertpapierhandelsgesetzes gehandelt 
werden. " 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt: 

„(6) Warenbörsen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Börsen, an  denen Waren, Edelmetalle oder 
Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe d des Wertpapierhandelsgesetzes gehan-
delt werden. " 

2. § 1 a wird wie folgt geändert:  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Begleitgesetzes zum Gesetz 
zur Umsetzung von EG-Richtlinien 

zur Harmonisierung b ank- und 
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Börsengesetzes 

Das Börsengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Juli 1996 (BGBl. I S. 1030) wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert 

2. § 1 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender neuer 
Satz 2 eingefügt: 

„Sie kann von den Handelsteilnehmern die 
Angabe der Identität der Auftraggeber, der 
aus den getätigten Geschäften berechtigten 
oder verpflichteten Personen sowie der Be-
standsveränderungen der an  der Börse gehan-
delten Wertpapiere oder Derivate verlangen, 
sofern es sich bei den Auftraggebern oder 
Personen um Handelsteilnehmer handelt und 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen bör- 
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a) In Absatz 2 werden die Worte „geeignet sind" 
durch die Worte „geeignet und erforderlich 
sind" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) Stellt die Börsenaufsichtsbehörde Tat-
sachen fest, welche die Rücknahme oder den 
Widerruf der Beste llung zum Kursmakler, der 
Erlaubnis zur Feststellung oder zur Ermittlung 
des Börsenpreises oder der Zulassung des 
Unternehmens oder andere Maßnahmen recht-
fertigen können, hat sie die Geschäftsführung 
zu unterrichten. " 

3. § 1 b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Wertpapier-
börse" durch das Wort  „Börse" ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wo rt  „Wertpapierbörse" 
durch das Wort  „Börse" ersetzt. 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

„Die Handelsüberwachungsstelle kann 
Daten über Geschäftsabschlüsse auch den 
zur Überwachung des Handels an auslän-
dischen Börsen zuständigen Stellen über-
mitteln und solche Daten von diesen Stel-
len empfangen, soweit sie zur ordnungsge-
mäßen Durchführung des Handels und 
der Börsengeschäftsabwicklung erforder-
lich sind. An diese Stellen dürfen solche 
Daten nur übermittelt werden, wenn diese 
Stellen und die von ihnen beauftragten 
Personen einer der Regelung des § 2 b 
gleichwertigen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen. Diese Stellen sind darauf hin-
zuweisen, daß sie die Informationen nur zu 
dem Zweck verwenden dürfen, zu dessen 
Erfüllung sie ihnen übermittelt werden. 
Die Handelsüberwachungsstelle hat der 
Börsenaufsichtsbehörde, der Geschäfts-
führung und dem Bundesaufsichtsamt für 
den Wertpapierhandel mitzuteilen, mit 
welchen zuständigen Stellen in anderen 
Staaten sie welche A rt  von Daten auszutau-
schen beabsichtigt." 

c) Dem Absatz 5 wird nach Satz 3 folgender Satz 
angefügt: 

„Stellt die Handelsüberwachungsstelle Tat

-

sachen fest, deren Kenntnis für die Erfüllung 
der Aufgaben des Bundesaufsichtsamtes für das 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

senrechtliche Vorschriften oder Anordnun-
gen oder die ordnungsgemäße Durchführung 
des Handels an der Börse oder der Börsenge-
schäftsabwicklung vorliegen." 

b) unverändert 

c) unverändert 

3. § 1 b wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Handelsüberwachungsstelle stehen 
die Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde 
nach § 1 a Abs. 1 Satz 1 bis 4 zu; § 1 a Abs. 1 
Satz 7 und 8, Abs. 3 gilt entsprechend. 

c) unverändert 

d) unverändert 
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Kreditwesen oder des Bundesaufsichtsamtes 
für den Wertpapierhandel erforderlich ist, 
unterrichtet sie unverzüglich das Bundesauf-
sichtsamt für das Kreditwesen oder das Bun-
desaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und 
die Börsenaufsichtsbehörde." 

4. In § 2 b Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 wird das Wo rt  „Finanz-
instituten" durch die Worte „Finanzdienst-
leistungsinstituten, Investmentgesellschaften, 
Finanzunternehmen" ersetzt. 

5. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „der Kapitalanlage-
gesellschaften, die freien Makler" durch die 
Worte „der Wertpapierhandelsbanken und der 
Kapitalanlagegesellschaften, die zugelassenen 
Finanzdienstleistungsinstitute" ersetzt. 

b) In Satz 3 werden  nach dem Wort  „einschließ-
lich" die Worte „der Wertpapierhandelsban-
ken und" eingefügt. 

6. § 3 a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Kursmakler sind mit mindestens zwei Mit-
gliedern, sofern keine Kursmaklerkammer be-
steht ' mit mindestens einem Mitglied, und die 
sonstigen Finanzdienstleistungsinstitute mit 
mindestens zwei Mitgliedern im Börsenrat zu 
berücksichtigen." 

b) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 

„Emittenten, deren Wertpapiere an der Börse 
zum Handel zugelassen sind und die nach den 
Angaben im letzten festgestellten Jahresab-
schluß vor dem Wahljahr weniger als 2 000 Ar-
beitnehmer beschäftigen, müssen mit minde-
stens einem Mitglied im Börsenrat vertreten 
sein." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. § 3 a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Nach Satz 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Rechtsverordnung kann zudem vorse

-

hen, daß bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Mitglieds ein Nachfolger für die restliche 
Amtsdauer aus der Mitte der jeweiligen Grup-
pe durch die übrigen Mitglieder des Börsen-
rates hinzugewählt wird." 

6a. § 3 b wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird folgender Satzteil ange-
fügt: 

„die Rechtsverordnung nach § 3 a Abs. 3 kann 
vorsehen, daß sonstige betroffene Wirtschafts-
gruppen und die Anleger im Börsenrat vertre-
ten sind." 

b) In Nummer 2 wird folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„die Rechtsverordnung nach § 3 a Abs. 3 kann 
vorsehen, daß mindestens ein Stellvertreter 
gewählt wird, der einer anderen Wirtschafts-
gruppe im Sinne der Nummer 1 angehört;" 
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7. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Nr. 3 werden nach dem Wo rt 
 „Umsätze" die Worte „und die Berech-

tigung der Geschäftsführung, diese zu ver-
öffentlichen" gestrichen. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Börsenordnung kann vorsehen, daß 
die Veröffentlichung der Preise und der ih-
nen zugrundeliegenden Umsätze mit an-
gemessener zeitlicher Verzögerung erfolgt, 
soweit dies im Interesse der Vermeidung 
einer unangemessenen Benachteiligung 
der am Geschäft Beteiligten notwendig er-
scheint; die Börsenordnung muß Merkmale 
zur Bestimmung der Geschäfte enthalten." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a ein-
gefügt: 

„(3 a) Die Börsenordnung kann Bestimmun-
gen enthalten über die Sicherstellung der Bär-
sengeschäftsabwicklung. " 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 und 2 wird jeweils das Kom

-

ma am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird aufgehoben. 

cc) In Nummer 4 wird in Halbsatz 2 das Kom-
ma am Ende durch ein Semikolon ersetzt 
und Halbsatz i wie folgt gefaßt: 
„der Antragsteller ein Eigenkapital von 
mindestens 100 000 Deutsche Mark nach-
weist, es sei denn, er ist ein Kreditinstitut, 
ein Finanzdienstleistungsinstitut oder ein 
nach § 53 Abs. 1 Satz i oder § 53 b Abs. i 
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätiges Unternehmen, das zum Betrei-
ben des Finanzkommissionsgeschäftes im 
Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 oder zur 
Erbringung einer Finanzdienstleistung im 
Sinne des § i Abs. 1 a Satz 2 Nr. i bis 4 des 
Gesetzes über das Kreditwesen befugt 
ist; ". 

dd) In Nummer 5 werden die Worte „sofern er 
kein Kreditinstitut ist" durch die Worte 
„der nach Nummer 4 zum Nachweis von 
Eigenkapital verpflichtet ist" ersetzt. 

b) Absatz 4 a wird aufgehoben.  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

c) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. die Rechtsverordnung nach § 3 a Abs. 3 
muß sicherstellen, daß die in Nummer 1 
genannten Gruppen angemessen vertre-
ten sind; sie kann Untergruppen vorsehen; 
die Vertreter der nicht zum Börsenhandel 
zugelassenen Unternehmen werden nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung entsandt." 

7. unverändert 

8. unverändert 
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c) Absatz 7 wird aufgehoben. Der bisherige Ab-
satz 8 wird Absatz 7 mit der Maßgabe, daß in 
Satz 1 die Angabe „4 bis 4 b" durch die Angabe 
„4 oder 4 b" ersetzt wird. 

d) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 einge-
fügt: 

„(8) Die Geschäftsführung kann gegenüber 
Handelsteilnehmern mit Sitz außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften oder der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt

-schaftsraum das Ruhen der Zulassung läng-
stens für die Dauer von sechs Monaten anord-
nen oder die Zulassung widerrufen, wenn die 
Erfüllung der Meldepflichten nach § 9 des 
Wertpapierhandelsgesetzes oder der Informa-
tionsaustausch zum Zwecke der Überwachung 
der Verbote von Insidergeschäften mit den in 
diesem Staat zuständigen Stellen nicht ge-
währleistet erscheint. Das Bundesaufsichtsamt 
für den Wertpapierhandel teilt der Geschäfts-
führung und der Börsenaufsichtsbehörde die 
für eine Anordnung oder den Widerruf nach 
Satz 1 maßgeblichen Tatsachen mit. " 

9. Die bisherigen §§ 8 a bis 8 c werden durch folgen-
de §§ 8 a bis 8 d ersetzt: 

„§ 8a 

(1) Die Börsenordnung kann bestimmen, daß 
die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelasse-
nen Unternehmen und die Kursmakler ausrei-
chende Sicherheit zu leisten haben, um die Ver-
pflichtungen aus Geschäften, die an  der Börse so-
wie in einem an der Börse zugelassenen elektroni-
schen Handelssystem abgeschlossen werden, je-
derzeit erfüllen zu können. Die Höhe der Sicher-
heitsleistung muß in angemessenem Verhältnis 
zu den mit den abgeschlossenen Geschäften ver-
bundenen Risiken stehen. Das Nähere über die 
Art  und Weise der Sicherheitsleistung bestimmt 
die Börsenordnung. 

(2) Wird die nach der Börsenordnung erforder-
liche Sicherheitsleistung nicht erbracht oder ent-
fällt sie nachträglich, kann die Börsenordnung 
vorsehen, daß das Ruhen der Zulassung längstens 
für die Dauer von sechs Monaten angeordnet wer-
den kann. Die Börsenordnung kann vorsehen, 
daß zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassene 
Unternehmen auf die Tätigkeit als Vermittler be-
schränkt werden können, wenn die geleistete Si-
cherheit nicht mehr den in der Börsenordnung 
festgelegten Erfordernissen entspricht. Die Bör-
senordnung kann auch bestimmen, daß das Recht 
einer nach § 7 Abs. 4 b zugelassenen Person zum 
Abschluß von Börsengeschäften für die Dauer des 
Ruhens der Zulassung des Unternehmens ruht, 
für das sie Geschäfte an der Börse abschließt. 

(3) Die Börsenordnung kann Regelungen zur 
Begrenzung und Überwachung der Börsenver-
bindlichkeiten von zur Teilnahme am Börsenhan- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

9. Die bisherigen §§ 8 a bis 8 c werden durch folgen-
de §§ 8 a bis 8 d ersetzt: 

,,§ 8a 

unverändert 
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del zugelassenen Unternehmen und Kursmaklern 
vorsehen. 

(4) Die Handelsüberwachungsstelle hat die 
nach Absatz 1 zu leistenden Sicherheiten und die 
Einhaltung der Regelungen nach Absatz 3 zu 
überwachen. Ihr stehen die Befugnisse der Bör

-

senaufsichtsbehörde nach § 1 a Abs. 1 zu. Sie 
kann insbesondere von der jeweiligen Abrech-
nungsstelle die Liste der offenen Aufgabege-
schäfte und die Mitteilung negativer Kursdiffe-
renzen verlangen. Stellt die Handelsüberwa-
chungsstelle fest, daß der Sicherheitsrahmen 
überschritten ist, hat die Geschäftsführung An-
ordnungen zu treffen, die geeignet sind, die Erfül-
lung der Verpflichtungen aus den börslichen Ge-
schäften nach Absatz 1 sicherzustellen. Sie kann 
insbesondere anordnen, daß das zur Teilnahme 
am Börsenhandel zugelassene Unternehmen und 
der Kursmakler unverzüglich weitere Sicherhei-
ten zu leisten und offene Geschäfte zu erfüllen ha-
ben, oder diese mit sofortiger Wirkung ganz oder 
teilweise vom Börsenhandel vorläufig ausschlie-
ßen. Die Geschäftsführung hat die Börsenauf-
sichtsbehörde über die Überschreitung des Si-
cherheitsrahmens und die getroffenen Anordnun-
gen unverzüglich zu unterrichten. 

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen nach Absatz 4 haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

§8b 

(1) Kursmakler und andere zur Feststellung 
oder zur Ermittlung des Börsenpreises bestimmte 
Personen (Skontroführer) unterliegen der Auf-
sicht der Börsenaufsichtsbehörde, soweit in die-
sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Auf-
sicht umfaßt sowohl die börslichen als auch die 
außerbörslichen Geschäfte im Rahmen des Han-
delsgewerbes. Sie bezieht sich auf die Einhaltung 
der börsenrechtlichen Vorschriften und Anord-
nungen. 

(2) Die Börsenaufsichtsbehörde überprüft die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Skontro-
führer ausschließlich im Hinblick auf deren Funk-
tion bei der Feststellung oder Ermittlung des Bör-
senpreises. Die Prüfung bezieht sich auf die Fest-
stellung von Tatsachen, die Zweifel an dieser Lei- 
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§8b 

(1) Die Börsenaufsichtsbehörde überprüft die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kursmak-
ler und der anderen zur Feststellung oder zur Er-
mittlung des Börsenpreises bestimmte Personen 
(Skontroführer) ausschließlich im Hinblick auf 
deren Funktion bei der Feststellung oder Ermitt-
lung des Börsenpreises. Die Prüfung bezieht sich 
auf die Feststellung von Tatsachen, die Zweifel 
an dieser Leistungsfähigkeit begründen. Die 
Überprüfung umfaßt sowohl die börslichen als 
auch die außerbörslichen Geschäfte im Rahmen 
des Handelsgewerbes. Die Börsenaufsichtsbe-
hörde kann mit dieser Prüfung ganz oder teil-
weise einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft beauftragen. Die 
Skontroführer haben zu dem in Satz 1 genannten 
Zweck, die nach § 25 Abs. 1 Satz 1 und § 26 Abs. 1 
Satz 1 und 2 des Gesetzes über das Kreditwesen 
dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 
einzureichenden Unterlagen unverzüglich der 
Börsenaufsichtsbehörde vorzulegen. Der Ab-
schlußprüfer hat den Prüfungsbericht nach § 26 
Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über das Kreditwesen 
unverzüglich nach Beendigung der Prüfung der 
Börsenaufsichtsbehörde einzureichen. 

(2) unverändert 
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stungsfähigkeit begründen. Die Börsenaufsichts-
behörde kann mit dieser Prüfung ganz oder teil-
weise einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wi rt

-schaftsprüfungsgesellschaft beauftragen. Die 
Skontroführer haben zu dem in Satz 1 genannten 
Zweck die nach § 25 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen dem Bundesauf-
sichtsamt für das Kreditwesen einzureichenden 
Unterlagen unverzüglich der Börsenaufsichtsbe-
hörde vorzulegen. 

(3) Die Börsenaufsichtsbehörde teilt dem Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesen unverzüg-
lich mit 

1. die Bestellung eines Skontroführers und des-
sen Identität, 

2. Namen und Sitz des Unternehmens, das der 
Skontroführer vertritt, 

3. jede Änderung der Angaben nach Nummer 1 
und 2. 

Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und 
die Börsenaufsichtsbehörden haben einander Be-
obachtungen und Feststellungen einschließlich 
personenbezogener Daten mitzuteilen, die Zwei-
fel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Skontroführers begründen. 

§ 8c 

(1) Der Börsenaufsichtsbehörde und den von ihr 
beauftragten Personen und Einrichtungen stehen 
die Befugnisse nach § 1 a Abs. 1 Satz 1 bis 3 zu; 
§ 1 a Abs. 1 Satz 6 und 7 ist anzuwenden. Die Bör-
senaufsichtsbehörde kann, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach § 8 b erforderlich ist, 

1. Anordnungen gegenüber Skontroführern er-
lassen über das Führen von Büchern und das 
Fertigen von Aufzeichnungen, sowie nach An-
hörung des Bundesaufsichtsamtes für das Kre-
ditwesen über eine weitergehende Gliederung 
des Jahresabschlusses, 

2. von den Skontroführern, die ihr Unternehmen 
in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrei-
ben, Auskünfte und Nachweise über ihre pri-
vaten Vermögensverhältnisse verlangen. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

§8d 

Betreibt der Skontroführer das börsliche und 
außerbörsliche Wertpapiergeschäft als Geschäfts-
leiter eines Finanzdien stleistungsinstituts, sind 
die §§ 8 a bis 8 c auf das Finanzdienstleistungsin-
stitut entsprechend anzuwenden. " 

10. § 10 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Aufträge für den Kauf oder Verkauf von We rt
-papieren, die zum Handel an einer inländischen 

Börse zugelassen oder in den Freiverkehr ein-
bezogen sind, sind über den Handel an  einer 
Börse auszuführen, sofern der Auftraggeber sei- 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

(3) unverändert 

§8c 

(1) Der Börsenaufsichtsbehörde und den von ihr 
beauftragten Personen und Einrichtungen stehen 
die Befugnisse nach § 1 a Abs: 1 Satz 1 bis 4 zu; 
§ 1 a Abs. 1 Satz  7 und 8 ist anzuwenden. Die Bör-
senaufsichtsbehörde kann, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach § 8 b erforderlich ist, 

1. unverändert 

2. unverändert 

(2) unverändert 

§8d 

Betreibt der Skontroführer das börsliche und 
außerbörsliche Wertpapiergeschäft als Geschäfts-
leiter eines Finanzdienstleistungsinstituts oder 
eines Kreditinstituts, sind die §§ 8 a bis 8 c auf das 
Finanzdienstleistungsinstitut oder das Kredit-
institut entsprechend anzuwenden. " 

10. unverändert 
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nen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Ge-
schäftsleitung im Inland hat und er nicht für den 
Einzelfall oder eine unbestimmte Zahl von Fä llen 
ausdrücklich eine andere Weisung erteilt. " 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Börsenpreise sind auch Preise, die für Deri-
vate an einer Börse festgestellt oder ermittelt 
werden, oder die sich für Wertpapiere, die zum 
Handel zugelassen sind, De rivate oder Waren 
in einem an  einer Börse durch die Börsenord-
nung geregelten elektronischen Handelssy-
stem oder an Börsen bilden, an denen nur ein 
elektronischer Handel stattfindet. " 

b) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Nähere regelt die Börsenordnung; § 4 
Abs. 2 Satz 3 ist auf die Bekanntgabe entspre-
chend anzuwenden. " 

12. § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Ein Skontroführer, der während der Börsenzeit 
im amtlichen Handel oder im geregelten Markt in 
einem ihm zugewiesenen Wertpapier den Auftrag 
eines an  dieser Wertpapierbörse zur Teilnahme 
am Börsenhandel zugelassenen Unternehmens 
nicht in angemessener Zeit ganz oder teilweise 
ausführen kann und daher ein Aufgabegeschäft 
tätigt, darf am selben Börsentag an  einer anderen 
Wertpapierbörse einen Skontroführer, dem dieses 
Wertpapier ebenfalls zugewiesen ist, damit be-
auftragen, ein zur Teilnahme am Handel an der 
anderen Börse zugelassenes Unternehmen inner-
halb der an  der Börse des beauftragenden Skon-
troführers geltenden Fristen zur Schließung des 
Aufgabegeschäftes zu benennen. Das Aufgabe- 
geschäft des beauftragenden Skontroführers ist 
der Börse dieses Skontroführers, das Deckungs-
geschäft der Börse des beauftragten Skontrofüh-
rers zuzurechnen. Für das zwischen den Unter-
nehmen zustande gekommene Wertpapierge-
schäft gelten die Bedingungen für die Geschäfte 
an der Börse des Verkäufers, es sei denn, in den 
Bedingungen für die Geschäfte an der Börse a ller 
Wertpapierbörsen, an denen nicht nur De rivate 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Wertpapierhandelsge-
setzes gehandelt werden, ist einheitlich etwas an-
deres bestimmt. Das Nähere regelt die Börsenord-
nung. " 

13. Die Überschrift des zweiten Abschnittes wird wie 
folgt gefaßt: 

„II. Feststellung des Börsenpreises und Kurs-
maklerwesen" . 

14. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Zum Kursmakler kann bestellt werden, 
wer 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

14. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Zum Kursmakler kann beste llt werden, 
wer 
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1. Inhaber oder Geschäftsleiter eines gemäß 
§ 32 Abs. I des Gesetzes über das Kreditwe-
sen zugelassenen Unternehmens mit der Er-
laubnis zum Betreiben der Anlagevermitt-
lung und des Eigenhandels ist und 

2. die für die Tätigkeit notwendige Zuverläs-
sigkeit und berufliche Eignung hat. 

Ein Bewerber kann nicht beste llt werden, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß er nicht die für die Teilnahme am Börsen-
handel erforderliche wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit hat."  

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Zum Kursmaklerstellvertreter kann nur be-
stellt werden, wer die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Nr. 2 erfüllt und Angestellter eines 
Kursmaklers, einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 34 a Abs. 1 oder einer Kursmaklerkammer ist 
oder zur Vertretung einer Gesellschaft im 
Sinne des § 34 a Abs. 1 befugt ist. " 

15. § 32 Abs. 6 wird aufgehoben. 

16. § 34 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der einleitende Halbsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„Der Kursmakler darf seine börslichen 
und außerbörslichen Geschäfte außer als 
Einzelkaufmann auch als Geschäftsleiter 
eines Finanzdienstleistungsinstituts in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung betreiben". 

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. die beteiligten Kursmakler in der Ge-
schäftsführung über eine Mehrheit 
verfügen, ". 

cc) In Nummer 5 wird das Wort  „Finanzinsti-
tute" durch die Worte „Finanzdienstlei-
stungsinstitute, Finanzunternehmen" er-
setzt. 

dd) Die Nummern 9 und 10 werden aufgeho-
ben. Die bisherige Nummer 11 wird Num-
mer 9 mit der Maßgabe, daß die Worte „un-
ter Berücksichtigung des nachgewiesenen 
Eigenkapitals" gestrichen werden. 

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Gesellschaft darf nicht die Finanzportfo-
lioverwaltung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 
Nr. 3 des Gesetzes über das Kreditwesen in 
den Wertpapieren betreiben, die den an der 
Gesellschaft beteiligten Kursmaklern zugewie-
sen sind. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. Inhaber oder Geschäftsleiter eines Finanz-
dienstleistungsinstituts oder Geschäftslei-
ter eines Kreditinstituts ist, wenn das Fi-
nanzdienstleistungsinstitut oder Kreditin-
stitut die Erlaubnis zum Betreiben der Anla-
gevermittlung und des Eigenhandels hat, 
und 

2. unverändert 

Ein Bewerber kann nicht bestellt werden, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß er nicht die für die Teilnahme am Börsen-
handel erforderliche wi rtschaftliche Leistungs-
fähigkeit hat."  

b) unverändert 

 

15. unverändert 

16.§ 34 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der einleitende Halbsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„Der Kursmakler darf seine börslichen 
und außerbörslichen Geschäfte außer als 
Einzelkaufmann auch als Geschäftsleiter 
eines Finanzdienstleistungsinstituts oder 
Kreditinstituts in der Rechtsform einer Ak-
tiengesellschaft oder einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung betreiben,". 

bb) unverändert 

cc) unverändert 

dd) unverändert 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Gesellschaft darf über den Präsenzhandel 
an der Börse das Finanzkommissionsgeschäft 
oder die Finanzportfolioverwaltung im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Abs. 1 a Satz 2 
Nr. 3 des Gesetzes über das Kreditwesen in 
den Wertpapieren, die den an der Gesellschaft 
beteiligten Kursmaklern an  dieser Börse zuge- 
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17. § 36 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Zulassung ist vom Emittenten der We rt
-papiere zusammen mit einem Kreditinstitut, Fi-

nanzdienstleistungsinstitut oder einem nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 des Geset-
zes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen 
zu beantragen. Das Institut oder Unternehmen 
muß an einer inländischen Wertpapierbörse mit 
dem Recht zur Teilnahme am Handel zugelassen 
sein und ein haftendes Eigenkapital im Gegen-
wert von mindestens 730 000 ECU nachweisen. 
Ein Emittent, der ein Ins titut oder Unternehmen 
im Sinne des Satzes 1 ist und die Voraussetzungen 
des Satzes 2 erfüllt, kann den Antrag allein stel-
len." 

18. In § 37 Abs. 1 Satz 2 wird das Wo rt  „Kreditinsti-
tut" durch die Worte „Ins titut oder Unternehmen" 
ersetzt. 

19. § 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Halbsatz 1 werden nach dem Wo rt  „Kreditin-
stitut, " die Worte „Finanzdienstleistungsinsti-
tut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen tätiges Unternehmen" eingefügt. 

b) In Halbsatz 2 wird das Wo rt  „Kreditinstitut" 
durch die Worte „Institut oder Unternehmen" 
ersetzt. 

20. In § 44 c Abs. 1 wird das Wort  „Kreditinstitut" 
durch die Worte „Institut oder Unternehmen" er-
setzt. 

21. In § 53 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Banken- 
oder Börsenaufsicht" durch die Worte „Aufsicht 
über Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinsti-
tute oder Börsen" ersetzt. 

22. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Für den Antrag auf Zulassung gilt § 36 
Abs. 2. Über die Zulassung entscheidet der Zu-
lassungsausschuß. " . 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

23. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Makler" 
durch das Wort  „Skontroführer" ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a ein-
gefügt: 

„ (1 a) Ist der Skontroführer Inhaber oder 
Geschäftsleiter eines Finanzdienstleistungsin-
stituts, darf das Finanzdienstleistungsinstitut 
nicht die Finanzportfolioverwaltung im Sinne 
des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 des Gesetzes über 
das Kreditwesen in den Wertpapieren betrei-
ben, die dem Skontroführer zugewiesen sind. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

wiesen sind, nur insoweit be treiben, als die 
für Rechnung oder im Auftrag des Kunden ge-
tätigten Geschäfte nicht bei der amtlichen 
Feststellung des Börsenpreises durch diese 
Kursmakler berücksichtigt werden." 

17. unverändert 

18. unverändert 

19. unverändert 

20. unverändert 

21. unverändert 

22. unverändert 

23. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a ein-
gefügt: 

„ (1 a) Ist der Skontroführer ein Kreditinstitut, 
ein Finanzdienstleistungsinstitut oder eine für 
dieses Institut handelnde Person, darf das Kre-
ditinstitut oder das Finanzdienstleistungsinsti-
tut über den Präsenzhandel an  der Börse das 
Finanzkommissionsgeschäft oder die Finanz-
portfolioverwaltung im Sinne des § 1 Abs. 1 
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Ist der Skontroführer Geschäftsleiter eines Kre-
ditinstituts, darf das Kreditinstitut während des 
Präsenzhandels an der Börse nicht das Finanz-
kommissionsgeschäft oder das .  Emissionsge-
schäft im Sinne des § 1 Abs. I Satz 2 Nr. 4 und 10 
des Gesetzes über das Kreditwesen in den 
Wertpapieren betreiben, die dem Skontrofüh-
rer zugewiesen sind; für die Finanzportfoliover-
waltung gilt Satz 1 entsprechend." 

24. § 90 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „ § 8 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2" durch die Angabe „§ 8 c Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2" ersetzt. 

b) Die Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. entgegen § 8 b Abs. 2 Satz 4 eine do rt  ge-
nannte Unterlage nicht oder nicht rechtzei-
tig vorlegt, " . 

25. § 97 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 97 

(1) Die Vorschriften über Sicherheitsleistungen 
gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 4 a 
und 8, § 8 c Abs. 2 bis 4, § 30 Abs. 4 in Verbin-
dung mit Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 32 Abs. 6 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 
1996 (BGBl. I S. 1030) sind bis zum Erlaß einer 
Bestimmung in der Börsenordnung nach § 8 a 
Abs. 1 anzuwenden, längstens jedoch bis zum 
Ablauf von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des 
Artikels 1 des Gesetzes zur Umsetzung von EG

-

Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wert-
papieraufsichtsrechtlicher Vorschriften vom ... 
(BGBl. I S.... )  

(2) Die Verpflichtungen der Makler nach § 8 a 
Abs. 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Juli 1996 (BGBl. I S. 1030), einen Vermögens-
status und eine Erfolgsrechnung vorzulegen, gel-
ten für Skontroführer im Sinne des § 8 b bis zum 
Inkrafttreten einer Verordnung nach § 25 Abs. 3 
des Gesetzes über das Kreditwesen, mit der nä-
here Bestimmungen über Art  und Umfang der 
Monatsausweise betreffend die Vermögens- und 
Ertragslage der Institute getroffen werden, läng-
stens jedoch bis zum Ablauf von zwölf Monaten 
nach Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes 
zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmoni-
sierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher 
Vorschriften. " 

Artikel 2 

Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III,  Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 3210), wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Satz 2 Nr. 4 und Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 des Geset-
zes über das Kreditwesen in den Wertpapieren, 
die dem Institut oder der für dieses Institut 
handelnden Person zur Feststellung des Bör-
senpreises an dieser Börse zugewiesen sind, 
nur insoweit betreiben, als die für Rechnung 
oder im Auftrag des Kunden getätigten Ge-
schäfte nicht bei der Feststellung des Börsen-
preises durch diesen Skontroführer berück-
sichtigt werden." 

24. unverändert 

25. § 97 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 97 

(1) Die Vorschriften über Sicherheitsleistungen 
gemäß § .7 Abs. 4 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 4 a 
und 8, § 8 c Abs. 2 bis 4, § 30 Abs. 4 in Verbin-
dung mit Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 32 Abs. 6 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom .17. Juli 
1996 (BGBl. I S. 1030) sind bis zum Erlaß einer 
Bestimmung in der Börsenordnung nach § 8 a 
Abs. 1 anzuwenden, längstens jedoch bis zum 
31. Dezember 1998." 

(2) Die Verpflichtungen der Makler nach § 8 a 
Abs. 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Juli 1996 (BGBl. I S. 1030), einen Vermögens-
status und eine Erfolgsrechnung vorzulegen, gel-
ten für Skontroführer im Sinne des § 8 b bis zum 
Inkrafttreten einer Verordnung nach § 25 Abs. 3 
des Gesetzes über das Kreditwesen, mit der nä-
here Bestimmungen über Art  und Umfang der 
Monatsausweise betreffend die Vermögens- und 
Ertragslage der Institute getroffen werden, läng-
stens jedoch bis zum 31. Dezember 1998." 

Artikel 2 

Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III,  Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 3210), wird wie folgt geändert: 
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1. § 330 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Bezeichnung „Rat 
der Europäischen Gemeinschaft" durch die Be-
zeichnung „Rat der Europäischen Union" er-
setzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Absatz 1 ist auf Kreditinstitute im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen, soweit sie nach dessen § 2 
Abs. 1, 4 oder 5 von der Anwendung nicht 
ausgenommen sind, und auf Finanzdienst-
leistungsinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 a 
des Gesetzes über das Kreditwesen, soweit 
sie nach dessen § 2 Abs. 6 oder 10 von der 
Anwendung nicht ausgenommen sind, 
nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 ungeach-
tet ihrer Rechtsform anzuwenden. " 

bb) In Satz 2 werden das Wort  „Wirtschaftsge-
meinschaft" durch das Wo rt  „Gemein-
schaft" ersetzt und nach dem Wo rt  „Kredit-
institut" die Worte „oder als Finanzinstitut" 
eingefügt. 

cc) In Satz 4 werden die Angabe „ § 26 Abs. 1 
Satz 1" durch die Angabe „ § 26 Abs. 1 
Satz 2" und die Worte „durchgeführten 
Bankgeschäfte" durch die Worte „und 
Finanzdienstleistungsinstituten durchge-
führten Bankgeschäfte und erbrachten 
Finanzdienstleistungen" ersetzt. 

2. Vor § 340 wird die Überschrift zum Ersten Unter-
abschnitt wie folgt gefaßt: 

„Erster Unterabschnitt. 
Ergänzende Vorschriften für Kreditinstitute 

und Finanzdienstleistungsinstitute." 

3. § 340 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe „§ 2 Abs. 1 
oder 4" durch die Angabe „§ 2 Abs. 1, 4 
oder 5" und das Wort  „Wirtschaftsgemein-
schaft" durch das Wo rt  „Gemeinschaft" er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 7 bis 9" durch die An-
gabe „§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 7 bis 
12" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1 Nr. 5 
und 8" durch die Angabe „ § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 
5" ersetzt. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Dieser Unterabschnitt ist auch auf Fi-
nanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 1 
Abs. 1 a des Gesetzes über das Kreditwesen 
anzuwenden, soweit sie nicht nach dessen § 2 
Abs. 6 oder 10 von der Anwendung ausgenom-
men sind, sowie auf Zweigstellen von Unter-
nehmen mit Sitz in einem anderen Staat, der 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. § 340 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Dieser Unterabschnitt ist auch auf Fi-
nanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 1 
Abs. 1 a des Gesetzes über das Kreditwesen 
anzuwenden, soweit sie nicht nach dessen § 2 
Abs. 6 oder 10 von der Anwendung ausgenom-
men sind, sowie auf Zweigstellen von Unter-
nehmen mit Sitz in einem anderen Staat, der 
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nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft 
und auch nicht Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, so-
fern die Zweigstelle nach § 53 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Kreditwesen als Finanzdienst-
leistungsinstitut gilt. § 340 c Abs. 1 ist nicht an-
zuwenden. § 3401 ist nur auf Finanzdienstlei-
stungsinstitute anzuwenden, die Kapitalgesell-
schaften sind. Zusätzliche Anforderungen auf 
Grund von Vorschriften, die wegen der Rechts-
form für Zweigstellen bestehen, bleiben unbe-
rührt." 

4. In § 340a Abs. 3 wird die Angabe „§ 10 Abs. 7 
Satz 3" durch die Angabe „§ 10 Abs. 3" ersetzt. 

5. In § 340c Abs. 3 wird die Angabe „ § 10 Abs. 4 a 
Satz 1 Nr. 4" durch die Angabe „§ 10 Abs. 2 b 
Satz 1 Nr. 6 oder 7" ersetzt. 

6. In § 340i Abs. 4 wird die Angabe „ § 10 Abs. 7 
Satz 3" durch die Angabe „§ 10 Abs. 3" ersetzt. 

7. § 340 k wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§  28 bis 
30" durch die Angabe „ §§ 28 und 29" ersetzt. 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Finanzdienstleistungsinstitute, deren 
Bilanzsumme am Stichtag 300 Millionen Deut-
sche Mark nicht übersteigt, dürfen auch von 
den in § 319 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen 
geprüft werden. " 

8. In § 3401 Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 2 Satz 2 
wird jeweils das Wort  „Wirtschaftsgemeinschaft" 
durch das Wort  „Gemeinschaft" ersetzt. 

9. § 340m wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wo rt  „Kreditinsti-
tute" die Worte „sowie auf Finanzdienstlei-
stungsinstitute im Sinne des § 340 Abs. 4 
Satz 1" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden jeweils nach dem Wort  „Kre-
ditinstituts" die Worte „oder Finanzdienstlei-
stungsinstituts im Sinne des § 340 Abs. 4 
Satz 1" eingefügt. 

10. In § 340n Abs. 1 werden nach dem Wort  „Kredit-
instituts" die Worte „oder Finanzdienstleistungs-
instituts im Sinne des § 340 Abs. 4 Satz 1" einge-
fügt. 

11. In § 340 o Satz 1 werden jeweils nach dem Wo rt 
 „Kreditinstituts" die Worte „oder Finanzdienstlei-

stungsinstituts im Sinne des § 340 Abs. 4 Satz 1" 
eingefügt. 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über 
Kapitalanlagegesellschaften 

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 
1970 (BGBl. I  S. 127), zuletzt geändert durch Arti-
kel 45 des Gesetzes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I 

 S. 2911), wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft 
und auch nicht Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, so-
fern die Zweigstelle nach § 53 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Kreditwesen als Finanzdienst-
leistungsinstitut gilt. § 340 c Abs. 1 ist nicht an-
zuwenden. § 3401 ist nur auf Finanzdienstlei-
stungsinstitute anzuwenden, die Kapitalgesell-
schaften sind. Zusätzliche Anforderungen auf 
Grund von Vorschriften, die wegen der Rechts-
form oder für Zweigstellen bestehen, bleiben 
unberührt . " 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes fiber 
Kapitalanlagegesellschaften 

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in 
der Fassung der Bekanntmachung vorn 14. Januar 
1970 (BGBl. I  S. 127), zuletzt geändert durch Arti-
kel 45 des Gesetzes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I 

 S. 2911), wird wie folgt geändert: 
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Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. unverändert 

2. unverändert 

Entwurf 

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„ (6) Kapitalanlagegesellschaften dürfen außer 
den in Absatz 1 genannten Geschäften folgende 
Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: 

1. Anteilscheine für andere verwahren und ver-
walten, die nach den Vorschriften des Gesetzes 
über Kapitalanlagegesellschaften oder von 
einer ausländischen Investmentgesellschaft 
ausgegeben worden sind; 

2. einzelne in Finanzinstrumenten im Sinne des 
§ 1 Abs. 11 des Gesetzes über das Kreditwesen 
angelegte Vermögen für andere verwalten, 
sofern die Kapitalanlagegesellschaft befugt ist, 
Wertpapier- oder Beteiligungs-Sondervermö-
gen zu verwalten; 

3. sonstige mit den in Absatz 1 genannten 
Geschäften unmittelbar verbundene Neben-
tätigkeiten; 

4. sich an Unternehmen beteiligen, wenn der 
Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich 
oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Ge-
schäfte ausgerichtet ist, welche die Kapitalanla-
gegesellschaft selbst betreiben darf, und eine 
Haftung der Kapitalanlagegesellschaft aus der 
Beteiligung durch die Rechtsform des Unter-
nehmens beschränkt ist. 

Kapitalanlagegesellschaften, die ihre Absicht, 
Anteile an  einem Wertpapier-Sondervermögen in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu vertreiben, gemäß § 24 b 
Abs. 1 angezeigt haben, dürfen das in Satz 1 Nr. 2 
genannte Geschäft nicht und das in Satz 1 Nr. 1 
genannte Geschäft nur insoweit ausüben, als die-
ses Anteilscheine zum Gegenstand hat, die von der 
Kapitalanlagegesellschaft, einem Mutter-, Schwe-
ster- oder Tochterunternehmen der Kapitalanlage-
gesellschaft, das selbst eine Kapitalanlagegesell-
schaft oder eine ausländische Investment-
gesellschaft ist, oder von einer anderen Kapital-
anlagegesellschaft oder einer ausländischen In-
vestmentgesellschaft, an der eine bedeutende 
Beteiligung der Kapitalanlagegesellschaft besteht, 
ausgegeben worden sind. Das Betreiben der 
Geschäfte nach Satz 1 Nr. 1 und 2 durch Tochter-
unternehmen steht der Ausstellung einer Beschei-
nigung gemäß § 24 b Abs. 1 Satz 2 nicht ent-
gegen." 

2. § 2 Abs. 2 Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) die Satzung (Gesellschaftsvertrag) der Kapital-
anlagegesellschaft vorsieht, daß außer den Ge-
schäften, die zur Anlage ihres eigenen Vermö-
gens erforderlich sind, nur die in § 1 Abs. 1 und 
6 Satz 1 genannten Geschäfte und Tätigkeiten 
betrieben werden. " 
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Entwurf 

3. Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Vermögensgegenstände, die von der Kapi-
talanlagegesellschaft gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 
verwaltet werden, bilden keine Sondervermögen. " 

Artikel 4 

Änderung des Aktiengesetzes 

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I 
S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S.3210), wird wie 
folgt geändert: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

3. unverändert 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefaßt: 

„Als Depotbank kann auch eine Zweignieder-
lassung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
eines Kreditinstituts im Sinne des § 53 b Abs. 1 
Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen be-
auftragt werden; die ordnungsgemäße Wahr-
nehmung der Depotbankaufgaben bei dieser 
Zweigniederlassung ist durch einen geeig-
neten Prüfer nach Maßgabe der Absätze 1 a 
und 1 b einmal jährlich zu prüfen." 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1 a 
und 1 b eingefügt: 

„(1 a) Die Prüfung gemäß Absatz 1 Satz 3 hat 
sich darauf zu erstrecken, ob die Zweignieder-
lassung ihre gesetzlichen oder vertraglichen 
Pflichten als Depotbank ordnungsgemäß er-
füllt. Die Zweigniederlassung hat den Prüfer 
spätestens zwei Monate nach Ablauf des Ka-
lenderjahres zu bestellen, auf das sich die Prü-
hing erstreckt. Geeignete Prüfer sind Wirt-
schaftsprüfer, die hinsichtlich des Prüfungsge-
genstandes über ausreichende Erfahrung ver-
fügen. Der Prüfer hat den Prüfungsbericht un-
verzüglich nach Beendigung der Prüfung der 
Bankaufsichtsbehörde und der Deutschen Bun-
desbank einzureichen. Die Zweigniederlas-
sung hat den Prüfer vor der Erteilung des Prü-
fungsauftrags der Bankaufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Die Bankaufsichtsbehörde kann inner-
halb eines Monats nach Zugang der Anzeige 
die Bestellung eines anderen Prüfers verlan-
gen, wenn dies zur Erreichung des Prüfungs-
zweckes geboten ist; Widerspruch und Anfech-
tungsklage hiergegen haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

(1 b) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere 
Bestimmungen über Art, Umfang und Zeit-
punkt der Prüfung nach Absatz 1 Satz 3 erlas-
sen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Bankaufsichtsbehörde erforderlich ist, ins-
besondere um einheitliche Unterlagen zur Be-
urteilung der Tätigkeit als Depotbank zu er-
halten. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bankaufsichtsbehörde übertra-
gen." 

Artikel 4 

unverändert 
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Entwurf 

1. § 54 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefaßt: 

„Der vor der Anmeldung der Gesellschaft einge-
forderte Betrag kann nur in gesetzlichen Zah-
lungsmitteln oder durch Gutschrift auf ein Konto 
bei einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 
des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unter-
nehmen der Gesellschaft oder des Vorstands zu 
seiner freien Verfügung eingezahlt werden." 

2. In § 70 Satz 1 wird das Wo rt  „Kreditinstitut" 
durch die Worte „Kreditinstitut, Finanzdienstlei-
stungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder 
§ 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätiges Unternehmen" ersetzt. 

3. In § 71 Abs. 1 Nr. 7 werden die Worte „Kredit-
oder Finanzinstitut" durch die Worte „Kreditinsti-
tut, Finanzdienstleistungsinstitut oder Finanzun-
ternehmen" ersetzt. 

4. In § 71 a Abs. 1 Satz 2 wird das Wort  „Kredit-
instituten" durch die Worte „Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistungsinstituten" ersetzt. 

5. In § 71 e Abs. 1 Satz 2 wird das Wort  „Kreditinsti-
tut" durch die Worte „Kreditinstitut oder Finanz-
dienstleistungsinstitut" ersetzt. 

6. § 89 Abs. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut oder 
Finanzdienstleistungsinstitut, auf das § 15 des 
Gesetzes über das Kreditwesen anzuwenden ist, 
gelten anstelle der Absätze 1 bis 5 die Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Kreditwesen. " 

7. § 115 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Ist die Gesellschaft ein Kreditinstitut oder 
Finanzdienstleistungsinstitut, auf das § 15 des 
Gesetzes über das Kreditwesen anzuwenden ist, 
gelten anstelle der Absätze 1 bis 4 die Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Kreditwesen." 

8. § 125 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„ (5) Finanzdienstleistungsinstitute und die 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen sind den Kreditinstituten 
nach Maßgabe der vorstehenden Absätze gleich-
gestellt. " 

9. § 128 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„ (7) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend. " 

10. § 129 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend." 

11. In § 131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 wird das Wo rt  „Kredit-
institut„ durch die Worte „Kreditinstitut oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitut" ersetzt. 

12. § 135 wird folgender Absatz 12 angefügt: 

„(12) § 125 Abs. 5 gilt entsprechend." 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Entwurf 

13. § 186 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort  „Kreditinstitut" durch 
die Worte „Kreditinstitut oder einem nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen täti-
gen Unternehmen" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden das Wort  „Kreditinstituts" 
durch die Worte „Kreditinstituts oder Unter-
nehmens im Sinne von Satz 1" und das Wort 

 „Kreditinstitut" durch die Worte „Kreditinstitut 
oder Unternehmen im Sinne von Satz 1" er-
setzt. 

14. § 256 Abs. 5 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

,,Bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungs-
instituten liegt ein Verstoß gegen die Bewertungs-
vorschriften nicht vor, soweit die Abweichung 
nach den für sie geltenden Vorschriften, insbe-
sondere den §§ 340 e bis 340 g des Handelsgesetz-
buchs, zulässig ist; dies gilt entsprechend für Ver-
sicherungsunternehmen nach Maßgabe der für 
sie geltenden Vorschriften, insbesondere §§ 341 b 
bis 341 h des Handelsgesetzbuchs. " 

15. In § 258 Abs. 1 a wird das Wort  „Kreditinstituten" 
durch die Worte „Kreditinstituten oder Finanz-
dienstleistungsinstituten" ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 
S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 36b Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die für die Höhe der Vergütung erforderlichen 
Angaben sind durch die Bescheinigung eines in-
ländischen Kreditinstituts im Sinne des § 44 Abs. 1 
Satz 3 oder des § 45 Abs. 1 Satz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes oder einer inländischen 
Zweigniederlassung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes genannten Unterneh-
men nachzuweisen. " 

2. § 36 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wird in den Fällen des § 36b Abs. 1 der 
Antrag auf Vergütung von Körperschaftsteuer 
in Vertretung des Anteilseigners durch ein in-
ländisches Kreditinstitut oder durch eine inlän-
dische Zweigniederlassung der in § 45 Abs. 1 
Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes genann-
ten Unternehmen gestellt, so kann von der 
Übersendung der in § 36 b Abs. 2 dieses Geset-
zes und in § 44 Abs. 1, Satz 3 oder in § 45 des 
Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Be-
scheinigungen abgesehen werden, wenn das 
inländische Kreditinstitut oder die inländische 
Zweigniederlassung versichert, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 5 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I 

 S. 1898, 1991 I S. 808), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt geän-
dert: 

1. unverändert 

 

2. § 36 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wird in den Fällen des § 36 b Abs. 1 der 
Antrag auf Vergütung von Körperschaftsteuer 
in Vertretung des Anteilseigners durch ein in-
ländisches Kreditinstitut oder durch eine inlän-
dische Zweigniederlassung der in § 45 Abs. 1 
Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes genann-
ten Unternehmen gestellt, so kann von der 
Übersendung der in § 36 b Abs. 2 dieses Geset-
zes und in § 44 Abs. 1 Satz 3 oder in § 45 des 
Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Be-
scheinigungen abgesehen werden, wenn das 
inländische Kreditinstitut oder die inländische 
Zweigniederlassung versichert, 
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Entwurf 

1. daß eine Bescheinigung im Sinne des § 44 
Abs. 1 Satz 3 oder des § 45 des Körperschaft-
steuergesetzes nicht ausgestellt oder als un-
gültig gekennzeichnet oder nach den Anga-
ben des Anteilseigners abhanden gekom-
men oder vernichtet ist, 

2. daß die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens 
der Einnahmen in einem auf den Namen des 
Anteilseigners lautenden Wertpapierdepot 
bei einem inländischen Kreditinstitut oder 
bei einer inländischen Zweigniederlassung 
der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaft-
steuergesetzes genannten Unternehmen 
verzeichnet war, 

3. daß ihm eine Bescheinigung im Sinne des 
§ 36 b Abs. 2 oder ein Freistellungsauftrag im 
Sinne des § 44 a Abs. 2 Satz 1 oder eine Be-
scheinigung im Sinne des § 44 a Abs. 5 vor-
liegt und 

4. daß die Angaben in dem Antrag wahrheits-
gemäß nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht worden sind. 

Über Anträge, in denen ein inländisches Kredit-
institut oder eine inländische Zweigniederlas-
sung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaft-
steuergesetzes genannten Unternehmen versi-
chert, daß die Bescheinigung als ungültig ge-
kennzeichnet oder nach den Angaben des An-
teilseigners abhanden gekommen oder vernich-
tet ist, hat es Aufzeichnungen zu führen. Das 
Recht der Finanzbehörden zur Ermittlung des 
Sachverhalts bleibt unberührt." 

b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 wird wie folgt ge-
faßt: 

„1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer 
Arbeitnehmer stellt, soweit es sich um Ein-
nahmen aus Anteilen handelt, die den Ar-
beitnehmern von der Kapitalgesellschaft 
überlassen worden sind und von ihr, einem 
inländischen Kreditinstitut oder einer inlän-
dischen Zweigniederlassung der in j 45 
Abs. 1 Satz 3 des Körperschaftsteuergeset-
zes genannten Unternehmen verwahrt wer-
den; 

2. der von einer Kapitalgesellschaft beste llte 
Treuhänder in Vertretung der Arbeitneh-
mer dieser Kapitalgesellschaft stellt, soweit 
es sich um Einnahmen aus Anteilen han-
delt, die den Arbeitnehmern von der Ka-
pitalgesellschaft überlassen worden sind 
und von dem Treuhänder, einem inländi-
schen Kreditinstitut oder einer inländi-
schen Zweigniederlassung der in § 45 
Abs. 1 Satz 3 des Körperschaftsteuergeset-
zes genannten Unternehmen verwahrt 
werden; " . 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. unverändert 

2. daß die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens 
der Einnahmen in einem auf den Namen des 
Anteilseigners lautenden Wertpapierdepot 
bei einem inländischen Kreditinstitut oder 
bei der inländischen Zweigniederlassung 
der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaft-
steuergesetzes genannten Unternehmen 
verzeichnet war, 

3. unverändert 

4. unverändert 

Über Anträge, in denen ein inländisches Kredit-
institut oder eine inländische Zweigniederlas-
sung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaft-
steuergesetzes genannten Unternehmen versi-
chert, daß die Bescheinigung als ungültig ge-
kennzeichnet oder nach den Angaben des An-
teilseigners abhanden gekommen oder vernich-
tet ist, haben die Kreditinstitute und Zweignie-
derlassungen Aufzeichnungen zu führen. Das 
Recht der Finanzbehörden zur Ermittlung des 
Sachverhalts bleibt unberührt. " 

b) unverändert 
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Entwurf 

3. § 36 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Werden in den Fällen des § 36 c Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 oder 2 die Anteile von einem inlän-
dischen Kreditinstitut oder einer inländischen 
Zweigniederlassung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 
des Körperschaftsteuergesetzes genannten Un-
ternehmen in einem Wertpapierdepot verwahrt, 
das auf den Namen des Anteilseigners lautet, 
setzt die Vergütung nach Absatz 1 zusätzlich 
voraus: 

1. Das inländische Kreditinstitut oder die in-
ländische Zweigniederlassung der in § 45 
Abs. 1 Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes 
genannten Unternehmen hat die Überlas-
sung der Anteile durch die Kapitalgesell-
schaft an den Anteilseigner kennt lich ge-
macht; 

2. es handelt sich nicht um Aktien, die den Ar-
beitnehmern bei einer Kapitalerhöhung auf 
Grund ihres Bezugsrechts aus den von der 
Kapitalgesellschaft überlassenen Aktien zu-
geteilt worden sind oder die den Arbeitneh-
mern auf Grund einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln gehören; 

3. der Anteilseigner hat dem inländischen Kre-
ditinstitut oder der inländischen Zweignie-
derlassung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Kör-
perschaftsteuergesetzes genannten Unter-
nehmen für das Wertpapierdepot eine Be-
scheinigung im Sinne des § 36 b Abs. 2 nicht 
vorgelegt und 

4. die Kapitalgesellschaft versichert, 

a) daß die Bezüge aus den von ihr insgesamt 
überlassenen Anteilen bei keinem der An-
teilseigner den Betrag von 100 Deutsche 
Mark überstiegen haben können und 

b) daß das inländische Kreditinstitut oder 
die inländische Zweigniederlassung der 
in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaft-
steuergesetzes genannten Unternehmen 
schriftlich erklärt hat, daß die in den 
Nummern 1 bis 3 bezeichneten Voraus-
setzungen erfüllt sind. " 

b) Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. wenn die Körperschaft den Gewinn ohne 
Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts oder einer inländischen Zweig-
niederlassung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes genannten Un-
ternehmen an den Anteilseigner ausschüt-
tet und" . 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

3. § 36 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Werden in den Fällen des § 36 c Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 oder 2 die Anteile von einem inlän-
dischen Kreditinstitut oder einer inländischen 
Zweigniederlassung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 
des Körperschaftsteuergesetzes genannten Un-
ternehmen in einem Wertpapierdepot verwahrt, 
das auf den Namen des Anteilseigners lautet, 
setzt die Vergütung nach Absatz 1 zusätzlich 
voraus: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

Ist die in Nummer 4 Buchstabe b bezeichnete 
Erklärung des inländischen Kreditinstituts 
oder der inländischen Zweigniederlassung der 
in § 45 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaftsteuerge-
seizes genannten Unternehmens unrichtig, 
haften diese für die aufgrund der Erklärung zu 
Unrecht gewährten Steuervorteile." 

b) Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. wenn die Körperschaft den Gewinn ohne 
Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts oder einer inländischen Zweig-
niederlassung der in § 45 Abs. 1 Satz 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes genannten Un-
ternehmen an die Anteilseigner ausschüttet 
und" . 
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4. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b und Doppel-
buchstabe aa wird wie folgt gefaßt: 

„b) wenn der Schuldner der nicht in Buchstabe a 
genannten Kapitalerträge ein inländisches 
Kreditinstitut oder ein inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne des Gesetzes 
über das Kreditwesen ist. Kreditinstitut in die-
sem Sinne ist auch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, eine Bausparkasse, die Deutsche 
Postbank AG, die Deutsche Bundesbank bei 
Geschäften mit jedermann einschließlich ihrer 
Betriebsangehörigen im Sinne der §§ 22 und 
25 des Gesetzes über die Deutsche Bundes-
bank und eine inländische Zweigstelle eines 
ausländischen Kreditinstituts oder eines aus-
ländischen Finanzdienstleistungsinstituts im 
Sinne des § 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen, nicht aber eine ausländische Zweig-
stelle eines inländischen Kreditinstituts oder 
eines inländischen Finanzdienstleistungsinsti-
tuts. Die inländische Zweigstelle gilt an Stelle 
des ausländischen Kreditinstituts oder des 
ausländischen Finanzdienstleistungsinstituts 
als Schuldner der Kapitalerträge. Der Steuer-
abzug muß nicht vorgenommen werden, 

aa) wenn auch der Gläubiger der Kapital-
erträge ein inländisches Kreditinstitut oder 
ein inländisches Finanzdienstleistungsin-
stitut im Sinne des Gesetzes über das Kre-
ditwesen einschließlich der inländischen 
Zweigstelle eines ausländischen Kreditin-
stituts oder eines ausländischen Finanz-
dienstleistungsinstituts im Sinne des § 53 
des Gesetzes über das Kreditwesen, eine 
Bausparkasse, die Deutsche Postbank AG, 
die Deutsche Bundesbank oder die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau ist, ". 

5. § 43a Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Absätze 2 und 3 Satz 1 gelten entspre-
chend für die Bundesschuldenverwaltung oder 
eine Landesschuldenverwaltung als auszahlende 
Stelle, im Falle des Absatzes 3 Satz 1 jedoch nur, 
wenn die Wertpapiere oder Forderungen von 
einem Kreditinstitut oder einem Finanzdienstlei-
stungsinstitut mit der Maßgabe der Verwahrung 
und Verwaltung durch die Schuldenverwaltung er-
worben worden sind. Das Kreditinstitut oder das 
Finanzdienstleistungsinstitut hat der Schuldenver-
waltung zusammen mit den im Schuldbuch einzu-
tragenden Wertpapieren und Forderungen den Er-
werbszeitpunkt und den Betrag der gezahlten 
Stückzinsen sowie in Fällen des Absatzes 2 Satz 2 
bis 5 den Erwerbspreis der für einen marktmäßigen 
Handel bestimmten schuldbuchfähigen Wertpa-
piere des Bundes oder der Länder und außerdem 
mitzuteilen, daß es diese Wertpapiere und Forde-
rungen erworben oder veräußert und seitdem ver-
wahrt oder verwaltet hat."  

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, Buchstabe b und Doppel-
buchstabe aa wird wie folgt gefaßt: 

„b) wenn der Schuldner der nicht in Buchstabe a 
genannten Kapitalerträge ein inländisches 
Kreditinstitut oder ein inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne des Gesetzes 
über das Kreditwesen ist. Kreditinstitut in die-
sem Sinne ist auch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, eine Bausparkasse, die Deutsche 
Postbank AG, die Deutsche Bundesbank bei 
Geschäften mit jedermann einschließlich ihrer 
Betriebsangehörigen im Sinne der §§ 22 und 
25 des Gesetzes über die Deutsche Bundes-
bank und eine inländische Zweigstelle eines 
ausländischen Kreditinstituts oder eines aus-
ländischen Finanzdienstleistungsinstituts im 
Sinne der §§ 53 und 53b des Gesetzes über 
das Kreditwesen, nicht aber eine ausländische 
Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts 
oder eines inländischen Finanzdienstlei-
stungsinstituts. Die inländische Zweigstelle 
gilt an Stelle des ausländischen Kreditinstituts 
oder des ausländischen Finanzdienstlei-
stungsinstituts als Schuldner der Kapitalerträ-
ge. Der Steuerabzug muß nicht vorgenommen 
werden, 

aa) wenn auch der Gläubiger der Kapital-
erträge ein inländisches Kreditinstitut oder 
ein inländisches Finanzdienstleistungsin-
stitut im Sinne des Gesetzes über das Kre-
ditwesen einschließlich der inländischen 
Zweigstelle eines ausländischen Kreditin-
stituts oder eines ausländischen Finanz-
dienstleistungsinstituts im Sinne der §§ 53 
und 53b des Gesetzes über das Kreditwe-
sen, eine Bausparkasse, die Deutsche 
Postbank AG, die Deutsche Bundesbank 
oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
ist, ". 

5. unverändert 
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6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

Entwurf 

6. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 4 Nr. 1 und 2 wird wie folgt ge-
faßt: 

„1. in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
Buchstabe a und Nr. 8 sowie Satz 2 

a) das inländische Kreditinstitut oder das 
inländische Finanzdienstleistungsinsti-
tut im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
Buchstabe b, 

aa) das die Teilschuldverschreibungen, 
die Anteile an einer Sammelschuld

-

buchforderung, die Wertrechte oder 
die Zinsscheine verwahrt oder ver-
waltet und die Kapitalerträge aus-
zahlt oder gutschreibt, 

bb) das die Kapitalerträge gegen Aus-
händigung der Zinsscheine oder 
der Teilschuldverschreibungen ei-
nem anderen als einem ausländi-
schen Kreditinstitut oder einem aus-
ländischen Finanzdienstleistungs-
institut auszahlt oder gutschreibt; 

b) der Schuldner der Kapitalerträge in den 
Fällen des Buchstaben a, wenn kein in-
ländisches Kreditinstitut oder kein inlän-
disches Finanzdienstleistungsinstitut die 
die Kapitalerträge auszahlende Stelle ist; 

2. in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
Buchstabe b das inländische Kreditinstitut 
oder das inländische Finanzdienstlei-
stungsinstitut, das die Kapitalerträge als 
Schuldner auszahlt oder gutschreibt." 

b) Absatz 5 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende 
inländische Kreditinstitut oder das inländi-
sche Finanzdienstleistungsinstitut die Kapi-
talerträge zu Unrecht ohne Abzug der Kapi-
talertragsteuer ausgezahlt hat." 

7. § 44 a Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Voraussetzung ist, daß der Gläubiger dem 
Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszah-
lenden inländischen Kreditinstitut oder inländi-
schen Finanzdienstleistungsinstitut durch eine 
Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung 
oder seinen Sitz zuständigen Finanzamt nach-
weist, daß er eine Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse im Sinne des Satzes 1 
Nr. 1 oder 2 ist. " 

8. § 45 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Werden Kapitalerträge für Rechnung 
des Schuldners durch ein inländisches Kredit-
institut oder ein inländisches Finanzdienstlei-
stungsinstitut gezahlt, so hat an  Stelle des 
Schuldners das Kreditinstitut oder das Finanz-
dienstleistungsinstitut die Bescheinigung zu 
erteilen. Aus der Bescheinigung des Kredit-
instituts oder des Finanzdienstleistungsinstituts 
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muß auch der Schuldner hervorgehen, für den 
die Kapitalerträge gezahlt werden; die Angabe 
des Finanzamts, an das die Kapitalertragsteuer 
abgeführt worden ist, kann unterbleiben. " 

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist die Bescheinigung nach Absatz 3 durch ein 
inländisches Kreditinstitut oder ein inländisches 
Finanzdienstleistungsinstitut auszustellen, so 
haftet der Schuldner auch, wenn er zum Zweck 
der Bescheinigung unrichtige Angaben 
macht. " 

9. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 27 a wird eingefügt: 

„(27 a) § 36b Abs. 1 Satz 3, § 36c Abs. 1 und 2 
Nr. 1 und 2 sowie § 36 d Abs. 2 und 3 Nr. 2 sind 
erstmals auf Einnahmen aus Kapitalvermögen 
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 EStG 
anzuwenden, die nach dem ... [Tag der Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt] zufließen. " 

b) Folgender Absatz 29 b wird eingefügt: 

„(29 b) § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b 
und Doppelbuchstabe aa, § 43 a Abs. 4, § 44 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 2 und Abs. 5 Satz 2 Nr. 3, 
§ 44a Abs. 4 Satz 3 sowie § 45a Abs. 3 und 6 
sind erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, 
die nach dem ... [Tag der Verkündung im Bun-
desgesetzblatt] zufließen." 

Artikel 6 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1996 (BGBl. I  
S. 340), geändert durch Artikel ... [JStG 1997] 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. § 44 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Ist die Bescheinigung nach § 45 durch ein inländi-
sches Kreditinstitut oder durch eine inländische 
Zweigniederlassung eines der in § 53 b Abs. 1 und 7 
des Gesetzes über das Kreditwesen genannten 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

9. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c Doppelbuchstabe cc 
wird wie folgt gefaßt: 

„cc) Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 Buchstabe a und Nummer 8 sowie Satz 2 
von einem Schuldner oder von einem inlän-
dischen Kreditinstitut oder einem inländi-
schen Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne 
des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b gegen 
Aushändigung der Zinsscheine einem ande-
ren als einem ausländischen Kreditinstitut 
oder einem ausländischen Finanzdienstlei-
stungsinstitut ausgezahlt oder gutgeschrie-
ben werden und die Teilschuldverschreibun-
gen nicht von dem Schuldner, dem inlän-
dischen Kreditinstitut oder dem inlän-
dischen Finanzdienstleistungsinstitut ver-
wahrt werden." 

10. 1 52 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Folgender Absatz 29 b wird eingefügt: 

„ (29b) 1 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b 
und Doppelbuchstabe aa, § 43 a Abs. 4, § 44 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 2 und Abs. 5 Satz 2 Nr. 3, 
1 44 a Abs. 4 Satz 3, § 45 a Abs. 3 und 6 sowie 
1 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c Doppelbuchstabe 
cc sind erstmals auf Kapitalerträge anzuwen-
den, die nach dem ... [Tag der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt] zufließen." 

Artikel 6 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1996 (BGBl. I 

 S. 340), geändert durch Artikel ... [JStG 1997] 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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Institute oder Unternehmen auszustellen, so haftet 
die Körperschaft auch, wenn sie zum Zweck der 
Bescheinigung unrichtige Angaben macht." 

2. § 45 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 45 

Bescheinigung eines Kreditinstituts 

(1) Ist die in § 44 Abs. 1 bezeichnete Leistung 
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft 
von der Vorlage eines Dividendenscheins abhän-
gig und wird sie für Rechnung der Körperschaft 
durch ein inländisches Kreditinstitut erbracht, so 
hat das Institut dem Anteilseigner eine Bescheini-
gung mit den in § 44 Abs. 1 bezeichneten Angaben 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu ertei-
len. Aus der Bescheinigung muß hervorgehen, für 
welche Körperschaft die Leistung erbracht wird. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn an-
stelle eines inländischen Kreditinstitutes eine in-
ländische Zweigniederlassung eines der in § 53 b 
Abs. 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwe-
sen genannten Institute oder Unternehmen die 
Leistung erbringt. 

(2) Ist die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens der 
Einnahmen nicht in einem auf den Namen des 
Empfängers der Bescheinigung lautenden Wertpa-
pierdepot bei dem Kreditinstitut verzeichnet, so 
hat das Kreditinstitut die Bescheinigung durch 
einen entsprechenden Hinweis zu kennzeichnen. 
Befindet sich die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens 
der Einnahmen im Wertpapierdepot eines der in 
Absatz 1 Satz 3 genannten Institute oder Unterneh-
men, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) Über die nach Absatz 2 zu kennzeichnenden 
Bescheinigungen haben die in Absatz 1 genannten 
Institute und Unternehmen Aufzeichnungen zu 
führen. Die Aufzeichnungen müssen einen Hin-
weis auf den Buchungsbeleg über die Auszahlung 
an den Empfänger der Bescheinigung enthalten. 

(4) § 44 Abs. 1 Satz 2, Abs: 2 Nr. 2 und 3 sowie 
Abs. 3 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden.. In den Fal-
len des § 44 Abs. 5 Satz 2 haften die in § 45 Abs. 1 
genannten Institute oder Unternehmen nicht. " 

3. In § 54 wird folgender Absatz 12 b eingefügt: 

„(12 b) § 44 Abs. 5 Satz 2 sowie § 45 sind erstmals 
auf Leistungen anzuwenden, die bei den Anteils-
eignern Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
oder 2 des Einkommensteuergesetzes sind und die 
nach dem ... [Tag der Verkündung im Bundesge-
setzblatt] zufließen." 

Artikel 7 

Änderung der Gewerbeordnung 

§ 34 c Abs. 5 der Gewerbeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 425), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

2. § 45 wird wie folgt gefaßt: 

§ 45 

Bescheinigung eines Kreditinstituts 

(1) unverändert 

(2) Ist die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens der 
Einnahmen nicht in einem auf den Namen des 
Empfängers der Bescheinigung lautenden Wertpa-
pierdepot bei dem Kreditinstitut verzeichnet, so hat 
das Kreditinstitut die Bescheinigung durch einen 
entsprechenden Hinweis zu kennzeichnen. Befin-
det sich die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens der 
Einnahmen auch nicht im Wertpapierdepot eines 
der in Absatz 1 Satz 3 genannten Institute oder Un-
ternehmen, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

3. unverändert 

Artikel 7 

Änderung der Gewerbeordnung 

§ 34 c Abs. 5 der Gewerbeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 425), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Finanzdienstleistungsinstitute in bezug auf 
Vermittlungstätigkeiten, für die ihnen eine Er-
laubnis nach § 32 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Kreditwesen erteilt wurde, ". 

2. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3 a ein-
gefügt: 

„3 a. Gewerbetreibende im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b in bezug auf Ver-
mittlungstätigkeiten nach Maßgabe des § 2 
Abs. 10 Satz 1 des Gesetzes über das Kredit-
wesen,". 

Artikel 8 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 

Das Auslandinvestment-Gesetz vom 28. Juli 1969 
(BGBl. I S. 986), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I  S. 1250), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 wird am Ende der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 8 angefügt: 

„8. alle wesentlichen Angaben und Unterla-
gen, aus denen sich ergibt, daß die auslän-
dische Investmentgesellschaft und die Ver-
waltungsgesellschaft im Staat ihres Sitzes 
oder ihrer Hauptverwaltung einer wirksa-
men öffentlichen Aufsicht zum Schutz der 
Investmentanteilinhaber unterliegen. " 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort  „zwei" durch 
das Wort  „vier" ersetzt. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „zwei" durch das 
Wort  „drei" ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Sie kann die Aufnahme des Vertriebs untersa-
gen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, daß die ausländische Investmentgesell-
schaft oder die Verwaltungsgesellschaft im 
Staat ihres Sitzes oder ihrer Hauptverwaltung 
keiner wirksamen öffentlichen Aufsicht zum 
Schutz der Investmentanteilinhaber unterliegt 
oder daß die zuständigen ausländischen Auf-
sichtsstellen nicht zu einer befriedigenden Zu-
sammenarbeit mit der Behörde bereit sind." 

c) In Absatz 4 wird in Nummer 3 der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 4 an-
gefügt: 

„4. die ausländische Investmentgesellschaft 
oder die Verwaltungsgesellschaft im Staat 
ihres Sitzes oder ihrer Hauptverwaltung 
keiner wirksamen öffentlichen Aufsicht 
zum Schutz der Investmentanteilinhaber 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Finanzdienstleistungsinstitute in bezug auf 
Vermittlungstätigkeiten, für die ihnen eine Er-
laubnis nach § 32 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Kreditwesen erteilt wurde oder nach § 64 e 
Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen als 
erteilt gilt,". 

2. unverändert 

Artikel 8 

Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes 

Das Auslandinvestment-Gesetz vom 28. Juli 1969 
(BGBl. I S. 986), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I  S. 1250), 
wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 
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unterliegt oder die zuständigen ausländi-
schen Aufsichtsstellen nicht zu einer be-
friedigenden Zusammenarbeit mit der Be-
hörde bereit sind. " 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text erhält die Absatzbezeich-
nung „(1)". 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„ (2) Der Bundesminister der Finanzen wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu be-
stimmen, daß die Vorschriften dieses Abschnitts 
und des § 1 Abs. 3 auf den Vertrieb von Anteilen 
entsprechende Anwendung finden, die an 
einem nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
angelegten Vermögen. aus Wertpapieren be-
stehen und von Investmentgesellschaften mit 
Sitz in einem Staat ausgegeben werden, der 
nicht Mitgliedstaat oder Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, wenn die Gegenseitigkeit gewähr-
leistet ist und 

1. die Investmentgesellschaften und die Ver-
waltungsgesellschaften im Staat ihres Sitzes 
einer wirksamen öffentlichen Aufsicht zum 
Schutz der Investmentanteilinhaber unter-
liegen, 

2. die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/ 
EWG entsprechend erfüllt sind und 

3. die zuständigen Aufsichtsstellen des Sitz-
staates zu einer bef riedigenden Zusammen-
arbeit mit der Behörde bereit sind und dies 
auf der Grundlage einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung sichergestellt ist. " 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
zu bestimmen, daß die Vorschriften dieses Ab-
schnitts und des § 1 Abs. 3 auf den Vertrieb von 
Anteilen entsprechende Anwendung finden, 
die an einem nach dem Grundsatz der Risiko-
streuung angelegten Vermögen aus Wertpapie-
ren bestehen und von Investmentgesellschaften 
mit Sitz in einem Staat ausgegeben werden, der 
nicht Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften oder Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, 
wenn die Gegenseitigkeit gewährleistet ist und 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. § 15 k Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Vertrauliche Informationen, welche die Be-
hörde von den zuständigen Stellen des anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaften 
oder des anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum erhält, 
dürfen nur für folgende Zwecke verwendet wer-
den: 

1. zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für den 
Vertrieb der Investmentanteile erfüllt sind, 

2. zur Überwachung der Vertriebstätigkeit der 
Investmentgesellschaft oder sonstiger mit dem 
Vertrieb befaßter Personen, 

3. für Anordnungen der Behörde sowie zur Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten durch die Behörde, 

4. im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens über 
Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung der 
Behörde oder 

5. im Rahmen von Verfahren vor Verwaltungsge-
richten, Staatsanwaltschaften oder für Straf- 
und Bußgeldsachen zuständigen Gerichten. 
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Artikel 9 

Änderung des Geldwäschegesetzes 

Das Geldwäschegesetz in der Fassung vom 25. Ok-
tober 1993 (BGBl. I S. 1770), geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. j 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefaßt: 

„(1) Kreditinstitute sind Unternehmen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen mit Ausnahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 7 
und 8 des Gesetzes über das Kreditwesen erfaß-
ten Unternehmen. Das Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen kann im Einzelfall bestimmen, 
daß auf ein Unternehmen im Sinne dieser Vor-
schrift wegen der Art  der von ihm betriebenen 
Geschäfte die Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht anzuwenden sind. 

(2) Finanzdienstleistungsinstitute sind Unter-
nehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 a des Gesetzes 
über das Kreditwesen mit Ausnahme der in § 2 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 und 5 bis 12 des Gesetzes 
über das Kreditwesen erfaßten Unternehmen. 
Finanzunternehmen sind Unternehmen im Sin-
ne des § 1 Abs. 3 des Gesetzes über das Kredit-
wesen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Eine im Inland gelegene Zweigstelle 
eines Kreditinstituts, Finanzdienstleistungs-
instituts oder Finanzunternehmens mit Sitz im 
Ausland gilt als Kreditinstitut, Finanzdienst-
leistungsinstitut oder Finanzunternehmen im 
Sinne dieses Gesetzes." 

b) In Absatz 4 werden die Worte „ein Finanzin-
stitut" durch die Worte „ein Finanzdienst-
leistungsinstitut, ein Finanzunternehmen" er-
setzt. 

2. In § 4 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „ein in § 1 
Abs. 2 Nr. 2 genanntes Unternehmen" durch die 
Worte „ein Versicherungsunternehmen, das Le-
bensversicherungsverträge anbietet," ersetzt. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

5. In § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a wird das Wort 
„zwei" durch das Wort „drei" ersetzt. 

6. I  20 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20 

Die Vorschriften der §1 16 bis 19a sind auf die 
im Zweiten Abschnitt geregelten EG-Investment-
anteile mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
daß abweichend von § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a 
der Vertrieb von EG-Investmentanteilen bereits 
aufgenommen werden darf, wenn seit dem Ein-
gang der vollständigen Anzeige zwei Monate ver-
strichen sind, ohne daß die Behörde die Aufnah-
me des Vertriebs untersagt hat." 

Artikel 9 

Änderung des Geldwäschegesetzes 

Das Geldwäschegesetz in der Fassung vom 25. Ok-
tober 1993 (BGBl. I S. 1770), geändert durch wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Kreditinstitute sind Unternehmen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen mit Ausnahme der in § 2 Abs. 1 Nr. 4, 
7 und 8 des Gesetzes über das Kreditwesen er-
faßten Unternehmen. Das Bundesaufsichtsamt 
für das Kreditwesen kann im Einzelfall bestim-
men, daß auf ein Unternehmen im Sinne dieser 
Vorschrift wegen der Art  der von ihm betriebe-
nen Geschäfte die Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht anzuwenden sind. 

(2) unveärndert 

(3) unveärndert 

b) In Absatz 4 werden die Worte „ein Finanzin-
stitut" durch die Worte „ein Finanzdienst-
leistungsinstitut, ein Finanzunternehmen, ein 
Versicherungsunternehmen, das Lebensversi-
cherungsverträge anbietet" ersetzt. 

2. unverändert 
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Entwurf 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 4 und 5 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Finanzdienstleistungsunternehmen, 

5. Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Die nach § 16 zuständige Behörde kann 
im Einzelfall bestimmen, daß auf ein Finanz-
dienstleistungsinstitut oder ein Finanzunter-
nehmen wegen der Art  der von ihm betriebenen 
Geschäfte die Vorschriften der Absätze 1 und 2 
ganz oder teilweise nicht anzuwenden sind. " 

4. § 16 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. für die übrigen Kreditinstitute, mit Ausnahme 
der Deutschen Bundesbank, und die Finanz-
dienstleistungsinstitute das Bundesaufsichts-
amt für das Kreditwesen. " 

Artikel 10 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 
1993 I S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 5 wird nach Nummer 6 die folgende 
Nummer 6 a eingefügt: 

„6 a. Angaben über eine zwischen dem Versiche-
rungsunternehmen und einer anderen natür-
lichen oder juristischen Person bestehende 
enge Verbindung (§ 8 Abs. 1 Satz 4),". 

2. In § 7 wird nach Absatz 1 der folgende Absatz 1 a 
eingefügt: 

„ (1 a) Der Ort der Hauptverwaltung muß im In-
land gelegen sein." 

3. In § 8 Abs. 1 werden nach Satz 2 folgende Sätze 
eingefügt: 

„Dasselbe gilt, wenn eine wirksame Aufsicht über 
das Versicherungsunternehmen wegen der engen 
Verbindung zu einer anderen natürlichen oder ju-
ristischen Person oder wegen der für eine solche 
Person geltenden Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften eines Staates außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes vereitelt wird. Eine enge 
Verbindung ist gegeben, wenn 

1. zwischen dem Versicherungsunternehmen und 
einer natürlichen oder anderen juristischen Per-
son ein Beteiligungsverhältnis von mindestens 
20 vom Hundert des Nennkapitals, der Stimm-
rechte oder des Gründungsstocks unmittelbar 
oder mittelbar über ein oder mehrere Tochter-
unternehmen besteht, 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

3. unverändert 

4. unverändert 

Artikel 10 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 
1993 I S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210), wird 
wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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Entwurf 

2. das Versicherungsunternehmen und ein ande-
res Unternehmen Mutter- und Tochterunter-
nehmen nach Maßgabe von § 7 a Abs. 2 Satz 6 
und 7 sind oder das Versicherungsunternehmen 
in einem gleichartigen Verhältnis mit einer na-
türlichen oder anderen juristischen Person ver-
bunden ist. " 

4. In § 13 d wird nach der Nummer 4 die folgende 
Nummer 4 a eingefügt: 

„4 a. das Bestehen, die Änderung oder die Aufga-
be einer sonstigen engen Verbindung nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 4,". 

5. In § 57 Abs. 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

„§ 341 k Abs. 3 in Verbindung mit § 321 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß der Prüfer die Aufsichtsbehörde auch 
zu unterrichten hat, wenn er Feststellungen ent-
sprechend § 321 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs 
bei einem Unternehmen macht, das mit dem Di-
rektversicherungsunternehmen eine enge Verbin-
dung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 unterhält. " 

6. In § 84 Abs. 4 wird nach Nummer 2 die folgende 
Nummer 2 a eingefügt: 

„2 a. die Zentralbanken,". 

Artikel 11 

Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung 

Die Börsenzulassungs-Verordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Juli 1996 (BGBl. I 
S. 1052) wird wie folgt geändert: 

1. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wo rt 
 „Bank-" ein Komma und das Wort  „Finanz-

dienstleistungs-" eingefügt. 

b) In Absatz 1 werden die Worte „im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 2" ersetzt durch die Worte „oder das 
Erbringen von Finanzdienstleistungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 1 a Satz 2". 

2. In § 39 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2" ersetzt durch die Worte „oder 
das Erbringen von Finanzdienstleistungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 1 a Satz 2". 

3. In § 57 Abs. 2 werden die Worte „im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 2" ersetzt durch die Worte „oder das 
Erbringen von Finanzdienstleistungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 1 a Satz 2". 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. unverändert 

5. In § 57 Abs. 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Ein Prüfer, der ein Unternehmen, das mit dem 
Direktversicherungsunternehmen eine sich aus 
einem Kontrollverhältnis ergebende enge Ver-
bindung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 unterhält, und 
zugleich das Direktversicherungsunternehmen 
prüft, hat die Aufsichtsbehörde zu unterrichten, 
wenn er Feststellungen entsprechend § 321 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs bei dem verbundenen 
Unternehmen macht, soweit die festgestellten Tat-
sachen die Ausübung der Tätigkeit des Versi-
cherngsunternehmens wesentlich beeinträchti-
gen können." 

6. unverändert 

Artikel 11 

unverändert 
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Entwurf 

Artikel 12 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 11 dieses Gesetzes beruhenden 
Teile der Börsenzulassungs-Verordnung können auf 
Grund der Ermächtigung des Börsengesetzes durch 
Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Die Artikel 8 und 10 treten am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz 
gleichzeitig mit dem Gesetz zur Umsetzung von EG

-

Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wertpa-
pieraufsichtsrechtlicher Vorschriften in Kraft. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Artikel 12 

unverändert 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb 
und Buchstabe c, Nr. 6 Buchstabe c, Nr. 6 a, Nr. 7 
Buchstabe a, Nr. 11 Buchstabe b, Nr. 16 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb sowie die Artikel 3, 8 und 10 
treten am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im 
übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 1998 in 
Kraft."  
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Bericht der Abgeordneten Gisela Frick, Dr. Uwe-Jens Rössel, Jörg-Otto Spiller 
und Wolfgang Steiger  

A. Allgemeines 

I. Verfahrensablauf 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und 
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 
(Drucksache 13/7142) und Entwurf eines 
Begleitgesetzes (Drucksache 13/7143) 

Die Entwürfe eines Gesetzes zur Umsetzung von EG

-

Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wertpa-
pieraufsichtsrechtlicher Vorschriften und eines Be-
gleitgesetzes wurden in der 163. Sitzung des Deut-
schen Bundestages am 13. März 1997 dem Finanz-
ausschuß zur federführenden Beratung überwiesen. 
Der Gesetzentwurf in Drucksache 13/7142 wurde 
dem Rechtsausschuß und dem Ausschuß für Wirt-
schaft zur Mitberatung überwiesen, die Gesetzesvor-
lage in Drucksache 13/7143 zusätzlich dem Haus-
haltsausschuß. Der erstgenannte Gesetzentwurf wur-
de dem Haushaltsausschuß außerdem zur Beratung 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages überwiesen. Der Rechtsausschuß und 
der Ausschuß für Wirtschaft haben am 16. April 1997 
zu den beiden Vorlagen Stellung genommen. Der 
Haushaltsausschuß hat zu dem Entwurf eines Be-
gleitgesetzes (Drucksache 13/7143) am 23. April 1997 
votiert. Am 19. März 1997 hat der Finanzausschuß 
eine öffentliche Anhörung zu den beiden Gesetz-
entwürfen durchgeführt. Er hat die Vorlagen am 
12. März, 16. und 23. April 1997 beraten. 

2. Vorlagen zum Girokonto 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines 
Rechtes auf ein Girokonto (Drucksache 13/351) 

Der Gesetzentwurf in Drucksache 13/351 ist dem 
Finanzausschuß in der 35. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 11. Mai 1995 zur federführenden 
Beratung und dem Rechtsausschuß, dem Ausschuß 
für Wirtschaft, dem Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung sowie dem Ausschuß für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen 
worden. Die mitberatenden Ausschüsse haben sich 
an folgenden Daten zu der Vorlage geäußert: Der 
Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
am 31. Mai 1995, der Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung am 20. September 1995, der Rechtsausschuß 
am 28. September 1995 und am 9. Oktober 1996, der 
Ausschuß für Wirtschaft am 11. Dezember 1996. Der 
Finanzausschuß hat sich am 28. Juni und 27. Septem-
ber 1995, am 25. September 1996, am 29. Januar, 
12. und 19. März sowie am 16. und 23. April 1997 mit 
der Vorlage befaßt. In die o.a. Anhörung ist der Ge-
setzentwurf einbezogen worden. 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der 
Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr 
(Drucksache 13/856) 

Der Gesetzentwurf in Drucksache 13/856 ist dem 
Finanzausschuß in der 35. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 11. Mai 1995 zur federführenden 
Beratung und dem Rechtsausschuß, dem Ausschuß 
für Wirtschaft, dem Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung sowie dem Ausschuß für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen 
worden. Die mitberatenden Ausschüsse haben sich 
an  folgenden Daten zu der Vorlage geäußert: Der 
Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
am 31. Mai 1995, der Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung am 20. September 1995, der Rechtsausschuß 
am 28. September 1995 und 9. Oktober 1996, der 
Ausschuß für Wirtschaft am 11. Dezember 1996. Der 
Finanzausschuß hat sich am 28. Juni und 27. Septem-
ber 1995, am 25. September 1996, am 29. Januar, 12. 
und 19. März sowie am 16. und 23. April 1997 mit der 
Vorlage befaßt. In die o.a. Anhörung ist der Gesetz-
entwurf einbezogen worden. 

c) Antrag „Recht auf ein Girokonto" 
(Drucksache 13/137) 

Der Antrag in Drucksache 13/137 ist dem Finanzaus-
schuß in der 35. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 11. Mai 1995 zur federführenden Beratung und 
dem Rechtsausschuß, dem Ausschuß für Wirtschaft, 
dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, dem 
Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
sowie Ausschuß für Post und Telekommunikation zur 
Mitberatung überwiesen worden. Die mitberatenden 
Ausschüsse. haben sich an folgenden Daten zu der 
Vorlage geäußert: Der Ausschuß für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend am 31. Mai 1995, der Aus-
schuß für Post und Telekommunikation am 20. Juni 
1995, der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung am 
20. September 1995, der Rechtsausschuß am 28. Sep-
tember 1995 und 9. Oktober 1996, der Ausschuß für 
Wirtschaft am 11. Dezember 1996. Der Finanzaus-
schuß hat sich am 28. Juni und 27. September 1995, 
am 25. September 1996, am 29. Januar, 12. und 
19. März sowie am 16. und 23. April 1997 mit der 
Vorlage befaßt. In die o.a. Anhörung ist der Antrag 
einbezogen worden. 

d) Antrag „Privatgirokonto" (Drucksache 13/1306) 

Der Antrag in Drucksache 13/1306 ist dem Finanz-
ausschuß in der 35. Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges am 11. Mai 1995 zur federführenden Beratung 
und dem Rechtsausschuß, dem Ausschuß für Wirt

-schaft, dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
sowie dem Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
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und Jugend zur Mitberatung überwiesen worden. 
Die mitberatenden Ausschüsse haben sich an folgen-
den Daten zu der Vorlage geäußert: Der Ausschuß 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 31. Mai 
1995, der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung am 
20. September 1995, der Rechtsausschuß am 28. Sep-
tember 1995 und 9. Oktober 1996, der Ausschuß für 
Wirtschaft am 11. Dezember 1996. Der Finanzaus-
schuß hat sich am 28. Juni und 27. September 1995, 
am 25. September 1996, am 29. Januar, 12. und 
19. März sowie am 16. und 23. April 1997 mit der Vor-
lage befaßt. In die o.a. Anhörung ist der Gesetzent-
wurf einbezogen worden. 

II. Inhalt der Vorlagen 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und 
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften  

(Drucksache 13/7142) und Entwurf eines 
Begleitgesetzes (Drucksache 13/7143) 

a) Vorgaben der EG-Richtlinien zur 
Harmonisierung bank- und wertpapier-
aufsichtsrechtlicher Vorschriften 

Die Gesetzentwürfe dienen in erster Linie der Umset-
zung von drei Richtlinien der Europäischen Gemein-
schaften in deutsches Recht: Der Wertpapierdienst-
leistungsrichtlinie (Richtlinie 93/22/EWG des Rates 
vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen), 
der Kapitaladäquanzrichtlinie (Richtlinie 93/6/EWG 
des Rates vom 15. März 1993 über die angemessene 
Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und 
Kreditinstituten) und der BCCI-Folgerichtlinie (Richt-
linie 95/26/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Richt-
linien 77/780/EWG und 89/646/EWG betreffend Kre-
ditinstitute, der Richtlinien 73/239/EWG und 92/49/ 
EWG betreffend Lebensversicherungen, der Richt-
linie 93/22/EWG betreffend Wertpapierfirmen sowie 
der Richtlinie 85/611/EWG betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren (OGAW) zwecks verstärkter Beaufsichtigung die-
ser Finanzunternehmen). 

Die Umsetzung dieser Richtlinien erfolgt im wesent-
lichen durch Änderungen des Gesetzes über das Kre-
ditwesen (KWG) und des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG). Ferner sind Änderungen des Börsenge-
setzes, des Handelsgesetzbuchs, des Gesetzes über 
Kapitalanlagegesellschaften, des  Aktiengesetzes, 
des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaft-
steuergesetzes, der Gewerbeordnung, des Auslands-
investmentgesetzes, des Geldwäschegesetzes, des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes und der Börsenzu-
lassungsverordnung erforderlich, die in einem Be

-

gleitgesetz erfolgen. 

b) Die Richtlinieninhalte 

aa) Wertpapierdienstleistungsrichtlinie 

Die Wertpapierdienstleistungsrichtlinie enthält Min

-

destbedingungen für die Zulassung und Beaufsichti

-

gung von Unternehmen, die gewerbsmäßig Wertpa-
pierdienstleistungen erbringen. 

Aufgrund der gegenseitigen Anerkennung der Auf-
sicht können Wertpapierfirmen im Europäischen 
Wirtschaftsraum die unter die Richtlinie fa llenden 
Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistun

-

gen erbringen, für die sie durch den Herkunftsstaat 
die Zulassung erhalten haben. Für die Aufsicht ist 
grundsätzlich der Herkunftsstaat zuständig. Die auf

-

sichtliche Zuständigkeit des Aufnahmestaats wird im 
wesentlichen auf die Liquiditätskontrolle und die 
Überwachung der Einhaltung der Wohlverhaltensre-
geln beschränkt. 

Zu den Wertpapierdienstleistungen gehören: 

- die Vermittlung von Anlagen in Wertpapieren und 
anderen Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), 

- die Vermittlung von Abschlüssen über Wertpa-
piere und andere Finanzinstrumente (Abschluß-
vermittlung), 

- der kommissionsweise Handel in Wertpapieren 
und anderen Finanzinstrumenten (Finanzkommis-
sionsgeschäft), 

- die Finanzportfolioverwaltung und 

- der Eigenhandel mit Kunden. 

Wertpapierfirmen dürfen im Aufnahmestaat mit dem 
europäischen Paß außer Wertpapierdienstleistungen 
die folgenden Nebendienstleistungen erbringen: 

- die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapie-
ren und anderen Finanzinstrumenten, 

- die Schließfachvermietung, 

- die Gewährung von Krediten an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften mit Wertpapieren  

oder anderen Finanzinstrumenten, 

- die  Beratung von Unternehmen hinsichtlich der 
Kapitalstruktur, der industriellen Strategie und da-
mit zusammenhängender Fragen sowie Beratung 
und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen 
und -aufkäufen, 

- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Über-
nahmetransaktionen, 

- Anlageberatung über Wertpapiere und andere 
Finanzinstrumente sowie 

- Devisengeschäfte, wenn diese Dienste im Zusam-
menhang mit der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen stehen. 

Das Universalbankensystem in Deutschland wird 
durch die Umsetzung der Wertpapierdienstleistungs-
richtlinie in deutsches Recht nicht beeinträchtigt. Die 
bestehenden Bankgeschäftstypen werden beibehal-
ten. Zusätzlich wird das Emissionsgeschäft, das in 
Deutschland ein klassisches Geschäft der Banken ist, 
als Bankgeschäft definie rt . 

Wertpapierdienstleistungen, die keine Bankge-
schäfte sind, werden gemäß KWG-Entwurf als Fi

-

nanzdienstleistungen definie rt. Der Katalog dieser 
Finanzdienstleistungen umfaßt die folgenden Ge-
schäftstypen: 
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- die Anlagevermittlung, 

- die Abschlußvermittlung, 

- die Finanzportfolioverwaltung und 

- den Eigenhandel mit Kunden. 

Unternehmen, die diese Geschäfte betreiben und 
nicht zugleich als Kreditinstitute im Sinne des KWG-
Entwurfs einzustufen sind, werden als Finanzdienst-
leistungsinstitute bezeichnet und der Aufsicht durch 
das BAKred und das RAWe unterstellt. 

bb) Kapitaladäquanzrichtlinie 

Die Kapitaladäquanzrichtlinie harmonisiert über die 
Regelungsinhalte der Wertpapierdienstleistungs-
richtlinie hinausgehend wichtige weitere Vorschrif-
ten zur Beaufsichtigung von Risiken, die bei der 
Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumen-
ten entstehen. Die Kapitaladäquanzrichtlinie stellt 
damit eine unverzichtbare Ergänzung der Wertpa-
pierdienstleistungsrichtlinie dar. 

Die Kapitaladäquanzrichtlinie enthält Regelungen 

- zum Anfangskapital von Wertpapierfinnen, 

- zur Berechnung der Eigenmittel, 

- zu den Kapitalanforderungen für das Positions-
risiko in Aktien und Schuldverschreibungen, 

- zum Abwicklungsrisiko und zum Risiko des Aus-
falls der Gegenpartei, 

- zum Fremdwährungsrisiko, 

- zu Großrisiken, 

- zur Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis, 

- zur internen Kontrolle von Risiken und 

- zu Meldepflichten. 

Die Umsetzung der Kapitaladäquanzrichtlinie erfolgt 
zum Teil unmittelbar im KWG, zum Teil in Vorschrif-
ten, die an das KWG anknüpfen. Damit wird die bis-
herige Regelungspraxis fortgeführt, derzufolge 
grundsätzliche und allgemeine Bestimmungen im 
Gesetz enthalten sind, während technische Detail-
regelungen überwiegend in Verwaltungsvorschriften 
des BAKred erfolgen. 

Die Vorschriften der Kapitaladäquanzrichtlinie sind 
von Finanzdienstleistungsinstituten und Kreditinsti-
tuten nicht einzuhalten, deren Handelsbuchpositio-
nen unterhalb gesetzlich festgelegter Bagatellgren-
zen liegen. Für Anlagevermittler und Abschlußver-
mittler, die weder befugt sind, sich bei der Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Be-
sitz an  Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu 
verschaffen, noch auf eigene Rechnung mit Finanzin-
strumenten handeln, sieht der KWG-Entwurf die 
Freistellung von einer Reihe gesetzlicher Vorschrif-
ten vor. 

cc) BCCI-Folgerichtlinie 

Unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Bank 
of Credit and Commerce International (BCCI) wurde 
mit der BCCI-Folgerichtlinie eine Reihe von Richt-
linien geändert, welche die Struktur und die Beauf

-

sichtigung von Finanzunternehmen regeln, um die 
Aufsicht wirkungsvoller zu gestalten. Die BCCI-Fol-
gerichtlinie enthält Vorschriften 

- über die Zulassungsverweigerung oder -rücknah

-m

e, 

- zur Transparenz der Struktur einer Gruppe, der 
Finanzunternehmen angehören, 

- zum Informationsaustausch zwischen Aufsichtsbe-
hörden und anderen Stellen und 

- zu den Informationspflichten externer Prüfer. 

Zur Umsetzung der Vorschriften werden in den §§ 32 
und 33 KWG-Entwurf die Kriterien für die Zulassung 
zum Geschäftsbetrieb verschärft, in § 9 KWG-Ent-
wurf zusätzliche Möglichkeiten der Informationswei-
tergabe an andere, für die Aufsicht wichtige Stellen 
geschaffen und in § 24 KWG-Entwurf die Anzeige

-

pflichten der Institute ergänzt. 

c) Ergänzende Regelungen zur Förderung des 
Vertrauens der Anleger in die Funktionsfähigkeit 
des Kapitalmarktes, Verbesserung der 
Geldwäschebekämpfung und Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Zahlungsverkehrs 

Über die Vorgaben der angeführten Richtlinien hin-
aus werden zur Stärkung des Finanzplatzes, zur 
wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und zur 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Zahlungs-
verkehrs folgende Tätigkeiten einer speziellen Auf-
sicht unterstellt: 

- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Waren-
termingeschäften, 

- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Devisen- 
und Devisentermingeschäften, 

- die Ausgabe vorausbezahlter Karten zu Zahlungs-
zwecken (Geldkartengeschäft), 

- die Schaffung und die Verwaltung von Zahlungs

-

einheiten in Rechnernetzen (Netzgeldgeschäft), 

- die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Un-
ternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums 	(Drittstaateneinlagenvermitt

-

lung), 

- die Besorgung von Zahlungsaufträgen für Dritte 
im bargeldlosen Zahlungsverkehr (Finanztransfer

-

geschäft) sowie 

- der Handel mit Sorten als Haupttätigkeit (Sorten-
geschäft). 

Um Schaden für den Finanzplatz Deutschland im 
Hinblick auf die große Zahl erstmals zu beaufsichti-
gender Unternehmen zu vermeiden, werden mit der 
Änderung des KWG über die Richtlinienvorgaben 
hinaus zudem die Ermittlungsbefugnisse des BAKred 
bei der Verfolgung unerlaubt bet riebener Bankge-
schäfte und Finanzdienstleistungen erweitert, der 
Zwangsgeldrahmen zur Durchsetzung von Anord-
nungen des BAKred und der Bußgeldrahmen zur 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten erhöht. Diese 
Änderungen sind erforderlich, um unerlaubt betrie- 
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benen Aktivitäten wirksam entgegentreten zu kön-
nen und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Normen 
zu gewährleisten. Die dem BAKred bislang zur Ver-
folgung unerlaubt betriebener Bankgeschäfte zur 
Verfügung stehenden Ermittlungsbefugnisse haben 
sich als unzureichend erwiesen. 

d) Deregulierende Maßnahmen zur Entlastung von 
Unternehmen, die Bankgeschäfte betreiben oder 
Finanzdienstleistungen erbringen, der Emitten-
ten von Wertpapieren und börsennotierter Unter-
nehmen 

Im Zuge der Umgestaltung des Aufsichtsrechts, die 
mit der . Umsetzung der Wertpapierdienstleistungs- 
und der Kapitaladäquanzrichtlinie einhergeht, soll 
auch eine Reihe belastender Vorschriften im KWG 
und im WpHG aufgehoben werden, die sich als un-
verhältsnismäßig oder überholt erwiesen haben: 

- Künftig müssen bei Beurteilung der Angemessen-
heit der Eigenmittelausstattung von Gruppen sol-
che Unternehmen nicht mehr konsolidiert werden, 
an denen ein Institut mindestens 40 v.H. der Kapi-
talanteile unmittelbar oder mittelbar hält, sofern 
diese Unternehmen keine Tochterunternehmen 
sind und nicht gemeinsam mit anderen Unterneh-
men geleitet werden. 

Durch die Abschaffung der Konsolidierungs-
schwelle von 40 v.H. kann zudem auf die Definiti-
on eines eigenständigen Konsolidierungskreises 
für die Zusammenfassung von Großkreditrisiken 
verzichtet werden. Durch die Vereinheitlichung 
des Konsolidierungskreises für Großkreditrisiken 
und die sonstigen konsolidierungspflichtigen Risi-
ken sinkt der Bearbeitungsaufwand in den Institu-
ten beträchtlich. 

- Eine weitere Vereinfachung der Konsolidierung, 
die insbesondere Gruppen mit Unternehmen in 
mehreren Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums betrifft, folgt aus der vorgesehenen Ände-
rung der Definition der gemischten Unternehmen. 
Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen sich als 
gemischtes Unternehmen qualifiziert, sind künftig 
nicht mehr alle Kreditinstitute, die Tochterunter-
nehmen sind, zu berücksichtigen, sondern ent-
sprechend den EG-rechtlichen Vorgaben nur noch 
Einlagenkreditinstitute und Wertpapierhandelsun-
ternehmen. Eine nur das Inland betreffende Aus-
weitung des Konsolidierungskreises wird dadurch 
vermieden. 

- Entlastend wirkt ferner der vorgesehene Verzicht 
auf die Bildung von Unterkonsolidierungskreisen 
bei wechselseitigen Beteiligungen oder Beteili-
gungen unter 75 v.H. 

- Eine Flexibilisierung des Eigenmittelmanage-
ments der Institute folgt aus der Abkehr vom Kon-
zept des statischen haftenden Eigenkapitals und 
der Dynamisierung der Mehrheit der aufsichts-
rechtlichen Eigenmittel und Abzugstatbestände. 
Förmliche Festsetzungen des haftenden Eigenka-
pitals werden mit der Dynamisierung entbehrlich. 
Die Dynamisierung führt zu einem Abbau büro-
kratischer Verfahren und ermöglicht den Instituten 

eine sehr eng an den geschäftspolitischen Bedürf-
nissen ausgerichtete Eigenmittelsteuerung. 

- Weitgehende Möglichkeiten für ein flexibles Ei-
genmittelmanagement der Institute werden zu-
dem für Eigenmittel aus Vermögenseinlagen sti ller 
Gesellschafter, Genußrechtskapital und längerfri-
stigen nachrangigen Verbindlichkeiten geschaf-
fen. 

- Für Institute, die durch die Fusion von Kreditneh-
mern oder vergleichbare Ereignisse unvorherseh-
bar Großkreditgrenzen überschreiten, wird eine 
wichtige Erleichterung dadurch eingeführt, daß 
das BAKred künftig nach pflichtgemäßem Ermes-
sen diesen Instituten für einen begrenzten Zeit-
raum eine Ausnahme von der Pflicht zur Unterle-
gung des Überschreitungsbetrages mit haftendem 
Eigenkapital gewähren kann. Die Notwendigkeit 
einer kurzfristigen beträchtlichen Erhöhung des 
haftenden Eigenkapitals, das nach Rückführung 
des Überschreitungsbetrags nicht mehr erforder-
lich wäre, soll durch diese Regelung vermieden 
werden. 

- Weitergehende Erleichterungen ergeben sich in-
folge einer Flexibilisierung bei der Anzeige von 
Großkrediten. 

Die Pflicht zur Anzeige von Großkrediten, die 
ohne einstimmigen Beschluß sämtlicher Ge-
schäftsleiter gewährt wurden, wird auf die Fälle 
beschränkt, in denen die vorgeschriebene einstim-
mige Beschlußfassung nicht innerhalb eines Mo-
nats nachgeholt worden ist. 

- Die Betragsschwelle für die Anzeigepflicht von Or-
gankrediten wird verdoppelt. Der Meldeaufwand 
der Institute wird darüber hinaus dadurch redu-
ziert, daß Organkredite künftig nur noch der Deut-
schen Bundesbank anzuzeigen sind. Ferner soll 
die Pflicht entfallen, alle fünf Jahre einmal eine 
Sammelanzeige der anzuzeigenden Organkredite 
zu erstellen. 

- Die Voraussetzungen, unter denen mittelbare Be-
teiligungen eine Anzeigepflicht auslösen, sollen 
künftig im Wege der Rechtsverordnung geregelt 
werden. 

- Künftig soll die Deutsche Bundesbank einem an-
zeigepflichtigen Unternehmen bereits dann, wenn 
es beabsichtigt, einen Millionenkredit zu verge-
ben oder ein bestehendes Engagement entspre-
chend zu erhöhen, den Schuldenstand des Kun-
den mitteilen, sofern dieser einwilligt. Damit wird 
die Informationsbasis der anzeigepflichtigen Un-
ternehmen erweitert, ohne daß bei diesen Unter-
nehmen zusätzlicher Aufwand entsteht. 

- Durch die bislang erforderliche Kreditnehmerzu-
sammenfassung der Zentralregierung in einem 
Staatshandelsland der Zone B mit den staatseige-
nen Unternehmen werden Kreditinstitute, die ei-
nen Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit auf sol-
che Länder ausgerichtet hatten, über Gebühr in 
ihren Geschäftsmöglichkeiten beschränkt. Da das 
Instrument der Kreditnehmerzusammenfassung 
zu undifferenziert  ist, um das sog. „Länderrisiko" 
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zu begrenzen, soll die Zusammenfassung künftig 
entfallen. 

- Bei Instituten, die das Depotgeschäft betreiben, 
soll künftig der Jahresabschlußprüfer diese Ge-
schäfte prüfen. Die bisherige Vorschrift zur Depot-
prüfung im KWG soll aufgehoben werden, um die 
Institute von einer gesonderten Pflichtprüfung zu 
entlasten. Gleichzeitig soll die Rechtsverordnungs-
ermächtigung zur Jahresabschlußprüfung konkre-
tisiert werden, um die Möglichkeit zu schaffen, die 
Prüfung des Depotgeschäfts wie bislang während 
des Jahres durchzuführen und damit die Bela-
stung durch Prüfung zeitlich zu entzerren. 

- Künftig sollen Unternehmen, die Bankgeschäfte 
ausschließlich mit ihren Mutter-, Tochter- oder 
Schwesterunternehmen betreiben oder Finanz-
dienstleistungen ausschließlich für diese Unter-
nehmen erbringen, nicht als Kreditinstitute oder 
Finanzdienstleistungsinstitute gelten. An einer Be-
aufsichtigung dieser Unternehmen besteht kein 
öffentliches Interesse. 

- Auf die im WpHG geforderte Hinweisbekanntma-
chung im Bundesanzeiger auf die vom Emittenten 
vorgenommene Ad-hoc-Publizität wird künftig ver-
zichtet. Die Emittenten werden somit von dem mit 
der Bekanntmachungspflicht verbundenen Ver-
waltungs- und Kostenaufwand entlastet. 

- Schließlich wird durch die Neuregelung der Vor-
schrift über die jährliche Prüfung der Einhaltung 
der Meldepflichten nach § 9 WpHG-Entwurf und 
der Wohlverhaltensregeln das Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen in die Lage versetzt, den 
Jahresabschlußprüfer auch mit der Prüfung der 
Einhaltung dieser Pflichten zu beauftragen. Der 
Verzicht auf eine gesonderte Prüfung ist insbeson-
dere für die neu unter Aufsicht kommenden We rt

-papierdienstleistungsunternehmen unter Kosten-
gesichtspunkten von Bedeutung. 

e) Aufgabenteilung zwischen dem BAWe und dem 
BAKred und Zuständigkeiten der 
Börsenaufsichtbehörden der Länder 

Die Beaufsichtigung der Wertpapierfirmen und der 
Kreditinstitute, soweit sie Wertpapierdienstleistun-
gen erbringen, fällt in die Zuständigkeit zweier Ober-
behörden - des BAKred und des BAWe. Der Arbeits-
teilung zwischen den beiden Behörden liegt ein 
funktionaler Ansatz zugrunde: Das BAKred ist für die 
Zulassung und die Solvenzaufsicht zuständig, das 
BAWe führt die Marktaufsicht über die Wertpapier-
dienstleistungen durch. Dieser funktionale Ansatz 
wird konsequent fortgeführt und weiterentwickelt. 

Die Aufsicht durch das BAKred umfaßt 

- die Zulassung der Institute und die Aufhebung der 
Zulassung, 

- die Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit 
und fachlichen Eignung der Geschäftsleiter und 
ihre Abberufung, 

- die Anteilseignerkontrolle, 

- die laufende Überwachung der wi rtschaftlichen 
Situation der Institute einschließlich der aktuellen 
Liquiditäts- und Ertragslage und 

- die Verfolgung unerlaubt bet riebener Bankge-
schäfte und Finanzdienstleistungen. 

Die Marktaufsicht durch das BAWe umfaßt 

- die Überwachung der Einhaltung der Verhaltens-
regeln, 

- die Bekämpfung von Insidergeschäften, 

- die Kontrolle der Ad-hoc-Publizität, 

- die Überwachung der Mitteilungs- und Veröffent-
lichungspflichten der Stimmrechtsanteile an bör-
sennotierten Gesellschaften und 

- die Überwachung der Hinterlegung von Verkaufs-
prospekten bei öffentlichen Angeboten von nicht 
zum amtlichen Handel zugelassenen Wertpapie-
ren. 

Entsprechend der funktionalen Aufgabenteilung 
zwischen den beiden Aufsichtsbehörden werden 
Regelungen, die in den Zuständigkeitsbereich des 
BAKred fallen, im KWG und Regelungen, die in den 
Zuständigkeitsbereich des BAWe fa llen, im WpHG 
umgesetzt. 

Mit dem Zweiten Finanzmarktförderungsgesetz ist 
die Börsenaufsicht der Länder mit einer Bundesauf-
sicht zur Wahrnehmung zentraler Aufsichtsfunktio-
nen verknüpft worden. Dieses Ineinandergreifen der 
Aufsichtsstrukturen wird im Zuge der Umsetzung 
der Richtlinien beibehalten. Aufgrund des Betreibens 
des Vermittlungs- und Eigenhandelsgeschäftes Un-
terfallen die Börsenmakler der Wertpapierdienstlei-
stungs- und Kapitaladäquanzrichtlinie und unterlie-
gen künftig als Finanzdienstleistungsinstitute der 
Solvenzaufsicht des BAKred. Diese Modifizierung 
der Aufsichtsstruktur ist angesichts der sehr komple-
xen Eigenmittelunterlegungsvorschriften der Kapi-
taladäquanzrichtlinie sowie im Interesse einer ein-
heitlichen Rechtswendung geboten. 

Die Zuständigkeit der Börsenaufsichtsbehörden für 
die Überwachung der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit bleibt hingegen für die skontroführenden 
Makler bestehen. 

2. Vorlagen zum Girokonto 

Die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion der SPD vorgelegten Gesetzentwür-
fe (Drucksachen 13/351 bzw. 13/856) zielen darauf 
ab, die Kreditinstitute zu verpflichten, Kunden unab-
hängig von deren Kreditwürdigkeit auf deren Antrag 
ein Girokonto auf Guthabenbasis einzurichten. Da-
durch soll die Teilnahme aller Bürger am bargeldlo-
sen Zahlungsverkehr gewährleistet werden. Die An-
träge der Gruppe der PDS und der Fraktion der SPD 
in den Drucksachen 13/137 bzw. 13/1306 verfolgen 
das gleiche Ziel. 
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III. Stellungnahme des Bundesrates 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und 
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 
(Drucksache 13/7142) 

In seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisie-
rung bank-  und  wertpapieraufsichtrechtlicher Vor-
schriften (Drucksache 13/7142, S. 117 ff.) hat der Bun-
desrat kritisiert, daß nicht alle regelungsbedürftigen 
Finanzdienstleistungen in die von der Bundesregie-
rung vorgesehenen Änderungen des KWG und des 
WpHG einbezogen worden seien. Diese Rechtsände-
rungen stellten zwar Schritte in die richtige Richtung 
dar, sie seien aber aus aufsichtsrechtlicher und ver-
braucherschützender Sicht nicht ausreichend. Es 
fehlten die Vermittlung von Darlehen, Bankfinanzie-
rungen, Unternehmensanteilen, Anteilen an Treu-
handvermögen und sonstigen Finanzanlagen. Die 
hierzu in der Gewerbeordnung vorhandenen Rege-
lungen seinen unzureichend und gehörten im übri-
gen auch nicht in dieses Gesetz, weil sich der Finanz-
dienstleistungsbereich als eigene Rechtsdisziplin 
entwickelt habe. Notwendig sei eine Neuordnung 
der Aufsichtsstrukturen am Kapitalmarkt, die aus 
Sicht der Länder darin bestehen müsse, die Zustän-
digkeit für die Überwachung sämtlicher Finanz-
dienstleistungsunternehmen dem BAKred und dem 
BAWe zu übertragen. Demgegenüber hätten die vor-
geschlagenen Neuregelungen im KWG und in § 34 c 
Abs. 5 der Gewerbeordnung eine Aufspaltung der 
staatlichen Aufsicht über den Markt der Finanz-
dienstleistungen und bundes- und landesbehördli-
che Zuständigkeiten zur Folge. 

Über diese allgemeine Kritik des Gesetzentwurfs hin-
aus hat der Bundesrat eine Reihe von Änderungs-
und Ergänzungsvorschlägen unterbreitet und Prü-
fungsbitten geäußert, zu denen im einzelnen auf 
Drucksache 13/7142 verwiesen wird. Die Anliegen 
des Bundesrates sind vom Ausschuß zum großen Teil 
aufgenommen worden. 

2. Entwurf eines Begleitgesetzes 
(Drucksache 13/7142) 

Der Bundesrat hat auch zu diesem Gesetzentwurf 
eine Reihe von Änderungs- und Ergänzungswün-
schen und eine Prüfungsbitte geäußert (vgl. Drucksa-
che 13/7143, S. 39 ff.). Der Ausschuß hat auch diesen 
Anliegen in vielen Punkten Rechnung getragen. 

IV. Öffentliche Anhörung 

Der Finanzausschuß hat am 19. März 1997 eine öf-
fentliche Anhörung zu den beiden Gesetzentwürfen 
in den Drucksachen 13/7142 und 13/7143 und zu den 
vier Vorlagen in den Drucksachen 13/137, 13/351, 
13/856 und 13/1306 durchgeführt. Folgende Sachver-
ständige, Verbände und Institutionen hatten Gele-
genheit zur Stellungnahme zu den genannten Vorla-
gen: 

Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Fachhochschule 
Dortmund 

Prof. Dr. Eberhard Schwark, Humboldt-Universität 
Berlin 

Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Universität Erlangen 

Prof. Dr. Klaus Kolloch, Humboldt-Universität Berlin 

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 

Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel 

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 

Deutsche Bundesbank 

Bundeskriminalamt 

Zentraler Kreditausschuß 

Bankenfachverband 

Bundesverband Deutscher Investment-Gesellschaf-
ten 

Verband der Auslandsbanken 

Deutscher Industrie- und Handelstag 

Bundesverband der Deutschen Indust rie 

Bundesverband Finanzdienstleistungen 

Institut für Finanzdienstleistungen 

Deutscher Unternehmensverband Vermögensbera-
tung 

Verband der unabhängigen Finanzdienstleistungs-
unternehmen in Europa 

Wirtschaftsprüferkammer 

Institut der Wirtschaftsprüfer 

Bundesverband der freien Börsenmakler 

Bundesverband der Kursmakler an den deutschen 
Wertpapierbörsen 

Deutsche Börse AG 

Bayerische Börse 

Niedersächsische Börse zu Hannover 

Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg 

Bremer Wertpapierbörse 

Baden-Württembergische Wertpapierbörse zu Stutt-
gart  

Berliner Wertpapierbörse 

Rheinisch-Westfälische Börse zu Düsseldorf 

Börsensachverständigenkommission 

Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz 

Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre 

Deutscher Terminhandel Verband 

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände 

Verbraucherzentrale NRW 

Verbraucherzentrale Berlin 

Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 

Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen 

Verband der Privaten Bausparkassen 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft 

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen 

Das Ergebnis der Anhörung ist in die Ausschußbera-
tungen eingeflossen. Die stenographische Mitschrift 
der Anhörung einschließlich der dazu eingereichten 
schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit 
zugänglich. 
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V. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EG-
Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wert-
papieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 
(Drucksache 13/7142) 

a) Rechtsausschuß  

Der Rechtsausschuß hat zu dem Gesetzentwurf wie 
folgt einstimmig Stellung genommen: 

„Gegen den Gesetzentwurf bestehen keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. 

In rechtsförmlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, 
daß das Gesetz über das Kreditwesen (KWG). aus 
Gründen einer besseren Verständlichkeit und Les-
barkeit dringend einer Neufassung bedarf. 

Der federführende Ausschuß wird gebeten, die Bun-
desregierung aufzufordern, nach Ablauf von zwei 
Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes einen 
Erfahrungsbericht vorzulegen, ob unter aufsichts-
rechtlicher und verbraucherschützender Sicht eine 
wirksame Kontrolle kleiner und mittlerer Anbieter 
von Finanzdienstleistungen durch die Behörden der 
Länder gewährleistet ist. " 

b) Ausschuß für Wirtschaft 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat mehrheitlich mit den 
Stimmen der CDU/CSU-Fraktion gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion und der Gruppe der PDS bei Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der F.D.P.-Fraktion die Annahme des Gesetzent-
wurfs empfohlen. 

2. Entwurf eines Begleitgesetzes 
(Drucksache 13/7143) 

a) Rechtsausschuß 

Der Rechtsausschuß hat zu der Vorlage einstimmig 
keine verfassungsrechtlichen oder rechtsförmlichen 
Bedenken erhoben. 

b) Ausschuß für Wirtschaft 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat mehrheitlich mit den 
Stimmen der CDU/CSU-Fraktion gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion und der Gruppe der PDS bei Ab-
wesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der F.D.P.-Fraktion die Annahme des Gesetzent-
wurfs empfohlen. 

c) Haushaltsausschuß 

Der Haushaltsausschuß hat einvernehmlich mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion der 
SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimme der Gruppe der PDS Zustimmung 
zu der Vorlage empfohlen. 

3. Vorlagen zum Girokonto 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines 
Rechtes auf ein Girokonto (Drucksache 13/351) 

Rechtsausschuß 

Der Rechtsausschuß hat in einer ersten Stellungnah-
me zu der Vorlage am 28. September 1995 mehrheit-
lich gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS die Entschei-
dung über den Gesetzentwurf zunächst ausgesetzt, 
weil die Bundesregierung nach Ablauf eines halben 
Jahres über die mit der Selbstverpflichtungserklä-
rung der Kreditwirtschaft gemachten Erfahrungen 
berichten solle. In einer zweiten Stellungnahme vom 
9. Oktober 1996 hat der Rechtsausschuß die Vorlage 
einvernehmlich für erledigt erklärt. 

Ausschuß für Wirtschaft  

Der  Ausschuß für Wirtschaft hat den Gesetzentwurf 
mehrheitlich mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen und der Fraktion der SPD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Gruppe der PDS abgelehnt. 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den 
Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der 
Gruppe der PDS abgelehnt. 

Darüber hinaus hat der Ausschuß folgenden Be-
schluß gefaßt: „Der Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung des Deutschen Bundestages begrüßt die 
Empfehlung der im Zentralen Kreditausschuß zusam-
mengeschlossenen Spitzenverbände an alle Kreditin-
stitute, grundätzlich für jeden Bürger ein Girokonto 
zur Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr be-
reitzuhalten. Vor diesem Hintergrund ist eine gesetz-
liche Regelung über das Recht  auf ein Girokonto der-
zeit nicht erforderlich. Der Ausschuß behält sich vor, 
zu gegebener Zeit einen Bericht der Bundesregie-
rung über die Umsetzung der Empfehlung des Zen-
tralen Kreditausschusses anzufordern." 

Dieser Beschluß wurde mit den Stimmen der Koali-
tionsfraktionen und vier Stimmen der Mitglieder der 
Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der übrigen 
Ausschußmitglieder angenommen. Er bezieht sich 
auch auf die Vorlagen in den Drucksachen 13/856, 
13/137 und 13/1306. 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Der Ausschuß für Fami lie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der. SPD und der Gruppe der PDS abge-
lehnt. 
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b) Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der 
Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr 
(Drucksache 13/856) 

Rechtsausschuß 

Der Rechtsausschuß hat in einer ersten Stellungnah-
me zu der Vorlage am 28. September 1995 mehrheit-
lich gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS die Entschei-
dung über den Gesetzentwurf zunächst ausgesetzt, 
weil die Bundesregierung nach Ablauf eines halben 
Jahres über die mit der Selbstverpflichtungserklä-
rung der Kreditwirtschaft gemachten Erfahrungen 
berichten solle. In einer .zweiten Stellungnahme vom 
9. Oktober 1996 hat der Rechtsausschuß die Vorlage 
einvernehmlich für erledigt erklärt. 

Ausschuß für Wirtschaft 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat den Gesetzentwurf 
mehrheitlich mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und 
der Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der Frak-
tion BÜNDNIS/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den 
Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Gruppe der PDS abgelehnt. 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat  den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
der SPD und der Gruppe der PDS bei Stimmenthal-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge-
lehnt. 

c) Antrag „Recht auf ein Girokonto" 
(Drucksache 13/137) 

Rechtsausschuß 

Der Rechtsausschuß hat auf ein Votum zu der Vorla-
ge verzichtet. 

Ausschuß für Wirtschaft 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat den Antrag mehr-
heitlich mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und der Fraktion der SPD gegen die Gruppe der PDS 
bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den 
Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und der Mehrheit der Stimmen der SPD-Fraktion ge-
gen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Gruppe der PDS bei Stimmenthal-
tung der restlichen Mitglieder der SPD-Fraktion ab-
gelehnt. 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat den Antrag mit den. Stimmen der Koali

-

tionsfraktionen gegen die Gruppe der PDS bei 
Stimmenthaltung der SPD-Fraktion und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ausschuß für Post und Telekommunikation 

Der Ausschuß für Post und Telekommunikation hat 
die Vorlage gegen die Stimme der Gruppe der PDS 
bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

d) Antrag „Privatgirokonto" (Drucksache 13/1306) 

Rechtsausschuß 

Der Rechtsausschuß hat in einer ersten Stellungnah

-

me zu der Vorlage am 28. September 1995 mehrheit

-

lich gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS die Entschei

-

dung über den Gesetzentwurf zunächst ausgesetzt, 
weil die Bundesregierung nach Ablauf eines halben 
Jahres über die mit der Selbstverpflichtungserklä-
rung  der Kreditwirtschaft gemachten Erfahrungen 
berichten solle. In einer zweiten Stellungnahme vom 
9. Oktober 1996 hat der Rechtsausschuß die Vorlage 
einvernehmlich für erledigt erklärt. 

Ausschuß für Wirtschaft 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat den Antrag mehr- 
heitliche mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 

 

gegen die Stimmen der Fraktion der SPD, der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS abgelehnt. 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den 
Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ge-
gen die Stimmen der Fraktion der SPD, der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der 
PDS abgelehnt. 

Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat den Antrag mit den Stimmen der Koaliti

-

onsfraktionen gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 
und der Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

VI. Ausschußempfehlung 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EU-Richtlinien zur Harmonisierung bank- und 
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 
(Drucksache 13/7142) und eines Begleitgesetzes 
(Drucksache 13/7143) 

Der Finanzausschuß hat die beiden Gesetzentwürfe 
in zahlreichen Punkten verändert. Von diesen Maß

-

nahmen sind folgende Regelungen hervorzuheben: 
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- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau soll nach dem 
Vorschlag des Ausschusses adressenmäßig dem 
Bund gleichgeste llt werden. Ausleihungen von 
Banken an  die Kreditanstalt für Wiederaufbau so-
wie von dieser gewährleistete Kredite an Dritte 
sind dadurch nicht mehr mit Eigenkapital zu un-
terlegen, so daß sich bei den kreditgebenden Ban-
ken eine Kostenentlastung und somit eine Verbes-
serung der Refinanzierungsmöglichkeiten der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau ergibt. Diese Maßnah-
me dient der effizienten Aufgabenerfüllung dieses 
größten Förderinstituts des Bundes. Mit ihr wird 
die Situation vor dem Inkrafttreten der 5. KWG-
Novelle wiederhergestellt. Auf Nummer 1 der 
vom Ausschuß vorgeschlagenen Entschließung, 
die auf eine Gleichstellung der Deutschen Aus-
gleichsbank mit der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau bei der Risikogewichtung zielt, wird verwie-
sen. 

- Mit dem Vorschlag, § 12 KWG aufzuheben, nimmt 
der Ausschuß einen von der Deutschen Bundes-
bank in der Anhörung unterbreiteten Vorschlag 
auf. Diese Vorschrift begrenzt die schwer liquidier

-

baren Aktiva der Kreditinstitute, z.B. Grundstücke 
und Beteiligungen an  anderen Unternehmen, auf 
die Höhe des haftenden Eigenkapitals. Die Deut-
sche Bundesbank hatte dargelegt, daß diese als Li-
quiditätsvorschrift konzipierte Regelung nur einen 
geringen bankaufsichtlichen Nutzen besitze. Sie 
sei darüber hinaus auch EG-rechtlich nicht vorge-
geben und könne leicht umgangen werden, indem 
schwer liquidierbare Aktiva bei Erreichen der 
Grenze auf Tochterunternehmen ausgegliedert 
würden. An die Stelle des § 12 KWG tritt § 12 b 
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung. 

- Mit der Empfehlung, die Offenlegungsgrenzen 
des § 18 KWG von 250 000 DM auf 500 000 DM zu 
verdoppeln, greift der Ausschuß die Forderung 
der Kreditwirtschaft nach angemessener Erhö-
hung dieser Grenze und eine entsprechende Prü-
fungsbitte des Bundesrates auf. Der Verwaltungs-
aufwand der Kreditinstitute kann mit dieser Maß-
nahme vermindert werden, weil dadurch für etwa 
die Hälfte der Kredite nicht mehr die Offenle-
gungsvorschrift des § 18 KWG gilt, während ande-
rerseits aber nur 20 v. H. des Kreditvolumens nicht 
mehr von der Offenlegungsvorschrift des § 18 
KWG erfaßt werden. Trotz der Heraufsetzung der 
Offenlegungsgrenze werden die Kreditinstitute, 
wie die Kreditwirtschaft in der Anhörung dargetan 
hat, bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nicht auf 
die Offenlegung der wirtschaft lichen Verhältnisse 
des Kreditnehmers verzichten. Die Maßnahme ge-
währt ihnen jedoch mehr Flexibilität. Sie verrin-
gert auch die Gefahr unbeabsichtigter Verstöße 
gegen die Vielzahl der mit der Offenlegungsgren-
ze verbundenen Detailregelungen. 

- Auf eine fühlbare Deregulierung zielt auch der 
Vorschlag des Ausschusses, auf die Meldepflicht 
bei Änderungen der Satzung und des Gesellschaf-
tervertrags gegenüber dem BAKred zu verzichten. 
Der Ausschuß hält diese Maßnahme für gerecht-
fertigt, weil das BAKred bei Genossenschaftsban

-

ken von Änderungen der Mustersatzungen vorab 
informiert wird und bei anderen Instituten die In-
formation des BAKred im Rahmen der Jahresab-
schlußprüfung sichergestellt werden kann. Auf die 
Meldepflicht verzichtet werden soll auch beim 
Vorliegen bestimmter Eigenkapitalbestandteile. 
Der Ausschuß begründet dies mit der vorgesehe-
nen Dynamisierung des Eigenkapitalbegriffs. Eine 
Deregulierung ergibt sich schließlich auch durch 
die vom Ausschuß empfohlene Beschränkung der 
Anzeige von Veränderungen bei inländischen 
Zweigstellen von Kreditinstituten auf eine Mel-
dung pro Jahr, wobei klargestellt werden soll, daß 
Geldautomaten in bezug auf die Meldepflichten 
keine inländischen Zweigstellen von Banken sind. 

- Einem dringenden Anliegen der Kreditwirtschaft 
entspricht der Ausschuß mit der Empfehlung, den 
Kreditinstituten großzügigere Übergangsfristen 
bei der Anwendung der neuen Vorschriften einzu-
räumen. Grundsätzlich sollen die durch die beiden 
Gesetze geänderten Vorschriften nach dem Vor-
schlag des Ausschusses nicht, wie im Regierungs-
entwurf vorgesehen, am 1. August 1997 in Kraft 
treten, sondern erst zum 1. Januar 1998. Die kom-
plizierten Solvenzvorschriften sollen bei bestehen-
den Instituten zum 1. Oktober 198 und bei erst-
malig zu beaufsichtigenden Finanzdienstlei-
stungsinstituten zum 1. Januar 1999 in Kraft tre-
ten. Regelungen, die die Kreditinstitute entlasten, 
sollen hingegen bereits am Tag nach der Geset-
zesverkündung wirksam werden. 

- Auseinandergesetzt hat sich der Ausschuß auch 
mit der Frage einer Einbeziehung weiterer Teile 
des Grauen Kapitalmarkts in das KWG. Die Grup-
pe der PDS hat hierzu beantragt, die Vermittlung 
von Darlehen, Baufinanzierungen, Unternehmens-
anteilen, Anteilen an Treuhandvermögen und son-
stigen Finanzanlagen schon jetzt in das KWG auf-
zunehmen. Sie hat darauf verwiesen, daß diese 
Maßnahme auch Anliegen des Bundesrates sei. 
Wegen der in den letzten Jahren entstandenen 
hohen Verluste in diesem Sektor bestehe aktueller 
Handlungsbedarf. 

Die Koalitionsfraktionen haben auf die mit der vor-
liegenden Änderung des KWG bereits beschlos-
sene Verbesserung des Verbraucherschutzes in 
diesem Bereich verwiesen und den genannten An-
trag der Gruppe der PDS als lediglich nach außen 
gerichtet qualifiziert, weil offensichtlich sei, daß 
das für eine gründlich vorbereitete Gesetzgebung 
erforderliche Datenmaterial nicht vorliege. Die 
Bundesregierung hat zusätzlich argumentiert, daß 
bei einer Realisierung dieses Antrags viele seriöse 
Finanzdienstleister mit einer Vielzahl von auf sie 
nicht zugeschnittenen Regelungen überzogen 
würden. Darüber hinaus sei das BAKred kurzfri-
stig keinesfalls in der Lage, den mit dem Antrag 
verbundenen sehr großen Verwaltungsmehrauf-
wand zu bewältigen, weil mehrere 100 000 Finanz-
dienstleister unter Bundesaufsicht gestellt werden 
müßten. Offen sei im übrigen, ob die zusätzlichen 
Kontrollaufgaben im Rahmen des KWG oder des § 
34 c Gewerbeordnung zu regeln seien.  
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Die Koalitionsfraktionen und die SPD-Fraktion ha-
ben den Antrag der Gruppe der PDS gegen die 
Antragsteller bei Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Sie schla-
gen vor, das jetzt Machbare zu beschließen und 
das weiter Notwendige mit der Entschließung un-
ter Nummer 3 einzuleiten. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EG-
Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wertpa-
pieraufsichtsrechtlicher Vorschriften (Drucksache 13/ 
7142) ist im Finanzausschuß mit den Stimmen der Ko-
alitionsfraktionen und der Fraktion der SPD gegen 
die Gruppe der PDS angenommen worden. Der Ent-
wurf eines Begleitgesetzes (Drucksache 13/7143) 
wurde ebenfalls mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen und der Fraktion der SPD, jedoch bei Stimm-
enthaltung der Gruppe der PDS, angenommen. Die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war bei den 
Abstimmungen nicht anwesend. 

2. Vorlagen zum Recht auf ein Girokonto 
(Drucksachen 13/137,13/351,13/856 und 13/1306) 

Zu der Forderung nach Einräumung eines Rechtes 
auf ein Girokonto haben die Koalitionsfraktionen die 
Auffassung vertreten, daß sich diese Problematik 
durch die Empfehlung des Zentralen Kreditausschus-
ses zu einem „Girokonto für jedermann" vom Juni 
1995 fühlbar entschärft habe. Sichtbar werde dies 
daran, daß nach einer vom Zentralen Kreditausschuß 
im Frühjahr 1996 durchgeführten Erhebung für 
den in Frage kommenden Personenkreis mindestens 
250 000 neue Konten eröffnet worden und daß die 
Anzahl der Kontokündigungen und die Anzahl der 
abgelehnten Anträge auf Kontoeröffnungen zurück-
gegangen seien. Die Koalitionsfraktionen verweisen 
auch darauf, daß sich die Zahl der entsprechenden 
Beschwerden beim BAKred nach dessen Aussage im 
Jahre 1996 signifikant auf nur noch sechs Fälle redu-
ziert habe. Zugleich haben die Koalitionsfraktionen 
aber deutlich gemacht, daß umfassendes und aktuel-
les Datenmaterial zu dieser Frage nicht vorliege. Sie 
haben dabei darauf verwiesen, daß sich an einer von 
den Schuldnerberatungsverbänden durchgeführten 
Untersuchung lediglich 170 von rd. 600 Schuldnerbe-
ratungsstellen beteiligt haben. Die Koalitionsfraktio-
nen erwarten, wie in der Entschließung (vgl. nachfol-
gend unter Nr. 3) zum Ausdruck gebracht, daß die 
Kreditwirtschaft aussagefähiges Datenmaterial zu 
der Problematik vorlegt. Den in den Vorlagen der 
SPD-Fraktion, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der Gruppe der PDS vorgesehenen Kontra-
hierungszwang lehnen die Koalitionsfraktionen ab. 

Aus den genannten Gründen haben die Koalitions-
fraktionen den beiden Gesetzentwürfen und den bei-
den Anträgen zum Recht auf ein Girokonto nicht zu-
gestimmt. Sie sind der Auffassung, daß der in der 
Entschließung vorgesehene, von der Bundesregie-
rung bis Ende 1999 zu erstattende weitere Bericht 
über die Umsetzung der Empfehlung der Kreditwirt-
schaft abgewartet werden sollte. 

Die Fraktion der SPD hat an dem von ihr vorgelegten 
Gesetzentwurf (Drucksache 13/856) und dem von 

ihr gleichfalls eingebrachten Antrag (Drucksache 13/ 
1306) zur Gewährleistung des Rechts auf ein Giro

-

konto trotz der Empfehlung der Kreditwirtschaft und 
der Entschließung unter Nummer 3 festgehalten und 
diese Vorlagen im Ausschuß zur Abstimmung ge-
stellt. Zur Begründung dafür hat sie angeführt, daß 
gerade in der letzten Zeit Fälle bekanntgeworden 
seien, in denen Bürgerinnen und Bürgern die Teil-
nahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht er-
möglicht worden sei. 

Auch die Gruppe der PDS hat ihren Antrag (Drucksa-
che 13/137) im Ausschuß zur Abstimmung gestellt. 
Sie hat sich dabei insbesondere auf die Vertreter der 
Verbraucherzentralen und der Schuldnerberatung 
bezogen, die in der Anhörung eine gesetzliche Rege-
lung der Problematik als erforderlich bezeichnet hat-
ten. Die Gruppe der PDS hat jedoch betont, daß die 
entsprechende Passage des Entschließungsantrags 
nach ihrer Auffassung „in die richtige Richtung" 
gehe. 

Den Gesetzentwurf in Drucksache 13/351 hat der 
Ausschuß mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
gegen die Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der SPD abgelehnt. Der Gesetzentwurf in 
Drucksache 13/856 ist vom Ausschuß mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der 
Fraktion der SPD und der Gruppe der PDS abgelehnt 
worden. Der Antrag in Drucksache 13/137 wurde 
vom Ausschuß ebenfalls abgelehnt, und zwar mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Frak-
tion der SPD gegen die Gruppe der PDS. Der Antrag 
in Drucksache 13/1306 schließlich wurde mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD und der Gruppe der PDS 
abgelehnt. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
war bei der Abstimmung über diese Vorlagen nicht 
anwesend. 

3. Entschließungsantrag 

Der Ausschuß schlägt auch die Verabschiedung einer 
Entschließung vor, die sich auf eine Reihe von Fragen 
bezieht, die bei der Ausschußberatung nicht ab-
schließend geklärt werden konnten: 

- Die Bundesregierung soll aufgefordert werden, 
dem Finanzausschuß bis zur Sommerpause 1997 
einen Bericht mit einem Lösungsvorschlag zu der 
Frage vorzulegen, wie die Deutsche Ausgleichs-
bank der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Hin-
blick auf die Refinanzierungsmöglichkeiten 
gleichgeste llt werden kann. 

- Die Bundesregierung soll gebeten werden, sich 
bei der EU dafür einzusetzen, daß eine Anhebung 
der Grenzbeträge des § 2 Abs. 11 KWG erfolgt, 
oberhalb derer die Bestimmungen für das Han-
delsbuch einzuhalten sind. Hierfür ist eine Ände-
rung der Kapitaladäquanzrichtlinie erforderlich. 

- Weiterhin soll die Bundesregierung gebeten wer-
den, dem Finanzausschuß im Herbst 2000 einen 
Bericht über die Berücksichtigung von Nettoge-
winnen bei den Drittrangmitteln vorzulegen. 
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- Außerdem schlägt der Ausschuß vor, die Bundes-
regierung zu bitten, in Zusammenarbeit mit dem 
BAKred und dem Zentralen Kreditausschuß die 
unterschiedlichen Auffassungen zum sog. aktivi-
schen Unterschiedsbetrag abzuklären. Einem 
etwaigen gesetzlichen Regelungsbedarf kann 
nach Ansicht des Ausschusses im Rahmen des an-
stehenden Dritten Finanzmarktförderungsgeset-
zes Rechnung getragen werden. 

- Die Bundesregierung soll weiterhin gebeten wer-
den, zusammen mit den Börsenaufsichtsbehörden 
der Länder zu prüfen, ob gesetzlicher Handlungs-
bedarf im Hinblick auf die Schaffung angemesse-
ner Möglichkeiten zur Verfolgung von Kursmani-
pulationen besteht. Etwaige Gesetzgebungsvor-
schläge könnten ebenfalls mit dem Dritten Finanz-
marktförderungsgesetz vorgelegt werden. 

- Einen weiteren Prüfauftrag an die Bundesregie-
rung schlägt der Ausschuß im Hinblick auf den 
Grauen Kapitalmarkt vor. Danach soll die Bundes-
regierung gebeten werden, zusammen mit den 
Ländern einen Überblick über dieses Marktseg-
ment sowie Vorschläge für eine Verbesserung der 
Aufsicht über diesen Teil des Finanzmarkts zu er-
arbeiten und hierzu spätestens im Jahr 1998 einen 
Bericht vorzulegen. 

Dieser Prüfauftrag wird von den Koalitionsfraktio-
nen und der SPD-Fraktion getragen. Zwischen ih-
nen besteht Einvernehmen darüber, daß mit den 
jetzt vorgeschlagenen Änderungen des KWG ei-
nerseits auch ein erheblicher Schritt zu einer ver-
besserten Kontrolle des „Grauen Kapitalmarkts" 
vollzogen wird, andererseits aber bestimmte Berei-
che dieses Marktes jetzt nicht neu geregelt wer-
den können und damit weiter den Vorschriften der 
Gewerbeordnung unterworfen bleiben, weil kon-
krete Beratungsgrundlagen nicht vorhanden sind. 
Diese Informationslücken soll der mit der Erarbei-
tung konkreter Lösungsvorschläge verbundene 
Prüfauftrag schließen. 

- Letztes Element des vom Ausschuß empfohlenen 
Entschließungsantrags ist der bereits unter Num-
mer 2 erwähnte Auftrag an die Bundesregierung, 
dem Deutschen Bundestag bis Ende 1999 erneut 
über die Erfahrungen mit der Empfehlung des 
Zentralen Kreditausschusses zu einem „Girokonto 
für jedermann" zu berichten. Der Ausschuß be-
grüßt zum einen die mit dieser Empfehlung einge-
tretenen Fortschritte in diesem Bereich, stellt aber 
andererseits auch fest, daß es in einer Anzahl von 
Fällen zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
Empfehlung gekommen sei. Er betont, daß die 
Entwicklung in dieser Frage vom Deutschen Bun-
destag aufmerksam verfolgt und neben dem Er-
fahrungsbericht der Bundesregierung von der Kre-
ditwirtschaft die Vorlage aussagefähigen Daten-
materials zu dieser Problematik erwartet werde. 

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen und der Fraktion der SPD bei 
Stimmenthaltung der Gruppe der PDS angenommen 
worden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
war bei der Abstimmung nicht anwesend. 

B. Einzelbegründung 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von 
EG-Richtlinien zur Harmonisierung 

bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher 
Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Sechstes Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über das Kreditwesen) 

Zu Nummer 3 Buchstabe g (§ 1 Abs. 5b) 

Mit der Änderung wird ein Redaktionsversehen kor-
rigiert. 

Zu Nummer 4 (§ 2) 

Zu Absatz 2 Satz 2 

Mit der Änderung wird die Situation vor Inkrafttreten 
der 5. KWG-Novelle wiederhergestellt. Der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, der nach EU-Bankenauf-
sichtsrecht sowie nach diesem Gesetz eine Sonder-
stellung zukommt, sollen als größtem Förderinstitut 
des Bundes im Interesse einer effizienten Erfüllung 
ihrer Aufgaben die ursprünglichen Refinanzierungs-
möglichkeiten erhalten bleiben. 

Zu Absatz 4 Satz 1 

Die Änderung bewirkt eine sachgerechte Erweite-
rung der Freistellungsmöglichkeiten des BAKred. Bei 
der Entscheidung über die Freistellung eines Unter-
nehmens ist das BAKred an die EU-rechtlichen Vor-
gaben gebunden.  

Zu Absatz 5 Satz 1 

Die Einbeziehung der Deutschen Bundesbank auch 
in Einzelfallentscheidungen des BAKred trägt der 
Zuständigkeit der Deutschen Bundesbank für den 
Zahlungsverkehr Rechnung. 

Zu Absatz 8 

Vergleiche Begründung zu Nummer 19. 

Zu Nummer 6 (§ 2 b Abs. 2 Nr. 2) 

Bei der Änderung handelt es sich um eine sprach-
liche Richtigstellung. 

Zu Nummer 9 (§ 6 Abs. 3) 

Die Ergänzung dient der Rechtssicherheit. 

Zu Nummer 16 (§ 10) 

Zu Buchstabe b 

Zum neuen Absatz 1 a 

Die Einfügung des neuen Absatzes 1 a erhöht die 
Wettbewerbsfähigkeit von Instituten, die der Auf-
sicht des Bundesaufsichtsamtes unterliegen, bei der 
Vergabe von Krediten an öffentliche Stellen im Aus-
land. So lange das Bundesaufsichtsamt keine eigene" 
Entscheidung über die Adressengewichtung dieser 
Kredite als Risikoaktiva getroffen hat, können Insti- 
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tute Kredite mit Nu ll  vom Hundert gewichten, sofern 
die für die Aufsicht in dem jeweiligen Staat zustän-
dige Aufsichtsbehörde diesen Gewichtungssatz an-
wendet. 

Institute mit Sitz in Deutschl and müssen bei diesen 
Krediten somit künftig nicht mehr auf die Gewich-
tungsentscheidung durch das Bundesaufsichtsamt 
warten oder befürchten, daß sich die von ihnen be-
rechnete Zinsmarge im nachhinein als zu gering er-
weist. Dem Aufsichtsinteresse wird dadurch ange-
messen Rechnung getragen, daß ein ggf. von Nu ll 

 abweichender Gewichtungssatz nach Bekanntgabe 
durch das Bundesaufsichtsamt bei neuen Krediten 
oder Kreditprolongationen zu berücksichtigen ist. 

Zu Buchstabe d (Abs. 2 b Satz 1 und Nr. 7 Buchstabe b) 

Mit den Änderungen werden Redaktionsversehen 
bereinigt. Absatz 3 b sieht bereits vor, daß der Kor-
rekturposten auch auf das Ergänzungskapital festge-
setzt werden kann. 

Zu Buchstabe e (Abs. 3 Satz 1 und Satz 7) 

Mit der Änderung in Satz 1 wird die Möglichkeit ge-
schaffen, unterjährige Veränderungen a ller Eigen-
mittelbestandteile bei der Bemessung der aufsichts-
rechtlichen Eigenmittel zu berücksichtigen. 

Durch den neuen Satz 7 wird vermieden, daß Ins ti
-tute nach einer Verschmelzung fünf Jahre hinterein-

ander Zwischenabschlüsse erstellen müssen. 

Zu Buchstabe f (Abs. 3 a neuer Satz 2) 

Da Gelder aus Kapitalerhöhungen und aus Kapital-
einzahlungen in die Kapitalrücklage einem Ins titut 
tatsächlich zufließen, sind sie in die Dynamisierung 
einzubeziehen. 

Der Finanzausschuß greift damit ein von der Bundes-
regierung unterstütztes Anliegen des Bundesrates 
auf. 

Zu Buchstabe g 

Zu Absatz 4 

Zu Satz 1 Nummer 1 

Die bisherige Regelung für die Anerkennung von 
Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter und von 
Genußrechtsverbindlichkeiten als haftendes Eigen-
kapital hat sich bewährt. Der Änderungsvorschlag 
des Finanzausschusses trägt dem Rechnung; er greift 
damit einen von der Bundesregierung unterstützten 
Vorschlag des Bundesrates auf. 

Zu Satz 1 Nummer 5 

Mit den Änderungen in § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 wer-
den die Voraussetzungen für die Anerkennung von 
Vermögenseinlagen sti ller Gesellschafter und von 
Genußrechtsverbindlichkeiten als Eigenmittelbe-
standteile gelockert. Eine Anerkennung als bankauf-
sichtliche Eigenmittel erfolgt künftig auch dann, 
wenn ein durch Verluste ermäßigter Rückzahlungs-
anspruch durch Gewinne, die innerhalb von 4 Jahren 
nach Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs entste

-

hen, wieder aufgefüllt wird. Die Schaffung einer Ver-
rechnungsmöglichkeit von Verlusten mit Gewinnen, 
die nach Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs ein-
treten, trägt der insbesondere im Wertpapiergeschäft 
teilweise stark schwankenden Ertragslage Rech-
nung. Eine zeitliche Begrenzung dieser Möglichkeit 
auf höchstens 4 Jahre ist aufsichtlich erforderlich, 
weil anderenfalls die Eigenkapitalfunktion unange-
messen beeinträchtigt würde. 

Zu Absatz 4 a Satz 2 

Mit der Änderung wird auch im Gesetz klargestellt, 
daß Institute selbst entscheiden können, ob sie von 
der Möglichkeit der Berücksichtigung von Posi tionen 
des Handelsbuchs als Positionen des Anlagebuchs 
Gebrauch machen. 

Zu Buchstabe j 

Zu Absatz 5 

Zu Satz 1 Nummer 1 

Vgl. Begründung zu Buchstabe g Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1. 

Zu Satz 1 Nummer 5 

Vgl. Begründung zu Buchstabe g Absatz 4 Satz 1 
Nummer 5. 

Zu Satz 4 

Mit der Ergänzung erfolgt eine Anpassung an die 
entsprechenden Regelungen für nachrangige Ver-
bindlichkeiten in § 10 Abs. 5 a Satz 5. 

Zu Absatz 6 

Durch das Wort  „Beteiligungen" wird klargestellt, 
daß ein Abweichen von dem bislang geltenden Recht 
nicht beabsichtigt ist. Es kommt auf die Beteiligungs-
absicht an . 

Zu Satz 2 und 3 

Es handelt sich zum einen um Folgeänderungen der 
Streichung von § 12 und Umbenennung von § 12b in 
§ 12. 

Zum anderen wird die Regelung der freiwilligen 
Konsolidierung in Satz 3 an die Regelung in Satz 2 
angepaßt. Eine Konsolidierung wirkt künftig auch 
dann befreiend, wenn die Konzernmutter die mittel-
baren Beteiligungen freiwillig konsolidiert. 

Zu Buchstabe 1 (§ 10 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a) 

Die Änderung dient der sprachlichen Klarstellung. 

Zu Nummer 17 (§ 10 a Abs. 6) 

Zu Satz 9 

Mit der Änderung wird ein Redaktionsversehen be-
reinigt. 
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Zum neu angefügten Satz 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Rechtsverord-
nung hält es der Finanzausschuß für geboten, die 
Anhörung der betroffenen Wi rtschaftsverbände vor 
Erlaß der Rechtsverordnung ausdrücklich vorzu-
sehen. Er trägt damit einem von der Bundesregie-
rung unterstützten Petitum des Bundesrates Rech-
nung. 

Zu Nummer 19 (§ 12) 

§ 12 wurde als Liquiditätsvorschrift konzipiert. Da 
der bankaufsichtliche Nutzen dieser Vorschrift ge-
ring ist, kann § 12 ersatzlos aufgehoben werden. An 
seine Stelle tritt der im Entwurf der Bundesregierung 
vom 20. Dezember 1996 enthaltene § 12b, der dem 
bisherigen § 12 Abs. 5 entspricht. Der Finanzaus-
schuß greift damit einen Vorschlag der Deutschen 
Bundesbank auf. 

Zur bisherigen Nummer 21 (§ 12b) 

Vgl. Begründung zu Nummer 19. 

Zu Nummer 22 (§§ 13 und 13 a) 

Zu§ 13 Abs. 2 

Mit der Änderung soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, Institute von der Verpflichtung zur unver-
züglichen Anzeige nicht fristgerecht nachgeholter 
Beschlüsse sämtlicher Geschäftsleiter zu entlasten. 
Der Aufsichtszweck kann auch dann erfüllt werden, 
wenn die Anzeigen im Regelfall nachträglich erfol-
gen, ggf. im Rahmen von Sammelanzeigen. Für die 
genaue Bestimmung von A rt, Umfang und Zeitpunkt 
der Anzeigen ist § 24 Abs. 4 Satz 1 die geeignete 
Rechtsgrundlage. 

Zu § 13 a 

Mit dem Verzicht auf die am haftenden Eigenkapital 
anknüpfende Definition des Großkredits verringern 
sich für Handelsbuchinstitute die Berechnungs- und 
Anzeigepflichten. § 13a orientiert sich dadurch eng 
an  den Vorgaben der Kapitaladäquanzrichtlinie. Die 
Änderungen bezwecken ferner in den Absätzen 1, 
3 und 5 die konsequente methodische Aufspaltung 
eines Handelsbuchinstituts in einen Handelsbuch- 
und einen Anlagebuchbereich und die Zusammen-
führung beider Bereiche in Absatz 4. 

Mit der Streichung des Wortes „unverzüglich" in 
Absatz 4 Satz 2 und 6 wird der Kurzfristigkeit des 
Handelsgeschäfts Rechnung getragen. Bei einer 
grundsätzlichen Verpflichtung zur unverzüglichen 
Anzeige von Überschreitungen würden ggf. auch 
sehr kurzfristige und geringfügige Überschreitungen 
jeweils eine gesonderte Anzeige erforderlich ma-
chen. Der Aufwand in den Instituten stünde in die-
sem Fall  in keinem Verhältnis zum aufsichtlichen Er-
kenntniswert. Differenzie rte, sowohl dem Aufsichts-
zweck als auch der durch Anzeigen verursachten Be-
lastung besser Rechnung tragende Regelungen kön-
nen in einer Rechtsverordnung gemäß § 24 Abs. 4 
Satz 1 getroffen werden. 

Mit der Ergänzung in § 13 a Abs. 5 Satz 1 erfolgt eine 
redaktionelle Klarstellung. 

Sprachliche Änderungen von Begriffsdefinitionen er-
leichtern den Umgang mit der Vorschrift. 

Zu Nummer 23 (§ 13b Abs. 5) 

Bereinigung eines Redaktionsversehens. Die Rege-
lung entspricht der Regelung im bisherigen § 13 a. 

Zu Nummer 24 (§ 14 Abs. 1 Satz 1) 

Auf Grund der Ausgestaltung von Leasingverträgen 
in Deutschland tragen Leasinggeber kein den Kredit-
gebern vergleichbares Risiko. Die unmittelbare Ein-
beziehung von Leasingunternehmen in die Anzeige-
pflicht für Millionenkredite ist deshalb nicht erf order-
lich. 

Zu Nummer 26 (§ 16) 

Die bisherige unverzügliche Anzeigepflicht von Or-
gankrediten führt zu einem erheblichen Aufwand in 
den Instituten, der in keinem angemessenen Verhält-
nis zum aufsichtlichen Erkenntniswert der Anzeigen 
steht. Die von der Deutschen Bundesbank angeregte 
Streichung der Vorschrift ist aufsichtlich vertretbar, 
weil die Einhaltung der Organkreditvorschriften des 
§ 15, denen eine wichtige aufsichtliche Bedeutung 
zukommt, im Rahmen der Jahresabschlußprüfungen 
überwacht werden kann. 

Zu Nummer 28 (§ 18) 

Zu Satz 1 

Mit der Verdoppelung der Offenlegungsgrenze auf 
500 000 Deutsche Mark wird der Verwaltungsauf-
wand in den Instituten deutlich vermindert. Die Ins ti

-tute sind im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung 
bei der Heranziehung von Erkenntnisquellen zur Be-
urteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kre-
ditnehmern künftig bei Krediten bis zu 500 000 Deut-
sche Mark flexibler. 

Zu Satz 3 Nummer 1 

Die Streichung dient ebenfa lls dem Abbau sachlich 
nicht gebotener formaler Anforderungen bei der Kre-
ditnehmerprüfung. Der Finanzausschuß trägt damit 
einem von der Bundesregierung unterstützten Peti

-

tum des Bundesrates Rechnung. 

Zum neuen Satz 4 

Mit der Hinzufügung des neuen Satzes 4 in § 18 wer-
den Kredite an bestimmte ausländische Staatsadres-
sen wie Kredite an  inländische Staatsadressen be-
handelt. Die Gleichstellung ist sachlich gerechtfertigt 
und senkt den Bearbeitungsaufwand in den Institu-
ten. 

Zu Nummer 29 (§ 19) 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 

Mit der Änderung wird ein Redaktionsversehen kor

-

rigiert. Im Hinblick auf die Definition der Derivate in 
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§ 1 Abs. 11 Satz 3 kann auf die Erwähnung der Fest-
geschäfte verzichtet werden. 

Zu Buchstabe e (neuer Absatz 6) 

Durch die Änderung werden Risikoverlagerungen 
auf Grund selbstschuldnerischer Haftungserklärun-
gen bankaufsichtlich anerkannt. Dadurch ergibt sich 
eine sachgerechte Erweiterung des Kreditvergabe-
spielraums, die insbesondere für kleinere Institute 
von Bedeutung sein kann. 

Zu Nummer 30 (§ 20) 

Zu Buchstabe b 

Zu Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a, Absatz 6 Nr. 2 
Buchstabe a 

Mit den Änderungen werden den Ländern Gestal-
tungsformen ermöglicht, die bislang nur dem Bund 
zur Verfügung standen. Bei gleichen rechtlichen 
Strukturen von Sondervermögen des Bundes und der 
Länder, d. h. es muß sich jeweils um unselbständige, 
haushaltsrechtlich abgesonderte Teile des Bundes- 
bzw. Landesvermögens handeln, die, ohne rechtsfä-
hig zu sein, unter eigenem Namen im rechtsgeschäft-
lichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden 
können, ist eine unterschiedliche Behandlung sach-
lich nicht berechtigt. 

Zu Absatz 2 Satz 2 

Durch den neuen Satz 2 wird klargestellt, daß die in 
§ 20 Abs. 2 und 5 genannten Kredite bereits bei der 
Auslösung der Anzeige- bzw. Beschlußfassungs-
pflichten nicht zu berücksichtigen sind. 

Zu Nummer 31 (§ 21) 

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe aa 

Vgl. Begründung zu Nummer 30 Buchstabe b Ab-
satz 2 Nr. 1 Buchstabe a, Absatz 6 Nr. 2 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe d 

Die Änderungen sind Folgeänderungen der Aufhe-
bung von § 16. 

Zu Nummer 32 (§ 22 Satz 1 Nr. 2) 

Mit der Änderung wird klargestellt, daß auch Deri-
vate Gegenstand der Rechtsverordnung sind. Damit 
wird einem von der Bundesregierung unterstützten 
Anliegen des Bundesrates entsprochen. 

Zu Nummer 35 (§ 23 a Abs. 1 Satz 1) 

Der Wortlaut der Vorschrift wird in Anlehnung an die 
Regelung in § 20 Abs. 3 Nr. 3 gefaßt; dies bewirkt 
eine sachlich gerechtfertigte Erweiterung der Aus-
nahmeregelung. Damit wird einem von der Bundes-
regierung unterstützten Anliegen des Bundesrates 
entsprochen. 

Zu Nummer 37 (§ 24) 

Zu Buchstabe a 

Zu Absatz 1 Nr. 4 und 5 

Der Verzicht auf die Anzeige von Änderungen der 
Satzung und des Gesellschaftsvertrags ist aufsicht-
lich gerechtfertigt, weil das Bundesaufsichtsamt über 
Änderungen von Mustersatzungen der Genossen-
schaftsinstitute vorab informiert wird. Bei anderen 
Instituten kann die Information des Bundesaufsichts-
amtes im Rahmen der Jahresabschlußprüfung sicher-
gestellt werden. 

Der Verzicht auf die Anzeige des Vorliegens be-
stimmter Eigenkapitalbestandteile ist im Hinblick auf 
die Dynamisierung des Eigenmittelbegriffs gerecht-
fertigt. 

Zu Absatz 1 Nr. 7 

Eine unverzügliche Unterrichtung des Bundesauf-
sichtsamtes ist bei der Errichtung, Verlegung und 
Schließung von Zweigstellen in Drittstaaten erf order-
lich, damit die Aufsicht jederzeit einen Überblick 
über die Präsenz von Instituten im Ausland hat. 

Zu Absatz 1 Nr. 9 

Es handelt sich um Folgeänderungen der Änderung 
bei den §§ 32 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und 64e neuer 
Absatz 1. 

Zu Buchstabe b 

Zu Absatz 1 a Satz 1 neue Nummer 3 

Die neue Nummer 3 ist somit im Hinblick auf die Ein-
schränkung der unverzüglichen Anzeigepflicht in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 erforderlich. Bei einem 
völligen Verzicht auf die Aktualisierung von Daten 
über inländische Zweigstellen würde die Grundlage 
für statistische und aufsichtliche Auswertungen ent-
fallen, z. B. Übersicht und Entwicklung der regiona-
len Versorgung mit Bankdienstleistungen. Geldauto-
maten werden von dieser Vorschrift nicht erfaßt. 

Zu Buchstabe c (Abs. 4) 

Wie bei anderen Anordnungsermächtigungen bereits 
vorgesehen, soll auch in diesem Fa ll  klargestellt wer-
den, daß die Spitzenverbände der betroffenen Unter-
nehmen vor Erlaß materiell wichtiger Rechtsverord-
nungen im Kreditwesenbereich anzuhören sind. Da-
mit wird einem von der Bundesregierung unterstütz-
ten Anliegen des Bundesrates entsprochen. 

Zu Nummer 40 (§ 25a Abs. 1 Nr. 4) 

Das Vorhalten der in der Nummer 4 aufgeführten Un-
terlagen wie Belege, Handelsbücher und Arbeitsan-
weisungen im Inland ist nicht erforderlich. Die allge-
meinen Aufbewahrungspflichten ergeben sich aus 
dem Handelsgesetzbuch. Damit wird einem von der 
Bundesregierung unterstützten Anliegen des Bun-
desrates entsprochen. 
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Zu Nummer 41 (§ 26) 

Zu Absatz 1 

Der Halbsatz ist überflüssig, da alle Ins titute, die von 
§ 26 Abs. 1 erfaßt werden, einen Lagebericht auf stel-
len müssen. 

Zu Absatz 2 

Die Streichung trägt der Änderung von § 32 Abs. 3 
Rechnung, wonach der Ausdruck „Verband" durch 
die Formulierung „Träger der Einlagensicherungein-
richtung" ersetzt wird. Der Zusatz ermöglicht die 
Einreichung von Prüfungsberichten durch einen Prü-
fungsverband. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, daß Einlagensicherungseinrichtungen der 
Verbände der Ins titute Prüfungen durch eigene Prü-
fungseinrichtungen durchführen. 

Zu Nummer 44 (§ 29) 

Zu Absatz 1 Satz 2 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der Ände-
rung bei § 12 und Streichung von § 16. 

Zu Nummer 46 (§ 31) 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und Doppel-
buchstabe bb 

Vgl. Begründung zu Nummer 44. 

Zu Buchstabe b 

Zu Absatz 2 Satz 1 und 2 

Mit der Änderung wird ein Redaktionsversehen be-
hoben. 

Im übrigen handelt es sich um Folgeänderungen zu 
der Änderung bei § 12 und Streichung von § 16. 

Zu Nummer 48 (§ 32 Abs. 1) 

Durch die Streichung von § 32 Abs. 1 Satz 2 wird ver-
mieden, daß die Erlaubnis von Einlagenkreditinstitu-
ten in jedem Fall die neu zu beaufsichtigenden Ge-
schäftsarten umfaßt, auch wenn die Institute die 
Durchführung dieser Geschäfte nicht wünschen. 

Zu Nummer 49 (§ 33) 

Zu Absatz 3 Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Ände-
rung im § 32 Abs. 1. 

Zu Nummer 62 (§ 44b) 

Vgl. Begründung zu Nummer 49. 

Zu Nummer 64 (§ 45 Abs. 1) 

Die Änderungen sind Folgeänderungen der Strei

-

chung von § 12 und Umbenennung von § 12b in § 12. 

Zu Nummer 76 (§ 53 Abs. 2 Nr. 1) 

Mit der Ergänzung wird die Ausnahme vom Vier-
Augen-Prinzip gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 auf 
Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im Ausland 
erstreckt. Diese Zweigstellen sollen nicht strengeren 
Anforderungen- unterliegen als Ins titute mit Sitz im 
Inland. 

Zu Nummer 78 (§ 53b) 

Zu Buchstabe d (Absatz 3) 

Die Regelung des § 18 gehört zum Bereich der Sol-
venzaufsicht, für die die jewei lige Aufsichtsbehörde 
des Herkunftslandes zuständig ist. Die Regelungen 
des § 29 Abs. 2 Satz 2 über die Depotprüfung fallen 
gemäß Artikel 10 Abs. 1 Satz 2, Anstrich 2 We rt

-papierdienstleistungsrichtlinie in die Zuständigkeit 
des Herkunftsmitgliedstaats mit Ausnahme der Vor-
schriften des § 128 des Aktiengesetzes über Mit-
teilungspflichten und des § 135 des Aktiengesetzes 
über die Ausübung des Stimmrechts. Die Prüfung 
der Einhaltung dieser Vorschriften wird im We rt

-papierhandelsgesetz geregelt. 

Zu Nummer 84 (§ 56) 

Zu Absatz 2 Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Strei-
chung von § 16. 

Zu Absatz 3 

Vgl. Begründung zu Nummer 64. 

Zu Absatz 4 

Vgl. Begründung zu Nummer 64. 

Zu Nummer 89 (§ 64 a Abs. 3) 

Vgl. Begründung zu Nummer 64. 

Zu Nummer 92 (§ 64 d) 

Mit der Einfügung der Anlagebuch-Großkreditein-
zelobergrenze nach § 13a Abs. 3 Satz 1 oder 3 wird 
ein Redaktionsversehen korrigiert. Die übrigen Än-
derungen sind Folgeänderungen der sprachlichen 
Änderungen der Begriffsdefinitionen in § 13 a. 

Zu Nummer 93 (§ 64e) 

Zum neuen Absatz 1 

Durch die Einfügung des neuen Absatzes 1 unter 
gleichzeitiger Streichung des § 32 Abs. 1 Satz 2 wird 
vermieden, daß die Erlaubnis von Einlagenkreditin-
stituten in jedem Fall  die neu zu beaufsichtigenden 
Geschäftsarten umfaßt, auch wenn die Ins titute die 
Durchführung dieser Geschäfte nicht wünschen. 

Zu Absatz 2 und 3 

Die Änderungen sind Folgeänderungen der Fest-
legung des Inkrafttretens der zentralen Vorschriften 
des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Kre-
ditwesen in Artikel 4 auf den 1. Januar 1998. 
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Zu Absatz 4 

Es ist aufsichtlich ausreichend, die Anzeigepflicht 
auf diejenigen Institute zu beschränken, die von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, vorab die in Absatz 4 
Satz 3 genannten Vorschriften anzuwenden. 

Im übrigen vgl. Begründung zu Absatz 2 und 3. 

Zu Absatz 5 

Vgl. Begründung zu Absatz 2 und 3. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Wertpapierhandels-
gesetzes) 

Zu Nummer 3 (§ 2 Abs. 2) 

Die deutsche Textfassung der Wertpapierdienstlei-
stungsrichtlinie erfaßt in Abschnitt B Nr. 5 des An-
hangs die im Regierungsentwurf genannten Devi-
senswapgeschäfte. Hingegen nennt der englische 
Richtlinientext die ,,currency swaps ", d. h. also Wäh-
rungsswaps. Bei Devisenswaps handelt es sich um 
eine Kombination aus einem Verkauf von Devisen 
am Kassamarkt und gleichzeitigem Rückkauf dieser 
Devisen per Termin oder umgekehrt. Hingegen wird 
unter einem Währungsswap der Austausch von Kapi-
tal- und Zinserträgen in unterschiedlichen Währun-
gen verstanden. 

Für die englische Textfassung spricht u. a. die in den 
Erwägungsgründen zum Ausdruck gebrachte Inten-
tion der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie, Devi-
senkassageschäfte und außerbörslich gehandelte De-
visentermingeschäfte von dem Anwendungsbereich 
der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie auszuneh-
men, es sei denn, sie stehen im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen. Die 
Auslegung, daß durch die Richtlinie die Währungs-
swaps erfaßt werden, wird auch auf europäischer 
Ebene geteilt sowie ebenfalls durch die Deutsche 
Bundesbank vertreten. 

Zu Nummer 13 (§ 15 Abs. 3) 

Bei der Änderung h andelt es sich um eine redaktio-
nelle Anpassung. Wie in der Neufassung des § 2 
Abs. 4 genügt auch in § 15 Abs. 3 die Verweisung auf 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
(KWG), da damit auch die Zweigniederlassungen 
von Unternehmen im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1 
KWG sowie Unternehmen im Sinne des § 53 c KWG 
erfaßt sind. Auch der geänderte § 9 Abs. 1 geht von 
dieser Auslegung aus. 

Zu Nummer 14 (§ 16 Abs. 2) 

Die Änderung dient der Klarstellung. Die Aufzeich-
nungspflicht der Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men erstreckt sich nur auf solche Wertpapiere und 
Derivate, die Gegenstand von Untersuchungen im 
Hinblick auf mögliche Verstöße gegen das Insider-
handelsverbot durch das Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel sein können. Dies sind die in § 12 
WpHG genannten Insiderpapiere. 

Zu Nummer 19 (i 34 Abs. 1) 

Eine Erstreckung der Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten auch auf Wertpapiernebendienst-
leistungen erscheint nicht erforderlich. Im Hinblick 
auf die Nebendienstleistungen Verwahrung und Ver-
waltung von Wertpapieren für andere und der Ge-
währung von Krediten und Darlehen an andere für 
die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen 
bedarf es neben dem Depoteröffnungsantrag bzw. 
dem Kreditantrag keiner gesonderten Erfassung die-
ses Auftrages.  

Auch die Einbeziehung der Wertpapiemebendienst-
leistung im Sinne des § 2 Abs. 3 a Nr. 3 (Beratung bei 
der Anlage in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten 
oder Derivaten) bei den Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten bereitet in der Praxis erhebliche 
Probleme, da vielfach Beratungsverträge nur still-
schweigend abgeschlossen werden. Im übrigen ver-
mittelt die im Entwurf vorgesehene Aufzeichnungs-
pflicht nur , sehr begrenzte Erkenntnisse für die Über-
wachung der Einhaltung der Wohlverhaltensregeln. 
Hinzu kommt, daß sich an  die Beratung in der Regel 
die Ausführung anschließt, für die das Gesetz wie-
derum entsprechende Aufzeichnungspflichten vor-
sieht. Die Überwachung der Einhaltung der Wohlver-
haltensregeln durch das Bundesaufsichtsamt wird 
somit durch die Änderung in § 34 Abs. 1 nicht einge-
schränkt. 

Zu Nummer 20 (§ 34a Abs. 1) 

Die im Regierungsentwurf in § 34 a Abs. 1 Satz 2 vor-
gesehene Nennung des Namens des Anlegers bei 
der Einlage von Kundengeldern bei Kreditinstituten 
würde das Wertpapierdienstleistungsinstitut dazu 
zwingen, seine Kundenbeziehung gegenüber dem 
Kreditinstitut offenzulegen. Dies beeinträchtigt die 
Geschäftsmöglichkeiten des Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmens und erschwert damit den Wett-
bewerb. Durch die Anzeige des Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmens gegenüber dem Kreditinstitut, 
bei dem die Gelder für fremde Rechnung eingelegt 
werden, soll der Kunde vor einer mißbräuchlichen 
Verwendung der Gelder für fremde Rechnung ein-
gelegt werden, soll der Kunde vor einer mißbräuch-
lichen Verwendung der Gelder durch das Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen geschützt werden. 
Aufgrund der Offenlegung gegenüber dem Kredit-
institut, daß es sich um fremde Gelder handelt, ist 
der Bank das Treuhandverhältnis - wie bei Ander-
konten - bekannt. Eine ausreichende Transparenz 
für den Kunden über den Umfang der Einlagensiche-
rung wird dadurch gewährleistet, daß dieser vom 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen darüber un-
terrichtet wird, ob und inwieweit die eingelegten 
Gelder durch eine Einlagensicherungseinrichtung 
geschützt sind. 

Gleichwohl ist die Gefahr von Wettbewerbsverzer-
rungen nicht auszuschließen. Sofern Einlagen durch 
ein Sicherungssystem nicht geschützt sind, weil sie 
auf einem Treuhandkonto erfolgen, bei dem der 
Treugeber dem Kreditinstitut nicht bekannt ist, kann 
dies zu einer Benachteiligung der Wertpapierfirmen 
im Wettbewerb mit den Kreditinstituten führen. Dies 
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soll jedoch gerade durch die Änderung des § 34 a 
Abs. 1 Satz 2 vermieden werden. 

Im Interesse des Entstehens neuer Wertpapierfirmen 
und der Weiterentwicklung bestehender Unterneh-
men zu Wertpapierhandelshäusern bittet der Finanz

-

ausschuß die Bundesregierung darauf hinzuwirken, 
daß auch im Fall  der Einlage von Kundengeldern für 
fremde Rechnung ohne Offenlegung der Identität 
des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, die Kun-
dengelder ebenso wie im Fa ll  offener Treuhandkon-
ten durch die nationalen Einlagensicherungssysteme 
geschützt sind. 

Zu Nummer 21 (§ 35 Abs. 3) 

Bei der Änderung handelt es sich um eine redaktio-
nelle Anpassung. Wie in der Neufassung des § 2 
Abs. 4 genügt auch in § 35 Abs. 3 die Verweisung auf 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
(KWG), da damit auch die Zweigniederlassungen 
von Unternehmen im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1 
KWG sowie Unternehmen im Sinne des § 53 c KWG 
erfaßt sind. Auch der geänderte § 9 Abs. 1 geht von 
dieser Auslegung aus. 

Zu Nummer 22 (§ 36) 

Zu § 36 Abs. 1 und 2 

Die Änderung in Absatz 1 trägt den strukturellen Be-
sonderheiten im Sparkassen- und im kreditgenossen-
schaftlichen Bereich Rechnung. Die genossenschaft-
lichen Prüfungsverbände bzw. die Prüfungsstellen 
der regionalen Sparkassen- und Giroverbände sind 
aufgrund des Gesetzes (bei Kreditgenossenschaften 
gemäß § 340k Abs. 2 HGB, bei Sparkassen aufgrund 
landesrechtlicher Regelungen i. V. m. § 340k Abs. 3 
HGB) auf Dauer als Abschlußprüfer bestellt. Daher 
wird in Absatz 1 Satz 3 nunmehr auch für die Prüfung 
der Meldepflichten und Wohlverhaltensregeln aus-
drücklich geregelt, daß bei Kreditgenossenschaften  

und Sparkassen - in Anlehnung an  die einschlägigen 
Bestimmungen bei der Beste llung des Jahresab-
schlußprüfers - die Zuständigkeit bei den genannten 
Prüfungseinrichtungen liegt. Damit wird auch den 
gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit 
der Bestellung des Depotprüfers von verbandsge-
prüften Instituten entsprochen. Die jährliche Prüfung 
nach § 36 Abs. 1 durch die Prüfungsstellen der ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverbände bzw. regiona-
len Sparkassen- und Giroverbände ermöglicht die 
Einbeziehung in die jährliche Abschlußprüfung. 

Die Einfügung von Satz 4 in Absatz 2 berücksichtigt, 
daß mit der Änderung in Absatz 1 bei Kreditgenos-
senschaften und Sparkassen eine Bestellung des Prü-
fers für die Prüfung der Einhaltung der Meldepflich-
ten und Wohlverhaltensregeln durch das Ins titut 
selbst entfällt. Damit erübrigt sich zugleich eine 
Anzeige des Prüfers gegenüber dem Bundesauf-
sichtsamt nach Absatz 2 Satz 1. Dies entspricht der 
Regelung des § 28 Abs. 3 KWG, nach der Kredit-
genossenschaften und Sparkassen von der Pflicht zur 
Anzeige des Abschlußprüfers gegenüber dem Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesen befreit sind. 

Zu § 36 Abs. 3 

Die Möglichkeit der Teilnahme des Bundesaufsichts-
amtes an den Prüfungen nach § 36 Abs. 1 durch ei-
nen geeigneten Prüfer ist ausreichend, um dem Amt 
Einblicke vor Ort bei den zu prüfenden Unternehmen 
zu ermöglichen und die Aufsichtstätigkeit praxisnah 
zu gestalten. Es besteht keine Notwendigkeit, neben 
dem vom Unternehmen beste llten Prüfer selbst Prü-
fungshandlungen vorzunehmen. Verantwortlich für 
eine ordnungsgemäße Prüfung ist ausschließlich der 
vom Unternehmen bestellte Prüfer. Zudem steht dem 
Amt gemäß § 36 Abs. 4 Satz 1 das Recht zu, in Einzel-
fällen die Prüfung nach Absatz 1 anstelle des Prüfers 
selbst oder durch Beauftragte durchzuführen. 

Zu Nummer 27 (§ 42) 

Mit der besonderen Übergangsregelung für die Ko-
sten des Bundesaufsichtsamtes soll eine praktikable 
Lösung für die Zeit bis zum Inkrafttreten des 
Artikels 2 des Gesetzes zur Umsetzung von EG

-

Richtlinien zur Harmonisierung bank- und wertpa-
pieraufsichtsrechtlicher Vorschriften zum 1. Januar 
1998 zur Verfügung gestellt werden. So soll die Neu-
regelung es künftig ermöglichen, für den Zeitraum 
vom 1. August 1994 bis 31. Dezember 1996 auf die 
seit dem 1. Januar 1996 vorhandenen Daten über die 
Meldungen der Geschäfte in Wertpapieren und Deri-
vaten nach § 9 zurückzugreifen. Für die Berechnung 
der Kosten für das Jahr 1997 können die in diesem 
Jahr nach § 9 gemeldeten Geschäfte zugrundegelegt 
werden. 

Die Neuregelung des § 11 tritt dann mit dem über

-

wiegenden Teil des Gesetzes zum 1. Januar 1998 in 
Kraft. Die Kostentragungspflicht nach § 11 der An

-

fang 1998 neu unter Aufsicht kommenden Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen beginnt somit zeit-
gleich.  

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Wichtige Rechtsverordnungsermächtigungen und 
entlastende Vorschriften sollten schnellstmöglich 
nach Verkündung dieses Gesetzes in Kraft treten. 
Die Änderungen des Wertpapierhandelsgesetzes, die 
bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in 
Kraft treten, stellen Erleichterungen für die betroffe-
nen Wirtschaftskreise dar und stehen nicht im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Wertpapierdienstleistungsrichtlinie. Auch die Über-
gangsregelung für die Kostentragungspflicht nach 
§ 11 WpHG, die in erster Linie zur Regelung von 
früheren Sachverhalten dient, kann sofort in Kraft 
treten. 

Die übrigen Vorschriften sollten erst am 1. Januar 
1998 in Kraft treten, um den Instituten, insbesondere 
den neu unter Aufsicht zu stellenden Unternehmen, 
eine längere Frist zur Vorbereitung auf die neuen 
Aufsichtsvorschriften zu geben, wobei ergänzende 
Übergangsvorschriften in § 64 e KWG getroffen wer-
den. Eine Verschiebung des Termins des Inkraft-
tretens erleichtert es zudem den Aufsichtsbehörden, 
sich auf die neuen Aufgaben einzustellen. 
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Entwurf eines Begleitgesetzes zum Gesetz 
zur Umsetzung von EG-Richtlinien 

zur Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichts

-

rechtlicher Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Änderung des Börsengesetzes) 

Zu Nummer 2 (§ 1 a) 

Der Finanzausschuß greift mit der Regelung in § 1 a 
Abs. 1 Satz 2 ein Anliegen des Bundesrates auf. Eine 
Erweiterung der Kompetenz der Börsenaufsichtsbe-
hörde ist zur wirksamen Überwachung der Einhal-
tung der börsenrechtlichen Vorschriften und Anord-
nungen sowie eines ordnungsmäßigen Börsenhan-
dels erforderlich. So können sich in einigen Fällen 
erst durch die Kenntnis der Auftraggeber Anhalts

-

punkte für einen Verstoß zum Beispiel gegen die 
Neutralitätspflicht des Kursmaklers oder für ein un-
zulässiges Überschreiten der von der Geschäftsfüh-
rung an der Deutschen Terminbörse festgesetzten 
Positionslimite konkretisieren lassen. 

Das Auskunftsrecht der Börsenaufsichtsbehörde im 
Sinne des Satzes 2 erstreckt sich künftig aber nur in-
soweit auch auf die Aufgabe der Identität der Auf-
traggeber sowie der aus den getätigten Geschäften 
berechtigten oder verpflichteten Personen, als es sich 
bei dem Auftraggeber oder denen aus den Geschäf-
ten berechtigten oder verpflichteten Personen um 
Handelsteilnehmer handelt. Nur gegenüber diesen 
und der Börse kann die Börsenaufsichtsbehörde zum 
Zweck der Beseitigung oder Verhinderung von Miß-
ständen oder Unterbindung von Verstößen gegen 
börsenrechtliche Vorschriften und Anordnungen auf-
sichtsrechtlich einschreiten (vgl. § 1a Abs. 2). Auf-
sichts- und Ermittlungsbefugnisse gegenüber Nicht-
handelsteilnehmern stehen der Börsenaufsichtsbe-
hörde hingegen nicht zu. Bei den Handelsteilneh-
mern im Sinne des Satzes 2 handelt es sich wiede rum 
nur um den an der jeweiligen Börse zur Teilnahme 
am Handel zugelassenen Personenkreis. Das Aus-
kunftsverlangen kann somit nicht an Handelsteilneh-
mer gerichtet werden, die an einer anderen Börse zu-
gelassen sind. 

Zu Nummer 3 (§ 1 b Abs. 3) 

Absatz 3 regelt die Befugnisse der Handelsüberwa-
chungsstelle und stellt diese den Befugnissen der 
Börsenaufsichtsbehörde in § 1 a Abs. 1 gleich. Dies 
gilt künftig auch für das Recht, von den Handelsteil-
nehmern die Angabe der Identität der Auftraggeber 
sowie der aus den getätigten Geschäften berechtig-
ten oder verpflichteten Personen sowie der Bestands-
veränderungen der an der Börse gehandelten We rt

-papiere oder Derivate zu verlangen. 

Zu Nummer 6 (§ 3 a Abs. 3) 

Die Änderung räumt die Möglichkeit ein, im Rahmen 
der Verordnung über die Wahl des Börsenrates eine 
sachgerechte Regelung für die Nachbesetzung eines 
freigewordenen Sitzes im Börsenrat zu treffen. Schei-
det ein Mitglied aus einer mitgliederstarken Wähler-
gruppe im Sinne des § 3 a Abs. 3 aus, so kann die er

-

forderlich werdende Nachwahl mit einem erhebli-
chen Kosten- und Zeitaufwand verbunden sein. Die 
Regelung in Satz 7 ermöglicht daher den Wahlver-
ordnungen vorzusehen, daß für den Fall des Aus-
scheidens eines Börsenratsmitglieds während der 
Amtsdauer und des Fehlens einer Person, die auf-
grund des Wahlergebnisses nachrücken könnte, die 

 Wahl des nachfolgenden Mitglieds aus der Mitte der 
Gruppe des ausscheidenden Mitglieds durch die 
übrigen Mitglieder des Börsenrates erfolgt. 

Zu Nummer 6a (§ 3 b) 

Der Finanzausschuß trägt mit dieser Regelung einem 
Anliegen des Bundesrates Rechnung, das auch von 
der Bundesregierung unterstützt wird. 

 
Die geltende Fassung des § 3 b stellt auf Börsen ab, 
die sich mit dem Handel in Waren befassen. Mit der 
Änderung dieser Vorschrift sollen die Besonderhei-
ten einer Warenterminbörse berücksichtigt werden. 

Nach § 3 b Nr. 1 beschränkt sich die Zusammenset-
zung des Börsenrates auf die do rt  genannten, zum 
Börsenhandel zugelassenen Gruppen. Für eine funk-
tionierende Warenterminbörse sind jedoch auch 
andere am Terminhandel beteiligte Gruppen von 
Bedeutung. 

Dazu gehören insbesondere die Wirtschaftskreise der 
zum Terminhandel zugelassenen Basisprodukte und 
die Anleger. Sie sollen deshalb auch im Börsenrat 
vertreten sein. Um dies zu erreichen, wird die Ver-
ordnungsermächtigung nach § 3 a Abs. 3 entspre-
chend erweitert. Die damit verbundene Flexibilität 
ermöglicht es außerdem, Änderungen der Markt-
struktur und der Geschäftsfelder der Warentermin-
börse zeitgerecht zu berücksichtigen und kurzfristig 
Erfahrungen beim Betrieb der Warenterminbörse 
Rechnung zu tragen. 

Die Vertreter der Unternehmen im Börsenrat, die 
nicht zum Börsenhandel zugelassen sind, sollen von 
den jewei ligen Verbänden entsandt werden, um ein 
praktisch kaum durchführbares Wahlverfahren zu 
vermeiden. Hinsichtlich der Anlegervertreter bleibt 
es bei der Regelung des § 3 a Abs. 1 zweiter Halb-
satz. 

Zu Nummer 9 (§§ 8 b bis 8 d) 

Zu § 8b 

Der Finanzausschuß trägt mit der Änderung einem 
Anliegen des Bundesrates Rechnung. 

Zu § 8 c 

Bei den Änderungen in § 8 c handelt es sich um bloße 
Folgeänderungen durch die Einfügung eines neuen 
Satzes 2 in § 1 a Abs. 1. 

Zu §8d 

Die Änderung in § 8 d berücksichtigt, daß die Skontro-
führer ihre börslichen und außerbörslichen Geschäfte 
nicht nur als Einzelkaufmann und Geschäftsleiter 
eines Finanzdienstleistungsinstituts tätigen können, 
sondern im Interesse der Weiterentwicklung zu 
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einem Wertpapierhandelshaus auch als Geschäfts-
leiter eines Kreditinstituts. In diesem Fall müssen sich 
die in den §§ 8a bis 8c enthaltenen Regelungen auch 
auf das Kreditinstitut beziehen, da ansonsten die Ge-
fahr einer Umgehung der Aufsichtsregeln besteht. 

Zu Nummer 14 (§ 30 Abs. 2) 

Absatz 2 Nr. 1 berücksichtigt, daß mit Umsetzung der 
Wertpapierdienstleistungsrichtlinie auch die Kurs-
makler aufgrund ihrer Vermittlungstätigkeit an der 
Börse zu Finanzdienstleistungsunternehmen werden 
und somit der Zulassung und Solvenzaufsicht des 
Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen unterlie-
gen. Künftig wird Voraussetzung für die Bestellung 
zum Kursmakler die Zulassung durch das Bundes-
aufsichtsamt für das Kreditwesen sein. Das Finanz-
dienstleistungsinstitut kann sowohl als einzelkauf-
männisches Unternehmen als auch in der Form der 
juristischen Person betrieben werden. Zum Kursmak-
ler kann aber auch der Geschäftsleiter eines Kreditin-
stituts bestellt werden. Damit wird berücksichtigt, 
daß mit der Umsetzung der Wertpapierdienstlei-
stungsrichtlinie den Kursmaklern die rechtliche 
Möglichkeit gegeben werden soll, sich zum Wertpa-
pierhandelshaus weiterzuentwickeln. Unter welchen 
Voraussetzungen dies mit der Tätigkeit des Kurs-
maklers an der Börse vereinbar ist, regelt § 34 a. So-
wohl die Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut 
als auch die Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-
schäften muß die Berechtigung zum Betreiben des 
Vermittlungsgeschäfts und des Eigenhandels umfas-
sen, da dies die vom Kursmakler an der Börse vorge-
nommenen Tätigkeiten darstellen. 

Zu Nummer 16 (§ 34 a) 

Durch die Änderungen in § 34 a Abs. 1 werden die 
rechtlichen Möglichkeiten für die Kursmakler erwei-
tert, sich vor dem Hintergrund der durch die Um-
setzung der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie ver-
änderten Wettbewerbslage im europäischen Wi rt

-schaftsraum zu Wertpapierhandelshäusern weiterzu-
entwickeln. Danach kann ein Kursmakler seine börs-
lichen und außerbörslichen Geschäfte als Geschäfts-
leiter eines Finanzdienstleistungsinstituts oder Kre-
ditinstituts betreiben. 

Die bislang in Absatz 3 enthaltene Verweisung auf 
die §§ 8a bis 8c ist durch die Ergänzung in § 8d nicht 
mehr erforderlich. Absatz 3 kann daher aufgehoben 
werden. 

Absatz 5 Satz 2 bestimmt im Hinblick auf die Neutra-
litätspflicht der an der Kursmaklergesellschaft betei-
ligten Kursmakler den Rahmen, in dem die Kurs-
maklergesellschaft Finanzdienstleistungen erbringen 
oder Bankgeschäfte betreiben darf. Danach darf die 
Gesellschaft während des Präsenzhandels an derje-
nigen Börse, an der die an der Gesellschaft beteilig-
ten Kursmakler die Preise feststellen, nicht das Fi-
nanzkommissionsgeschäft sowie die Vermögensver-
waltung betreiben, sofern es sich um Wertpapiere 
handelt, deren Preisfeststellung einem an der Gesell-
schaft beteiligten Kursmakler obliegt. Damit wird im 
Interesse der Neutralitätspflicht der Kursmakler ver

-

hindert, daß Kundenaufträge der Gesellschaft auf-
grund der von ihr betriebenen Bankgeschäfte oder 
erbrachten Finanzdienstleistungen in das Skontro 
eines der an der Gesellschaft beteiligten Kursmakler 
gelangen. 

Zu Nummer 23 (§ 75 Abs. 1 a) 

§ 75 Abs. 1a  orientiert sich an der Regelung des § 34 a 
Abs. 5. Das Betreiben der Vermögensverwaltung ist 
danach einem Finanzdienstleistungsinstitut, das 
Skontroführer ist, während des Präsenzhandels nur 
an der Börse untersagt, an der das Institut oder eine 
für dieses Unternehmen handelnde Person Skontro-
führer ist und nur in den dem Institut oder der Person 
zugewiesenen Wertpapieren. Entsprechendes gilt für 
den Fall, daß es sich bei dem Skontroführer um ein 
Kreditinstitut oder um eine für dieses Institut tätige 
Person handelt und die Bank das Finanzkommissi-
onsgeschäft betreibt. Diese Regelungen sind zur Ver-
meidung von Interessenkollisionen auch im geregel-
ten Markt erforderlich. 

Zu Nummer 25 (§ 97 Abs. 1 und 2) 

Die Änderungen berücksichtigen, daß die wesentli-
chen Bestimmungen des KWG, die zu einer Modifi-
zierung der Aufsichtsstruktur über die Börsenmakler 
führen, zum 1. Januar 1998 in Kraft treten. Die Vor-
schriften über Sicherheitsleistungen als Vorausset-
zung für die Teilnahme am Börsenhandel sowie über 
die Verpflichtung der Börsenmakler zur Vorlage 
eines Vermögensstatus und einer Erfolgsrechnung 
gelten längstens noch bis zum 31. Dezember 
1998. Durch die Änderung wird somit lediglich der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens konkretisiert. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 

Zu Nummer 3 (§ 340 Abs. 4) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes 
über Kapitalanlagegesellschaften) 

Zu Nummer 4 (§ 12) 

Zu § 12 Abs. 1 

Die Tätigkeit der Depotbank bei der Verwaltung von 
Investmentfonds dient dem Schutz der Interessen der 
Anleger. Sie kontrolliert die Tätigkeit der Kapitalan-
lagegesellschaft. Nach § 12 Abs. 1 Satz 3 KAGG 
kann mit den Depotbankaufgaben im Sinne des 
KAGG nicht nur ein inländisches Kreditinstitut, son-
dern auch die Zweigstelle eines Kreditinstituts mit 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum beauftragt werden. 

Nachdem der Finanzausschuß beschlossen hat, die 
Überwachung der Einhaltung der depotrechtlichen 
Vorschriften durch Einlagenkreditinstitute mit Sitz in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirtschafts- 
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raums in Anwendung des in der 2. Bankrechtskoordi-
nierungsrichtlinie verankerten Prinzips der Heimat-
landkontrolle nicht mehr dem BAKred, sondern der 
zuständigen Bankaufsichtsbehörde zu überlassen 
und deshalb in § 53b Abs. 3 KWG den Hinweis auf 
die Depotprüfung gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 KWG in 
der Entwurfsfassung zu streichen, hätte das BAKred 
keinen Ansatzpunkt mehr, die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben im KAGG durch die Zweignie-
derlassung des ausländischen Kreditinstituts zu über-
wachen. Eine Verpflichtung der ausländischen Bank-
aufsichtsbehörde, die Beachtung der Vorgaben des 
KAGG zu kontrollieren, besteht anders als im Fa ll 

 des Artikels 10 der Wertpapierdienstleistungsricht-
linie nicht. 

Diese Lücke ist aus Gründen des Anlegerschutzes 
nicht vertretbar. Die Depotbank hat im deutschen 
Investmentsystem eine wichtige Aufgabe für den 
Schutz der Vermögenswerte der Anleger und bei der 
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen und 
vertraglichen Vorgaben durch die Kapitalanlagege-
sellschaften. Deshalb wird durch die vorgeschlagene 
Ergänzung des § 12 Abs. 1 dem BAKred eine entspre-
chende Prüfungskompetenz gegenüber der Zweig-
niederlassung eingeräumt. Einzelheiten werden in 
den neuen Absätzen 1 a und 1 b geregelt. 

Mit der Einführung des Begriffs „Zweigniederlas-
sung" wird in § 12 KAGG die Terminologie des KWG 
übernommen. 

Zu § 12 Abs. 1 a und 1 b 

Die neuen Absätze 1 a und 1 b konkretisieren die Prü-
fung der ordnungsgemäßen Wahrnehmungen der 
Depotbankaufgaben bei Zweigniederlassungen im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 3. Inhaltlich orientieren 
sich die Vorschriften am Entwurf des § 36 WpHG. 

Absatz 1 a benennt den Prüfungsauftrag, erläutert 
die Bestellung eines geeigneten Prüfers sowie das 
Verfahren bei Abschluß des Berichts. Ferner enthält 
Absatz 1 a die Anzeige des Prüfers durch die Zweig-
niederlassung sowie die Befugnisse des BAKred bei 
diesen Anzeigen. 

Absatz 1 b ermächtigt das Bundesministerium der Fi-
nanzen, durch Rechtsverordnung Bestimmungen zu 
erlassen, die insbesondere die Erstellung geeigneter 
einheitlicher Unterlagen für die Aufsicht über die De-
potbank ermöglichen. 

Zu Artikel 5 (Änderung des 
Einkommensteuergesetzes) 

Zu Nummer 2 (§ 36c Abs. 1) 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 4 (§ 43 Abs. 1) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 9- neu (§ 49 Abs. 1) 

Vgl. Begründung zu Nummern 4 bis 8. 

Zu Nummer 10 (§ 52 Abs. 29b) 

Die Änderung regelt die erstmalige Anwendung. 

Zu Artikel 6 (Änderung des 
Körperschaftsteuergesetzes) 

Zu Nummer 2 (§ 45 Abs. 2) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Artikel 7 (Änderung der Gewerbeordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 34c Abs. 5) 

Der Finanzausschuß entspricht mit der Änderung, 
die lediglich der Klarstellung dient, einem Anliegen 
des Bundesrates. 

Zu Artikel 8 (Änderung des 
Auslandinvestment-Gesetzes) 

Zu Nummer 3 (§ 15 Abs. 2) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. 

Zu Nummer 4- neu - (§ 15k Abs. 3) 

§ 15 k Abs. 3 Satz 1 regelt bisher, daß die Vorschriften 
über die Schweigepflicht nach § 9 KWG nicht für die 
Weitergabe von Tatsachen an EG- oder EWR-Auf-
sichtsbehörden gelten. Dieser Satz kann entfallen, da 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWG im Entwurf des Gesetzes 
zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisie

-

rung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vor-
schriften nunmehr ausdrücklich die Weitergabe von 
Tatsachen an Stellen zuläßt, die kraft Gesetzes oder 
im öffentlichen Auftrag mit der Überwachung von In-
vestmentgesellschaften betraut sind. 

Die in § 15k Abs. 3 Satz 2 und 3 getroffenen Rege-
lungen zur Verwertbarkeit von Tatsachen, die dem 
BAKred bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 
Aufsichtsbehörden bekanntgeworden sind, können 
jedoch nicht entfallen, da § 8 Abs. 3 und 4 KWG im 
Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung von EG-Richtli-
nien, der die Zusammenarbeit mit anderen Aufsichts-
stellen und die Verwertung der im Rahmen der Zu-
sammenarbeit ausgetauschten Informationen regelt, 
im Gegensatz zu § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWG in der 
Entwurfsfassung keinen Hinweis auf Investmentge-
sellschaften enthält. Allerdings muß § 15k Abs. 3 
Satz 2 und 3 im neu gefaßten Absatz 3 geändert wer-
den, damit die Vorschriften inhaltlich mit Artikel 50 
Abs. 5 der OGAW-Richtlinie in der Fassung der 
Richtlinie 95/26/EG (BCCI-RL) übereinstimmen. 

Zu Nummer 5- neu - (§ 17 Abs. 3) 

Diese Änderung nimmt Bezug auf Artikel 8 Num-
mer 2 Buchstabe a, nach dem in § 8 Abs. 1 der Prü-
fungszeitraum des BAKred für eine Untersagung des 
Vertriebs von zwei auf drei Monate verlängert wird. 
§ 17 Abs. 3 Nr. 1 a als entsprechende steuerrechtliche 
Vorschrift wiederholt den Wortlaut des § 8 Abs. 1. 
Durch diesen direkten Bezug ist es erforderlich, als 
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Folgeänderung zu § 8 Abs. 1 auch den Wortlaut des 
§ 17 Abs. 3 Nr. 1 a der Verlängerung des Prüfungs-
zeitraums auf drei Monate anzupassen. 

Zu Nummer 6- neu - (§ 20) 

Nach § 20 sind die §§ 16 bis 19 a sinngemäß auch 
auf die im zweiten Abschnitt geregelten und nach 
der OGAW-Richtlinie harmonisierten EG-Investment-
anteile anzuwenden. Im Fall des § 17 Abs. 3 Nr. 1 
Buchstabe a muß allerdings die sinngemäße Anwen-
dung eingeschränkt werden, da der do rt  mit drei Mo-
naten vorgesehene Prüfungszeitraum des BAKred 
für eine Untersagung des Vertriebs gegen die Vor-
schriften für harmonisierte EG-Investmentanteile 
(§ 15d AuslInvestmG und Artikel 46 OGAW-Richt-
linie) und des hier festgelegten Prüfungszeitraums 
von zwei Monaten verstößt. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Änderung 
des Geldwäschegesetzes hätte zur Folge, daß alle 
Versicherungsunternehmen künftig Adressaten des 
Geldwäschegesetzes wären. Nach den bisherigen 
Erfahrungen sind aber im Versicherungsbereich le-
diglich Lebensversicherungen geldwäscherelevant. 
Durch die Änderung wird eine Überregulierung ver-
mieden. Der Finanzausschuß folgt insoweit einem 
Vorschlag des Bundesrates, der auch von der Bun-
desregierung mitgetragen wird. 

Zu Artikel 10 (Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes) 

Zu Nummer 5 (§ 57 Abs. 1) 

Die Regelung des Artikel 10 Nr. 5 des Regierungsent-
wurfs sieht eine Meldepflicht schon im Falle einer 
bloßen engen Verbindung zwischen einem Nichtver-
sicherungsunternehmen und einem Versicherungs-
unternehmen, d. h. bei einer mindestens 20 %igen 
Beteiligung vor. Hingegen schreibt die BCCI-Folge-
richtlinie in ihrem Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe b nur 
vor, daß der Abschlußprüfer eines Nichtversiche-
rungsunternehmens, das mit einem Versicherungs-
unternehmen durch ein Kontrollverhältnis eng ver-
bunden ist (Mutter-/Tochterunternehmen), eine Mel-
depflicht hat, sofern der Prüfer auch das Versiche-
rungsunternehmen prüft. Die vorgesehene Regelung 
beschränkt die Meldepf licht auf diesen Fa ll . 

Zu Artikel 13 (Inkrafttreten) 

Nach Satz 1 treten eine Reihe von Änderungen des 
Börsengesetzes, die Änderungen des Gesetzes über 
Kapitalanlagegesellschaften, des Auslandinvest-
ment-Gesetzes sowie des Versicherungsaufsichtsge-
setzes am Tage nach der Verkündung in Kraft. Diese 
Änderungen stehen nicht im unmittelbaren Zusam-
menhang mit den Änderungen des Gesetzes über 
das Kreditwesen und des Wertpapierhandelsgeset-
zes. Die übrigen Vorschriften des Börsengesetzes so-
wie die anderen Artikel können erst mit dem Inkraft-
treten der wesentlichen Bestimmungen des KWG 
und WpHG zum 1. Januar 1998 durch das Gesetz zur 
Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung 
bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschrif-
ten in Kraft treten. 
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